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Der Ukrainekrieg hat die spätestens seit der Coronakrise bestehende angespannte Versor-
gungslage auf globalen Nahrungsmittelmärkten nochmals verstärkt. Die Weltmarkpreise 
für Agrarrohstoff e wie Getreide und Pfl anzenöle übersteigen schon seit Herbst 2021 die 
Hochpreisniveaus der Nahrungskrisen vor gut einem Jahrzehnt und haben mit dem Ein-
marsch russischer Truppen in die Ukraine nochmals angezogen. Dies bleibt nicht ohne 
zusätzliche Risiken für die Ernährungssicherheit importbedürftiger Länder mit niedrigen 
Pro-Kopf-Einkommen (PKE). Besonders betroff en sind die Weizenimporteure in der ME-
NA-Region und in Afrika südlich der Sahara. Russland und die Ukraine sind deren Haupt-
lieferanten. Lieferengpässe aus der Schwarzmeerregion, gepaart mit hohen Preisen, be-
lasten zusätzlich die kritische Ernährungssituation in diesen Regionen.

Russland ist der größte Weizen- und Düngemittelexporteur und die Ukraine der bedeu-
tendste Sonnenblumenölexporteur sowie der viertgrößte Maislieferant weltweit. Zusam-
men belaufen sich ihre Exportanteile von 2015 bis 2020 für Weizen auf 28 %, für Mais 
auf 15 %, für Sonnenblumenöl auf 66 % und für Düngemittel auf 16 %. Die Märkte haben 
sich zudem sehr dynamisch entwickelt. So haben sich ihre Exportanteile seit 2000 bei 
Weizen und Sonnenblumenöl fast verdreifacht und bei Mais versiebenfacht. Bei Dünge-
mittelexporten sind diese relativ stabil geblieben. Weizen ist das wichtigste Grundnah-
rungsmittel in vielen ärmeren Regionen. Konfl iktbedingte zusätzliche Ernährungsrisiken 
bestehen vor allem in Regionen mit hoher Bedeutung von Weizenprodukten im Ernäh-
rungsportfolio, einer hohen Abhängigkeit von Weizenimporten generell sowie von russi-
schem und ukrainischem Weizen im Besonderen. Dies betriff t Ägypten, Libyen, Maure-
tanien, Sudan, Tunesien, Libanon und Jemen mit einer Gesamtbevölkerung von knapp 
200 Mio. Menschen. Sie sind jetzt schon einem erhöhten Risiko der Unterernährung 
ausgesetzt. Natürlich können bei konstant hohen Weltmarktpreisen Versorgungseng-
pässe auch in Regionen mit niedrigem PKE und geringerer Importabhängigkeit auftre-
ten, sofern sich das inländische Weizenpreisniveau an den Weltmarktpreisen orientiert.

Trotz der angespannten Versorgungslage auf internationalen Märkten ist gegenwärtig 
davon auszugehen, dass bis Ende 2022 angebotsseitig hinreichend Ware (global) ver-
fügbar ist und diese auch weitgehend die Zielländer erreicht. Russland hat seine Exporte 
über das Schwarze Meer wieder aufgenommen, wobei das US-Landwirtschaftsministe-
rium (USDA) davon ausgeht, dass infolge der Sanktionen knapp 9 % weniger verschiff t 
werden als ursprünglich prognostiziert. Ukrainischer Weizen ist derzeit für die Schwarz-
meerverschiff ung unzugänglich. So hat das USDA seine ursprünglichen Prognosen für 
Weizenströme aus der Ukraine um 12 % nach unten korrigiert. Zusätzliche Exporte aus 
anderen Regionen, darunter Indien, USA und Australien, werden die geringeren Lieferun-
gen aus Russland und der Ukraine im Rest der laufenden Saison wohl weitgehend aus-
gleichen. Insgesamt erwartet das USDA daher nur geringfügige Abwärtskorrekturen ihrer 
ursprünglichen Prognosen für das gesamte Welthandelsvolumen von Weizen und Mais 
im Wirtschaftsjahr 2021/2022. Damit beliefe sich die international gehandelte Menge in 
der Größenordnung um 200 Mio. Tonnen und wäre ausgeprägter als in vergangenen Jah-
ren. Auch wenn keine fundamentalen angebotsseitigen Engpässe im Weltgetreidehan-
del für 2022 zu erwarten sind, dürften sich infolge des zusätzlichen Preisauftriebs die 
Versorgungslücken vor allem in der MENA-Region und in Afrika 2022 verschärfen. Nach 
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Angaben der Weltbank hatten bereits als Folge der COVID-Maßnahmen allein 2020 
zusätzlich 320 Mio. Menschen keinen Zugang zu angemessener Nahrung. Die Ernäh-
rungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) schätzt, dass infolge des Ukraine kriegs 
weitere 8 Mio. bis 13 Mio. Menschen an Unterernährung leiden könnten.

Die zukünftigen Entwicklungen sind freilich schwer vorauszusehen. Es wird davon ab-
hängen, inwieweit Russland und die Ukraine künftig in die internationalen Agrarroh-
stoff märkte integriert sein werden. Dies beeinfl usst dann die Anpassungsreaktionen in 
anderen Weltregionen, sowohl angebots- als auch nachfrageseitig und damit die inter-
nationalen Handelsströme. Gleichzeitig werden der Agrarhandel und die globale Nah-
rungsversorgung weiterhin parallel verlaufenden Entwicklungen und (möglichen) Krisen 
ausgesetzt sein. Dabei stellt sich auch die Frage, wie zentrale Player auf Agrarrohstoff -
märkten mit ihrem Angebot in Hochpreisphasen reagieren. Erfahrungen der Hochpreis-
jahre 2007/2008 und 2010/2011 oder mit den Preissprüngen Anfang 2020 zeigen, dass 
Hauptgetreideexporteure, darunter auch Russland und die Ukraine, ihre Weizenexporte 
durch Quoten bis hin zu Exportverboten merklich eingeschränkt hatten, um die inlän-
dischen Getreidepreise zu stabilisieren. Insofern ist nicht auszuschließen, dass etwa 
Russland oder andere Exporteure in einer länger andauernden Hochpreisphase Wei-
zenexportbeschränkungen zur Stabilisierung inländischer Preisniveaus durchführen. 
Das Angebot auf internationalen Märkten würde knapper und das Preisniveau anziehen.

Mit Vorsicht darf jedoch erwartet werden, dass sich auch 2023/2024 das Welthandelsvo-
lumen für wichtige Agrarrohstoff e nicht drastisch verändern wird. Internationale Agrarhan-
delsströme werden möglicherweise anders verlaufen, wenn man so will „suboptimal“ zu 
höheren Kosten. Wie sich dies in den Preisniveaus widerspiegelt, ist derzeit nicht abseh-
bar. Die Terminmarktnotierungen an der EURONEXT in Paris signalisieren zwar wieder sin-
kende Weizen- und Maispreiserwartungen für 2022/2023 bzw. 2023/2024, doch verbleiben 
sie auf einem relativ hohen Niveau. Dies ist sicherlich auch eine Folge der weiterhin be-
stehenden Unsicherheit bezüglich des Schwarzmeerkonfl ikts, der noch nicht hinreichend 
funktionierenden Lieferketten nach der Coronakrise, des steigenden Importbedarfs spezi-
ell in China und Afrika, höherer Kosten für Vorleistungen und der Rohölpreissteigerungen. 
Insofern würden Verbrauchende, speziell in Entwicklungsländern, eine zusätzliche Preis-
last tragen müssen. Für die europäische Landwirtschaft und ihre Verbrauchenden sind 
mittelfristig keine einschneidenden Auswirkungen zu erwarten.

In solchen Krisensituationen zeigt sich einmal mehr, dass sich der wettbewerblich organi-
sierte internationale Handel als geeignete Risikostrategie zur Überwindung regionaler Pro-
duktions- und Versorgungsengpässe in verschiedenen Weltregionen auszeichnet. Dieser 
ermöglicht auch zukünftig neu auftretende Engpässe, ob witterungs-, krisen- oder politik-
bedingt, in Regionen durch Anpassungen in anderen Regionen abzumildern. Insofern sollten 
im Sinne der globalen Ernährungssicherheit, einem zentralen Entwicklungsziel der UN, geo-
politische Bemühungen dafür sorgen, dass die Ukraine und Russland auch künftig integra-
ler Teil des agrarischen Welthandelssystems bleiben. Ihre hohen Produktions- und Export-
möglichkeiten stärken zweifellos das „Sicherheitsnetz des internationalen Agrarhandels“ 
und tragen damit maßgeblich zur Reduktion von Versorgungsrisiken bei. Vor Rufen nach 
planwirtschaftlichen Transformationen, Abschottung oder gar regionaler Autarkie muss ein-
dringlich gewarnt werden. Auch sind vermehrte Forderungen nach weitreichenden Werteü-
bereinstimmungen als Conditio sine qua non für Gestaltung und Ausübung transnationaler 
(Agrar-)Handels- und Geschäftsbeziehungen nicht förderlich. Solche Forderungen dürften 
kaum durchsetzbar sein, könnten aber das internationale Agrarhandelsgeschehen empfi nd-
lich schwächen. All dies würde zulasten hungernder Menschen im globalen Süden gehen.1

1 Weitergehende Informationen fi nden sich in Glauben et al. (2022), IAMO Policy Brief, 44, https://www.
iamo.de/fi leadmin/documents/IAMOPolicyBrief44_de.pdf (5. Mai 2022).
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dass mehrere Atommächte direkt oder indirekt beteiligt 
sind. Der Bulletin of the Atomic Scientists (2022) hat des-
halb seine berühmte Weltuntergangsuhr im März auf nur 
noch 100 Sekunden vor Untergang gestellt.

Aus der Eskalationsspirale im Ukrainekrieg herauszukom-
men, ist eine Aufgabe, die den Kriegsparteien und ihren je-
weiligen Unterstützenden nicht alleine überlassen werden 
sollte. Der Sunk-Cost-Eff ekt macht das unwahrscheinlich. 
Dazu braucht es internationale Vermittler:innen mit Renom-
mee und Glaubwürdigkeit der Neutralität. Als institutionelle 
Trägerin für einen solchen Prozess wäre die Vollversamm-
lung der Vereinten Nationen denkbar. Die persönlichen 
Mediator:innen sollten dabei stark friedens- und/oder kon-
sensorientiert, weltweit aktiv und nicht durch andere Invol-
viertheit politisch verbrannt sein. Unbelastet und deshalb 
geeignet wäre z. B. ein Verhandlungskomitee aus dem (ar-
gentinischen) Papst, der (bulgarischen) geschäftsführenden 
Direktorin des International Monetary Fund, der (nigeriani-
schen) Leiterin der World Trade Organisation, dem (chinesi-
schen) Generaldirektor der Food and Agriculture Organisa-
tion of the United Nations. Damit wäre nicht nur dem christ-
lichen Hintergrund beider Kriegsparteien Genüge getan, 
sondern auch eine Repräsentanz der größten Kontinente 
und mit den Konfl iktauswirkungen stark beschäftigten UN-
Organisationen gegeben. Bei einem drohenden Atomkrieg 
mit weltweitem Zerstörungspotenzial und jetzt schon spür-
baren Auswirkungen etwa in der Lebensmittelversorgung 
ist eine Lösung im allgemeinen globalen Interesse, die nicht 
von Europa plus den USA exklusiv gestaltet werden sollte.  
Dazu ist an Geschlechterparität gedacht. Denn schon die 
hierin eher trägen Vereinten Nationen haben erkannt, dass 
Kriege zu wichtig sind, als dass man ihre Beendigung allei-
ne Männern mit ihrer Neigung zu einem gewissen toxischen 
Handeln anvertrauen könnte (UN Women, 2022). Das wäre 
doch einmal der Mühen einer grünen Außenministerin mit 
der Agenda einer feministischen Außenpolitik wert, statt 
ständig nur neue Waff enlieferungen begründen zu müssen.

Gerd Grözinger

Europa-Universität Flensburg
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Ukrainekrieg

Alles vom Ende her denken!

In den Meinungen zum Ukrainekrieg wird alles Mögliche 
thematisiert. Nur eines fehlt auff ällig: Was ist eigentlich 
das Ziel der Unterstützung? Es sollte doch ein Verständ-
nis darüber hergestellt worden sein, was letztlich erreicht 
werden soll. Das ist aber nicht zu erkennen. Stattdessen 
wird angekündigt, man würde und könne auf Jahre hinaus 
Waff en liefern (Spiegel, 2022), was zu zahlreichen zusätz-
lichen Toten, Verwundeten, Flüchtenden und vermehrter 
wirtschaftlicher Zerstörung führen wird. Dazu kommen 
die weltweiten Auswirkungen. Gerade hat ein UN-Bericht 
konstatiert, dass jetzt schon 1,7 Mrd. Menschen in 107 
Ländern ernsthafte Schwierigkeiten durch mindestens ei-
ne der wichtigsten drei Kriegsfolgen haben werden: stei-
gende Lebensmittelpreise, steigende Energiekosten, ver-
schlechterte Finanzbedingungen (United Nations, 2022).

Gibt es eine Alternative? Jeff rey Sachs (2022) schlug fol-
gende Leitlinien für eine mögliche Verhandlungslösung vor. 
Erstens müsse die Ukraine bei Kriegsende neutral bleiben 
und keinem Bündnis beitreten. Zweitens sei die Krim als 
faktischer Bestandteil Russlands zu akzeptieren, ohne dies 
deshalb pro forma legalisieren zu müssen. Es wäre damit 
einer der vielen eingefrorenen Konfl ikte, aber kein aktiver 
Kriegsgrund mehr. Und dritte ns sei dem Donbas Autonomie 
innerhalb der Ukraine zu gewähren, so wie es das Minsk-
Abkommen eigentlich vorsah. Und weiter sollten noch 
konkrete Wiederaufbaupläne für die Ukraine Bestandteil 
eines möglichen Abkommens sein, organisiert vom IMF 
und von Russlands Devisenreserven mitfi nanziert. Solche 
Überlegungen gelten in der gegenwärtigen Stimmung si-
cher als häretisch. Nur, wie dürfte der sonst zu erwartende 
Kriegsverlauf sein? Russland wird den Osten und Süden, 
in welchem Ausmaß auch immer, besetzen. Unterstützt 
von schweren westlichen Waff en wird die Ukraine mit ho-
her Wahrscheinlichkeit dagegen vergeblich anrennen. Das 
Bild, das sich aufdrängt, ist eine Version von Verdun. Ein 
Abnutzungskrieg, der von niemandem zu gewinnen ist und 
trotzdem nicht endet. Denn je mehr Ressourcen vergebens 
investiert werden, desto größer wird der Widerstand, diese 
Verluste als endgültig anzuerkennen. Stattdessen werden 
die nutzlosen Anstrengungen noch einmal gesteigert. In 
der Psychologie wird das als Sunk-Cost-Eff ekt diskutiert. 
Man kann sich vorstellen, welche Eskalationspotenziale ein 
sich hinziehender Stellungskrieg um den Donbas bedeuten 
könnte. Der Unterschied zum Ersten Weltkrieg ist nun aber, 
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Thomas C. Schelling hat in seinem Hauptwerk „The Stra-
tegy of Confl ict“ zentrale Beiträge zu Drohungen, Glaub-
würdigkeit und Festlegungen geleistet. Am berühmtesten 
ist die Erkenntnis zur Notwendigkeit von Festlegungen 
„The Power to constrain an adversary rests on the pow-
er to bind oneself“ (Schelling, 1960). Hier muss man nun 
eine entscheidende Schwäche der bisherigen Politik 
berücksichtigen. Nach der Invasion der Krim 2014 hatte 
Deutschland Russland zwar hart kritisiert und EU-Sank-
tionen unterstützt, bereits 2015 hat man aber mit Nord-
stream 2 der wirtschaftlichen Zusammenarbeit wieder die 
Priorität eingeräumt. Das bedeutet, dass sich Deutsch-
land eben nicht festgelegt hatte, aus der damaligen ag-
gressiven russischen Außenpolitik Konsequenzen zu zie-
hen. Vor diesem Hintergrund kann die russische Politik 
erwarten, bei Beendigung des aktuellen Konfl ikts schnell 
wieder lukrative Geschäftsbeziehungen aufnehmen zu 
können. Die aktuellen Aussagen der Bundesregierung, in 
der Zukunft komplett auf russische Importe von Kohle, Öl 
und Gas zu verzichten, erscheinen aus russischer Sicht 
unglaubwürdig. Schelling empfi ehlt dazu, angedrohte 
Maßnahmen in Teilschritte zu gliedern. So steigt nach Re-
alisierung der ersten Schritte die Glaubwürdigkeit, dass 
auch weitere Schritte noch erfolgen. Strafzölle haben hier 
einen Vorteil gegenüber einem Vollembargo, wenn ein 
Stufenplan weiterer Erhöhungen besteht. Je länger der 
Krieg andauert oder je aggressiver Russland gegenüber 
der Zivilbevölkerung agiert, desto höher steigt der Straf-
zoll. So besteht weiteres Drohpotenzial und bereits mit 
der ersten Einführung eines Strafzolls steigt die Glaub-
würdigkeit, dass die Maßnahme weiterhin genutzt wird. 
Anders als bei einem Embargo, steigt die Transparenz für 
Russland, bei welchen weiteren Schritten im Krieg welche 
Konsequenzen durch höhere Strafzölle drohen.

Aus Sicht der spieltheoretischen Konfl ikt- und Verhand-
lungsforschung zeigt sich, dass Deutschland und die EU 
mit Strafzöllen auf Öl und Gas ein sehr eff ektives Instru-
ment zur Verfügung steht, die Anreize für einen baldigen 
Friedensschluss in der Ukraine zu erhöhen.

Tilman Eichstädt

bbw Hochschule

Literatur

Chaney, E, C. Gollier, T. Philippon und R. Portes (2022), Stop fi nancing Rus-
sian aggression against Ukraine, https://www.stopfi nancingwar.com/.

Kennedy C. (2022), The Rigidity of Russian Oil Holds the Key to Smart 
Sanctions, Politico Foreign Aff airs.

Rubinstein, A. (1987), A Bargaining Model with Incomplete Information about 
Time Preferences in The Economics of Bargaining, Basil Blackwell.

Schelling, T. C. (1960), The Strategy of Confl ict, Harvard University Press.
Sturm, J. (2022), The Simple Economics of Trade Sanctions on Russia: A 

Policymaker’s Guide, Working Paper, 9.4.

Ukrainekrieg

Strafzölle als eff ektives Instrument

Zwei Monate nach Beginn des russischen Angriff s auf die 
Ukraine wandelt sich der Konfl ikt zu einem „War of Attri-
tion“ einem Abnutzungskonfl ikt, bei dem Ausdauer und 
die Bereitschaft zum Einsatz von Ressourcen über den 
Ausgang des Konfl ikts entscheiden. Aus deutscher Sicht 
besteht die Frage, wie und mit welchen Maßnahmen zur 
Beilegung des Konfl ikts beigetragen werden kann. Zur Be-
wertung strategischer Konfl ikte ist seit den 1950er Jahren 
in den USA die Spieltheorie gefördert worden, viele Analy-
sen behandeln Konfl ikte des Kalten Kriegs. Auch wenn in 
der Spieltheorie sehr rigorose Annahmen über die Rationa-
lität der Agierenden getroff en werden, so erlaubt sie doch 
Vorhersagen, wie sich ein bestimmtes Verhalten in Kon-
fl ikten auswirkt. Im Folgenden wird gezeigt, dass Strafzöl-
le auf russisches Öl und Gas eine ideale Maßnahme sind, 
um Druck auf Russland zur Beilegung des Konfl ikts aus-
zuüben. Über die Vorteile von Strafzöllen aus handelsöko-
nomischer Perspektive liegen bereits Analysen vor (Sturm, 
2022), und viele prominente Ökonom:innen sprechen sich 
auch öff entlich dafür aus (Chaney et al., 2022).

Gemäß dem War-of-Attrition-Modell ist es entscheidend, 
die russische Seite noch stärker unter Druck zu setzen. Die 
bisherigen Sanktionen wirken sich nur moderat auf Russ-
land aus, und nur der Verlust der Öl- und Gasexporte wäre 
eine wirkliche Bedrohung für den russischen Staatshaus-
halt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die EU Russlands 
wichtigste Kundin für Öl und Gas ist, und die Exporte nicht 
ohne weiteres nach China oder Indien transportiert wer-
den können (Kennedy, 2022). Mit einer Beschränkung der 
russischen Energieexporteinnahmen könnte Deutschland 
also einen wichtigen Beitrag leisten. Durch einen Strafzoll 
könnten dabei die viel diskutierten Härten eines Vollem-
bargos für die deutsche Wirtschaft gestreckt werden.

Das Rubinstein-Model (Rubinstein, 1987) zeigt eindrucks-
voll, dass in einer Verhandlung die Partei mit dem größe-
ren Zeitdruck eher zu Konzessionen bereit ist. Es ist davon 
auszugehen, dass Russland aktuell wenig Zeitdruck hat. 
In der Vergangenheit hat Russland eingefrorene Konfl ikte 
(Moldawien, Georgien, etc.) sehr lange aufrecht erhalten. 
Hilfreich können daher Embargos oder steigende Straf-
zölle sein. Würde der Strafzoll auf russisches Öl und Gas 
mittelfristig ansteigen, entstünde ein starker Anreiz für 
Russland, einen Verhandlungsfrieden vorzuziehen.
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und Erwärmung des Wassers in Gebäuden zurückzu-
führen. Um die Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen, 
müssen die Kohlendioxidemissionen um rund 40 % 
gegenüber 2020 reduziert werden. Zwischen 2010 und 
2020 sind sie zwar gesunken, aber nur um etwas mehr 
als 20 %. Die Anstrengungen müssen also deutlich ver-
stärkt werden. Verdeutlicht man sich, dass Altbauten 
im Durchschnitt dreimal mehr Energie als Neubauten 
verbrauchen, werden enorme Potenziale off ensichtlich, 
die jedoch mit der bisherigen Strategie einer gleich-
berechtigen Förderung von Neubauten und Sanierun-
gen nicht optimal ausgeschöpft werden können. Nun 
kommt ein weiteres Thema hinzu: die Abkehr vom Gas. 
Fast die Hälfte des Erdgases in Deutschland wird von 
privaten Haushalten verbraucht. Um die Unabhängig-
keit von russischen Importen zu erreichen, bedarf es 
daher auch neuer Heizungen in vielen Bestandswoh-
nungen. Um aber eine Verkürzung der typischen langen 
Sanierungszyklen zu erreichen, ist ein höherer Anreiz 
nötig. Auch dies spricht für eine Fokussierung der För-
derungen auf den Bestand. 

Allerdings werden Fördermaßnahmen alleine nicht aus-
reichen, schon allein wegen der begrenzten Haushalts-
mittel. Es ist daher folgerichtig, dass durch den CO2-
Preis weitere Anreize gesetzt werden, wobei natürlich 
auch schon durch die stark steigenden Energiepreise 
die Sanierung deutlich an Attraktivität gewonnen hat. 
Kritisch ist aber zu sehen, dass die Last aus dem CO2-
Preis nun nach der Energiebilanz des Gebäudes verteilt 
wird, also nach dem Verbrauch. Vielmehr sollten die 
Energieausweise reformiert und rechtssicher gestaltet 
werden. Weder der heutige Verbrauchsausweis noch 
der Bedarfsausweis sind aussagekräftig. Bei dem Ver-
brauchsausweis hängt die Energieeffi  zienz stark von den 
Nutzenden ab, der Bedarfsausweis ist dagegen wenig 
überzeugend, weil die Berechnungen sehr unterschied-
lich durchgeführt werden. Zukünftig sollte es einen ein-
heitlichen und nachvollziehbaren Bedarfsausweis für 
jedes Gebäude geben, damit auch die Nachfragenden 
relevante und belastbare Informationen erhalten. Au-
ßerdem sollte der CO2-Preis grundsätzlich von den Nut-
zenden getragen werden, denn sie bestimmen über ihr 
Verhalten den Energieverbrauch und sie lenken über 
ihre Nachfrage die Bestandsinvestitionen. Dabei darf 
auch nicht vergessen werden, dass gerade aufgrund 
des Drucks der Mietenden viele Wohnungsunterneh-
men Sanierungen zurückgestellt haben. Wichtig ist aber, 
dass die Einnahmen aus der CO2-Steuer dann einkom-
mensabhängig wieder an die Mietenden zurückfl ießen, 
um soziale Härten zu vermeiden. 

Michael Voigtländer

Institut der deutschen Wirtschaft

Energieeffi  zientes Wohnen

Fokus sollte auf dem Bestand liegen

Es war ein bemerkenswerter Auftritt des neuen Bundes-
ministers Robert Habeck. Gerade der Wirtschafts- und 
Klimaschutzminister hatte am 24.1.2022 zu verkünden, 
dass die Förderung energieeffi  zienter Gebäude mit sofor-
tiger Wirkung gestoppt werden muss – schlicht weil die 
Budgets aufgebraucht waren und kurzfristig keine neuen 
Mittel bewilligt wurden. Nach einem Sturm der Entrüstung 
– schließlich hatten viele Bauende die Fördermittel einge-
plant und die Anträge rechtzeitig vor dem Auslaufen des 
sogenannten KfW-55-Programms am 31.1.2022 gestellt – 
wurde zumindest ein Teil der Fördermittel bewilligt. In der 
Folge gab es zum 20. April 2022 einen neuen Anlauf zur 
Förderung besonders energieeffi  zienter Gebäude (KfW 40 
Standard), doch diesmal waren die Fördermittel in Höhe 
von 1 Mrd. Euro bereits nach einem Tag (!) aufgebraucht. 
Angesichts zunehmend knapper Haushaltsmittel stellt 
sich die Frage, wie mit der Förderung der Energieeffi  zienz 
im Wohnungsmarkt weiter verfahren werden sollte. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur die Fördermittel 
begrenzt sind, sondern auch die Handwerkerkapazitäten. 
Allein im Berufsfeld „Sanitär, Heizung und Klimatisierung“ 
werden im Moment nur 18 % der freien Stellen besetzt, in 
anderen Berufsfeldern wie der Bauelektrik sieht es ähn-
lich aus. Außerdem ist auch die nach wie vor zu geringe 
Bautätigkeit in den Ballungszentren zu beachten.

Dennoch spricht vieles dafür, die Förderung künftig auf 
den Wohnungsbestand zu konzentrieren. Der Umfang 
der Neubautätigkeit hängt vor allem von der Verfügbar-
keit von Bauland ab, und dies ist neben den Kapazitäts-
grenzen in der Bauwirtschaft der Engpassfaktor. Klima-
politisch ist dagegen die Förderung von Neubauten mit 
besonders hoher Energieeffi  zienz nur wenig effi  zient, da 
Neubauten ohnehin schon deutlich weniger Energie ver-
brauchen als Altbauten. Darüber hinaus ist das Ziel der 
Bundesregierung zu hoch gegriff en, wie Berechnungen 
des IW aber auch von Empirica belegen. Zudem ist zu 
berücksichtigen, dass sich neue Wohnungen auch im 
Bestand schaff en lassen, etwa über Ausbauten und Auf-
stockungen sowie durch Aufteilungen sehr großer Woh-
nungen und Häuser – hierfür bedarf es aber oft umfang-
reicherer Sanierungen. 

Rund 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der Koh-
lendioxidemissionen sind auf die Beheizung/Kühlung 
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Title: Sustainability Goals in Economic Policy
Abstract: The Scientifi c Advisory Board at the Federal Ministry for Economic Aff airs and Climate Protection held an internal symposium on 
sustainability goals in economic policy at its 500th meeting in April 2022 to explore various aspects of this topic in greater depth. Especially 
in the context of combating climate change, the achievement of sustainability goals is a top political priority. These go beyond the climate 
goals – reference is often made in this context to the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations. The authors discuss from 
diff erent perspectives how the mandate for sustainability aff ects legislation, regulation and corporate behaviour.
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Die Vereinten Nationen haben sich 2015 auf 17 Nachhal-
tigkeitsziele (Sustainable Development Goals) geeinigt, die 
ökonomische, soziale und ökologische Standards setzen 
und von der Armutsbekämpfung über Gesundheit, Bildung, 
transparente Institutionen bis hin zum Umwelt- und Kli-
maschutz reichen. Alle Staaten, aber auch die Zivilgesell-
schaft, die Privatwirtschaft und die Wissenschaft sind auf-
gerufen, ihr Tun und Handeln daran auszurichten. Wie wirkt 
sich dieser Auftrag zur Nachhaltigkeit auf Gesetzgebung, 
Regulierung und das Verhalten der Unternehmen aus?

Diese Frage stand im Zentrum des „Forum Nachhaltig-
keit“, welches der Wissenschaftliche Beirat beim Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rah-
men seiner 500. Sitzung am 7. April 2022 veranstaltet 
hat. Das Thema Nachhaltigkeit durchzieht die Arbeit des 
Beirats seit vielen Jahren. In zwei jüngeren Gutachten 
zur CO2-Bepreisung und zum CO2-Grenzausgleich und 
einem gerade verabschiedeten Gutachten zum europäi-
schen Lieferkettengesetz geht es ganz explizit darum, wie 
Nachhaltigkeit im Klimaschutz und bei Menschen- und 
Arbeitnehmerrechten politisch erreicht und institutionell 
umgesetzt werden kann (Wissenschaftlicher Beirat, 2019, 
2021, im Erscheinen). In anderen Gutachten, z. B. zur Ren-

tenpolitik oder zur Infrastruktur, spielt Nachhaltigkeit im 
Sinne von Generationengerechtigkeit eine wichtige Rol-
le. Das war Anlass für den Beirat, sich systematisch mit 
der Frage zu beschäftigen, wie staatliche Institutionen 
und Unternehmen Nachhaltigkeitsziele verfolgen könnten 
und welche Rolle dabei mögliche Zielkonfl ikte spielen. Die 
nachfolgenden Beiträge beleuchten dieses Thema aus 
unterschiedlichen Perspektiven.

Es ist nicht immer eindeutig, welche politischen und öko-
nomischen Implikationen sich aus den Nachhaltigkeits-
zielen ergeben, insbesondere wenn die Ziele in einem 
Spannungsverhältnis zueinanderstehen und gegenein-
ander abgewogen werden müssen. Achim Wambach und 
Christine Zulehner diskutieren, wie Nachhaltigkeitsziele 
operationalisiert werden können. Wenn es um externe 
Eff ekte geht, bietet die Wohlfahrtsökonomik ein ausge-
reiftes Instrumentarium an, um mit Zielkonfl ikten umzu-
gehen. Aber auch hier stellen sich wichtige Fragen, die 
nicht ökonomisch entschieden werden können. Ein Bei-
spiel ist der Klimaschutz. Welche Diskontrate sollten wir 
verwenden, um zukünftige Kosten des Klimawandels auf 
die Gegenwart abzuzinsen? Sollte der Marktzins verwen-
det werden, der die Zeitpräferenzrate der gegenwärtigen 
Konsumierenden refl ektiert, oder sollte die Wohlfahrt zu-
künftiger Generationen stärker gewichtet werden? Das ist 
eine ethische Frage, die letztlich im politischen Diskurs 
entschieden werden muss. Auch Fragen der Einkom-
mensverteilung, der „Gerechtigkeit“ oder der Gewichtung 
von Bildung und Gesundheit im Staatshaushalt müssen 
von der Politik entschieden werden und fl ießen dann als 
Nebenbedingungen in die Kosten-Nutzen-Abwägungen 
der Ökonom:innen ein.

Als nächstes stellt sich die Frage, wie die Nachhaltigkeits-
ziele umgesetzt werden sollen. In vielen Fällen legt die 
Politik einen Ordnungsrahmen fest, der das Verhalten von 
Haushalten und Unternehmen durch Anreize lenkt, oh-
ne direkt in ihre Autonomie einzugreifen. So reguliert der 
Emissionshandel die Menge der europäischen Treibhaus-
gasemissionen über den CO2-Preis, ohne Markteilneh-
menden vorzuschreiben, wie sie zu produzieren oder zu 
konsumieren haben. In anderen Fällen erlässt der Staat 
strikte Ge- und Verbote, z. B. den gesetzlichen Mindest-
lohn oder das Verbot bestimmter umweltschädlicher Sub-
stanzen. Schließlich gibt es selektive Eingriff e, etwa wenn 
eine Unternehmensfusion durch Ministererlaubnis aus 
übergeordneten Gründen zugelassen wird, obwohl sie 
den Regeln des Wettbewerbsrechts widerspricht.
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Sollten alle staatlichen Institutionen alle Nachhaltigkeits-
ziele anstreben, selbst wenn sie geschaff en wurden, um 
einen ganz spezifi schen Auftrag zu erfüllen? Das Bun-
deskartellamt soll den Wettbewerb schützen, die Euro-
päische Zentralbank die Preisstabilität sichern. Hier gibt 
es jeweils ein Instrument für ein Ziel. Sollen diese Institu-
tionen in Zukunft mehrere Nachhaltigkeitsziele verfolgen 
und wie sollen diese gegen das primäre Ziel abgewo-
gen werden? Soll das jede Behörde selbst entscheiden? 
Wambach und Zulehner plädieren dafür, Nachhaltigkeits-
ziele, die von nachgeordneten Behörden verfolgt werden 
sollen, konkret und rechtssicher zu defi nieren.

Stefan Bechtold untersucht, wie Nachhaltigkeit im Wirt-
schaftsrecht umgesetzt wird. In einigen Gesetzen werden 
Nachhaltigkeitsziele schon explizit berücksichtigt (z. B. 
im Lieferkettensorgfaltspfl ichtengesetz), in anderen Be-
reichen wird das noch diskutiert (z. B. im Gesellschafts- 
oder Kartellrecht). Die Gesetzgebung berücksichtigt 
Nachhaltigkeit nicht nur beim traditionellen Instrument 
der Ge- und Verbote. Er setzt auch auf Transparenz- und 
Berichtspfl ichten, um Informationsasymmetrien zu über-
winden (z. B. zu Corporate Social Responsibility). Die er-
höhte Sichtbarkeit könnte Unternehmen dazu veranlas-
sen, Nachhaltigkeitsziele ernster zu nehmen, als sie das 
sonst tun würden. Zusätzlich können neue Institutionen 
geschaff en werden, die es Unternehmen ermöglichen, 
sich auf nachhaltiges Wirtschaften festzulegen. So sol-
len neue Gesellschaftsformen wie Sozialunternehmen 
oder Gesellschaften mit gebundenem Vermögen etabliert 
werden. Schließlich kann der Staat das Haftungsrecht auf 
Nachhaltigkeitsziele ausdehnen.

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen im Wirt-
schaftsrecht ist jedoch auch mit Problemen verbunden. 
Wie kann nachgewiesen werden, ob bestimmte Maßnah-
men tatsächlich zu einer Verbesserung geführt haben? 
Wie lässt sich die Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele mes-
sen? Wie können „Greenwashing“ und andere Umge-
hungsstrategien verhindert werden? Schließlich diskutiert 
Bechtold das Verhältnis von Öff entlichem Recht und Pri-
vatrecht. Während der Umgang mit negativen Externali-
täten traditionell Aufgabe des Öff entlichen Rechts war, 
spielt er zunehmend in vielen Bereichen des Privatrechts 
eine wichtige Rolle. Das erfordert eine Neubestimmung 
des Verhältnisses der beiden Rechtsbereiche.

Roman Inderst diskutiert das Spannungsfeld zwischen 
Nachhaltigkeitszielen und Wettbewerbspolitik. In vielen 
Fällen lassen sich Nachhaltigkeitsziele effi  zient durch die 
Kooperation von Unternehmen erreichen, etwa durch die 
gemeinsame Festlegung von Standards oder die gemein-
same Zertifi zierung von Zulieferern. Das ist jedoch nach 
geltendem Wettbewerbsrecht oft unzulässig. Die Kartell-

behörden mussten sich bisher bei der Bewertung von Ko-
operationen und Unternehmenszusammenschlüssen auf 
die Auswirkungen im relevanten Markt beschränken. Das 
ist eine zu enge Betrachtung, wenn die externen Eff ekte 
über den Markt hinausgehen und sogar zukünftige Gene-
rationen betreff en (z. B. beim Klimaschutz).

Einige Kartellbehörden in den Nachbarländern, so in Öster-
reich und den Niederlanden, haben ihre Politik angepasst, 
um Nachhaltigkeitsziele besser berücksichtigen zu können. 
Im März 2022 hat auch die Europäische Kommission das 
Thema Nachhaltigkeit explizit im Entwurf der Horizontal-
richtlinien aufgegriff en. Darin werde freistellungsfähige 
Kooperationen zu „Nachhaltigkeitskooperationen“ einge-
führt. So soll beispielsweise der Informationsaustausch 
zu nachhaltigen Lieferant:innen in Zukunft zulässig sein, 
ebenso wie eine gemeinsame Kampagne zur Förderung 
des Nachhaltigkeitsbewusstseins. Auch Effi  zienzen, die zur 
Rechtfertigung von Kooperationen genutzt werden können, 
werden breiter defi niert als bisher. Roman Inderst erörtert 
die Möglichkeiten und Probleme, die sich daraus ergeben.

In Martin Hellwigs Beitrag geht es um die Rolle der Nach-
haltigkeitsziele für Geldpolitik und Bankenregulierung. Die 
europäische Zentralbank hat nach dem Amtsantritt von 
Christine Lagarde den Klimaschutz zu einem expliziten 
Anliegen der Geldpolitik erklärt. Aber was bedeutet „grü-
ne Geldpolitik“? In enger Lesart verlangt sie nur, dass die 
Zentralbank die ökonomischen Risiken, die mit dem Kli-
mawandel verbunden sind, in ihrer Politik berücksichtigt, 
z. B. bei der Bewertung von Unternehmensanleihen und 
Bankkrediten. Das würde sich bereits aus dem bestehen-
den Mandat der EZB ergeben. Viele interpretieren den 
Auftrag zur Nachhaltigkeit jedoch so, dass die Zentralbank 
grüne Unternehmen und grüne Politik aktiv unterstützen 
sollte, z. B. durch eine präferierte Risikobewertung von 
Krediten oder Anleihen grüner Unternehmen oder eine ak-
kommodierende Geldpolitik, um staatliche Subventions-
programme für die grüne Transformation zu erleichtern. 
Dabei kann es leicht zum Konfl ikt mit dem primären Ziel 
der EZB kommen, die Preisstabilität zu sichern.

Die Forderung, das Mandat der Zentralbank auf Nachhal-
tigkeitsziele auszudehnen, ist eng verwandt mit Forde-
rungen, die Zentralbank solle neben der Geldwertstabi-
lität auch die Beschäftigung oder die Einkommens- und 
Vermögensverteilung in ihrer Zielfunktion berücksichti-
gen. In anderen Ländern wie den USA gilt das als selbst-
verständlich. Das Mandat der EZB, so wie es in den EU-
Verträgen festgelegt wurde, sagt jedoch eindeutig, dass 
die EZB das Sekundärmandat der Unterstützung der all-
gemeinen Wirtschaftspolitik nur insoweit verfolgen darf, 
als ihr Primärmandat, die Sicherung der Preisstabilität, 
dadurch nicht gefährdet wird.
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Title: Economic and Social Sustainability
Abstract: The scientifi c advisory board of the federal ministry of economic aff airs and climate protection conducted a symposium on 
sustainability at its 500th meeting. The UN’s sustainable development goals play an increasingly important role in economic policy and 
regulation. This article gives a survey of the trade-off s and implementation problems that were discussed at the symposium, in particu-
lar the operationalisation of sustainability in welfare economics, the implementation of sustainability goals in economic law, the relation-
ship between competition policy and sustainability, the impact of sustainability concerns on monetary policy, and fi nally, supply chain 
regulation and sustainability objectives.

Hellwig argumentiert, dass die Unabhängigkeit der Zent-
ralbank über kurz oder lang in Frage gestellt würde, wenn 
das Mandat der EZB auf allgemeine politische Ziele er-
weitert wird, für die sie nicht demokratisch legitimiert ist. 
Ein unabhängiges Expertengremium lässt sich in einer 
Demokratie nur rechtfertigen, wenn seine Aufgabe auf ei-
ne weitgehend technische Frage beschränkt bleibt, auch 
wenn die Maßnahmen der EZB natürlich weitreichende 
politische Auswirkungen haben.

Auch die Unternehmen sind aufgerufen, die Nachhaltig-
keitsziele in ihrem Umfeld zu verfolgen. Felix Bierbrauer 
diskutiert das Lieferkettensorgfaltspfl ichtengesetz, das 
deutsche Unternehmen verpfl ichtet, dafür Sorge zu tra-
gen, dass Menschen- und Arbeitnehmerrechte nicht nur 
im eigenen Unternehmen, sondern auch bei ihren Zulie-
ferern eingehalten werden. Zurzeit wird auf europäischer 
Ebene ein Lieferkettengesetz vorbereitet, das noch weiter 
geht. Solche Vorschriften führen bei jeder Lieferbezie-
hung zu fi xen Kosten für das Monitoring des Verhaltens 
von Zulieferern. Es besteht die Gefahr, dass Unterneh-
men Lieferbeziehungen zu kleinen Zulieferern oder zu 
bestimmten Ländern abbrechen, um diese Kosten zu ver-
meiden. Das könnte die Lage in einigen Entwicklungslän-
dern verschlimmern anstatt sie zu verbessern.

In einem aktuellen Gutachten des Wissenschaftlichen 
Beirats (im Erscheinen) werden Vorschläge entwickelt, 
wie sich diese Monitoringkosten reduzieren lassen, z. B. 
durch Positivlisten von Ländern, in denen davon ausge-
gangen werden kann, dass Menschen- und Arbeitneh-
merrechte eingehalten werden, oder von Unternehmen, 
die sich entsprechend zertifi zieren lassen. Auch Negativ-
listen von Ländern oder Unternehmen, die diese Rechte 
grob verletzen, sind möglich. Ziel ist es, die Unternehmen 

zu einer „Stay-and-Behave“-Politik zu veranlassen und 
nicht dazu, Lieferbeziehungen abzubrechen.

Sorgfaltspfl ichten könnten auch für andere Nachhaltig-
keitsziele defi niert werden, z. B. für den Klimaschutz oder 
den Tierschutz. Hier plädiert Bierbrauer dafür, die Trans-
parenz zu erhöhen und die Konsumierendensouveränität 
zu stärken. Vielen Menschen ist es wichtig, Produkte zu 
konsumieren, die ökologisch nachhaltig produziert wur-
den. Sie sollten durch Umweltschutz- und Gütesiegel in 
die Lage versetzt werden, ihre Konsumgüter entspre-
chend auszuwählen.

Das Thema Nachhaltigkeit wird die Wirtschaftspolitik in 
Zukunft zunehmend beschäftigen. Die nachfolgenden 
Beiträge von Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats 
liefern Ideen und Denkanstöße, wie sich Nachhaltigkeits-
ziele institutionell umsetzen und wirtschaftspolitisch am 
besten erreichen lassen. Sie mahnen aber auch zur Vor-
sicht, die Wirtschaftspolitik nicht mit Aufgaben zu über-
frachten, für die sie nicht die geeigneten Mittel hat.
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Die 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Verein-
ten Nationen (UN) mit ihren jeweils etwa zehn Subzielen 
machen den Kanon der Nachhaltigkeitsziele aus. Die SDGs 
umfassen ökonomische, ökologische und soziale Aspekte.
Aus ökonomischer Perspektive sind die Nachhaltigkeits-
ziele zwar nicht alle greifbar, zumal wenn ihnen normative 
Erwägungen wie Fairness und Gerechtigkeit zugrunde lie-
gen. Die UN hat viele SDGs allerdings mit Subzielen un-
terlegt, die sich einer ökonomischen Messbarkeit öff nen. 
So ist beispielsweise ein Teilziel des Nachhaltigkeitsziels 8 
„Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ die 
Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (Teilziel 8.6.)

Nachhaltigkeitsziele und Wohlfahrtsanalyse

Im Umweltbereich zielen die SDGs häufi g auf eine Reduzie-
rung von negativen externen Eff ekten ab. Ein Beispiel ist das 
Ziel, Umweltschäden, wie sie bei der Produktion vieler Gü-
ter auftreten, zu reduzieren. Derartige Ziele stehen prinzipiell 
im Einklang mit dem ökonomischen Ziel der Wohlfahrtsma-
ximierung. Ohne Internalisierung negativer externer Eff ekte 
wird z. B. eine gesamtgesellschaftlich zu hohe Menge des 
betreff enden Gutes produziert, sodass Ineffi  zienzen auftreten 
und das Wohlfahrtsoptimum verfehlt wird. Auch aus Wettbe-
werbssicht sind Maßnahmen zur stärkeren Internalisierung 
negativer externer Eff ekte grundsätzlich begrüßenswert, da 
ungewollte Kosten- und damit Wettbewerbsvorteile, die eini-
ge Produkte bzw. Unternehmen aufgrund der Nicht-Berück-
sichtigung der gesellschaftlichen Kosten ihres Handelns ha-
ben, abgebaut werden. Soweit sich die Nachhaltigkeitsziele 
der ökonomischen Analyse erschließen, sind prinzipiell auch 
die Wohlfahrtsgewinne messbar. Besonderheiten sind, dass 
es sich zum einen häufi g um Güter ohne Marktpreis handelt, 
sodass meist auf Umfragen zurückgegriff en werden muss 
(was ist der Wert von mehr Biodiversität in Stadtparks?), und 
zum anderen sich die Auswirkungen von Maßnahmen erst für 
künftige Generationen ergeben können – so werden Auswir-
kungen des Klimawandels vermehrt in der zweiten Jahrhun-
derthälfte auftreten. Die Bestimmung der dazu zu wählenden 
Diskontrate ist ein aktives Forschungsfeld in den Wirtschafts-
wissenschaften (z. B. Gollier und Hammitt, 2014).

Da das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen in der Regel Kos-
ten verursacht, sind Abwägungen unvermeidbar. Sofern diese 

nicht im Parlament, also im demokratischen Diskurs, sondern 
innerhalb von nachgeordneten Behörden erfolgen, sind weite-
re Spezifi zierungen für eine Kosten-Nutzen-Analyse notwen-
dig. In der Wettbewerbspolitik können etwa wettbewerbsbe-
hindernde Vereinbarungen zulässig sein, wenn diese zu „einer 
angemessenen Beteiligung der Verbraucher an dem entste-
henden Gewinn … beitragen“ (Art. 101 Abs. 3 AEUV). Die 
Verbraucherwohlfahrt wird damit zum Indikator für die Wett-
bewerbswirkung (Hellwig, 2006). Dieses Vorgehen bei der Be-
wertung von Politikmaßnahmen entspricht allerdings weder 
dem in der Volkswirtschaftslehre gängigen Pareto-Kriterium 
– so können Wettbewerber der Unternehmen sowie manche 
Verbraucher:innen dennoch unter der Vereinbarung leiden 
– noch dem auch üblichen Kaldor-Hicks-Kriterium, bei dem 
die monetarisierten Wohlfahrtsgewinne gegenüber den Wohl-
fahrtsverlusten aufgerechnet werden. Bei einer Verbesserung 
des Lärmschutzes durch lärmreduzierte Flugzeuge würden 
die Vorteile, gemessen an der Zahlungsbereitschaft der Men-
schen dafür, mit den höheren Kosten der Flugzeuge verrech-
net. In der Wettbewerbspolitik würde das Kaldor-Hicks-Krite-
rium z. B. auch Fusionen zulassen, die zu höheren Gewinnen 
der Unternehmen und gleichzeitig zu höheren Preisen für die 
Verbraucher:innen führen, solange die höheren Gewinne ge-
genüber dem Rückgang der Konsumentenwohlfahrt überwie-
gen. Ein grundsätzliches Problem bei der Verwendung des 
Kaldor-Hicks-Kriteriums ist allerdings, dass die dadurch ent-
stehenden Verteilungsprobleme nicht Teil des Kriteriums sind.

Der Staat gibt den Rahmen für das wirtschaftliche Han-
deln vor und kann auch konkrete Nachhaltigkeitsziele 
defi nieren und Maßnahmen treff en, um deren Verfolgung 
sicherzustellen. Z. B. können Mindeststandards mit Blick 
auf die Verwendung umweltschädlicher Chemikalien, den 
Tierschutz oder Arbeitsbedingungen gesetzlich verankert 
werden. Speziell zur Internalisierung negativer externer Ef-

DOI: 10.1007/s10273-022-3183-7



Wirtschaftsdienst 2022 | 5
332

Zeitgespräch

fekte kann auf marktbasierte Lösungen wie Lenkungsab-
gaben (Pigou-Steuer) oder einen Zertifi katehandel zurück-
gegriff en werden, damit die Verursachenden der negativen 
externen Eff ekte dieser in ihr Entscheidungskalkül einbe-
ziehen. Beispiele dafür sind die Energiesteuer auf Benzin 
und Diesel und das Europäische Emissionshandelssystem 
(EU-ETS), das Emissionen umfasst, die in der Stromerzeu-
gung sowie in einigen Sektoren der Industrie und im inne-
reuropäischen Flugverkehr entstehen. Diese staatlichen 
Vorgaben haben den Vorteil, dass die Nachhaltigkeitsziele 
von allen Marktteilnehmenden im Anwendungsbereich der 
gesetzlichen Regelung entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette zu berücksichtigen sind.

Wege zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen

Tendenziell kann mehr Wettbewerb in Märkten auch zu mehr 
(grünen) Innovationen führen (Aghion et al., 2020). Dennoch 
können Kooperationen zur privaten Selbstregulierung, etwa 
in Form von gemeinsamen Labeln bzw. Zertifi zierungssys-
temen, zur Verwirklichung von Nachhaltigkeitszielen bei-
tragen. Sie können insbesondere helfen, die mit möglichen 
unilateralen Maßnahmen von Unternehmen verbundenen 
Wettbewerbsnachteile zu überwinden, und insofern einen 
Anreiz für Unternehmen schaff en, bestimmte Nachhaltig-
keitsziele freiwillig zu verfolgen. Durch Label und Zertifi zie-
rungssysteme können Informationsasymmetrien abgebaut 
und die Vergleichbarkeit von Produkten erhöht werden, so-
dass die Verbraucher:innen eine bewusstere Kaufentschei-
dung treff en können. Gleichzeitig können die Unternehmen 
den Verbraucher:innen auf diese Weise glaubhaft signalisie-
ren, dass die Produkte im Einklang mit bestimmten Nach-
haltigkeitszielen hergestellt wurden. Beispiele hierfür sind 
etwa die Initiative Tierwohl oder Fair-Trade-Siegel, welche 
die Verbraucher:innen über die konkreten Produktionsbe-
dingungen, etwa von Lebensmitteln, aufklären. Allerdings 
besteht die Gefahr, dass es durch entsprechende Verein-
barungen oder Initiativen zu Wettbewerbsbeschränkungen 
kommen kann. Systeme, die Vereinbarungen über zentrale 
Wettbewerbsparameter vorsehen, sind daher aus Wettbe-
werbssicht kritisch zu sehen und sollten vermieden werden. 
Zu diesen Parametern gehören Preis, Qualität, Produktviel-
falt, Service und die Vertriebsmethode. So hat das Bundes-
kartellamt im Januar 2022 die Vereinbarung von Unterneh-
men zur Initiative Tierwohl, die einen einheitlichen Aufpreis 
vorsieht, „für eine Übergangsphase aufgrund des Pionier-
charakters dieses Projekts toleriert. Nach und nach müssen 
allerdings wettbewerbliche Elemente eingeführt werden“.

Nachhaltigkeitsziele können in Deutschland mithilfe der 
Wettbewerbspolitik im Rahmen von Ministererlaubnisverfah-
ren berücksichtigt werden. Der Bundeswirtschaftsminister 
kann vom Kartellamt untersagte Fusionen bewilligen, wenn 
„gesamtwirtschaftliche Vorteile“ des Zusammenschlusses 

die Wettbewerbsbeschränkung aufwiegen oder ein „überra-
gendes Interesse der Allgemeinheit“ den Zusammenschluss 
rechtfertigt. Aus den Erfahrungen mit diesem Instrument las-
sen sich Implikationen für selektive Eingriff e in das Marktge-
schehen zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen ableiten. 
Ein Beispiel ist die Sicherung von Arbeitsplätzen, im Einklang 
mit SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachs-
tum“. Mit dieser Begründung sollte 2016 eine Unterneh-
mensfusion per Ministererlaubnis genehmigt werden. Diese 
wurde jedoch gerichtlich kritisiert, mit der Argumentation, 
dass der Frage nicht nachgegangen worden sei, ob diese 
Fusion zu einem Abbau von Arbeitsplätzen in anderen Teilen 
des Unternehmens oder sogar in anderen Unternehmen füh-
ren würde. Das Nachhaltigkeitsziel ist Vollbeschäftigung und 
nicht die Beschäftigung in einem Unternehmen.

Selektive Eingriff e – Gesamtwirtschaft berücksichtigen

Die Interaktion einer einzelnen Entscheidung mit den da-
hinterliegenden Märkten spielte auch eine wichtige Rolle in 
einem Fall, den die niederländische Wettbewerbsbehörde 
(ACM) zu entscheiden hatte. Vorgelegt wurde eine geplante 
Vereinbarung der Betreiber von Kohlekraftwerken zum ge-
meinsamen Kohleausstieg. ACM untersagte die Kooperati-
on, weil die positive Auswirkung der vorgeschlagenen Ver-
einbarung der Kohlekraftwerksbetreiber gering sei, da die 
Abschaltung der Kohlekraftwerke keinen Nettoeff ekt auf den 
Ausstoß von CO2 habe. Der Grund dafür ist der europäische 
Emissionshandel. Wenn die Niederländer:innen weniger 
Emissionszertifi kate benötigen, werden an anderer Stelle in 
Europa mehr Zertifi kate verbraucht. Der Nachteil der Koope-
ration, weniger Wettbewerb auf dem niederländischen Ener-
giemarkt, hätte aber sehr wohl einen Eff ekt, wahrscheinlich 
höhere Preise für die Verbraucher:innen. Die ACM hat also 
SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ als Reduktion von 
CO2-Emissionen in Europa interpretiert. Allerdings haben 
die Niederländer:innen – wie die Deutschen – auch nationale 
Einsparziele. Und der Kohleausstieg trägt zu den nationalen 
Einsparzielen in den Niederlanden bei. Insofern stellt sich 
die Frage, ob die europäischen oder die niederländischen 
Emissionen das „korrekte“ Nachhaltigkeitsziel darstellen. 
Oder sollten es nicht eigentlich die weltweiten Emissionen 
sein? So können Maßnahmen zur CO2-Reduktion in Europa 
durch Leakage-Eff ekte, also Verlagerungen der Emissionen 
ins Ausland, konterkariert werden.

Wie hätte ACM etwa entscheiden sollen, wenn statt der 
Betreiber von Kohlekraftwerken die Tankstellenbetreiber 
beabsichtigt hätten, einen Großteil ihrer Tankstellen koor-
diniert umzubauen mit Reduktion von Zapfsäulen und Auf-
bau von Stromladepunkten? Durch die geringere Zahl an 
Zapfsäulen würde der Wettbewerbsdruck ceteris paribus 
verringert, und die Tankstellenbetreiber könnten Benzin 
und Diesel zu höheren Preisen verkaufen. Dies würde zu 
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geringeren Käufen von Kraftstoff en führen und damit zu ei-
ner Verringerung der CO2-Emissionen. Da Emissionen aus 
Benzin und Diesel nicht Teil des europäischen Emissions-
handels sind, würde dies tatsächlich zu einer Reduzierung 
der CO2-Emissionen in Europa führen. Würde dadurch das 
Kartell gerechtfertigt?

Die Berücksichtigung von Ausweichreaktionen und allge-
meinen Gleichgewichtseff ekten geht über die Klimapolitik 
hinaus. Dem Tierschutz ist nicht geholfen, wenn sich die 
Fleischproduktion ins Ausland verlagert. Ein Lieferkettenge-
setz, das zu einem Rückzug global tätiger Unternehmen aus 
einzelnen Ländern führt, kann das Problem der Kinderarbeit 
verschärfen, wenn betroff ene Familien in diesen Ländern auf 
die Einnahmequellen angewiesen sind (Bierbrauer, 2022).

Auch wegen der meist vagen und gleichzeitig umfas-
senden Defi nition der Nachhaltigkeitsziele ist die Sorge 
nicht unbegründet, dass Entscheidungstragende unter 
dem Deckmantel der Nachhaltigkeit andere Ziele verfol-
gen. Ein Grenz ausgleichssystem, das Importe einer CO2-
Bepreisung unterwirft, kann auch zu protektionistischen 
Zwecken genutzt werden (Wissenschaftlicher Beirat, 
2021). Der Aufbau von Important Projects of Common 
European Interest (IPCEI), die eine staatliche Förderung 
von Unternehmen unter gelockerten Beihilfebedingungen 
ermöglichen, kann der Forschungsförderung in Sektoren 
mit Schlüsseltechnologien für die Energiewende dienen, 
aber auch industriepolitisch als Baustein zum Aufbau ver-
meintlicher europäischer Champions eingesetzt werden.

Die in diesem Zeitgespräch diskutierten Bereiche der Wett-
bewerbs- und Geldpolitik stellen insofern Besonderheiten 
dar, weil mit der Zentralbank und der Wettbewerbsbehörde 
weitgehend unabhängige Institutionen dafür zuständig sind. 
In der Geldpolitik erfolgt dies aufgrund des Problems der 
Zeitinkonsistenz politischer Entscheidungen, in der Wettbe-
werbspolitik, um Rechtssicherheit sicherzustellen. Es muss 
darauf geachtet werden, dass durch die Verfolgung von 
Nachhaltigkeitszielen die Unabhängigkeit dieser Institutio-
nen nicht gefährdet wird und die ursprüngliche Motivation 
für deren Unabhängigkeit nicht ausgehebelt wird. Ein zu en-
ges Beharren auf dem jeweiligen Mandat könnte aber auch 
dazu führen, dass gerade deshalb die politischen Entschei-
dungstragenden die Institution hinterfragen.

Fazit: Verfahrenskompetenz aufbauen

Die EU hat den Vereinbarungen von Paris, die Erderwärmung 
auf deutlich unter 2 °C, möglichst 1,5 °C, zu begrenzen, zuge-
stimmt. Als europäischen Beitrag hat der Europäische Rat be-
schlossen, das EU-Klimaschutzziel 2030 von 40 % Reduktion 
der CO2-Emissionen gegenüber 1990 auf mindestens 55 % 
zu erhöhen. Im Rahmen des European Green Deal werden 
derzeit Maßnahmen erörtert, um dieses Ziel und darüber hin-
aus Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Dazu sollen Nach-
haltigkeitsziele vermehrt in die Gesetzgebung Einzug halten, 
und nachstehende Behörden ermächtigt werden, diese um-
zusetzen. Damit sind Probleme verbunden: (1) Die Ziele sind 
oft unklar defi niert und erlauben einen weiten Interpretations-
raum. Sie sind anfällig für eine Schwächung der Rechtssicher-
heit sowie die Verfolgung weiterer politischer Ziele unter dem 
Deckmantel der Nachhaltigkeit. (2) Kosten-Nutzen Vergleiche 
von Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele sind nicht trivi-
al: Gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen müssen in der Ana-
lyse der Wirkungen der Maßnahmen berücksichtigt werden; 
die Ermittlung von Wohlfahrtsgewinnen ist nicht Standard und 
wirft neue Fragen in den Wirtschaftswissenschaften auf.

Diese Probleme könnten durch folgende Maßnahmen gemin-
dert werden: (1) Wenn die Erreichung von Nachhaltigkeitszie-
len auf nachgeordnete Behörden oder Unternehmen über-
tragen wird, sollten diese Ziele konkret und rechtssicher de-
fi niert werden. (2) Um der Komplexität der Abwägungsfragen 
gerecht zu werden, sollte eine eigenständige Abteilung in der 
jeweiligen Behörde für diese Aufgabe aufgebaut werden.
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Stat pro ratione voluntas (Der Wille steht für eine Begrün-
dung) (Flume, 1960). In einer marktwirtschaftlichen Ord-
nung, die vom Grundsatz der Privatautonomie geprägt 
ist, hinterfragt das Recht nicht den Sinn und Zweck einer 
vertraglichen Bindung. Innerhalb der Grenzen des Rechts 
wird einer Vertragsbeziehung unabhängig von ihrem In-
halt allein aus dem Grund rechtliche Geltungskraft zuer-
kannt, dass der Einzelne die Vertragsbeziehung wollte.

Einem solchen freiheitlichen Modell einer Privatrechts-
ordnung liegt die Idee staatlicher Lenkung fern. Die Auf-
gabe der Privatrechtsordnung ist begrenzt. Sie stellt Insti-
tutionen zur Verfügung, mit denen Marktteilnehmende ih-
re Verhältnisse selbst regeln können. Aber sie muss auch 
Grenzen setzen, wenn unterschiedliche Arten von Markt-
versagen die privatautonome Gestaltung von Rechts-
verhältnissen erschweren. Negative externe Eff ekte, die 
Dritte in Gegenwart oder Zukunft betreff en, können juris-
tische Interventionen in Marktprozesse legitimieren. Dazu 
kann die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen gehören.

Auch wenn keine trennscharfe juristische Defi nition von 
Nachhaltigkeitszielen existiert, bietet das Völker-, Europa- 
und Verfassungsrecht doch Anhaltspunkte. Die Resoluti-
on der Vereinten Nationen zu „Sustainable Development 
Goals“ aus dem Jahr 2015 enthält 17 Ziele hinsichtlich 
nachhaltiger ökonomischer, sozialer und ökologischer 
Entwicklung, die von Armutsbekämpfung, Klima- und 
Gesundheitsschutz bis zur Gleichberechtigung reichen. 
Zwar entfaltet die Resolution keine unmittelbar bindende 
Rechtswirkung unter privaten Marktteilnehmenden. Doch 
hat sie mittelbar auf nationaler und supranationaler Ebene 
erhebliche Bedeutung gewonnen. 

Auf europäischer Ebene fi nden sich Nachhaltigkeitszie-
le im Primärrecht der EU wieder. Gemäß Art. 3 des EU-

Vertrags wirkt die EU auf „die nachhaltige Entwicklung 
Europas“ hin, und Art. 11 des Vertrags über die Arbeits-
weise der EU fordert, dass die EU-Politik Erfordernisse 
des Umweltschutzes zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung einbeziehen muss. In Deutschland wur-
den 1994 im Zuge des Einigungsvertrags die Staatsziele 
dahingehend erweitert, dass der Staat „auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen“ schützt (Art. 20a GG). In einem histo-
rischen Beschluss zum Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 
2021 stärkte das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 
157, 30) diese Staatszielbestimmung und eröff nete die 
Möglichkeit, Fragen des intertemporalen Freiheitsschut-
zes unter dem Blickwinkel von Grundrechtsverletzungen 
zu betrachten.

Nachhaltigkeit im Wirtschaftsrecht: ein juristischer 

Baukasten

Ge- und Verbote

Traditionellerweise war die Bekämpfung negativer Exter-
nalitäten dem Öff entlichen Recht zugewiesen. Jedoch 
verwendet die Wirtschaftspolitik zunehmend Instrumente 
des privatrechtlichen Wirtschaftsrechts, um wirtschaftli-
che Austauschprozesse in Bezug auf Nachhaltigkeitsziele 
zu beeinfl ussen. Dabei kann der Staat auf das klassische 
Instrumentarium von Ge- und Verboten zurückgreifen. Er 
kann durch den Ausstieg aus der Atomenergie oder die 
staatliche Begrenzung und Besteuerung von Emissions-
zertifi katen eine nachhaltige Energieproduktion unterstüt-
zen. Er kann Unternehmen verpfl ichten, in ihren Lieferket-
ten menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfalts-
pfl ichten zu beachten, entsprechenden Risiken vorzubeu-
gen und Verletzungen zu vermeiden (so § 3 Abs. 1 des 
Lieferkettensorgfaltspfl ichtengesetzes, LkSG).

Im Gesellschaftsrecht kann die Gesetzgebung den Vor-
stand einer Aktiengesellschaft verpfl ichten, bei der Un-
ternehmensführung neben den Aktionärsinteressen auch 
Interessen von Arbeitnehmenden und/oder der Allge-
meinheit zu berücksichtigen. Dahinter steht die große Fra-
ge, ob der Zweck eines Unternehmens auf die Interessen 
seiner Eigentümer:innen fokussiert sein und die Bekämp-
fung negativer Externalitäten dem Umwelt-, Arbeits- oder 
Deliktsrecht zugewiesen werden sollten, oder ob Aspekte 
der Corporate Social Responsability die Unternehmens-
führung mitbestimmen sollten. 
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Im Kartellrecht können über die Zielbestimmungen des 
Kartellrechts Nachhaltigkeitserwägungen eingeführt wer-
den. So stellt sich die Frage, inwiefern Kartellbehörden 
bei der Durchsetzung des Kartellverbots und bei der Fusi-
onskontrolle Nachhaltigkeitserwägungen berücksichtigen 
können. Sollte das Kartellrecht beispielsweise einer Un-
ternehmenskooperation entgegenstehen, die CO2-Emis-
sionen reduzieren will, aber gleichzeitig zu einer Wettbe-
werbsbeschränkung führt? Dazu stehen klassische An-
sätze wie die Freistellung von Kartellen im Rahmen von 
Art. 101 Abs. 3 AEUV bzw. § 2 GWB, der Kriterienkatalog 
zur Prüfung von Fusionen nach Art. 2 der europäischen 
Fusionskontrollverordnung oder das Institut der Minister-
erlaubnis zur Freigabe von Fusionen nach § 42 GWB zur 
Verfügung. Auch kann über ein erweitertes Verständnis 
des Maßstabs der Konsumierendenwohlfahrt als kartell-
rechtliche Zielfunktion nachgedacht werden.

Transparenz und Nudging

Das Instrumentarium zur Verankerung von Nachhaltig-
keitszielen im Wirtschaftsrecht reicht weiter als Ge- und 
Verbote. Im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht setzt 
der Staat zunehmend auf Transparenzpfl ichten, mit de-
nen Informationsasymmetrien überwunden werden sol-
len. Um Grundsätze guter Unternehmensführung in Un-
ternehmen zu verankern, verpfl ichtet § 161 Aktiengesetz 
börsennotierte Aktiengesellschaften, im Rahmen eines 
„Comply-or-Explain“-Ansatzes zu erklären, ob sie den 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex folgen, der auch Regelungen zu einer nachhaltigen 
Ausrichtung der Vorstandsvergütung enthält. 

Weiter gehen die Berichterstattungspfl ichten für große Ka-
pitalgesellschaften hinsichtlich Umwelt-, Arbeitnehmer-, 
Sozial- und Menschenrechtsbelangen, die in Umsetzung 
der europäischen Corporate Social Responsability (CSR)-
Richtlinie im Handelsgesetzbuch verankert wurden (§§ 
289b, 289c HGB). Auf europäischer Ebene wird derzeit im 
Rahmen einer Reform der CSR-Richtlinie eine bedeutende 
Ausweitung hin zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung diskutiert. Daneben schuf die europäische 
Off enlegungsverordnung aus dem Jahr 2019 Anforderun-
gen an Finanzmarktteilnehmende und Berater:innen, über 
Nachhaltigkeitsaspekte angebotener Finanzprodukte 
transparent aufzuklären. Und die europäische Taxonomie-
verordnung aus dem Jahr 2020 legte Kriterien zur Bestim-
mung nachhaltiger Wirtschaftstätigkeit fest und erweiterte 
entsprechende Berichtspfl ichten. 

Wie diese Beispiele zeigen, setzt das europäischen Ge-
sellschafts- und Kapitalmarktrecht zunehmend auf Trans-
parenz und Information, wenn es um die Verankerung von 
Nachhaltigkeitsprinzipien geht. Unternehmen werden 

nicht zu einem Nachhaltigkeitsziel gezwungen, aber sie 
müssen sich erklären (Comply or Explain). Auch wenn 
ein solches Informationsmodell dem Unternehmen for-
mell die Wahl lässt, Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen oder 
nicht, kann das praktische Resultat eines solchen Regu-
lierungsansatzes sein, dass sich viele Unternehmen dem 
Nachhaltigkeitsziel verschreiben. Dies ist rechtspolitisch 
durchaus erwünscht. Regulatorisch erinnert dies an das 
verhaltensökonomische Konzept des Nudging, bei dem 
das Verhalten von Menschen beeinfl usst werden soll, 
ohne dabei auf Verbote zurückgreifen oder ökonomische 
Anreize verändern zu müssen.

Institutionen und Verfahren

Setzt die Gesetzgebung im Wirtschaftsrecht auf Ge- oder 
Verbote oder schaff t sie Transparenzpfl ichten zur Umset-
zung von Nachhaltigkeitszielen, greift sie in materieller 
Weise in privatrechtlich organisierte Austauschprozesse 
ein. Ein anderer Ansatz verändert lediglich das instituti-
onelle oder prozedurale Gefüge des Wirtschaftsrechts, 
um die Rahmenbedingungen zu beeinfl ussen, unter de-
nen Marktteilnehmende ihre Austauschprozesse organi-
sieren. Zu solchen institutionellen Interventionen zählt die 
Schaff ung neuer Gesellschaftsformen, die auf nachhalti-
ge Unternehmenszwecke zugeschnitten sind. Der Koali-
tionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
für die Legislaturperiode 2021 – 2025 sieht die Schaff ung 
neuer Gesellschaftsformen wie Sozialunternehmen oder 
Gesellschaften mit gebundenem Vermögen vor. 

Daneben kann der Staat in die Organisationsverfahren 
privatrechtlicher Gesellschaften eingreifen, um die Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen bei der opera-
tionellen Geschäftsführung sicherzustellen. Dazu zählt 
die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen in Risi-
komanagementsystemen oder die Berufung von Nach-
haltigkeitsfachleuten in Aufsichtsräte. Das neue Liefer-
kettensorgfaltspfl ichtengesetz verpfl ichtet Unternehmen 
zum Aufbau entsprechender Risikomanagement- und 
Dokumentationssysteme. Auch kann der Staat durch 
Whistleblowingverfahren (wie in § 8 LkSG) Beschäftigten 
Anreize geben, Verletzungen von Nachhaltigkeitspfl ichten 
off enzulegen, ohne Repressalien befürchten zu müssen.

Haftung

Neben Ge- und Verboten, Transparenz und Nudging sowie 
der Schaff ung von Institutionen und Verfahren kann der 
Staat durch Haftungsrecht Marktteilnehmenden Anreize 
bieten, Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen. So verpfl ichte-
te 2021 ein niederländisches Gericht auf der Grundlage 
des allgemeinen niederländischen Deliktsrechts die Royal 
Dutch Shell Company, ihre Netto-CO2-Emmissionen bis 
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2030 um 45 % zu senken.1 Inzwischen sind in Deutschland 
ähnliche Klagen gegen Unternehmen aus der Energie- und 
Automobilbranche hängig, wenn auch deren Ausgang noch 
ungewiss ist. Auch im allgemeinen Kaufrecht wird erwogen, 
ob über Gewährleistungsvorschriften Verletzung von Nach-
haltigkeitszielen rechtlich durchsetzbar werden können.

2011 verabschiedete der Menschenrechtsrat der Verein-
ten Nationen Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-
rechte, wonach Unternehmen die Verantwortung haben, 
Menschenrechte zu achten, und eine Verletzung dieser 
Pfl icht sanktioniert werden sollte. Zwar haben diese Leit-
prinzipien keine unmittelbar rechtlich bindende Wirkung, 
und die Möglichkeiten einer Haftbarkeit von Unternehmen 
für Menschenrechtsverletzungen nach deutschem De-
liktsrecht sind begrenzt. Auch sieht das Lieferkettensorg-
faltspfl ichtengesetz bei Verletzung von Sorgfaltspfl ichten 
keine privatrechtliche Haftungsfolge vor (§ 3 Abs. 3 LkSG). 
Aber die rechtspolitische Debatte in vielen Ländern und 
auf europäischer Ebene zeigt, dass die Durchsetzung von 
Menschenrechten und Klimaschutzzielen mit Hilfe gesell-
schaftsrechtlicher oder deliktsrechtlicher Haftungstatbe-
stände zumindest eine politische Option ist.

Umweltpolitisch mag diese Option interessant erscheinen. 
Rechts- und wirtschaftspolitisch droht das Wirtschafts-
recht jedoch auf Abwege zu geraten. Die Bewältigung der 
Klimakrise erfordert eine Vielzahl von Abwägungs- und Pri-
orisierungsentscheidungen, zu deren Bewältigung die Politik 
gefragt ist. Wenn solche Konfl ikte durch Zivilgerichte gelöst 
werden sollen, wirft dies nicht nur schwierige Kausalitäts-
fragen auf. Auch werden die Grenzen zwischen Judikative, 
Exekutive und Legislative verwischt. Es ist fraglich, ob ein 
Zivilgericht, das sich auf die Bewältigung eines bilateralen 
Konfl ikts zwischen zwei Parteien beschränkt, überhaupt ein 
geeignetes Forum bietet, um die Klimakrise – eine globale 
Tragödie der Allmende – bewältigen zu können. Selbst wenn 
ein Unternehmen auf zivilrechtlicher Grundlage zur Redukti-
on von CO2-Emissionen verpfl ichtet wird, ist nicht gesichert, 
ob dies dem Klima hilft. Die Reduktion kann über Preisver-
änderungen die Produktnachfrage verändern. Andere Un-
ternehmen im In- und Ausland, die keiner Reduktionspfl icht 
unterliegen, mögen ihre CO2-Emissionen erhöhen (Carbon-
Leakage-Problematik). All dies sind Zeichen, dass die Klima-
krise ohne öff entlich-rechtliche und internationale Interventi-
onen schwerlich in den Griff  zu bekommen ist. 

Herausforderungen

Der juristische Baukasten zur Umsetzung von Nachhaltig-
keitszielen im Wirtschaftsrecht ist groß und breit gefächert. 

1 Eine englische Fassung des Urteils ist erhältlich unter https://uitspra-
ken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339.

Im Folgenden soll auf einige Herausforderungen hingewie-
sen werden, die sich bei der Umsetzung von Nachhaltig-
keitszielen mit Mitteln des Wirtschaftsrechts stellen.

Evidenzbasiertes Wirtschaftsrecht

Auch wenn die europäische und die nationalen Gesetzge-
bungen Nachhaltigkeitsziele mit einer bewundernswerten 
regelungstechnischen Innovationskraft im Wirtschaftsrecht 
verankern, steht der empirische Beweis der Wirksamkeit 
der einzelnen Maßnahmen oftmals aus. Ob die einzelnen 
Vorschriften zur Erhöhung von Transparenz und zur Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeitszielen in Unternehmensab-
läufen tatsächlich zu einer verbesserten Unternehmens-
führung in Sachen Nachhaltigkeit führen, ob die Haftung 
von Einzelunternehmen für Klimaschäden tatsächlich das 
Klima verbessert, und zu welchen Kosten all dies passiert, 
ist inhaltlich wie methodisch schwierig zu beantworten.

Die Einführung von Nachhaltigkeitszielen in das Wirt-
schaftsrecht führt zu schwierigen Abwägungsprozessen, 
insbesondere wenn inkommensurable oder nicht quantifi -
zierbare Werte miteinander abgewogen werden müssen. 
Wie sollen langfristige und diff use Umweltauswirkungen 
einer Unternehmensfusion in einem Verfahren berück-
sichtigt werden, das auf die empirische Quantifi zierung 
von Wohlfahrtseff ekten ausgerichtet ist? Und welche 
konkreten Handlungsempfehlungen und Haftungsrisiken 
ergeben sich für eine Unternehmensführung, die nicht nur 
dem quantifi zierbaren Anlegerinteresse, sondern auch 
„weicheren“ Nachhaltigkeitszielen wie Umwelt- oder So-
zialfaktoren Rechnung tragen muss? Zwar sind dem öf-
fentlichen Recht solche Abwägungsprozesse zwischen 
inkommensurablen Werten wohl bekannt. Wie diese im 
Privatrecht abgebildet werden sollen, ist aber nicht voll-
ständig ausgeleuchtet.

Beweisanforderungen und strategisches Verhalten

Setzt der Staat Haftungsvorschriften und Transparenz-
pfl ichten ein, um Nachhaltigkeitsziele im Geschäfts-
gebaren von Unternehmen zu verankern, zeigen sich 
allgemeine Probleme, die die Wirksamkeit dieser Regu-
lierungsinstrumente beschränken können. So kann die 
Wirksamkeit von Haftungsvorschriften daran scheitern, 
dass den Geschädigten kein Nachweis eines kausalen 
Zusammenhangs zwischen einer Pfl ichtverletzung des 
Unternehmens und dem individuellen Schaden gelingt. 
Transparenzpfl ichten können Unternehmen zu strategi-
schen Umgehungsaktionen verleiten. Bei Greenwashing-
Praktiken werden nachhaltige Initiativen vorgetäuscht 
oder einzelne Unternehmensinitiativen als besonders vor-
bildlich hervorgehoben, obwohl sie im Gesamtprogramm 
des Unternehmens eine untergeordnete Rolle spielen.
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Verhältnis von Öff entlichem Recht und Privatrecht

Eingangs erwähnte dieser Beitrag, dass die Bekämpfung 
negativer Externalitäten traditionell dem Öff entlichen 
Recht zugewiesen war. Wenn die bestehenden Vorschrif-
ten zum Umweltschutz unzureichend waren, war es in 
dieser Welt Aufgabe des öff entlich-rechtlichen Umwelt-
schutzrechts, Vorschriften zu verschärfen, die dann für al-
le Unternehmen verbindlich waren. Mit der zunehmenden 
Bedeutung von Nachhaltigkeitszielen im Wirtschaftsrecht 
verschiebt sich die Wirtschaftsregulierung vom Öff entli-
chen Recht ins Privatrecht. Waren Belange des Umwelt-
schutzes und der Menschenrechte früher genuine Auf-
gaben des Öff entlichen Rechts, werden sie nun in privat-
rechtlich organisierte Aushandlungsprozesse integriert.

Diese Entwicklung birgt Gefahren. Sie kann zu einer Poli-
tisierung des Wirtschaftsrechts führen. Zwar war das Pri-
vatrecht niemals gänzlich unpolitisch. Und das normative 
Ziel der traditionellen Rechtsökonomie, die Rechtsordnung 
solle Effi  zienz- und Verteilungserwägungen voneinander 
trennen, mag eher in der Theorie als in der Praxis überzeu-
gen. Dennoch zeigen sich bei der Integration von Nachhal-
tigkeitszielen ins Wirtschaftsrecht praktische Probleme. 
Wenn eine Kartellbehörde sich nicht mehr auf ein klar de-
fi niertes Ziel der Konsumierendenwohlfahrt fokussieren, 
wenn sich eine Unternehmensführung nicht mehr auf die 
Steigerung des Unternehmensgewinns konzentrieren kann, 
ist unklar, wie private Akteur:innen die multi dimensionalen 
Optimierungsprozesse bewältigen sollen, die im Privatrecht 
oft auch mit juristischen Haftungsvorschriften unterlegt 
sind. Vielleicht überschätzt der Staat auch die Wirksamkeit 
des Privatrechts zur Einführung von Nachhaltigkeitszielen 
in privatwirtschaftliche Austauschprozesse. Auf den ers-
ten Blick weniger bedeutsam mag der Einwand scheinen, 
die Entwicklung zu einem nachhaltigen Wirtschaftsrecht 
verwische die Grenzen zwischen Privatrecht und Öff entli-
chem Recht. Vielleicht ist es gerade Zeichen einer moder-
nen Rechtsetzungslehre, dass sie die oftmals künstlichen 
Grenzen zwischen Öff entlichem Recht und Privatrecht 
überwindet. Und doch ist es gefährlich, wenn Gerichte 
aufgrund allgemeiner zivilrechtlicher Haftungsvorschriften 
Klimaschutz betreiben, der einer unmittelbaren demokra-
tischen Kontrolle entzogen ist und prozedural gar nicht die 
Abwägungen treff en kann, die zur Bewältigung eines glo-
balen Problems notwendig sind. 

Die Integration von Nachhaltigkeitszielen ins Wirtschafts-
recht verändert damit nicht nur inhaltlich, sondern auch 
institutionell das Verhältnis zwischen Öff entlichem Recht 
und Privatrecht. Sie sollte Gerichte nicht dazu verleiten, 
ihre Zurückhaltung gegenüber rechtspolitischer Gestal-
tung aufzugeben und das Haftungsrecht mit rechtspoli-
tischen Zielvorgaben zu überfrachten. Gleichzeitig sollte 
die Verlagerung von Nachhaltigkeitszielen vom Öff entli-
chen Recht ins Privatrecht der nationalen und internatio-
nalen Politik nicht als Feigenblatt dienen, um unpopuläre, 
aber notwendige Entscheidungen über verschachtelte 
privatrechtliche Konstruktionen zu implementieren, bei 
denen politische Verantwortlichkeiten verwässert und 
dem Klima nur bedingt geholfen wird.
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Während die generelle Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitszielen im Wettbewerbsrecht vor 2020 noch weitge-
hend kritisch diskutiert wurde, hat die tatsächliche Ent-
wicklung in den vergangenen beiden Jahren diesen Dis-
kurs weitgehend überholt. Insbesondere seit der Veröff ent-
lichung des Drafts der europäischen Horizontalrichtlinien, 
die die kartellrechtskonforme Zusammenarbeit von Wett-
bewerbenden regelt, stellt sich damit vor allem die Frage 
nach dem „wie“ einer solchen stärkeren Berücksichtigung.

Hintergrund

In den Niederlanden und Österreich ist Nachhaltigkeit seit 
2021 fest im Wettbewerbsrecht bzw. den zugehörigen Richtli-
nien verankert.1 In Österreich werden demnach Beiträge zu ei-
ner “ökologisch nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft” 
bei der Beurteilung berücksichtigt, ob Verbraucher:innen an-
gemessen an den (Effi  zienz-)Vorteilen einer Kooperation zwi-
schen Wettbewerbenden teilhaben (§2 Abs. 1 KartG). In den 
Niederlanden werden für eine solche Abwägung explizit Re-
duktionen im CO2-Ausstoß berücksichtigt (ACM, 2021). Auch 
andere Länder der EU arbeiten an einer Reform des Wett-
bewerbsrechts bzw. der Richtlinien.2 Im März 2022 hat nun 
auch die EU-Kommission das Thema Nachhaltigkeit explizit 
in ihren Horizontalrichtlinien aufgegriff en (EU-Kommission, 
2022a). Bereits im Zuge der Konsultationen dazu wurde die 
Priorisierung dieses Themas seitens der befragten Stake-
holder deutlich, die dabei durchgehend die mangelnde Ko-
härenz kritisierten zwischen den Nachhaltigkeitszielen der 

1 Der Begriff  Nachhaltigkeit ist dabei, gerade auch im Sinne der nach-
folgend beschriebenen Fortentwicklung des Wettbewerbsrechts in 
Europa, nicht eingeschränkt auf ökologische Nachhaltigkeit. So ver-
weist die Kommission in ihrem Draft zu den Horizontalrichtlinien (sie-
he nachfolgend) explizit auf die 2030 Agenda für nachhaltige Entwick-
lung der Vereinigten Nationen. Diese berücksichtigt 17 übergeordnete 
Nachhaltigkeitsziele.

2 Zu nennen ist hierbei Griechenland, das hierfür u. a. ein technisches 
Gutachten eingeholt hat (Inderst et al. 2021).

Kommission, der zur Verwirklichung derselben nötigen Betei-
ligung der Industrie und den wahrgenommenen erheblichen 
wettbewerbsrechtlichen Beschränkungen für die dafür för-
derlichen Kooperationen (EU-Kommission, 2021).

Die Debatte darüber, ob das Wettbewerbsrecht und seine 
Anwendung der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen im 
Wege stehen, wird aber auch außerhalb Europas geführt. So 
hat die OECD allein 2021 das Thema mehrmals aufgegriff en, 
zuletzt bei einem darauf fokussierten Roundtable im Dezem-
ber 2021.3 Dabei heben sich die Stimmen deutlich ab von 
den Kernaussagen eines OECD-Roundtable zum gleichen 
Thema 2010. Dort herrschte noch die Meinung vor, dass 
Wettbewerbsbehörden, die nicht bereits per se einen auf 
die Gesamtwohlfahrt ausgerichteten Standard anwenden, 
Beiträge zur (ökologischen) Nachhaltigkeit nicht gesondert 
berücksichtigen bzw. berücksichtigen sollen (OECD, 2010).

Diese Entwicklungen im Wettbewerbsrecht bzw. seiner 
Durchsetzung verschränken sich mit der zunehmenden 
Bereitschaft in Gesellschaft und Politik, der Wirtschaft 
Nachhaltigkeit ins Pfl ichtenheft zu schreiben. Dies ge-
schieht zum einen über konkrete gesetzliche Vorgaben, 
so durch entsprechende Umweltaufl agen oder das 2021 
verabschiedete deutsche Lieferkettengesetz.4 Allerdings 
beschränken sich die zunehmenden Erwartungen nicht 
auf die Erfüllung des allein gesetzlich Geforderten. So 
sieht die EU-Kommission zur Verwirklichung des „Green 
Deal“ die Industrie mit in der Verantwortung.

Grundlegende Überlegungen

Unbestritten ist, dass Wettbewerb zwischen Unternehmen 
auch der Nachhaltigkeit förderlich sein kann, wenn zum ei-
nen entsprechende institutionelle Rahmenbedingungen etwa 
in Form von Emissionsgrenzen und -steuern gegeben sind 
und zum anderen Verbraucher:innen entsprechende Ver-
besserungen mit ihrer Zahlungsbereitschaft honorieren. Ge-
rade aber wenn Unternehmen aus verschiedenen Gründen 
über das gesetzlich Vorgegebene hinausgehen wollen, auch 
um den entsprechenden Erwartungen all ihrer Stakeholder 
gerecht zu werden, kann Kooperation nötig sein um z. B. ei-
nen „First-Mover-Nachteil“ zu kompensieren,5 eine kritische 

3 Vgl. https://www.oecd.org/daf/competition/environmental-conside-
rations-in-competition-enforcement.htm (2. Mai 2022).

4 Siehe hierzu den Beitrag von Felix Bierbrauer.
5 Dieser mag verschiedene Gründe haben, so etwa Netzwerkeff ekte, 

welche sich gerade bei Nachhaltigkeit auch aus der möglichen Endo-
genität nachhaltiger Präferenzen ergeben können.
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Masse zu erreichen oder aber schlicht Effi  zienzen durch die 
Entwicklung einer gemeinsamen Informationsbasis oder ge-
meinsamer Standards zu heben. Als Beispiel für einen sol-
chen Informationsaustausch mag die Entwicklung einer ge-
meinsamen Liste von Lieferanten dienen, die nachweislich 
bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Wenn solche 
Möglichkeiten zur Kooperation nicht gegeben sind, kann es 
für manche Unternehmen zur Vermeidung von Rechtsun-
sicherheit oder hoher Kosten opportun sein, einige an sich 
wünschenswerte Aktivitäten einzustellen. Dadurch könnten 
die Ziele z. B. des Lieferkettengesetzes unterlaufen werden.

Solchen Kooperationen setzt allerdings die aktuelle Um-
setzung des Wettbewerbsrechts noch enge Grenzen. So 
beschränkt der Konsumentenwohlfahrtstandard in der 
praktischen Anwendung Effi  zienzen auf gegenwärtige 
Konsument:innen im relevanten Markt. Dies schließt nicht 
nur die Auswirkungen auf Nicht-Verbraucher:innen aus, son-
dern beschränkt zudem in der Regel den Zeithorizont so, 
dass zukünftige Generationen – selbst von Konsument:innen 
im relevanten Markt – außen vor bleiben. In der praktischen 
Anwendung kommen hierbei oft auch nur Kosteneffi  zienzen 
und damit lediglich Preisvorteile zur Geltung.

Zwar ist Vorsicht geboten, damit nicht der Wettbewerb für 
reines Greenwashing eingeschränkt wird. Dennoch sind die 
zunehmend geäußerten Bedenken ernst zu nehmen, dass 
das Wettbewerbsrecht und seine aktuelle Umsetzung dem 
gesellschaftlichen und politischen Ziel eines nachhaltige-
ren Wirtschaftens im Wege stehen können. Dies wird in den 
Rechtswissenschaften schon seit längerem intensiv disku-
tiert.6 Dagegen fi ndet eine entsprechende akademische Aus-
einandersetzung unter den Ökonom:innen nur in weit gerin-
gerem Ausmaß und dabei weitgehend kritisch statt. So wird 
eingewandt, dass die Vermengung von Nachhaltigkeitszielen 
mit dem Schutz des Wettbewerbs nicht nur letzteres Ziel ver-
wässert, sondern schlicht nicht handhabbar ist und zudem zur 
politischen Einfl ussnahme einlädt. In der Tat ist zweifelhaft, 
ob ein „Multi-Goals-Ansatz“, wonach Nachhaltigkeit als ein 
separates Ziel anzusehen ist, wünschenswert und praktika-
bel ist. Eine stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeit ist 
allerdings auch ohne die Anerkennung als ein weiteres oder 
gar gleichberechtigtes Ziel des Wettbewerbsrechts möglich. 
Kritisiert wird zudem bereits die Annahme, dass Unterneh-
men Nachhaltigkeitsziele verfolgen könnten oder gar sollten, 
zumindest soweit diese über das gesetzlich Vorgegebene hi-
nausgehen. Auch wäre das Setzen entsprechender Rahmen-
bedingungen für die Nachhaltigkeit primär Aufgabe der Politik. 
Selbst wenn sich mehr Nachhaltigkeit nicht unmittelbar auf 
dem Produktmarkt monetarisieren lässt, können allerdings 
Unternehmen aus verschiedenen Gründen entsprechende 

6 Siehe exemplarisch für den Ansatz, Nachhaltigkeit als separates Ziel 
anzuerkennen, Holmes (2020).

Anreize haben. Dies mag an Anforderungen anderer Stake-
holder liegen, einschließlich Investierender, der eigenen Über-
zeugung des Management entspringen oder aber als wesent-
liches Instrument für die Rekrutierung von Beschäftigten an-
gesehen werden. Gesetzlich vorgegebene Standards mögen 
sich auch nur langsam ändern und damit ein Wissen wider-
spiegeln, das in Teilen bereits überholt ist. Die akademische 
Literatur hat hierbei auch auf die Möglichkeit verwiesen, dass 
aktuell geltende Normen manchmal nicht den sich ändernden 
Präferenzen der Gesellschaft entsprechen (etwa Tirole, 2012). 
Unternehmen können höhere Standards zudem auch deshalb 
einhalten wollen, um eine spätere regulatorische (Über-)Reak-
tion zu vermeiden. Und gesetzlichen Vorgaben mögen auch 
nicht hinreichend zwischen den Erfordernissen und Möglich-
keiten einzelner Sektoren diff erenzieren.

Natürlich kann sich die Politik nicht mit dem Verweis auf das 
Engagement der Wirtschaft exkulpieren. Und bei Kooperati-
onen zwischen Wettbewerbenden besteht stets die Gefahr, 
dass Absprachen und ausgetauschte Informationen auch zu 
einer weiteren Verringerung des Wettbewerbs führen. Auch in 
puncto Nachhaltigkeit kann es zudem nicht darum gehen, den 
Unternehmen das Risiko etwa eines Vorpreschens mit nach-
haltigeren Produkten vollends zu nehmen. Allerdings wäre 
es falsch, entsprechende Kooperationen allein mit der Unter-
stellung eines darüber hinausgehenden kartellrechtswidrigen 
Verhaltens zu verbieten. Trotz aller gebotener Vorsicht gibt es 
schließlich auch gute Gründe dafür, warum etwa Forschungs- 
und Entwicklungskooperationen erlaubt werden.

Ansätze für mehr Nachhaltigkeit

Der im März 2022 veröff entlichte Draft der Horizontalricht-
linien (DHR) der EU-Kommission soll nachfolgend als Aus-
gangspunkt für eine kurze Diskussion konkreter Maßnah-
men dienen.7 Die DHR führen dabei eine neue Kategorie von 
freistellungsfähigen Kooperationen ein: die der „Nachhal-
tigkeitsvereinbarungen“. Dabei fassen sie den Nachhaltig-
keitsbegriff  sehr weit unter Verweis auf die entsprechenden 
UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung und erwähnen 
darüber hinaus explizit unter anderem das Tierwohl. Von 
besonderer praktischer Bedeutung, auch im Lichte der vo-
rangestellten Diskussion, dürfte die Anerkennung gewisser 
Vereinbarungen sein, die nach den DHR keine Wettbewerbs-
beschränkungen darstellen, so insbesondere der Informati-
onsaustausch zu nachhaltigen Lieferanten oder aber koor-
dinierte Kampagnen zur Förderung des Nachhaltigkeitsbe-
wusstseins. Viel Raum widmen die DHR auch der stärkeren 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeit bei der Erfassung von 
Effi  zienzen, wobei in Zukunft entsprechende Verbraucher-

7 Für eine ausführliche Darstellung der Möglichkeiten siehe den im Sommer 
2021 entstandenen Expertenbericht (EU-Kommission, 2022b). Eine kurze 
kritische Betrachtung der DHR fi ndet sich in Inderst und Thomas (2022).
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präferenzen breiter berücksichtigt und (z. B. auch mittels 
Umfragen) erfasst werden sollen. Die DHR erkennen dabei 
explizit an, dass im Einzelfall aus verschiedenen Gründen 
das aktuell beobachtete Kaufverhalten weder die tatsächli-
chen Präferenzen gänzlich widerspiegeln mag noch die Prä-
ferenzen, wie sie sich z. B. dann ergeben, wenn sich mittels 
der Kooperation das Angebotsspektrum verändert.

Die DHR veranschaulichen, wie sich eine stärkere Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeit innerhalb des geltenden 
Rechtsrahmens verwirklichen lässt. Dabei zeigen sich aber 
auch eine Reihe von Ungereimtheiten bzw. ungelöster Pro-
bleme. So sollen Nachhaltigkeitsziele erst dann berücksichti-
gungsfähig sein, wenn diese ein trotz gegebenenfalls vorhan-
dener Regulierung noch bestehendes „residuales Marktver-
sagen“ adressieren. Dieser Begriff  wird dann allerdings nicht 
ausgefüllt und es dürfte in der Praxis oft schwer oder gar 
unmöglich sein zu entscheiden, ob z. B. ein als niedrig ange-
sehener CO2-Preis oder ein bestimmter Tierwohlstandard ein 
residuales Marktversagen darstellen oder aber Ausdruck der 
aktuellen Präferenzen der Gesellschaft sind. Die DHR wol-
len zudem „kollektive Vorteile“ berücksichtigen, worunter sie 
z. B. die Vorteile besserer Luft für einen Autofahrer verstehen, 
wenn andere Autofahrende einen emissionsärmeren Treib-
stoff  verwenden. Die Berücksichtigung vermiedener Externa-
litäten allein für andere Verbraucher:innen des gleichen Pro-
duktes ist dabei dem Korsett des Begriff s des Verbrauchers 
im relevanten Markt geschuldet. Die eingangs erwähnten 
Initiativen in Österreich und den Niederlanden berücksichti-
gen dagegen spezifi sche (ökologische) Externalitäten umfas-
sender. Andererseits ist der Begriff  der Nachhaltigkeit in den 
DHR extrem weit gefasst und engt mögliche Externalitäten 
gegebenenfalls nicht hinreichend ein. So zieht ein Fleisch-
konsument womöglich auch einen Nutzen daraus, dass das 
von anderen Verbrauchenden konsumierte Fleisch einen hö-
heren Tierwohlstandard erfüllt. Neben der praktischen Frage 
der Erhebung und Aggregation solcher Präferenzen über den 
Konsum anderer stellt sich dabei zwingend auch die Frage 
danach, ob solche Präferenzen über den Konsum ande-
rer hinreichend legitimiert sind, um bei der Anwendung des 
Wettbewerbsrechts Berücksichtigung zu fi nden. Entscheidet 
eine Wettbewerbsbehörde einen Fall auf der Basis solcher 
(vermiedener) Externalitäten stellt sich stets grundsätzlich die 
Frage, inwieweit solche Abwägungen nicht eher Teil kollekti-
ver Entscheidungen im politischen Prozess sein müssen.

Verschiedene nationale Wettbewerbsbehörden sind bei der 
Frage einer stärkeren Berücksichtigung von Nachhaltigkeit 
bereits vorgeprescht. Auch die EU-Kommission hat mit dem 
Entwurf zu den Horizontalleitlinien ihre Bereitschaft dazu of-
fenbart und liefert zudem für die praktische Umsetzung wich-
tige Anhaltspunkte. Die jüngste Berichterstattung des Bun-
deskartellamts zeigt, dass auch dort die Bereitschaft besteht, 
Nachhaltigkeitsvereinbarungen einen besonderen Stellen-
wert zu geben (Bundeskartellamt, 2022). In bestimmten Be-
reichen wie im (Lebensmittel-)Einzelhandel, der auch für den 
nachhaltigen Konsum eine wichtige Rolle einnimmt, bleibt 
das nationale Wettbewerbsrecht bei Kooperationen und 
Fusionen von besonderer Bedeutung. Damit stellt sich an-
gesichts der aufgezeigten Entwicklungen auch für Deutsch-
land die Frage, ob es nicht im Wettbewerbsrecht bzw. den 
entsprechenden Auslegungsgrundsätzen einer expliziteren 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen bedarf.
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Im Zuge des Wechsels der EZB-Präsidentschaft von Mario 
Draghi zu Christine Lagarde wurde der Klimaschutz zu ei-
nem Anliegen der Geldpolitik erklärt. Lagarde bekannte sich 
zu diesem Ziel und erhielt dafür viel Applaus. Seither steht 
das Thema „Klimaschutz als Anliegen der Geldpolitik“ auf 
der Tagesordnung der politischen Diskussion. Die Frage 
ist allerdings, wie das Ziel des Klimaschutzes sich mit dem 
Mandat der EZB vereinbaren lässt. Nach dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der EU hat die EZB das Mandat, für Preis-
stabilität zu sorgen. Im Übrigen soll sie die allgemeine Wirt-
schaftspolitik der EU unterstützen, soweit dies nicht zulasten 
der Preisstabilität geht. Da die Institutionen der EU den Kli-
maschutz als wichtiges Ziel betrachten, fällt dieses Anliegen 
zweifellos unter dieses Sekundärmandat der EZB. Es bleibt 
allerdings die Frage, wie mit etwaigen Konfl ikten zwischen 
dem Ziel der Preisstabilität und dem Ziel des Klimaschutzes 
umzugehen ist. Dazu ist oft zu hören, es gebe keinen Kon-
fl ikt, denn der Klimawandel selbst berge erhebliche Risiken 
für die Preisstabilität. Der Klimawandel berge auch erhebli-
che Risiken für Unternehmen, die mit „brauner“ Technologie 
arbeiten, dies müsse die EZB beim Kauf von Wertpapieren 
oder der Kreditvergabe an Banken berücksichtigen.1

Jedoch werden die Einfl üsse des Klimawandels auf die Infl a-
tion zu wenig spezifi ziert, als dass man daraus konkrete Kon-
sequenzen für die Geldpolitik ziehen könnte. Nach derselben 
Logik könnte man argumentieren, die durch eine Pandemie 
oder einen Krieg verursachten Angebotsverknappungen trü-
gen zur Infl ation bei, deshalb müsste auch die Verhinderung 
von Pandemien und Kriegen ein Anliegen der Geldpolitik 
sein. Vor allem steht die Frage im Raum, wie gegebenenfalls 
mit einem konkreten Zielkonfl ikt umzugehen ist. Unterstellen 
wir, dass die derzeitigen Infl ationstendenzen anhalten und 
das Mandat der Preisstabilität eine restriktivere Geldpolitik 
der EZB verlangt, die die Zinssätze in den Märkten anstei-
gen lassen würde. Unterstellen wir auch, dass etliche Unter-
nehmen im Bereich der CO2-neutralen Energien erhebliche 
Bankkredite aufgenommen haben. Sofern die Banken den 
Zinsanstieg über Zinsgleitklauseln an ihre Schuldner weiter-
geben können, gefährdet die restriktivere Geldpolitik die Sol-
venz dieser Unternehmen und ihren Beitrag zu einer weniger 

1 So etwa Isabel Schnabel in verschiedenen Vorträgen und Interviews, 
siehe z. B. https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.
sp210527_1~ae50e2be97.en.html (20. April 2022).

klimaschädlichen Energieversorgung. Soll die EZB deshalb 
auf eine restriktivere Geldpolitik verzichten?

Nach den Rechtsgrundlagen ist diese Frage klar zu vernei-
nen. Laut Vertrag darf die EZB das Sekundärmandat der Un-
terstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik nur insoweit 
verfolgen, als dies ohne Schaden für die Preisstabilität mög-
lich ist. In der konkreten Situation würde es aber einen sehr 
starken politischen Druck geben, die EZB möge doch bitte 
bedenken, dass Insolvenzen bei Solar- oder Windenergie den 
Klimaschutz nachhaltig beschädigen könnten. Die Nennung 
des Klimaschutzes als Anliegen der Geldpolitik bietet diskurs-
politisch eine Grundlage für eine Aufweichung des im Vertrag 
vorgesehenen Mandats. Ich vermute, dass der Applaus für 
Lagarde auch der Aussicht auf eine solche Aufweichung galt, 
für andere Politikanliegen ebenso wie für den Klimaschutz.

Auch das Argument zu den besonderen Risiken „brau-
ner“ Unternehmen und der von ihnen emittierten Wert-
papiere und Schuldtitel ist problematisch. Soweit dieses 
Argument darauf abzielt, dass solche Risiken überhaupt 
vorhanden sind und berücksichtigt werden müssen, ist es 
ernst zu nehmen. Man sollte diese Risiken aber nicht nach 
anderen Kriterien beurteilen als andere Risiken. Wenn von 
zwei Banken die eine Bank Kredite an Unternehmen mit 
„brauner“ und die andere Bank Kredite an Unternehmen 
mit „grüner“ Technologie vergibt, dann sollte die Zentral-
bank sowohl „braune“ als auch „grüne“ Risiken nach den 
vorgesehenen Verfahren in ihre Analysen einbeziehen 
und im Übrigen beide Banken gleichbehandeln. Es sollte 
nicht vorkommen, dass die EZB die Bank mit den „grü-
nen“ Krediten bevorzugt, wenn deren Position bei ange-
messener Berücksichtigung des Unterschieds von „grün“ 
und „braun“ riskanter ist. Die Privilegierung einer als ris-
kanter einzustufenden Institution setzt die Steuerzahlen-
den zusätzlichen Risiken aus. Für eine politisch motivierte 
Diskriminierung, die Risiken für die Steuerzahlenden be-
gründet, ist die Zentralbank aber nicht legitimiert.

Ähnliche Erwägungen gelten auch für die immer wieder 
vorgebrachten Vorschläge zur Aufweichung von Eigenkapi-
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talanforderungen für Banken, die „grüne“ Unternehmen bzw. 
Technologien fi nanzieren. Ich stehe dem System der risiko-
basierten Eigenkapitalanforderungen skeptisch gegenüber, 
weil ich Zweifel an der Messbarkeit der Risiken habe und an 
der Möglichkeit, Manipulation der „Risikomessungen“ durch 
die Banken auszuschließen. Wenn man aber ein solches 
System hat, sollte man nicht mit zweierlei Maß messen, als 
ob Risiken bei der Finanzierung „grüner“ Unternehmen für 
die Wahrung der Finanzstabilität und den Schutz der Steuer-
zahlenden per se weniger gefährlich sind als andere Risiken.

Mandatsgestaltung und Status der Zentralbank

Das Preisstabilitätsmandat steht in engem Zusammenhang 
mit dem Status der EZB als unabhängiger Institution. Beides 
geht auf die Tradition der Bundesbank zurück. Diese wurde 
bei der Gründung der Bank deutscher Länder 1948 durch die 
Alliierten begründet, noch vor Verabschiedung des Grund-
gesetzes. Von Seiten der Politik gab es immer wieder Kritik, 
aber die Bundesbank selbst hat es verstanden, ihren Status 
in der Öff entlichkeit so zu etablieren, dass Angriff e auf ihre 
Unabhängigkeit und auf die Ausschließlichkeit der Verpfl ich-
tung auf Preisstabilität erfolglos blieben.2 Die Unabhängig-
keit der Zentralbank fällt aus dem Rahmen der deutschen 
öff entlich-rechtlichen Dogmatik. Danach sollten eigentlich 
alle Entscheidungen einer staatlichen Instanz direkt oder in-
direkt auf den Wählerwillen zurückzuführen sein. Ermessen 
ist einzuschränken, gegebenenfalls durch Weisungen eines 
zuständigen Ministeriums, das dem Parlament gegenüber 
verantwortlich ist. Nach öff entlich-rechtlicher Auff assung 
sind daher Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur ge-
genüber dem Bundesminister für Wirtschaft und Klima wei-
sungsgebunden, selbst in Einzelfallentscheidungen.3 Einen 
Rechtstreit über die Zentralbank gab es allerdings erst nach 
dem Maastricht-Vertrag. In seinem Maastricht-Urteil erklärte 
das Bundesverfassungsgericht, eine Delegation der Zustän-
digkeit für Geldpolitik an eine unabhängige supranationale 
Institution sei insofern tolerierbar, als es hier um „Experten-
tätigkeit“ mit dem alleinigen Ziel der Preisstabilität gehe. Oh-
ne Unabhängigkeit sei zu befürchten, dass „auf Wiederwahl 
bedachte Mandatsträger“ die Notenpresse zur Finanzierung 
von Wahlgeschenken und zur Verfälschung der demokrati-
schen Willensbildung benutzen. Eine Vielfalt von Zielen al-
lerdings würde politische Wertungen erfordern, für die eine 
unabhängige Institution nicht legitimiert sei.

Ich fi nde es bemerkenswert, dass Unabhängigkeit und 
Preisstabilitätsmandat hier dem Schutz des demokrati-
schen Willensbildungsprozesses dienen sollen, nicht aber 

2 Zur Entwicklung bis zur Verabschiedung des Bundesbankgesetzes 
siehe Buchheim (2001).

3 Hingegen verweisen Wettbewerbsrechtler darauf, dass allgemeine 
Weisungen veröff entlichungspfl ichtig sind, und folgern, dass Einzelfall-
weisungen gar nicht erst zulässig sind (siehe z. B. Möschel, 1998).

dem Schutz des Geldwesens. Das zugrunde liegende öko-
nomische Problem liegt doch darin, dass Versprechungen 
über zukünftige Geldpolitik ohne besondere Vorkehrungen 
nicht glaubwürdig sind und dass dieses sogenannte Zei-
tinkonsistenzproblem die Funktionsfähigkeit des Geldwe-
sens beschädigt. Der Wert des Geldes im Tausch gegen 
reale Güter und Dienstleistungen hängt von den Erwar-
tungen der Beteiligten über die weitere Entwicklung des 
Geldwerts ab. Die tatsächliche Entwicklung aber hängt un-
ter anderem von der Geldpolitik ab. Dem Fiskus als letzt-
lichem Nutznießer der Geldausgabe liegt daran, dass er 
für das ausgegebene Geld einen möglichst hohen realen 
Gegenwert bekommt. Insofern möchte er die Abnehmen-
den glauben machen, dass er die zukünftige Geldausgabe 
einschränken wird, um den Geldwert stabil zu halten. Ist 
aber die Geldausgabe einmal erfolgt, dann hat er keinen 
Anreiz mehr, sich an dieses Versprechen zu halten. In Er-
mangelung eines Rechtsanspruchs haben die adressierten 
Personen auch keine Möglichkeit, ihn dazu zu zwingen. Die 
Delegation der Geldausgabe an die Zentralbank mit einem 
ausschließlichen Mandat für Preisstabilität dient als eine Art 
Ersatz für den fehlenden Rechtsanspruch. Sie behebt das 
Glaubwürdigkeitsproblem oder mildert es wenigstens ab.

Die Fokussierung des Mandats auf Preisstabilität ist wichtig. 
Eine Mehrzahl von Mandaten würde das Ziel der Preisstabili-
tät infrage stellen und die Glaubwürdigkeit des Stabilitätsver-
sprechens gefährden. Im Übrigen würde eine solche Vielfalt 
politische Wertungen erfordern, für die eine unabhängige 
Institution nicht legitimiert ist. Es ist daher merkwürdig, dass 
das Bundesverfassungsgericht in seinem neueren Urteil vom 
5. Mai 2020 bemängelt, die EZB sei bei der Begründung ihrer 
Maßnahmen zu wenig auf deren Nebenwirkungen in Berei-
chen der allgemeinen Wirtschaftspolitik eingegangen und der 
EuGH habe dieses Defi zit nicht moniert. Vermutlich ging es 
dem Bundesverfassungsgericht mehr um das Verhältnis zum 
EuGH als um die Geldpolitik, aber die Forderung nach einer 
Berücksichtigung anderer Ziele steht im Raum. Das Gericht 
begründet seine Kritik mit der Kompetenzfestlegung im Ver-
trag, dass die EZB für Währungspolitik und die Mitgliedstaa-
ten für Wirtschaftspolitik zuständig sind, und erhebt die For-
derung, dass die EZB die Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnah-
men im Hinblick auf „wirtschaftspolitische Auswirkungen“, 
d. h. Auswirkungen im Kompetenzbereich der Mitgliedstaa-
ten, prüfen muss. Die vom Gericht angegebenen Beispiele 
betreff en allerdings nicht „wirtschaftspolitische Auswirkun-
gen“, sondern wirtschaftliche Auswirkungen, etwa auf Immo-
bilienmärkte, auf Mieten oder das Überleben von vermeint-
lichen Zombie-Unternehmen, die ohne die Niedrigzinspolitik 
der EZB schließen müssten. Der sprachliche Kunstgriff , dass 
hier von wirtschaftspolitischen und nicht von wirtschaftlichen 
Auswirkungen gesprochen wird, kann nicht darüber hinweg-
täuschen, dass diese Forderung in einem eklatanten Wider-
spruch zum Maastricht-Urteil steht (Bofi nger et al., 2020).



ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 
343

Zeitgespräch

Für sein Urteil erhielt das Gericht nicht nur von Kritisierenden 
der EZB Beifall, sondern auch von solchen der früheren Po-
litik der Bundesbank, der immer schon vorgeworfen wurde, 
sie habe sich zu wenig um Arbeitslosigkeit gekümmert und 
zu wenig die Autonomie der Tarifpartner und von Regierung 
und Parlament bei der Festlegung von Tarif- und Haushalts-
politik respektiert (Tooze, 2020). Diese Kritik entspringt einer 
Denk tradition, die die Geldpolitik für viele Ziele einsetzen will, 
beschäftigungspolitische, verteilungspolitische, fi skalische. 
Ähnlich ist es bei der Forderung nach einer Ausweitung oder 
Uminterpretation des Mandats der EZB zum Klimaschutz. Sie 
bergen das Risiko, dass das Glaubwürdigkeitsproblem der 
Geldpolitik bei der Preisstabilität wieder zum Tragen kommt.

Nachhaltigkeitsprobleme der Geldpolitik selbst

In Deutschland ist regelmäßig zu lesen, die EZB selbst halte 
sich nicht an ihr Mandat, ihre Politik gefährde die Preissta-
bilität und diene vor allem den Banken und den Staatsfi nan-
zen. In der Tat standen bei den EZB-Interventionen in der 
Finanzkrise 2007 und 2008 und in der Euro-Krise 2011 die 
Risiken für Banken und Finanzstabilität im Vordergrund. Die 
Interventionen 2011/2012 kamen neben den Banken auch 
den Mitgliedstaaten zugute, deren Banken die EZB-Kredite 
zum Kauf von Staatstiteln nutzten. Hinter diesen Interven-
tionen stand das Problem, dass die Funktionsfähigkeit der 
Banksysteme eine unerlässliche Grundlage für die Funkti-
onsfähigkeit des Geldsystems ist. Die Geldpolitik ist darauf 
angewiesen. Nun hat die EZB kein Mandat für Finanzstabi-
lität. Die Interventionen standen daher unter dem Motto der 
Defl ationsbekämpfung. Eine Finanzkrise könnte eine Rezes-
sion oder gar Depression auslösen, mit Defl ationswirkungen 
wie in der Weltwirtschaftskrise oder in Japan in den 1990er 
Jahren. Dem sollten die Interventionen vorbeugen. Auch die 
Interventionen von 2015 bis 2020 dienten ausdrücklich der 
Defl ationsbekämpfung, vielleicht sogar auf Kosten der Fi-
nanzstabilität, denn die Konkurrenz der EZB beim Kauf von 
Wertpapieren drückte auf die Gewinnmargen der Banken. 
Vor dem Hintergrund des deutschen Infl ationstraumas mag 
es merkwürdig erscheinen, wenn das Preisstabilitätsmandat 
symmetrisch interpretiert wird und nicht einfach als Mandat 
zur Infl ationsbekämpfung oder zum Schutz der Sparen-
den (so etwa Kirchhof, 2020). Jedoch hat schon von Mises 
(1912/1924) eine symmetrische Interpretation von Preissta-
bilität derart begründet, dass nicht nur die Kreditgebenden 
sondern auch die Kreditnehmenden in Kreditverträgen vor 

Risiken bezüglich des Realwerts ihrer Forderungen und Ver-
bindlichkeiten bewahrt werden sollten.4 Eine symmetrische 
Interpretation des Preisstabilitätsmandats ist nicht als abwe-
gig anzusehen. Allerdings gibt es ein Risiko einer Dominanz 
von fi nanziellen oder fi skalischen Interessen über die Geld-
politik. Geschäftsbanken oder Mitgliedstaaten könnten ihre 
Geschäftspolitik und ihre Finanzpolitik so fahren, dass die 
Zentralbank ihnen helfen muss, wenn sie Defl ation vermei-
den will. Schon 2011/2012 haben einige Regierungen gelernt, 
dass die Schwäche ihrer Banken ihnen einen indirekten Zu-
gang zur Notenpresse vermittelt. Die europäische Banken-
union sollte dem entgegenwirken und dafür sorgen, dass 
Banken, die nicht gut kapitalisiert sind, aus dem Markt aus-
scheiden. Das war aber bisher nur eingeschränkt erfolgreich.

Die derzeitige Diskussion um Geldpolitik und Infl ation ist vor 
diesem Hintergrund zu sehen. Lange Zeit lag die Infl ations-
rate unter dem gesetzten Ziel von „unter, aber nahe bei 2 %“. 
Seit Mitte 2021 aber sind die Infl ationsraten deutlich ange-
stiegen, und die EZB hat nicht darauf reagiert. Die beobach-
tete Infl ation wird immer wieder als temporär bezeichnet. 
Jedoch liegt die tatsächliche Infl ation immer wieder über 
der vorher prognostizierten Infl ation. Das wirft Zweifel auf, 
ob die EZB die zugrunde liegende Infl ationsdynamik wirklich 
versteht oder auch verstehen will. Die Diskussion um den 
temporären Charakter der erhöhten Infl ation verdeckt viel-
leicht einen Zielkonfl ikt zwischen den Anliegen fi nanzieller 
und fi skalischer Stabilität und dem Mandat der Preisstabili-
tät. Hier gibt es ein Nachhaltigkeitsproblem eigener Art.

4 Später weicht von Mises (1928) von dieser symmetrischen Interpretation 
ab, dies allerdings ohne inhaltliche Begründung. In diesen Zusammen-
hang gehört auch Fishers (1933) Warnung vor einer „Schuldendefl ation“.

Title: Monetary Policy and Sustainability
Abstract: ECB President Christine Lagarde and others have suggested that climate change creates risks for price stability and for the 
viability of counterparties to central bank interventions and therefore monetary policy should contribute to fi ghting climate change. 
However, pursuit of this new objective may occassionally confl ict with price stability, in which case the legal mandate as well as the 
underlying rationale for this mandate and for ECB independence call for prioritising price stability. However, monetary policy will have a 
sustainability problem of its own if the viability of the monetary system is threatened by fi nancial and fi scal instability.
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Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, der Kampf 
gegen den Klimawandel und der Erhalt der Biodiversität sind 
zentrale Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte. Um 
diesen Herausforderungen gerecht zu werden, sind tiefgrei-
fende Veränderungen im Verhalten von Verbraucher:innen 
und Produzierenden erforderlich. Die Wirtschaftspolitik muss 
diese Transformation gestalten. Welche Rolle spielen Liefer-
kettengesetze beim Erreichen dieser Nachhaltigkeitsziele?

Der Bundestag hat am 11. Juni 2021 ein Lieferkettengesetz 
beschlossen, das deutschen Unternehmen im Umgang 
mit ausländischen Handelspartner:innen Sorgfaltspfl ich-
ten auferlegt. Im Mittelpunkt stehen mögliche Menschen-
rechtsverletzungen oder die Verletzung von Arbeitneh-
merrechten bei unmittelbaren Zulieferern. Auch in anderen 
europäischen Ländern sind in den vergangenen Jahren ver-
gleichbare Gesetze erlassen worden. Europäische Regeln 
zu unternehmerischen Sorgfaltspfl ichten werden derzeit er-
arbeitet. Jeweils eigene Vorlagen der EU-Kommission und 
des Europäischen Parlaments gehen über das deutsche 
Lieferkettengesetz hinaus. Weitergehende Umweltstan-
dards werden integriert und die Sorgfaltspfl ichten von Un-
ternehmen verstärkt auf die gesamte Lieferkette bezogen.

Das deutsche Lieferkettengesetz

OECD und Vereinte Nationen (UN) haben 2011 jeweils ei-
gene Richtlinien für den Umgang mit Menschenrechten in 
Geschäftsbeziehungen formuliert, die OECD mit beson-
derem Augenmerk für multinationale Unternehmen. Die 
Resolution zur allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te aus dem Jahr 1948 ist hier der Bezugspunkt. Die Inter-
national Labor Organization (ILO) hat acht Prinzipien men-
schenwürdiger Arbeit formuliert, darunter die Ablehnung 
von Zwangs- und Kinderarbeit, Versammlungs- und Verei-
nigungsfreiheit für Beschäftigte und das Recht auf kollek-
tive Lohnverhandlungen. Unternehmen werden in diesen 
Dokumenten aufgefordert, Verantwortung für die Wahrung 

von Menschenrechten zu übernehmen, ein entsprechen-
des Monitoring in ihre Managementprozesse zu integrie-
ren und Anlaufstellen für den Konfl iktfall einzurichten.

Auch in vielen Ländern, die UN-, OECD- oder ILO-Stan-
dards ratifi ziert haben, ist die Menschenrechtslage pro-
blematisch. Ein detaillierter Überblick fi ndet sich in IfW 
(2021). Wenn es an staatlichen Institutionen fehlt, die den 
Menschenrechten Geltung verschaff en könnten, stellt 
sich die Frage, ob es alternative Durchsetzungsmöglich-
keiten gibt. So werden Unternehmen, die mit einem sol-
chen Land über Handelsbeziehungen und Lieferketten 
verbunden sind, zu Adressaten.

Zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte diente in Deutschland ein nationaler Akti-
onsplan (Auswärtiges Amt, 2020). 2020 fand eine Überprü-
fung statt, inwiefern deutsche Unternehmen der Erwartung 
gerecht werden, den Umgang mit Menschenrechtsfragen 
in ihrer Organisationsstruktur zu verankern. Das Ziel, dass 
50 % aller Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten die 
gewünschten Maßnahmen ergreifen, wurde deutlich ver-
fehlt. Das deutsche Lieferkettengesetz soll dem begegnen.
Das Gesetz betriff t Unternehmen mit Sitz in Deutschland 
sowie unselbständige Zweigniederlassungen ausländi-
scher Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten. 
Ab 2024 werden auch Unternehmen mit mindestens 1.000 
Beschäftigten einbezogen. Die Sorgfaltspfl ichten bezie-
hen sich insbesondere auf: das Verbot von Kinder- und 
Zwangsarbeit, die Achtung der lokalen Regeln zum Arbeits-
schutz und der Koalitionsfreiheit von Beschäftigten, das 
Verbot der Ungleichbehandlung von Beschäftigten, eine 
angemessene Entlohnung gemäß etwa des dort geltenden 
Mindestlohns, sowie einige umweltbezogene Risiken.

Unternehmen werden zu einer Reihe von Maßnahmen ver-
pfl ichtet. Dazu gehören: Das Installieren eines geeigneten 
Risikomanagements und die Verankerung von Präventi-
onsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und bei un-
mittelbaren Zulieferern.1 Auch besteht die Pfl icht, bei Men-
schenrechtsverletzungen Maßnahmen zur Abhilfe zu ergrei-
fen. Es wird behördlicherseits kontrolliert, ob Unternehmen 
ihren Sorgfaltspfl ichten nachkommen. Verstöße können 
mit Bußgeldern sowie dem Ausschluss von der Vergabe 
öff entlicher Aufträge geahndet werden. Der Umfang der 

1 Das deutsche Gesetz sieht konkrete Präventionsmaßnahmen zu-
nächst nur für unmittelbare Zulieferer vor. Gegenüber mittelbaren Zu-
lieferern muss ein Unternehmen nur tätig werden, wenn es konkrete 
Anhaltspunkte für Menschenrechtsverletzungen gibt.
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Sorgfaltspfl ichten wird von Art und Umfang der Geschäfts-
tätigkeit sowie dem Einfl ussvermögen des Unternehmens 
abhängig gemacht. Der Abbruch von Geschäftsbeziehun-
gen wird nur bei schwerwiegenden Menschenrechtsverlet-
zungen gefordert. Ziel ist vielmehr „Stay and Behave“, also 
die Nutzung des eigenen wirtschaftlichen Einfl usses, um zu 
einer Verbesserung der Menschenrechtslage zu gelangen.

Ökonomische Analyse

Lieferkettengesetze erhöhen die Kosten der Geschäfts-
beziehungen entlang von Lieferketten. Für jeden Zulieferer 
entsteht ein zusätzlicher Aufwand durch die Notwendigkeit, 
diesen in das geforderte Management menschenrechts-
bezogener Risiken einzubeziehen. Es handelt sich hierbei 
um fi xe Kosten, also um Kosten, die unabhängig vom Ge-
schäftsvolumen anfallen. In der Literatur zu globalen Wert-
schöpfungsketten werden derartige fi xe Kosten als Erklä-
rung dafür angesehen, dass nur ein relativ kleiner Anteil von 
Firmen überhaupt ins Ausland exportiert bzw. Vorprodukte 
aus dem Ausland bezieht (etwa Antras und Chor, 2022).

Eine Evaluation der Wirkungen des deutschen Lieferket-
tengesetzes ist zurzeit noch nicht möglich ist. Die evidenz-
basierte Literatur zur Wirkung von Handelshemmnissen in 
globalen Lieferketten (etwa Grossman und Helpman, 2020; 
Handley et al., 2020; Barattieri und Cacciatore, 2020; Flaaen 
und Pierce, 2019) begründet allerdings die Sorge, dass die 
Geschäftsbeziehungen in problematische Lieferländer – al-
so Länder, in denen der Schutz von Menschen- und Arbeit-
nehmerrechten unzureichend ist – eingeschränkt werden. 
Das Ziel des „Stay und Behave“ würde dann verfehlt.

In einem Gutachten hat der wissenschaftliche Beirat des 
BMWK (2022) zu der Frage Stellung genommen, wie sich 
der Prüfaufwand von Unternehmen reduzieren ließe. Ein ver-
meidbarer Prüfaufwand entsteht, wenn auch Handelspart-
ner aus Ländern mit gut funktionierenden rechtsstaatlichen 
Institutionen in das Monitoring möglicher Menschenrechts-
risiken einbezogen werden müssen. Eine Positivliste, die sol-
che Länder auff ührt, würde Unternehmen bei der Wahrung 
ihrer Sorgfaltspfl ichten daher entlasten, ohne dass die Ge-
fahr besteht, die Eff ektivität des Schutzes vor Menschen-
rechtsverletzungen zu schwächen. Vermeidbarer Prüfauf-
wand entsteht auch, wenn es zu einer mehrfachen Überprü-
fung ausländischer Unternehmen durch alle europäischen 
Handelspartner:innen kommt. Zur Vermeidung solcher 
Mehrfachprüfungen können Positiv- und Negativlisten auch 
für Unternehmen dienen. Negativlisten nennen Unterneh-
men, in denen es nachweislich immer wieder zu gravieren-
den Menschenrechtsverletzungen kommt und die daher von 
Handelsbeziehungen ausgeschlossen werden müssen. Po-
sitivlisten zertifi zieren Unternehmen, in denen es nachweis-
lich nicht zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist.

Nachhaltigkeitsziele über die Wahrung der 

Menschenrechte hinaus

Unternehmen, die vom deutschen Lieferkettengesetz 
betroff en sind, sollen dabei helfen, die Schwäche rechts-
staatlicher Institutionen oder den mangelnden Schutz 
von Menschen- und Arbeitnehmerrechten im Ausland zu 
überwinden. Darüber hinausgehende Nachhaltigkeitszie-
le verlangen andere politische Antworten als die Auswei-
tung unternehmerischer Sorgfaltspfl ichten.

Der Kampf gegen Armut, Kinderarbeit und Klimawandel

Der Richtlinienentwurf der EU-Kommission sieht vor, 
dass Unternehmen auch entwicklungspolitische Aufga-
ben im Kampf gegen Kinderarbeit und klimapolitische 
Aufgaben zur Eindämmung der Erderwärmung zugespro-
chen werden. Unternehmen gestalten Arbeitsbeziehun-
gen. Insofern haben Sorgfaltspfl ichten, die sich auf Men-
schen- und Arbeitnehmerrechte beziehen, auch einen 
Anknüpfungspunkt bei dem, was Unternehmen tatsäch-
lich tun. Unternehmen betreiben in Entwicklungsländern 
aber typischerweise keine Schulen oder fi nanzieren Ein-
kommenstransfers. Von Unternehmen sollte daher nicht 
verlangt werden, eigene entwicklungspolitische Strategi-
en zur Vermeidung von Kinderarbeit zu entwickeln. Dieser 
Aufgabe muss sich die Entwicklungspolitik selbst stellen, 
sie kann nicht an Unternehmen delegiert werden.2

Ähnliches gilt für die Einhaltung der Ziele zur Verringerung 
des CO2-Ausstoßes. Der Richtlinienentwurf zu unterneh-
merischen Sorgfaltspfl ichten sieht hinsichtlich Klimaschutz 
zwar keine Sorgfaltspfl ichten im engeren Sinne vor. Die Mit-
gliedstaaten werden allerdings dazu verpfl ichtet dafür zu 
sorgen, dass Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten 
und einem jährlichen Umsatz ab 150 Mio. Euro sowie in der 
EU tätige Unternehmen aus Drittstaaten mit einer Umsatzhö-
he von mind. 150 Mio. Euro in der EU einen Plan verabschie-
den, mit dem sichergestellt wird, dass ihr Unternehmens-
modell und ihre -strategie im Einklang mit dem Übergang zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft und dem 1,5 °C-Ziel des Paris-
Abkommens stehen. Eine unternehmerische Pfl icht, an der 
Erreichung der EU-Klimaziele mitzuwirken, ist jedoch kaum 
zu operationalisieren. Die Heterogenität der Unternehmen ist 
groß, sodass der Beitrag zur Erreichung der Klimaziele für je-
des Unternehmen ein anderer sein sollte. Die Instrumente zur 
Erreichung der internationalen Klimaziele liegen in der Hand 
der Politik (etwa Wissenschaftlicher Beirat des BMWI, 2021).

2 Dammert et al. (2017) zeigen eine Übersicht zur Wirkung wirtschaftspoli-
tischer Maßnahmen auf Kinderarbeit. Zentrale Schlussfolgerungen sind, 
dass Verbote und Regulierungen gegen Kinderarbeit häufi g die beab-
sichtigte Wirkung verfehlen und es zusätzlicher politischer Maßnahmen 
bedarf, die unmittelbar an den Ursachen der Kinderarbeit ansetzen.
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Sozial- und Umweltstandards, fairer Handel, Tierwohl

Sollte es ein Ziel der Handelspolitik sein, über die Wahrung 
von Mindeststandards bei Menschen- und Arbeitnehmer-
rechten hinauszugehen? Wenn andere Länder zwar die Min-
deststandards einhalten, aber in Bezug auf Arbeitnehmer-
rechte oder Umweltschutz deutlich unter den Standards der 
EU-Länder liegen, sollte die EU dann Maßnahmen ergreifen, 
die einem solchen „Dumping“ entgegenwirken?

Ein Beispiel: Ein deutsches Unternehmen hat bisher mit ei-
nem deutschen Zulieferer zusammengearbeitet, der sich an 
deutsche Arbeitnehmerstandards hält und Tarifl öhne zahlt. 
Jetzt bietet sich die Zusammenarbeit mit einem Zulieferer 
aus einem Entwicklungsland an, der dieselben Vorproduk-
te günstiger liefern kann, da seine Arbeitskräfte länger ar-
beiten, nur einen Bruchteil der deutschen Löhne erhalten 
und Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind, die in Deutsch-
land als gesundheitsgefährdend verboten sind. Di Tella und 
Rodrik (2020) haben in einer Umfrage in den USA gezeigt, 
dass die Mehrheit der Befragten in einem ähnlichen Beispiel 
Handelssanktionen gegen den ausländischen Zulieferer 
für angemessen halten. Auch in Deutschland würden viele 
Menschen diesen Fall vermutlich als „Sozialdumping“ be-
trachten. Solche Handelssanktionen wären problematisch. 
Sie hätten einen anmaßenden Charakter: „Wir treiben nur 
Handel mit euch, wenn ihr unsere Wertvorstellungen über-
nehmt.“ Solche Regeln könnten zudem leicht für protekti-
onistische Zwecke missbraucht werden. Schließlich darf 
nicht vergessen werden, dass es auch in Deutschland in 
früheren Zeiten längere Arbeitszeiten, niedrigere Löhne und 
weniger Arbeitsschutz gegeben hat. Jedes Land muss die 
Möglichkeit haben, in diesen Wohlstand hineinzuwachsen.

Wie nun sollte mit Unterschieden in der Regulierung der 
Arbeitsmärkte, beim Tierwohl oder im Umweltschutz 
umgegangen werden, wenn handelspolitische Sanktio-
nen nicht genutzt werden? Vielen sind die Produktions-
bedingungen importierter Waren wichtig. Sie möchten, 
dass Lebensmittel ökologisch nachhaltig produziert wur-
den. Eine Stärkung der Konsumierendensouveränität ist 
hier die Antwort. Transparenz über die Produktionsbe-
dingungen entlang einer Lieferkette ist wünschenswert, 
um Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Konsum-
entscheidungen auch über die Produktionsbedingungen 
der konsumierten Güter treff en zu können.

Fair-Trade-Siegel oder Bio-Siegel tragen auch heute schon 
zu dieser Transparenz bei. Der Koalitionsvertrag sieht zu-
dem die Einführung eines Tierwohllabels vor. Solche Ent-
wicklungen sind zu begrüßen. Sie führen über eine höhere 
Transparenz zu einer gesteigerten Konsumierendensouve-
ränität. Dezentrale individuelle Kaufentscheidungen auf der 
Grundlage von Gütesiegeln haben einen schwächeren Ein-
fl uss auf die Bedingungen im Ausland als ein Agieren mit 
den Instrumenten der Handelspolitik, vermeiden aber auch, 
dem Ausland eigene politische Präferenzen aufzudrängen.

Da Verbraucher:innen zunehmend an der Wahrung von 
Nachhaltigkeitsstandards interessiert sind, sollten Unter-
nehmen in die Lage versetzt werden, darauf in effi  zienter 
Weise zu reagieren. Dies kann eine Koordination der Un-
ternehmen erfordern, eine Verabredung von Standards 
und eine Selbstverpfl ichtung, Geschäftsbeziehungen zu 
als problematisch erachteten Zulieferern zu kappen. Eine 
derartige Koordination auf Nachhaltigkeitsstandards kann 
mit dem Wettbewerbsrecht in Konfl ikt geraten. Eine Aus-
gestaltung der europäischen Lieferkettenregeln und eine 
Anpassung des europäischen Wettbewerbsrechts, die 
derartige Kooperationen erleichtert, wären daher wichtige 
Schritte auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft.
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Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat der 
Westen – darunter alle EU-Mitgliedsländer – umfangrei-
che Sanktionen gegen die Russische Föderation in Kraft 
gesetzt, von dem allerdings der Rohstoff handel bislang 
weitgehend ausgenommen ist, insbesondere Erdgas. Im 
Zuge der Zuspitzung des Konfl ikts steht zunehmend die 
Möglichkeit im Raum, dass die Lieferungen für Erdöl und 
Erdgas von einer der beiden Seiten gestoppt werden. In 
ihrem Frühjahrsgutachten1 haben die Institute den Fall 
eines sofortigen Lieferstopps in einem Alternativszena-
rio abgebildet. Anders als im Basisszenario, bei dem die 
Erholungskräfte im Zuge des Abklingens der Pandemie 
mehr und mehr die Oberhand gewinnen, würde die deut-
sche Wirtschaft 2023 in eine scharfe Rezession geraten.

Basisszenario

Die mit der abfl auenden Pandemie einhergehende 
wirtschaftliche Erholung wird insbesondere durch die 
kontakt intensiven Dienstleistungsbereiche getragen. Dort 
können mit dem Wegfall der meisten Infektionsschutz-
maßnahmen die Kapazitäten wieder stärker genutzt wer-
den. Zugleich dürfte die Nachfrage rege sein, auch weil 
viele Dienstleistungen über längere Zeit entbehrt werden 
mussten. Zudem haben die privaten Haushalte während 
der Pandemie Überschussersparnisse von rund 200 Mrd. 
Euro gebildet, weil sie ihre gewohnten Verbrauchsmuster 
pandemiebedingt nicht beibehalten konnten. Das ho-
he Ausmaß an weltweit aufgestauter Kaufkraft wirkt be-
lebend auf die Konjunktur und dürfte einen Gutteil des 
derzeitigen Infl ationsdrucks erklären. Zu diesem Infl a-
tionsdruck hat die Finanzpolitik beigetragen, indem sie 
während der Pandemie die privaten Einkommen in erheb-

1 Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2022a).

lichem Umfang stabilisiert hat. Flankierend wirkte eine 
ultralockere Geldpolitik, die auch jetzt kaum gegensteu-
ert – aktuell senkt die in die Höhe geschnellte Infl ation die 
ohnehin negativen Realzinsen nochmals deutlich. Im Zu-
ge der Pandemie wurden die internationalen Lieferketten 
erheblich gestresst. In der Folge war auch die deutsche 
Industrie mit Materialengpässen historischen Ausmaßes 
konfrontiert, während sich die Nachfrage ausweislich 
des regen Auftragseingangs bereits kräftig erholt hatte. 
Insgesamt dürfte sich der Auftragsüberhang im Verarbei-
tenden Gewerbe mittlerweile auf 100 Mrd. Euro belaufen. 
Zwar ist die Industrieproduktion seit fünf Monaten wieder 
aufwärtsgerichtet, gleichwohl belasten Lieferengpässe 
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Abbildung 1
Szenarienvergleich – Reales BIP in Deutschland

Verkettete Volumenangaben in Mrd. Euro; saison- und kalenderbereinigt

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Institute; ab dem 
ersten Quartal 2022: Prognose der Institute.

weiterhin die industrielle Aktivität. Im März dürfte die Pro-
duktion sogar infolge ausbleibender Zulieferungen aus 
der Ukraine deutlich nachgegeben haben. Hohe Nach-
frage bei gehemmtem Angebot macht sich in stärkerem 
Preisdruck geltend. In dem Maße, wie Lieferengpässe 
nach und nach überwunden werden, lassen die Nach-
holeff ekte auch in der Industrie für sich genommen einen 
selbsttragenden Aufschwung erwarten.

Die ab dem Frühjahr mit dem Überwinden der Pandemie 
und ihrer Folgen angelegte kräftige Erholung wird durch 
den Kriegsausbruch in der Ukraine zunächst gebremst. 
Der Krieg und die politischen Reaktionen wirken ange-
bots- und nachfrageseitig über verschiedene Kanäle als 
negativer Schock auf die wirtschaftliche Aktivität. Spür-
bar, aber gesamtwirtschaftlich von untergeordneter Be-
deutung, ist der Wegfall der Exportmärkte, der insbeson-
dere mit den westlichen Sanktionen gegenüber Russland 
verbunden ist. Bedeutender ist die massiv gestiegene 
Unsicherheit über die Rohstoff versorgung, insbesonde-
re – aber nicht nur – bei wichtigen Energierohstoff en, die 
den bereits vor dem russischen Überfall auf die Ukraine 
in Gang gekommenen Preisauftrieb weiter angefacht hat. 
Damit fl ießt über die höhere Energieimportrechnung ent-
sprechend mehr Kaufkraft ins Ausland ab und schwächt 
hierzulande die Nachfrage. Zugleich kommt es durch die 
kriegsbedingten Störungen zu neuen Lieferengpässen, 
die kurzfristig nicht zuletzt die Automobilindustrie tref-
fen. Im zurückliegenden Winterhalbjahr haben vor allem 
die Maßnahmen zum Infektionsschutz die Wirtschafts-
leistung gedämpft. Unter der Voraussetzung, dass das 
Kriegsgeschehen in der Ukraine die ökonomische Aktivi-
tät nicht noch stärker belastet, dürften die konjunkturellen 
Auftriebskräfte ab dem Frühjahr die Oberhand gewinnen 
(vgl. Abbildung 1). Nach einem schwachen Jahresauftakt 
dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quar-
tal zwar deutlich zulegen, ohne die Belastung durch den 
Krieg in der Ukraine würde das Plus aber kräftiger aus-
fallen. Insgesamt verzögert sich damit der Erholungspro-
zess abermals. Das Vorkrisenniveau der Wirtschaftsleis-
tung wird erst im dritten Quartal 2022 erreicht werden 
und damit ein halbes Jahr später, als von den Instituten 
in ihrem Herbstgutachten 2021 erwartet worden war. Al-
les in allem erwarten die Institute einen Anstieg des BIP 
um 2,7 % für dieses Jahr und um 3,1 % für nächstes Jahr. 
Gleichwohl ist die Expansionsdynamik im laufenden Jahr 
stärker als im kommenden Jahr, in dem die deutsche 
Wirtschaft in eine leichte Überauslastung driftet. Maß-
geblich dafür sind der hohe Auftragsüberhang in der In-
dustrie sowie nachholende Konsumaktivität.

Die Verbraucherpreise ziehen 2022 mit einer Rate von 
6,1 % so kräftig an wie seit 40 Jahren nicht mehr (vgl. 
Tabelle 1). Auch im kommenden Jahr bleibt die Rate mit 

2,8 % deutlich über dem Durchschnitt seit der Wieder-
vereinigung. Zwar verschärft der Krieg in der Ukraine den 
Preisauftrieb, der Prozess einer sich beschleunigenden 
Infl ation hat jedoch schon vor einem Jahr eingesetzt. Da-
bei kommen die starken Rohstoff preisanstiege erst nach 
und nach auf der Verbraucherstufe an. Allerdings treiben 
nicht nur höhere Energiepreise die Teuerung. So nimmt 
der heimische Preisdruck – gemessen am Defl ator des 
BIP – in beiden Prognosejahren mit über 3 % deutlich zu, 
und auch die Kernrate der Infl ation dürfte im kommenden 
Jahr noch bei 3,1 % liegen. Insgesamt hat sich ein breit 
angelegter Preisdruck aufgebaut, der auch dann noch 
nachwirkt, wenn annahmegemäß die Rohstoff preise wie-
der etwas nachgeben und die Lieferengpässe in der zwei-
ten Jahreshälfte sukzessive nachlassen.

Alternativszenario: Lieferstopp für russisches Gas

Weltwirtschaftliches Umfeld

Bei einem Stopp der europäischen Gas- und Öllieferun-
gen aus Russland verschlechtern sich insgesamt die Rah-
menbedingungen für die Weltwirtschaft. Zum einen ziehen 
die Weltmarktpreise für Öl und Gas nochmals deutlich an, 
was weltweit die Konjunktur bremst. Zum anderen ist in 
der EU zeitweise nicht mehr ausreichend Gas vorhanden, 
um die Produktion in dem Umfang umzusetzen, wie sie im 
Basisszenario erwartet wird. Die dadurch verringerte öko-
nomische Aktivität in Europa wird angesichts der Größe 
des Wirtschaftsraums insbesondere über die Handelsver-
fl echtung auch in der übrigen Welt spürbar.

Bei einem Lieferstopp von Rohöl müssen weltweit schät-
zungsweise täglich 4 Mio. Barrel Öl und 1,5 Mio. Barrel 
Ölprodukte, die bislang aus Russland kamen, aus ande-
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Tabelle 1
Eckdaten der Prognose für Deutschland

1 Arbeitslose in % der zivilen Erwerbspersonen (Defi nition gemäß Bundesagentur für Arbeit). 2  Verbraucherpreisindex (2015 = 100). 3  Im Inland entstan-
dene Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmerstunde bezogen auf das reale BIP je Erwerbstätigenstunde. 4  In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen (ESVG 2010).

Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit; Deutsche Bundesbank; 2022 und 2023: Prognose der Institute.

ren Quellen gedeckt werden (McWilliams et al., 2022). 
Die Institute rechnen in diesem Szenario damit, dass der 
Preis für Öl der Sorte Brent zunächst kräftig steigt, auf 
135 US-$ je Barrel im Durchschnitt des zweiten Quar-
tals 2022, sich im weiteren Verlauf dann aber sukzessi-
ve verringert und im zweiten Halbjahr des kommenden 
Jahres wieder auf den Preispfad des Basisszenarios ein-
schwenkt (vgl. Abbildung 2). Grund dafür ist neben der 
angeregten Mehrproduktion auch die Eintrübung der 
weltwirtschaftlichen Aktivität.

Im Fall von Erdgas ist mit einem stärkeren und nachhal-
tigeren Anstieg der Weltmarktpreise zu rechnen. Neben 

dem Rückgriff  auf die sehr begrenzten zusätzlichen Ka-
pazitäten aus anderen leitungsverbundenen Lieferländern 
wie Norwegen oder Algerien wird die europäische Nach-
frage nach Flüssiggas drastisch zunehmen. Dieses wird 
weltweit gehandelt und steigende Preise treff en damit 
auch die großen Importländer in Asien, aber auch Länder 
in Lateinamerika. Zusätzliche Flüssiggaskapazitäten wer-
den nur langsam an den Markt kommen, und die Umlei-
tung des russischen Pipeline-Gases zu anderen Nachfra-
gern ist kurzfristig kaum möglich. Für die Prognose rech-
nen die Institute mit einem europäischen Erdgaspreis, der 
ausgehend von 200 Euro je MWh im zweiten Quartal nur 
allmählich sinkt und auch am Ende des Prognosezeit-
raums noch doppelt so hoch ist wie im Basisszenario.

Abbildung 2
Energiepreisannahmen

Quellen: Refi nitiv; Prognose der Institute.

Basisszenario Alternativszenario

2021 2022 2023 2022 2023

Reales BIP (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)  2,9  2,7  3,1  1,9 -2,2

Erwerbstätige im Inland in 1.000 Personen 44.920 45.454 45.733 45.370 45.185

Arbeitslose in 1.000 Personen 2.613 2.293 2.293 2.369 2.787

Arbeitslosenquote der Bundesagentur für Arbeit1 in %  5,7  5,0  5,0  5,2  6,0

Verbraucherpreise2 (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)  3,1  6,1  2,8  7,3  5,0

Lohnstückkosten3 (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)  0,5  2,2  2,1  2,0  3,2

Finanzierungssaldo des Staats4

in Mrd. Euro -132,5 -52,2 -27,9 -76,2 -157,5

in % des nominalen BIP -3,7 -1,4 -0,7 -2,0 -4,1

Leistungsbilanzsaldo

in Mrd. Euro 265,3 214,2 245,8 187,6 117,0

in % des nominalen BIP 7,4 5,6 6,1 5,0 3,1
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Die höheren Energiepreise bremsen weltweit die Kon-
junktur. In Europa kommt hinzu, dass in einer Reihe von 
Ländern russisches Gas als Rohstoff  so wichtig ist, dass 
es kurzfristig nicht vollständig ersetzt werden kann und – 
wie in Deutschland – mit Rationierungen zu rechnen ist, 
welche die Industrieproduktion zeitweise deutlich sinken 
lassen werden.

Alles in allem rechnen die Institute damit, dass das BIP in 
der EU 2022 mit einer Rate von 3 % um 0,3 Prozentpunk-
te schwächer steigt als im Basisszenario (vgl. Tabelle 1). 
Da sich die negativen Wirkungen des Importstopps erst 
nach und nach entfalten und die Eff ekte der Rationierung 
sich im Winter konzentrieren, ist der Abschlag gegenüber 
dem Basisszenario im kommenden Jahr mit 2,5 Prozent-
punkten erheblich größer und der verbleibende Produkti-
onszuwachs mit 0,2 % nur noch gering. Die Weltproduk-
tion insgesamt fällt 2022 um 0,3 % niedriger aus als im 
Basisszenario. 2023 reduziert sich die Expansionsrate 
der Weltwirtschaft um 1 Prozentpunkt, gewichtet mit 
deutschen Exportanteilen sogar um 1,8 Prozentpunkte. 
Bei alledem wird die Infl ation nochmals spürbar höher 
sein als im Basisszenario.

Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft

Wie in anderen Ländern wirkt die Unterbrechung der Gas-
versorgung aus Russland auch in Deutschland als nega-
tiver Angebotsschock. Die Institute leiten die Stärke des 
Schocks und seine Folgen in fünf Schritten ab:2

• zeitliches Profi l der Gasverfügbarkeit

• unmittelbare Produktionsausfälle im Verarbeitenden 
Gewerbe

• Verstärkungs- und Ausstrahleff ekte auf andere Wirt-
schaftsbereiche

• Kaufkraftentzug infolge höherer Energiepreise

• gesamtwirtschaftliche Kreislaufanalyse

Das zeitliche Profi l der Gasverfügbarkeit ergibt sich aus 
dem Zusammenspiel von Produktion, Verbrauch und den 
Speicherfüllständen. Dabei ist auf der Basis unterschied-
licher angebots- und nachfrageseitiger Substitutionspo-
tenziale (Holz et al., 2022; Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft e. V., 2022) eine Vielzahl plausibler 
Kombinationen vorstellbar. Anstatt eine einzige Konfi gu-
ration auszuwählen, haben die Institute im Rahmen einer 

2 Für eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise vgl. Projekt-
gruppe Gemeinschaftsdiagnose (2022b).

stochastischen Simulation einen Medianverlauf für die 
Gasverfügbarkeit bestimmt, der somit auf halbem Weg 
zwischen ungünstigster und günstigster Konstellation 
liegt. Die privaten Haushalte werden in allen betrachte-
ten Konstellationen dem „Notfallplan Gas“ folgend nicht 
rationiert. Die Institute unterstellen allerdings, dass die 
Gasspeicher nicht wie bislang vorgesehen gefüllt werden, 
sondern dass versucht wird, Produktionsausfälle in der 
Industrie zu reduzieren. Zur Schätzung der Unsicherheit 
bezüglich der Gasproduktion und des Verbrauchs wurden 
1.000 Simulationsläufe für unterschiedliche Produktions- 
und Verbrauchsmengen durchgeführt. Unter günstigen 
Bedingungen kann eine Mangellage vermieden werden; 
mit großer Wahrscheinlichkeit reichen die in den Gasspei-
chern vorgehaltenen Mengen jedoch nicht für eine unter-
brechungsfreie Versorgung der Industrie aus (vgl. Abbil-
dung 3). So werden ab dem Jahreswechsel 2022/2023, 
wenn in der Heizperiode die Vorräte aufgezehrt sind, für 
einen Zeitraum von vier Monaten (Januar bis April 2023) 
nicht mehr alle industriellen Verbraucher wie gewohnt be-
liefert werden können. Den Simulationen zufolge würden 
im Winter 2023/2024 unter unveränderten Parametern 
abermals Engpässe auftreten. Die Institute nehmen an, 
dass die längere Vorbereitungszeit Substitutionsmöglich-
keiten erschließt, die die Versorgungsengpässe im Ver-
gleich zum Winter 2022/2023 deutlich mildern dürften.

Im Verarbeitenden Gewerbe wird der größte Gasanteil 
für Prozesswärme benötigt oder fl ießt direkt in die Ver-
arbeitung ein, sodass dort der Verzicht auf Erdgas zu 
Produktionsausfällen führt. Die Gasmengen werden in 
dem hier simulierten Rationierungsregime den einzel-
nen Industriezweigen proportional gekürzt. Dies führt 

Abbildung 3
Umfang der Gasrationierung im Verarbeitenden 

Gewerbe bei Importstopp russischer Brennstoff e

Quellen: AG Energiebilanzen e. V.; OECD; Simulation der Institute.
© GD Frühjahr 2022
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zu Produktions- und Wertschöpfungsverlusten, die der 
prozentualen Reduktion der Gasversorgung entspre-
chen, gewichtet mit den branchenspezifi schen Erdgas-
anteilen an ihrem jeweiligen Endenergieverbrauch.3 Diese 
Produktionsausfälle strahlen als Zweitrundeneff ekt über 
die Vorleistungsverfl echtung auf die nachgelagerte Pro-
duktionsstufe aus, die anhand einer Input-Output-Tabelle 
bestimmt werden. Dabei wird angenommen, dass ein 
Wirtschaftsbereich nur dann die Produktion zusätzlich 
drosseln muss, wenn die Einschränkung durch fehlende 
Vorleistungen die aufgrund der Gasknappheit bestehen-
de Einschränkung aus dem Erstrundeneff ekt übersteigt.4 
Die Institute gehen davon aus, dass sich die resultieren-
den Zweitrundeneff ekte kurzfristig nicht durch auslän-
dische Lieferungen kompensieren lassen. Insgesamt 
ergibt sich für den Verlauf der Gasrationierung ein Rück-
gang der Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 
von rund 13,5 % im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem 
vierten Quartal 2022 (vgl. Abbildung 4, Kurve IO-Impuls). 
Etwa zur Jahresmitte 2023 ist in diesem Szenario wieder 
Erdgas in ausreichendem Umfang verfügbar, sodass die 
Produktion wieder hochgefahren wird.

Solche Produktionseinbrüche wirken typischerweise im 
Verarbeitenden Gewerbe nach, weil dadurch Lieferketten 
erheblich gestresst werden. Zudem strahlen sie auch auf 
andere Wirtschaftsbereiche aus. Diese Eff ekte, wie auch 
die anschließende Erholung, quantifi zieren die Institute 
anhand einer Mittelung verschiedener Modellergebnis-
se. Verwendet wurden unter anderem ein ARMA-Modell 
für die Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe und 
ein Zeitreihenmodell für die Eff ekte eines Ölangebots-
schocks, die beide ähnliche Ergebnisse zeigen. Die Un-
terauslastung im Verarbeitenden Gewerbe wird sich dem-
nach über mehrere Quartale hinziehen (vgl. Abbildung 4, 
Kurve Alternativszenario).

Nach einem Dämpfer im Auftaktquartal 2023, bricht das 
BIP im zweiten Quartal um fast 5 % ein (vgl. Abbildung 1). 
Eine Erholung im Schlussquartal fängt dies zwar teilweise 
auf, alles in allem sinkt das BIP 2023 aber um fast 2 % – 
gegenüber einem gut 3 %igen Anstieg im Basisszenario. 
Der kumulierte Verlust an gesamtwirtschaftlicher Produk-
tion dürfte sich bereits in beiden Jahren auf rund 220 Mrd. 

3 Verknappt sich beispielsweise die Gasmenge in einem Industriezweig, 
der ein Zehntel seines Energieverbrauchs mit Erdgas deckt, um die 
Hälfte, muss dessen Wertschöpfung um 5 % gedrosselt werden.

4 Diese Annahme bedeutet, dass die von beiden Eff ekten betroff enen 
Unternehmen übereinstimmen: Führen beispielsweise die Gasknapp-
heit zu einem Wertschöpfungsausfall von 10 % und die fehlenden 
Vorleistungen zu einem Ausfall von 5 % (oder umgekehrt), wird davon 
ausgegangen, dass insgesamt 10 % ausfallen. Im anderen Extrem 
betreff en die Gas- und die Vorleistungsknappheit unterschiedliche 
Unternehmen; dann würden sich beide Eff ekte voll (additiv) entfalten.

Euro belaufen, was 6,5 % der jährlichen Wirtschaftsleis-
tung entspricht.

Das hier gezeigte Produktionsmuster hängt entschei-
dend vom Rationierungsregime ab. Die Institute gehen 
davon aus, dass zeitgleich mit dem Lieferstopp die Not-
fallstufe des „Notfallplans Gas“ in Kraft tritt. Annahmege-
mäß werden die Mindestfüllstände außer Kraft gesetzt, 
ein Mehrbezug von Gas gegenüber dem Vorjahresniveau 
dürfte jedoch unterbunden werden. Damit ist ein Vorzie-
hen der Produktion nicht möglich. Allerdings fehlt bislang 
auch ein Mechanismus, der es einem industriellen Ver-
braucher ermöglichen würde, durch eine vorgezogene 
Reduktion des Gasverbrauchs Reserven für die Engpas-
sphase zu bilden. In der Folge wird die Produktion der 
gasverbrauchenden Industrie im Vorfeld des Engpasses 
noch nicht angepasst.

Die Verbraucherpreise werden weitaus stärker steigen 
als im Basisszenario (vgl. Abbildung 5). Maßgeblich sind 
die spürbar höheren Rohstoff preise. Vor allem die Preise 
für Gas, das zuletzt 2,5 % des Warenkorbs der Verbrau-
chenden ausmachte, steigen kräftig. Höhere Marktprei-
se für Gas machen sich in der Verbraucherpreisinfl ation 
aufgrund bestehender Lieferverträge für gewöhnlich erst 
nach und nach bemerkbar. Daher werden die höheren 
Gaspreise in weiten Teilen des Prognosezeitraums die 
Verbraucherpreisinfl ation anfachen. Neben den damit 
verbundenen unmittelbar höheren Energiepreisen werden 
die Verbraucherpreise zusätzlich durch die angesichts 
der höheren Rohstoff preise deutlich anziehenden Erzeu-

Abbildung 4
Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe

Verkettete Volumenangaben in Mrd. Euro; saison- und kalenderbereinigt

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Institute; ab dem 
ersten Quartal 2022: Prognose der Institute.
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gerpreise steigen. Insgesamt dürfte die Infl ation 2022 
bei 7,3 % liegen (Basisszenario: 6,1 %) und 2023 mit 5 % 
(2,8 %) weiter ausgesprochen hoch bleiben.

Der Außenhandel wird durch ein Gasembargo spürbar 
belastet. Bereits im laufenden Jahr dämpft die schwä-
chere wirtschaftliche Entwicklung in den deutschen Ab-
satzmärkten die Exporte gegenüber dem Basisszenario. 
2023 brechen die Exporte vorübergehend ein, da die Pro-
duktion durch den Mangel an Erdgas massiv gestört wird. 
Die Erholung der Produktion, die sich mit dem Nachlas-
sen der Engpässe gegen Ende des Jahres 2023 einstellt, 
übersetzt sich auch in die Exporte. Insgesamt rechnen 
die Institute damit, dass die Exporte im Jahr 2022 um 
4,2 % steigen und 2023 um 3,5 % zurückgehen. Das sind 
0,7 (2022) bzw. 8,1 Prozentpunkte (2023) weniger als im 
Basisszenario. Auch die Importe leiden im laufenden Jahr 
gegenüber dem Basisszenario. So fallen die Einfuhren 
von Erdgas aus Russland im zweiten Quartal weg und 
werden zunächst nicht ersetzt. Zugleich wirken sich die 
noch deutlich höheren Energiepreise im gesamten Prog-
nosezeitraum negativ auf die Binnenwirtschaft aus. Hinzu 
kommt der Eff ekt der Produktionsausfälle im ersten Halb-
jahr 2023. Alles in allem ergibt sich ein Anstieg der Im-
porte um 4,6 % im Jahr 2022 (-0,9 Prozentpunkte) und ein 
Rückgang um 0,3 % im Jahr 2023 (-5,5 Prozentpunkte). 
Die Terms of Trade verschlechtern sich im Prognosezeit-
raum aufgrund der höheren Energiepreise deutlich stär-
ker als im Basisszenario.

Der starke Produktionsrückgang im Verarbeitenden Ge-
werbe dürfte auch dazu führen, dass die Ausrüstungsin-
vestitionen im zweiten Quartal 2023 um 7 % gegenüber 

dem Vorquartal einbrechen. In Erwartung der Produkti-
onsdrosselung werden sie aber bereits in diesem Jahr mit 
0,7 % etwas schwächer ausgeweitet (-0,3 Prozentpunkte). 
Im folgenden Jahr dürften die Ausrüstungen nur um 3,1 % 
(-10,3 Prozentpunkte) zulegen. Auch die Investitionen in 
Bauten dürften durch ein Gasembargo bereits im laufen-
den Jahr etwas schwächer zulegen. Fehlende Vorleistun-
gen betreff en alle Bausparten. Zusätzlich wird der Wirt-
schaftsbau durch die Schwäche im Verarbeitenden Ge-
werbe belastet. Im Folgejahr dürften die Bauinvestitionen 
leicht rückläufi g sein (-1% bzw. -3 Prozentpunkte).

Der private Verbrauch wird in beiden Jahren einge-
schränkt, weniger aufgrund physischer Knappheiten, 
sondern infolge von Kaufkraftverlusten. Die verfügba-
ren Realeinkommen fallen gegenüber dem Basissze-
nario 2022 um 1,4 % niedriger aus, im nächsten Jahr 
um 7,0 %. In diesem Jahr belastet vor allem die höhe-
re Infl ation (+1,2 Prozentpunkte), die bei kaum geringe-
rem Nominaleinkommen bereits deutlich auf den realen 
Konsum durchschlägt (-1,4 %). Die im kommenden Jahr 
deutlich geringeren verfügbaren Einkommen (-4,0 %) 
– die geringere Lohnsumme (-4,9 %) wird nur teilwei-
se durch höhere Sozialleistungen aufgefangen, zudem 
brechen Einkommen aus selbstständiger Arbeit und 
Vermögen weg (-11,5 %) – und eine höhere Teuerung 
(+2,2 Prozentpunkte) schlagen sich in einem spürbar 
geringeren Konsum (-6,4 %) nieder.

Am Arbeitsmarkt hinterlässt der Lieferstopp ebenfalls 
deutliche Spuren. Die im Vergleich zum Basisszenario 
gedämpfte wirtschaftliche Aktivität 2022 führt zu einer 
verringerten Arbeitsnachfrage der Unternehmen. Da 
es 2022 zu einer graduellen Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Lage kommt sowie im Zuge der höheren Un-
sicherheit und in Erwartung des Produktionseinbruchs 
im Jahr 2023, dürfte sich die verringerte Arbeitsnachfra-
ge weniger in der Arbeitszeit je Erwerbstätigen, sondern 
eher über weniger Neueinstellungen niederschlagen. Da 
die Unternehmen davon ausgehen, dass der Produk-
tionseinbruch 2023 nur vorübergehend ist, wird der Ar-
beitsausfall überwiegend über eine reduzierte Arbeitszeit 
je Beschäftigten – und eine damit verbundene massive 
Ausweitung der Kurzarbeit – bewerkstelligt. Dadurch 
können die Unternehmen ihre Aktivität nach Ende der 
Versorgungsknappheit rasch wieder hochfahren. Die Ins-
titute rechnen im Durchschnitt des Jahres 2023 mit einem 
Kurzarbeiter-Beschäftigtenäquivalent von 725.000.5 Die 
Erwerbstätigkeit fällt Ende des Jahres 2023 um 750.000 
Personen niedriger aus als im Basisszenario. Die Arbeits-
losenquote steigt von durchschnittlich 5,2 % (2022) auf 

5 Zum Vergleich: 2020 lag das Kurzarbeiter-Beschäftigtenäquivalent 
bei knapp 1,2 Mio. Personen.

Abbildung 5
Szenarienvergleich – Verbraucherpreise

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Institute; ab dem 
ersten Quartal 2022: Prognose der Institute.
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ist nicht auszuschließen. In der mittleren Frist dürf-
te sich die Wirtschaftsleistung jedoch allmählich dem 
Pfad annähern, der auch für das Basisszenario gilt. 
Maßgeblich hierfür ist das Produktionspotenzial, das 
weniger durch die temporäre Gaskrise als vielmehr da-
durch beeinträchtigt wird, dass Energie auf absehba-
re Zeit am Standort Deutschland merklich teurer sein 
wird, als es sich vor dem Angriff  Russlands auf die Uk-
raine darstellte. Denn die Entscheidung, unabhängig 
von russischen Rohstoffl  ieferungen zu werden, dürfte 
auch dann noch Bestand haben, wenn sich die militäri-
sche und politische Lage wieder beruhigt. Damit muss 
sich ein Teil der Energieversorgung und der energiein-
tensiven Industrie neu ausrichten.
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6,0 % (2023) – im Basisszenario liegt sie in beiden Jahren 
bei 5,0 %. Die Lohnentwicklung wird deutlich schwächer 
ausfallen als im Basisszenario. Trotz der höheren Preis-
dynamik fällt der Verteilungsspielraum aufgrund der Re-
zession deutlich kleiner aus. Darüber hinaus werden die 
Verdienste durch die massive Ausweitung der Kurzarbeit 
vorübergehend gedrückt.

Die konjunkturelle Krise belastet die öff entlichen Haus-
halte merklich. Verglichen mit dem Basisszenario fallen 
höhere monetäre Sozialleistungen in Form von Arbeitslo-
sen- und Kurzarbeitergeld an. Die Einnahmen aus Steu-
ern und Beiträgen fallen deutlich geringer aus. Umfang-
reiche Konjunkturmaßnahmen, wie fi nanzielle Hilfen an 
besonders betroff ene Branchen oder Unternehmen, sind 
in dieser Prognose nicht berücksichtigt. Analog zur Co-
ronakrise gehen die Institute allerdings davon aus, dass 
die bestehenden Sonderregeln zur Kurzarbeit in Kraft 
bleiben und die Sozialversicherungen im Krisenjahr 2023 
Zuschüsse vom Bund erhalten, um einen deutlichen 
Anstieg der Beitragssätze zu vermeiden. In der Summe 
dürfte das Defi zit im Jahr 2022 etwas schwächer sinken 
als im Basisszenario und 2023 in etwa auf das Niveau der 
Coronakrise zurückschnellen.

Ausblick

Der durch den Lieferstopp ausgelöste Wirtschaftsein-
bruch wird bis zum Ende des Prognosezeitraums noch 
nicht wieder aufgeholt. Im Schlussquartal verbleibt ge-
genüber dem Basisszenario eine Lücke von rund 4 %. 
Auch ein abermaliger Rückschlag im Winter 2023/2024 

Title: Without Russian Gas, a Sharp Recession Looms in Germany
Abstract: The German economy is steering through diffi  cult waters. Tail winds from fading pandemic restrictions, supply-side bottle-
necks in the aftermath of the coronavirus crisis, and shock waves caused by the war in Ukraine are dragging the economy in opposing 
directions. The common factor is the price-driving eff ect. Abruptly stopping gas deliveries from Russia to the European Union would 
drive the German economy into a deep recession. In this case, the accumulated loss of overall economic output would amount to 220 
billion euro by the end of 2023.
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Eine Sanktion kann defi niert werden als „ein Zwangsakt 
…, der als Reaktion auf eine bestimmte Handlung oder 
Unterlassung gesetzt wird“ (Hafner, 2016, 392). Denkbare 
Maßnahmen sind unter anderem Einreiseverbote, das Ver-
bot technisches Wissen weiterzugeben oder technische 
Unterstützung bei erforderlichen Reparaturen zu leisten, 
das Verbot von Finanztransaktionen und das Einfrieren 
von Vermögenswerten bis hin zum Verbot von Exporten 
und Importen (Hafner, 2016, 369). Dieser Beitrag unter-
sucht zwei Sanktionen aus dem Bereich des internatio-
nalen Handels: Das Verbot, Waren und Dienstleistungen 
in ein zu sanktionierendes Land zu exportieren, und den 
Boykott von Waren aus diesem Land. Ziel dieser Maßnah-
men ist es, das sanktionierte Land von den ökonomischen 
Vorteilen der internationalen Arbeitsteilung abzuschnei-
den (Smeets, 2018, 3). Damit werden die Kosten eines un-

erwünschten Handels für diesen Staat erhöht. Die Erwar-
tung ist, dass dessen Regierung ihr Verhalten ändert.

Auswirkungen eines Exportverbots auf das sanktionierte 

Land

Um die Analyse zu vereinfachen, wird folgende Annah-
me getroff en: Das Land, gegen das sich das Export-
verbot richtet, stellt das betroff ene Produkt nicht selbst 
her. Es ist daher vollkommen auf die Exporte anderer 
Länder angewiesen. Die Angebotsgerade setzt sich aus 
den angebotenen Mengen verschiedener ausländischer 
Anbieter:innen zusammen. Ohne Sanktionen ergibt sich 
das Marktgleichgewicht Qalt (vgl. Abbildung 1).

Wenn nun eines der Exportländer seine Lieferungen redu-
ziert oder einstellt, bedeutet das für das Empfängerland 
eine Verringerung des Güterangebots. Die Angebotsgera-
de wird nach links verschoben. Die Verbraucher:innen im 
Empfängerland können nun nur noch eine geringere Güter-
menge konsumieren, für die sie einen höheren Preis zahlen 
müssen. Wird als Maß für die gesellschaftliche Wohlfahrt 
das Konzept der Konsumentenrente gewählt, lässt sich der 
Wohlfahrtsverlust durch die blaue Fläche darstellen.

Auswirkungen eines Exportverbots auf das 

sanktionsverhängende Land

Wenn den Unternehmen eines Landes verboten wird, ein 
bestimmtes Produkt in einem von einer Wirtschaftssank-
tion betroff enen Land zu verkaufen, bedeutet dies eine 
Verschiebung der Nachfragegeraden nach links. Das Ex-
portverbot reduziert die Produzentenrente um die blaue 
Fläche in Abbildung 2.

Auch das Land, das eine Sanktion beschließt, zahlt so-
mit einen ökonomischen Preis. Getragen wird er vor allem 
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Abbildung 1
Auswirkungen eines Exportverbots auf das 

sanktionierte Land

Quelle: eigene Darstellung.

Abbildung 2
Auswirkungen eines Exportverbots auf das 

sanktionsverhängende Land

Quelle: eigene Darstellung.

von den Produzent:innen – also von den Eigentümer:innen 
der Unternehmen, die von den geringeren Exporten be-
troff enen sind, und von den dort beschäftigten Arbeits-
kräften. Während sich für die Beschäftigten Lohneinbu-
ßen oder sogar Arbeitsplatzverluste ergeben, erzielen die 
Eigentümer:innen der Unternehmen geringere Kapital-
einkommen. Auch die Steuerzahler:innen können an den 
volkswirtschaftlichen Kosten dieser Handelssanktion be-
teiligt werden. Das ist der Fall, wenn die Ausgaben zur so-
zialen Abfederung der Folgen der Arbeitslosigkeit steigen 
und diese von den Steuerzahler:innen fi nanziert werden.

Die Bedeutung von Angebots- und Nachfrageelastizitäten

Ob die Endverbraucher:innen im sanktionierten Land oder 
die Anbieter:innen in dem sanktionsverhängenden Land 
stärker unter der Sanktion leiden, hängt vom Verlauf der 
Angebots- und der Nachfragegeraden ab. In Abbildung 
3 wird eine Angebotsgerade mit zwei unterschiedlichen 
Nachfragegeraden kombiniert. Bei einer steil verlaufenden 
Nachfragegeraden ist der Rückgang der Konsumentenren-
te im sanktionierten Land größer. Er entspricht der Fläche 
[P2 Q2 P0 Q0]. Bei einer fl acher verlaufenden Nachfrageger-
aden entspricht er lediglich der blauen Fläche [P1 Q1 P0 Q0].

Eine steil verlaufende Nachfragegerade bedeutet, dass die 
Konsument:innen ihre Nachfrage selbst bei einer relativ star-
ken Preiserhöhung nur geringfügig einschränken. Ökono-
misch gesehen bedeutet dies, dass die Verbraucher:innen 
schwer auf dieses Konsumgut verzichten können oder wol-
len. Es liegt eine preisunelastische Nachfrage vor. Analoge 
Überlegungen lassen sich mit Blick auf die exportieren-
den Unternehmen des sanktionsverhängenden Landes 
anstellen. Auch hier gilt, dass der Wohlfahrtsverlust bei 
einer steil verlaufenden unelastischeren Angebotsgera-
den größer ist als bei einem fl achen Verlauf.

Die Bedeutung von Vorleistungen

Die ökonomischen Kosten, die der sanktionierten Volks-
wirtschaft wegen fehlender Importe entstehen, hängen 
auch davon ab, ob es sich dabei um Konsumgüter oder 
um Vorleistungen bzw. Rohstoff e handelt. Gibt es für Vor-
leistungen keine Substitute, kann es zu einer Produkti-
onsunterbrechung kommen, die wiederum weitreichende 
ökonomische Auswirkungen hat:

• Wenn die Produktion im Inland in einigen Unternehmen 
nicht fortgeführt werden kann, kommt es dort zu Ent-
lassungen. Für die betroff enen Beschäftigten ergeben 
sich Einkommensreduzierungen.

• Eine Einkommensreduzierung stellt einen Kaufkraftverlust 
dar. Daher müssen die Haushalte ihre Konsumausgaben 
einschränken. Für die einheimischen Unternehmen der 
Konsumgüterindustrie bedeutet das Umsatzeinbußen. 
Die Unternehmen passen sich daran an und reduzieren 
Produktion und Beschäftigung. Es kommt zu weiteren 
Entlassungen, die wiederum Rückgänge bei der gesamt-
wirtschaftlichen Konsumnachfrage nach sich ziehen.

• Für die Verbraucher:innen im Inland kann es zu Versor-
gungsengpässen kommen, wenn bestimmte Konsum-
güter wegen fehlender Vorleistungen nicht mehr von 
den einheimischen Unternehmen angeboten werden 
können und wenn ein Import wegen der verhängten 
Sanktionen ebenfalls nicht mehr möglich ist.

• Sofern die von inländischen Unternehmen hergestellten 
Produkte von Unternehmen in Drittländern als Vorleistung 
eingesetzt werden, kann es auch in diesen Ländern zu 
Produktionsunterbrechungen kommen, obwohl die ver-
hängten Sanktionen gar nicht auf sie gerichtet sind.
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Abbildung 3
Bedeutung einer geringen Preiselastizität der 

Nachfrage für das sanktionierte Land

Quelle: eigene Darstellung.

Die Bedeutung von Drittländern

Wenn es viele Drittländer gibt die ihre Produkte weiterhin 
an das sanktionierte Land verkaufen, und wenn die An-
gebote dieser Länder ein Substitut für die Exporte des 
sanktionsverhängenden Landes sind, ergeben sich ge-
gebenenfalls gar keine Wohlfahrtsverluste für das sank-
tionierte Land: Es ersetzt den Exportausfall durch höhere 
Importe aus anderen Ländern, sodass sich die Versor-
gungssituation für die Verbraucher:innen nicht verändert. 
Gleiches gilt für die Lieferung von Vorleistungen und Roh-
stoff en. Eine Wohlfahrtseinbuße ergibt sich, falls die Dritt-
länder ihre Produkte nur zu einem höheren Preis anbieten 
können als das Land, das nun keine Exporte mehr liefert.

Für das sanktionsverhängende Land hängt die Höhe des 
Wohlfahrtsverlustes davon ab, ob die einheimischen Un-
ternehmen ihre Produkte an andere Länder verkaufen 
können oder nicht. Falls es auf dem Weltmarkt eine hinrei-
chend hohe Nachfrage nach den Produkten des sankti-
onsverhängenden Landes gibt, können die einheimischen 
Unternehmen die Umsatzausfälle durch vermehrte Ex-
porte in andere Länder kompensieren. Die Produzenten-
rente bleibt unverändert, wenn die produzierte Gütermen-
ge und der erzielbare Preis konstant bleiben.

Eine für das sanktionsverhängende Land besonders un-
günstige Situation stellt sich hingegen ein, wenn es selbst 
keine Exportsteigerungen in Drittländer durchführen kann 
und wenn zudem viele Drittländer das sanktionierte Land 
mit ihren Produkten versorgen. In diesem Fall wäre die 
Handelssanktion wirkungslos, weil das Versorgungsni-
veau im sanktionierten Land unverändert bleibt. Die Un-
ternehmen des sanktionsverhängenden Landes tragen 
hingegen die wirtschaftlichen Folgen des Exportverbots.

Mittel- und langfristige Eff ekte für das sanktionierte Land

Die mithilfe der grafi schen Analyse skizzierten ökonomi-
schen Konsequenzen eines Exportverbots beschreiben 
dessen kurzfristige Eff ekte. Mittel- und langfristig gibt es 
für ein sanktioniertes Land mehr Möglichkeiten, sich an 
ein Exportverbot anzupassen. Das betriff t vor allem die 
Möglichkeit, das nicht mehr gelieferte Produkt durch al-
ternative Produkte zu ersetzen.

Eine Substitutionsmöglichkeit besteht darin, das betref-
fende Produkt im eigenen Land herzustellen. Diese An-
passung der einheimischen Produktionsmöglichkeiten 
kostet jedoch Zeit. Das gilt insbesondere, wenn es im 
Inland bisher keine Unternehmen gibt, die das Produkt 
herstellen. In diesem Fall müssten komplett neue Produk-
tionsanlagen errichtet werden. Das setzt voraus, dass die 
inländischen Unternehmen Zugang zu den technologi-
schen Grundlagen bzw. dem Know-how dieser Produk-
tionsprozesse haben. Zudem braucht es entsprechend 
qualifi zierte Fachkräfte. Alternativ kann das sanktionierte 
Land seine Handelsbeziehungen anpassen und auf Zu-
lieferbetriebe aus anderen Ländern zurückgreifen. Die-
se Strategie funktioniert, wenn die Sanktionen von einer 
Großzahl weiterer Nationen nicht mitgetragen werden.

Wegen dieser Anpassungsmöglichkeiten nimmt die Eff ek-
tivität von Sanktionen im Zeitablauf ab. So gibt es empiri-
sche Untersuchungen, die darauf schließen lassen, dass 
eine Wirtschaftssanktion vor allem in den beiden ersten 
Jahren nach ihrer Einführung wirksam ist (Smeets 2018, 
7). Dennoch kann die Abtrennung von den internationalen 
Handelsbeziehungen auch längerfristige negative Konse-
quenzen für die sanktionierte Volkswirtschaft haben:

• Problematisch wird es für ein sanktioniertes Land, 
wenn es auch mittel- und langfristig keine Substituti-
onsmöglichkeiten hat. Wenn es sich bei den nicht mehr 
gelieferten Produkten um Technologien und moderne 
Maschinen handelt, kommt es in dem sanktionierten 
Land zu einer dauerhaften Schwächung der Produkti-
onskapazitäten. Das wirkt sich negativ auf die langfris-
tigen Beschäftigungs- und Einkommenschancen der 
einheimischen Bevölkerung aus.

• Die Unterbrechung der Handelsbeziehungen mit dem 
Ausland kann zur Folge haben, dass internationale 
Kapitalanleger:innen ihr Kapital aus diesem Land ab-
ziehen. Wenn das sanktionierte Land bestimmte Ex-
porte nicht mehr durchführen kann, bedeutet das Um-
satz- und Gewinneinbrüche für die davon betroff enen 
Unternehmen. Sofern ausländische Investor:innen an 
diesen Unternehmen beteiligt sind, kann der befürch-
tete Gewinnrückgang ein Motiv sein, ihr Kapital aus 
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dem Land abzuziehen. Damit kommt es in dem sank-
tionierten Land zu einer Kapitalknappheit. Diese kann 
Investitionen verhindern und damit ebenfalls die lang-
fristigen Beschäftigungs- und Einkommenschancen 
der einheimischen Bevölkerung beeinträchtigen.

• Selbst wenn die Handelssanktionen nur temporärer 
Natur sind – also nach der erwünschten politischen 
Handlungsänderung wieder zurückgenommen wer-
den –, können sich daraus langfristige wirtschaftliche 
Schäden für das sanktionierte Land ergeben. Das 
ist z. B. der Fall, wenn sich die Unternehmen aus den 
sanktionsverhängenden Ländern im Sanktionszeit-
raum neue Handelspartner:innen gesucht haben. So-
fern langfristige Lieferverträge unterzeichnet wurden, 
werden die Unternehmen an diesen festhalten, selbst 
wenn sie ihre Produkte nach Beendigung der Sankti-
onen wieder in das sanktionierte Land liefern dürfen.

Auswirkungen eines Importverbots

Die sich aus einem Importboykott ergebenden Wohlfahrts-
eff ekte sind die spiegelbildlichen Eff ekte eines Exportver-
bots. Wenn gegen ein Land ein Importboykott verhängt 
wird, bedeutet das für das sanktionierte Land den erzwun-
genen Verzicht auf Exporterlöse, denn die Nachfrage nach 
den Produkten der exportierenden Unternehmen sinkt. 
Diese Situation wurde in Abbildung 2 analysiert.

Für das sanktionsverhängende Land ergibt sich der Ausfall 
ausländischer Produkte, also die in Abbildung 1 dargestell-
te Situation. Wichtig für die Höhe der wirtschaftlichen Kos-
ten, die dem sanktionsverhängenden Land entstehen, ist, 
ob es sich bei den Importen um Konsumgüter handelt oder 
um Vorleistungen, auf die die einheimischen Unternehmen 
angewiesen sind. Letzteres kann zu Störungen der Pro-
duktion im Inland führen. Die volkswirtschaftlichen Kosten 
beschränken sich dann nicht nur auf den Wert der impor-
tierten Vorleistungen. Hinzu kommen die Produktions- und 
Einkommensausfälle, die in inländischen Unternehmen ent-
stehen, wenn dort die Produktion wegen der fehlenden Vor-
leistungen, Einzelteile und Rohstoff e zum Erliegen kommt.

Außenhandel, Wechselkurs und Zinsniveau im 

sanktionierten Land

Die sanktionsbedingten Veränderungen der Handelsbe-
ziehungen haben Auswirkungen auf den Wert der Wäh-
rungen der involvierten Länder, also auf den Wechselkurs.

Wenn die Exporte des sanktionierten Landes wegen eines 
Boykotts zurückgehen, benötigt der Rest der Welt weniger 
Einheiten der Währung dieses Landes. Grund für diesen 
Zusammenhang ist, dass die Produkte eines Landes letzt-

endlich in dessen Währung bezahlt werden müssen, weil 
die Unternehmen ihre Löhne, Mieten, Pachten, Steuern 
etc. in ihrer Landeswährung bezahlen. Es kommt daher zu 
einer geringeren Nachfrage nach der Währung des sankti-
onierten Landes und somit zu deren Abwertung. Diese hat 
wiederum weiterreichende ökonomische Konsequenzen:

• Die Abwertung der eigenen Währung ist zugleich eine 
Aufwertung der Währungen des Auslands. Das sank-
tionierte Land muss nun für seine Importe, die in der 
Währung des Auslands bezahlt werden, mehr Einhei-
ten der eigenen Währung hergeben. Das bedeutet 
auch, dass das sanktionierte Land mehr Einheiten sei-
ner Exportgüter hergeben muss, um eine Einheit eines 
Importgutes zu erhalten. Das reale Austauschverhält-
nis (die sogenannten Terms of Trade) des sanktionier-
ten Landes sinkt. Der einheimischen Bevölkerung ste-
hen weniger Güter zur Verfügung, ihre Versorgungsla-
ge verschlechtert sich.

• Die Abwertung der eigenen Währung erhöht die Preise 
der importierten Produkte. Dieser Preisanstieg bewirkt 
einen Anstieg des Preisniveaus im sanktionierten Land. 
Die Kaufkraft der einheimischen Bevölkerung sinkt.

• Eine Kombination aus Abwertung und steigender Infl a-
tion ist ein Motiv, Kapital aus dem sanktionierten Land 
abzuziehen. Die einheimischen Bürger:innen können 
sich durch eine Anlage ihrer Ersparnisse im Ausland 
vor der infl ationsbedingten Verringerung ihres Realver-
mögens schützen und zudem einen aufwertungsbe-
dingten Vermögenszuwachs realisieren. Ausländische 
Anleger:innen vermeiden durch ihren Kapitalabzug ei-
nen abwertungsbedingten Vermögensverlust. Der Ka-
pitalabzug verringert das Kapital- und Kreditangebot 
im sanktionierten Land und verschlechtert daher die 
Finanzierungskonditionen. Die Folge sind geringere 
Investitionen, die sich negativ auf die Beschäftigungs- 
und Einkommenschancen auswirken können.

• Zur Verhinderung einer Kapitalfl ucht muss die Zen-
tralbank des sanktionierten Landes ihren Leitzins er-
höhen. Höhere Zinsen können den Abzug des Kapitals 
verhindern, wenn im Ausland so geringe Zinsen gebo-
ten werden, dass die Zinseinnahmen höher sind als die 
erwarteten infl ations- und abwertungsbedingten Ver-
mögensverluste. Allerdings schwächen höhere Zinsen 
die Investitionstätigkeiten.

Insgesamt ist somit festzuhalten, dass Handelssankti-
onen dem sanktionierten Land – zusätzlich zu Verlusten 
an Konsumenten- und Produzentenrente – auch über eine 
Abwertung der heimischen Währung sowie höhere Preise 
und Zinsen wirtschaftliche Schäden zufügen.
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Empirie zu den Wirkungen von Sanktionen

Empirische Untersuchungen belegen deutliche Produk-
tionsrückgänge und damit Wohlfahrtsverluste als Folge 
von Sanktionen. Eine Auswertung von 68 sanktionierten 
Ländern im Zeitraum von 1976 bis 2012 von Neuenkirch 
und Neumeier (2015, 111) zeigt einen Rückgang des Brut-
toinlandsprodukts (BIP) in diesen Ländern in Folge der 
Sanktionen von mehr als 2 Prozentpunkten. Bei beson-
ders weitreichenden und umfangreichen Sanktionen be-
trägt der Rückgang des BIP mehr als 5 Prozentpunkte. Bei 
einem Rückgang in dieser Größenordnung spricht man 
von einer Rezession. Wie eine Auswertung von 158 Län-
dern im Zeitraum von 1960 bis 2016 unter Beteiligung der 
gleichen Autoren zeigt, entfalten sich die ökonomischen 
Auswirkungen der Sanktionen binnen zwei Jahren ab 
dem Erlass der Sanktionen. Dem Rückgang der Produk-
tion folgt zeitgleich ein Rückgang im Konsum in ähnlicher 
Höhe. Der Rückgang in den Investitionen – mit Ausnahme 
von Auslandsinvestitionen, die ebenfalls beginnend mit 
dem Erlass der Sanktionen zurückgehen – setzt hingegen 
erst im zweiten Jahr nach Erlass der Sanktionen ein (Gut-
mann et al., 2021). Die ökonomischen Auswirkungen von 
Sanktionen sind anhaltend. Der Rückgang in der Produk-
tion im sanktionierten Land ist für zumindest zehn Jahre 
beobachtbar (Neuenkirch und Neumeier, 2015, 111). Der 
ökonomische Schaden akkumuliert sich entsprechend 
über die Zeit und kann nicht wieder kompensiert werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die oben skiz-
zierten ökonomischen Auswirkungen von Sanktionen 
durch empirische Evidenz belegbar sind und auch in der 
langen Frist zu ökonomischen Schäden führen. Die Höhe 
der ökonomischen Eff ekte unterscheidet sich dabei von 
Fall zu Fall stark für das jeweilige sanktionierte Land und 
ist von den ebenfalls oben diskutierten Faktoren abhängig.

Erfolg von Sanktionen

Bei den Wirkungen von Handelssanktionen ist zwischen 
den ökonomischen und den politischen Eff ekten zu unter-
scheiden. Das wirtschaftliche Ziel von Handelssanktionen 
ist, dem sanktionierten Land Produktions- und Einkom-
menseinbußen zuzufügen. Ob dieses Ziel erreicht wird, 
hängt von zahlreichen Rahmenbedingungen ab. Dazu ge-
hören vor allem die folgenden (Zweynert, 2014, 606 f.):

• Die Größe der sanktionierten Volkswirtschaft: Je grö-
ßer eine Volkswirtschaft ist, desto größer ist deren Bin-
nenmarkt und desto weniger ist das Land auf Importe 
angewiesen.

• Die Geschlossenheit der sanktionsverhängenden Staa-
tengemeinschaft: Je mehr Länder sich an den Sank-

tionen beteiligen, desto geringer sind die Ausweich-
möglichkeiten für das sanktionierte Land und desto 
größer sind die wirtschaftlichen Schäden. Bezüglich 
des Zusammenhalts der Staatengemeinschaft besteht 
jedoch die Gefahr eines Trittbrettfahrerverhaltens: Die 
Vermeidung der volkswirtschaftlichen Kosten, die sich 
für sanktionsverhängende Volkswirtschaften ergeben, 
stellt einen Anreiz dar, sich nicht an den Sanktionen zu 
beteiligen. Stattdessen wird darauf vertraut, dass die 
Sanktionen der übrigen Länder ausreichen, um eine 
politische Verhaltensänderung zu erwirken. Das ermög-
licht der sanktionierten Volkswirtschaft Ausweichreak-
tionen, die den wirtschaftlichen Schaden verringern.

• Die Stärke und Schnelligkeit der Sanktionen: Je mehr 
Konsumgüter, Vorleistungen und Rohstoff e von den 
verhängten Handelssanktionen betroff en sind, desto 
größer sind die wirtschaftlichen Schäden. Vergrößert 
werden die Kosten, wenn es zusätzliche Sanktionen 
gibt, also z. B. das Verbot von Technologietransfers, der 
Ausschluss vom internationalen Zahlungsverkehr, das 
Einfrieren von staatlichen und privaten Auslandsver-
mögen des sanktionierten Staates etc. Mit Blick auf die 
Handelssanktionen müssen diese schnell umgesetzt 
werden, damit das sanktionierte Land keine Vorkehrun-
gen treff en kann, also z. B. aus dem Ausland benötigte 
Hightech-Produkte und Rohstoff e auf Vorrat kauft und 
somit einen ausreichend großen Lagerbestand hat.

• Abhängigkeit des sanktionierten Landes von den be-
troff enen Produkten: Je größer der Anteil der von einem 
Importboykott betroff enen Produkte an den Gesamtex-
porten des sanktionierten Landes ist, desto höher ist 
der wirtschaftliche Schaden für das sanktionierte Land. 
Bei einem Exportembargo ist der wirtschaftliche Scha-
den im sanktionierten Land hoch, wenn das Land für 
diese Produkte keine Substitute hat und die ausländi-
schen Produkte eine wichtige Rolle für die Versorgung 
der einheimischen Bevölkerung haben (also z. B. Medi-
kamente, Nahrungsmittel und Energie) bzw. Vorproduk-
te für die Produktion von existenziellen Produkten sind.

Sofern die Voraussetzungen für hohe wirtschaftliche 
Schäden im sanktionierten Land nicht gegeben sind, ist 
die ökonomische Wirksamkeit von Sanktionen gering.

Hinzu kommen gegebenenfalls weitere Einfl ussfaktoren, 
die die wirtschaftliche Entwicklung des sanktionierten 
Landes prägen. Dies war beispielsweise bei den Sank-
tionen im Kontext der Krimannexion durch Russland im 
März 2014 der Fall. Zwar kam es nach deren Verhängung 
in Russland 2014 und 2015 zu einer Rezession wie Ab-
bildung 4 zeigt. Sie ist allerdings nur zum Teil auf diese 
Sanktionen zurückzuführen. Viel gravierender war der Öl-
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preisverfall 2014/2015, der für die rohstoff abhängige rus-
sische Volkswirtschaft wesentlich stärkere Auswirkungen 
hatte als die verhängten Wirtschaftssanktionen (Fischer, 
2017, 4; Smeets, 2018, 8; Korhonen, 2019, 19).

Während die wirtschaftlichen Eff ekte von Handelssankti-
onen empirisch einigermaßen gut quantifi zierbar sind, ist 
dies mit Blick auf die politischen Reaktionen des sanktio-
nierten Landes weniger gut möglich. Ein Grund dafür ist, 
dass sich kein kontrafaktisches Szenario berechnen lässt 
(Christen und Felbermayr, 2022, 70). Bezüglich der öko-
nomischen Wirkungen einer Handelssanktion kann die 
beobachtete Wirtschaftsentwicklung mit einer hypothe-
tischen Entwicklung verglichen werden, die sich in dem 
sanktionierten Land ergeben hätte, wenn keine Sanktio-
nen verhängt worden wären. Dies lässt sich mithilfe von 
volkswirtschaftlichen Modellen berechnen. Für politische 
Entscheidungen gibt es derartige Modelle nicht, womit 
eine kausale Identifi kation des politischen Erfolgs von 
Sanktionen kaum möglich ist. Ein zweiter Grund für die 
geringen Nachweismöglichkeiten der politischen Erfolge 
von Handelssanktionen besteht darin, dass diese Sank-
tionen in der Regel Teil eines umfassenden politischen 
Ansatzes zu Veränderung des Verhaltens eines anderen 
Staates sind. Falls der sanktionierte Staat also tatsäch-
lich sein Verhalten ändert, kann das selten einer einzelnen 
politischen Maßnahme – also z. B. einem Exportverbot – 
zugschrieben werden (Wissenschaftliche Dienste Deut-
scher Bundestag, 2020, 13). Schließlich ist zu berück-
sichtigen, dass Handelssanktionen zwar die erwünschten 
ökonomischen Schäden in dem sanktionierten Land her-
vorrufen können, die Unterstützung der politischen Füh-
rung durch die einheimische Bevölkerung möglicherweise 
aber dennoch steigt. In diesem Fall ruft die wirtschaftliche 
Sanktion gegebenenfalls sogar das Gegenteil der anvi-
sierten politischen Reaktion hervor (Hafner, 2016, 411).

Angesichts der hohen Anforderungen an den wirtschaft-
lichen Erfolg von Sanktionen und der methodischen 
Probleme beim empirischen Nachweis ihres politischen 
Erfolgs ist die Literatur bezüglich des politischen Erfolgs 
von Wirtschaftssanktionen eher skeptisch. Die empi-
rische Analyse der Wirkung von Sanktionen kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Erfolgsrate der untersuchten 
Sanktionsfälle zwischen 5 % und 34 % liegt (Hafner, 
2016, 412; Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bun-
destag, 2020, 12 und die dort angegebene Literatur). 
Hafner kommt daher zu einer ernüchternden Einschät-
zung: „Die Literatur hegt große Zweifel an der Wirksam-
keit von derartigen Sanktionen. Als erfolgreich gelten 
lediglich die Sanktionen gegen den Irak und Libyen, als 
diese Staaten einerseits auf den Einsatz von Giftwaff en 
und andererseits auf die Produktion von Nuklearwaff en 
verzichteten“ (Hafner, 2016, 411).

Ausblick auf die Erfolgsaussichten der aktuellen 

Sanktionen gegen Russland

Die bisher gegen Russland verhängten Wirtschaftssankti-
onen sind mit Blick auf die betroff enen Wirtschaftsbereiche 
und die beteiligten sanktionsverhängenden Staaten durch-
aus geeignet, der russischen Volkswirtschaft hohe wirt-
schaftliche Schäden zuzufügen. Vor allem die Geschlos-
senheit der internationalen Staatengemeinschaft lässt dies 
erwarten. Hinzu kommt, dass Russland trotz seiner Größe 
von hochwertigen Produkten aus dem Ausland abhängig 
ist. Zu nennen sind vor allem Maschinen, Fahrzeuge und 
elektronische Waren (DIHK Düsseldorf, 2020, 6).

Hohe ökonomische Schäden sind auch deshalb zu erwar-
ten, weil neben Import- und Exportbeschränkungen wei-
tere Wirtschaftssanktionen verhängt wurden:

• Eine Maßnahme ist der Ausschluss einiger russischer 
Großbanken aus der Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT). Dies erschwert 
die Abwicklung von Exporten und Importen maßgeblich.

• Um die Einnahmeausfälle aus dem eigenen Export-
geschäft auszugleichen, könnte Russland Teile seiner 
Gold- und Devisenreserven verkaufen. Deren Wert 
liegt gegenwärtig bei rund 630 Mrd. US-$. Mit diesen 
Reserven könnte Russland prinzipiell seine Importe für 
zwei Jahre fi nanzieren. Allerdings ist nicht klar, in wel-
chem Umfang Russland tatsächlich auf diese Reser-
ven zugreifen kann. Große Teile der Devisenreserven 
und Wertpapiere sind in Ländern deponiert, die Sankti-
onen gegen die russische Zentralbank erhoben haben 
(Engerer, 2022, 1-3).

• Neben den staatlichen Wirtschaftssanktionen haben 
viele private Unternehmen ihre Geschäftsbeziehun-
gen zu Russland vorerst eingestellt. Dazu gehört auch, 
dass die Produktion von Filialen dieser Unternehmen 

Abbildung 4
Entwicklung des BIP von Russland und der EU sowie 

die Entwicklung des Rohölpreises (Brent)

Quelle: Daten BIP: World Bank, Daten Rohölpreis: FED St. Louis FRED.
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in Russland ausgesetzt wird. Gleichzeitig unterbleiben 
weitere Investitionen bzw. kommt es sogar zu einem 
Kapitalabzug.

Einige Folgen dieser Sanktionen äußerten sich unmittel-
bar nach deren Verkündung. Das betriff t insbesondere 
den Wert der russischen Währung. In den Wochen und 
Monaten vor dem Angriff  auf die Ukraine mussten für 
1 Euro 85 bis 90 Rubel bezahlt werden. Mitte März 2022 
lag der Preis für 1 Euro hingegen bei 145 Rubel. Das Spie-
gelbild dieser Euroaufwertung ist eine kräftige Abwertung 
des Rubels. Um die damit einhergehende drohende Ka-
pitalfl ucht zu verhindern, hob die russische Zentralbank 
den Leitzins am 28. Februar von 9,5 % auf 20 % an.

Allerdings weisen die bisher verhängten Sanktionen auch 
Schwächen auf. Die für Russland wichtigen Exporte von 
fossiler Energie gehen weiter. Länder wie China, Indien 
oder Kasachstan können als unterstützende Drittstaaten 
einspringen – sowohl als Abnehmer russischer Produkte 
als auch als Lieferanten wichtiger Güter und Vorleistungen. 
Zudem sind nicht alle Banken und Überweisungen aus dem 
SWIFT-System ausgeschlossen (Grözinger, 2022, 156).

Jenseits der wirtschaftlichen Schäden für Russland spielen 
zwei weitere Erwägungen eine wichtige Rolle für den ange-
strebten politischen Erfolg, also die Beendigung des Angriff s 
auf die Ukraine. So ist denkbar, dass die russische Bevöl-
kerung durch die Maßnahmen der sanktionsverhängenden 
Staaten zusammengeschweißt wird. Wenn die Zustimmung 
zum Regime steigt, wird eine Beendigung der Kampfhand-
lungen unwahrscheinlicher. Darüber hinaus ist fraglich, ob 
Putin und die russische Führung ihre Entscheidung von den 
ökonomischen Kosten abhängig machen. Falls nicht, blei-
ben Sanktionen politisch gesehen wirkungslos.

Um die Erfolgsaussichten zu erhöhen, sind daher wei-
tere Sanktionen sinnvoll, die sich direkt gegen die 
Unterstützer:innen des Systems Putin richten. Grözinger 
schlägt in diesem Kontext z. B. Visa-Verweigerung für rus-
sische Staatsbürger:innen vor – mit Ausnahme von den 
Personengruppen, die den Kern einer kritischen russischen 
Zivilgesellschaft bilden könnten, also allen voran von Stu-
dierenden, Wissenschaftler:innen, Journalist:innen und 
Künstler:innen. Diese Maßnahme träfe vor allem die rei-

chen Haushalte, die dann z. B. auf Urlaubsreisen verzichten 
müssten, was für sie einen spürbaren Verlust an Lebens-
qualität bedeuten würde. Hilfreich könnten zudem Sankti-
onen gegen die russische Oligarchie sein, die Putin unter-
stützt, also beispielsweise ein Einfrieren ihrer Auslandsver-
mögen und die Beschlagnahmung von physischen Vermö-
gen wie Immobilien und Jachten (Grözinger, 2022, 156).

Doch selbst wenn der politische Erfolg der Sanktionen frag-
lich ist, senden sie dennoch ein starkes politisches Signal 
aus: Sie zeigen, dass die sanktionsverhängenden Staaten 
bereit sind, selbst Kosten zu tragen, um das sanktionierte 
Land zu einer Verhaltensänderung zu bewegen. Das ist ein 
wesentlich stärkeres Signal als bloße politische Erklärungen 
(Smeets, 2018, 9). Zudem haben Sanktionen damit auch 
einen abschreckenden Charakter für andere Staaten, die 
möglichweise ähnliche unerwünschte Handlungen planen.
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Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Fe-
bruar 2022 endet eine lange Friedensperiode in Europa. 
Die Zeit seit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 
1989 war von einem drastischen Absinken der Militäraus-
gaben geprägt. West-Deutschland hat in den 30 Jahren 
vor dem Mauerfall jährlich etwa 3,3 % seiner Wirtschafts-
leistung für die Verteidigung ausgegeben, in den 30 Jah-
ren nach der Wiedervereinigung hat sich dieser Wert auf 
etwa 1,4 % pro Jahr mehr als halbiert. Auch die USA ha-
ben ihre Verteidigungsausgaben von durchschnittlich 
7,2 % während des Kalten Krieges auf aktuell 3,3 % deut-
lich reduziert. Die Entwicklung der deutschen und US-
amerikanischen Militärausgaben von 1955 bis 2020 sind 
in Abbildung 1 dargestellt.

Durch das Ende des Kalten Krieges hat Deutschland seit 
1990 durch diese „Friedensdividende“ kaufkraftberei-
nigt mehr als zwei Billionen Euro an Verteidigungsaus-
gaben eingespart, was knapp 60 % der aktuellen Wirt-
schaftsleistung entspricht. Dadurch entstanden hohe 
Wohlstandsgewinne für die Gesellschaft, da diese Mittel 
für produktive Investitionen wie beispielsweise Bildung 
oder Infrastruktur eingesetzt werden konnten. Laut einer 
quantitativen Untersuchung von Alamir et al. (2022) wäre 
das weltweite BIP 2014 um 12 % höher gewesen, wenn 
es seit 1970 keine Kriege zwischen Staaten oder gewalt-
same innerstaatliche Konfl ikte gegeben hätte. Der Sieg 
von off enen Gesellschaften und liberalen Demokratien 
schien seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zumindest 
im Westen gesichert. Aber schon 1945 hat Karl Popper 
in seinem Hauptwerk „Die off ene Gesellschaft und ihre 
Feinde“, angestoßen durch den im März 1938 erzwunge-
nen Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische 

Deutsche Reich, die Notwendigkeit der Verteidigung von 
liberalen Ideen betont.

Fiskalische Zeitenwende

Durch die aktuelle Bedrohungslage in der Ukraine wurde 
nun auch fi skalisch eine Zeitenwende eingeleitet. Im Jahr 
2021 hat Deutschland rund 47 Mrd. Euro (knapp 1,5 % des 
BIP) für Verteidigung ausgegeben. Dabei entfällt der größ-
te Teil auf Personalausgaben und Versorgungsansprüche 
(ca. 41 %). Nur 18,5 % werden für die Beschaff ungen von 
neuen Waff en und Fahrzeugen ausgegeben und 3,5 % für 
Forschung und Entwicklung (IW, 2022). Das geplante Son-
dervermögen von 100 Mrd. Euro wird die deutschen Ver-
teidigungsausgaben in den nächsten Jahren von aktuell 
1,5 % auf mindestens 2 % des BIP anheben, ein Wert, den 
Deutschland zuletzt 1991 erreicht hat. Die Finanzierung 
über ein Sondervermögen ist jedoch intransparent und 
verstößt gegen die Prinzipien der Haushaltswahrheit und 
-klarheit. Zudem stellt sich jetzt die Frage, welche Ausga-
ben aus dem ursprünglichen Haushaltsplan und welche 
aus dem Sondervermögen bestritten werden sollen. Mit 
dem Sondervermögen wird die Schuldenregel unterlaufen, 
denn die geplanten 100 Mrd. Euro werden 2022 fi nanzwirk-
sam und nicht in den Folgejahren, in denen die Schulden-
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Abbildung 1
Militärausgaben in Deutschland und USA

in % des BIP

Quelle: eigene Darstellung. Datenquelle: SIPRI.

Tabelle 1
Militärausgaben einzelner Länder im Jahr 2020

* geplante Ausgaben für das Jahr 2022 (2 % des BIP von 2020, umgerech-
net zu einem Wechselkurs von 1 Euro: 1,09 US-$).

Quelle: eigene Darstellung. Datenquelle: SIPRI.

Militärausgaben (2020)

Land in Mrd. US-$ in % des BIP in US-$/Einwohner

1. USA 778,2 3,7 2.351,10

2. China 252,3 1,7 175,3

EU-27 232,8 1,6 520,8

(3.) Deutschland 73,4* 2,0* 876,2*

3. Indien 72,9 2,9 52,8

4. Russland 61,7 4,3 422,9

5. Großbritannien 59,2 2,2 872,6

6. Deutschland 52,8 1,4 629,8

7. Frankreich 52,7 2,1 808,1

8. Japan 49,1 1,0 388,6

regel wieder gelten soll. Transparenter wäre es gewesen, 
wenn der Bund die Verteidigungsausgaben im Kernhaus-
halt gegenüber dem Haushaltsansatz um die bestehende 
Diff erenz zum NATO-Ziel in Höhe von 2 % des BIP erhöht 
hätte. Dies wäre langfristig kalkulierbarer, denn spätestens 
2026 wird – konstante Verteidigungsausgaben von 2 % des 
BIP vorausgesetzt – das Sondervermögen aufgebraucht 
sein. Nach Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf das 
NATO-Ziel wird Deutschland nach den USA und China das 
Land mit den dritthöchsten absoluten Verteidigungsaus-
gaben weltweit sein, wenn die Ausgaben der anderen Län-
der konstant bleiben. Im Jahr 2020 lagen Indien, Russland 
und Großbritannien noch vor Deutschland (vgl. Tabelle 1).

Auch die EU vollzieht einen fi skalischen Paradigmen-
wechsel, denn mit dem EU-Haushalt werden nun erst-
mals Ausgaben für Waff en fi nanziert. Angesichts dieser 
Entwicklungen stellt sich die Frage, ob eine stärkere Ver-
lagerung der Verteidigungsaufgaben auf die EU-Ebene 
ökonomisch sinnvoll ist. Die im Vergleich zu China ähnlich 
hohen absoluten Ausgaben der EU (vgl. Tabelle 1) sugge-
rieren, dass dies durchaus effi  zient sein könnte. Berück-
sichtigt man die Bevölkerungszahlen in China im Ver-
gleich zur EU, wird deutlich, dass sich die Ausgaben pro 
Kopf wesentlich unterscheiden: China wendet etwa 175 
US-$ pro Einwohner:in auf, während in der EU knapp 521 
US-$ pro Kopf ausgegeben werden. Obwohl Russland 
4,3 % des BIP für sein Militär ausgibt, sind dies aufgrund 

der relativ geringen Wirtschaftsleistung nur 422 US-$ 
pro Einwohner:in. Spitzenreiter bei den Pro-Kopf-Ausga-
ben sind die USA mit einem Betrag von 2.351 US-$ pro 
Einwohner:in. Deutschlands Pro-Kopf-Ausgaben würden 
bei einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 2 % 
des BIP von 630 US-$ (2020) auf 876 U-$ (2022) steigen.

Anstelle von 27 einzelnen Armeen mit jeweiligen Abwehr- 
und Waff ensystemen könnte man in der EU Größenvortei-
le nutzen (z. B. reduzierte administrative Kosten, optimier-
te Beschaff ung, etc.). Des Weiteren wäre dies ein nächs-
ter Schritt in Richtung Integration. Seit dem Scheitern der 
geplanten Europäischen Verteidigungsgemeinschaft im 
August 1954 durch den Einspruch der französischen Na-
tionalversammlung hat sich auf diesem Gebiet nichts We-
sentliches mehr getan. Man hat sich in Europa auf die NA-
TO und den US-amerikanischen Schutzschirm verlassen.

Gesamteuropäische öff entliche Güter

Die äußere Sicherheit ist ein gesamteuropäisches öff entli-
ches Gut, das am effi  zientesten gemeinsam zu bewirtschaf-
ten ist. Als Standardbeispiele für öff entliche Güter gelten 
die innere und äußere Sicherheit. Dabei umfasst die innere 
Sicherheit die Rechtsordnung und die Durchsetzbarkeit von 
Eigentumsrechten, was als Grundlage für das Funktionie-
ren von Märkten gilt. Unter der äußeren Sicherheit versteht 
man den Schutz eines Staates oder einer Staatengruppe 
vor militärischen Bedrohungen. Eine gravierende Störung 
der äußeren Sicherheit, wie aktuell durch den russischen 
Angriff  auf die Ukraine, kann zu einem Zusammenbruch von 
Märkten und damit der Versorgung der Bevölkerung mit 
beispielsweise Nahrungsmitteln und Medikamenten führen. 
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Im Extremfall führt der Verlust der äußeren Sicherheit zu ei-
nem Verlust der eigenen Staatlichkeit.

Öff entliche Güter sind durch zwei Merkmale charakterisiert. 
Erstens kann niemand von deren Konsum ausgeschlossen 
werden (sogenannte Nicht-Ausschließbarkeit). Somit sind 
keine potenziellen Nutzenden bereit, einen Marktpreis zu 
bezahlen, da sie das Gut auch kostenlos konsumieren kön-
nen. Das Vorliegen von Nicht-Ausschließbarkeit verhindert 
somit, dass auf dem Markt für dieses Gut ein Preis erziel-
bar ist, was wegen mangelnder Anreizwirkung keine priva-
te Produktion dieses Gutes zur Folge hat. Bei rein öff ent-
lichen Gütern sind die Kosten für die Bereitstellung durch 
den Markt prohibitiv hoch; dieses „Marktversagen“ führt 
zum Angebot öff entlicher Güter des Staats. 

Dabei hat Nicht-Ausschließbarkeit zwei Aspekte: Zum ei-
nen sind dies eigentumsrechtliche Regelungen, zum an-
deren ist es die vorhandene Ausschlusstechnologie. Letzt-
endlich ist jedoch nicht die theoretische Möglichkeit des 
Ausschlusses entscheidend, sondern dessen Kosten bei 
der Umsetzung. Die Wirksamkeit der äußeren Sicherheit 
kann nicht auf bestimmte Personengruppen beschränkt 
werden: Der Staat hat keine Möglichkeit, Bürger:innen, die 
nicht bereit oder fähig sind, für die äußere Sicherheit zu 
bezahlen, aus dem Land und damit dem Schutzbereich 
des Gutes auszuweisen.

Die zweite Eigenschaft, die eine effi  ziente Allokation durch 
den Markt verhindert, ist die sogenannte Nicht-Rivalität 
im Konsum. D. h., durch die Nutzung einer Person wird 
der Konsum anderer Nachfragender nicht eingeschränkt, 
solange freie Kapazitäten zur Verfügung stehen. Ein rein 
privates Gut hingegen ist dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Mehrkonsum dieses Guts von Individuum A mit einer 
Einschränkung der Nutzungsmöglichkeit des Individuums 
B verbunden ist. So schließt beispielsweise der Verzehr 
eines Apfels von Person A den Verzehr des gleichen Ap-
fels von Person B aus. Hier liegt Rivalität im Konsum vor. 
Für reine öff entliche Güter besteht hingegen keine Rivalität 
im Konsum. Damit fallen auch keine Grenzkosten bei zu-
sätzlichem Konsum an. Nicht-Rivalität ist ein technisches 
Kriterium, das die Möglichkeit beschreibt, inwiefern ein 
ökonomisches Gut von beliebig vielen Wirtschaftssub-
jekten genutzt werden kann. Bei den Kosten der äußeren 
Sicherheit spielt es keine entscheidende Rolle, ob inner-
halb eines Staatsgebiets 10 Mio. oder 20 Mio. Menschen 
leben. Die Grenzkosten eines zusätzlichen Einwohners 
und damit Nutzers der Verteidigungsfähigkeit eines Lan-
des gehen gegen null, sie rivalisieren nicht im Konsum. 
Die Grenzkosten sind hingegen positiv, wenn, wie aktuell 
beschlossen, steigende Verteidigungsausgaben zu einem 
höheren Bereitstellungsniveau des Gutes führen, das allen 
Einwohner:innen zugutekommt.

Die Ineffi  zienz der EU-Armeen aufgrund unterschiedlicher 
Waff ensysteme sowie das schwerfällige Beschaff ungs-
wesen der Bundeswehr stellen gewichtige Argumente 
für eine Verlagerung auf die EU-Ebene dar. Schon Ex-
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat beklagt, 
dass in der EU insgesamt 178 verschiedene Waff ensys-
teme und 17 unterschiedliche Kampfpanzer unterhalten 
werden. In den USA hingegen gibt es bei einem mehr als 
dreifach höheren Militärbudget nur 30 Waff ensysteme 
und einen Kampfpanzer (Hausner und Schehl, 2022). Ge-
ringere administrative Kosten und eine kostengünstigere 
Beschaff ung sprechen ökonomisch ebenfalls für eine zu-
mindest partielle Verlagerung auf die europäische Ebene.

Abhängigkeit von fossilen Energieträgern

Neben der geplanten Steigerung der Verteidigungsaus-
gaben kommen auf die öff entlichen Finanzen zwei weitere 
Herausforderungen zu. Deutschland bezog im vergangenen 
Jahr etwa 55 % des importierten Gases, fast die Hälfte der 
Steinkohle und 35 % des Rohöls aus Russland (Grimm et 
al., 2022). Hier wäre es dringend geboten, zu einer stärkeren 
Diversifi kation der Bezugsländer zu kommen, um einseitige 
Abhängigkeiten zu vermeiden und das Risiko von Liefer-
unterbrechungen besser zu streuen. Durch den forcierten 
Ausbau der erneuerbaren Energien lassen sich zwei Ziele 
gleichzeitig erreichen: politische Unabhängigkeit und Kli-
maneutralität. Im Rahmen einer europäischen Energiepolitik 
sollte ein europaweites Verteilnetz für Strom und Wasser-
stoff  errichtet werden, um die unvermeidlichen Lastschwan-
kungen der erneuerbaren Energien ausgleichen zu können.

Zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Energie-
trägern aus Russland ist es zwingend erforderlich, die 
Energiewende zugunsten erneuerbarer Energien erheb-
lich zu beschleunigen. Dieser Weg wird mit dem Ziel der 
Klimaneutralität bis 2045 zwar schon beschritten, aber 
noch nicht schnell genug, wie der aktuell erschiene IPCC-
Bericht (2022) anmerkt. Die kurzfristige Bereitstellung von 
100 Mrd. Euro für die Bundeswehr hat gezeigt, dass es 
vom politischen Willen und der Prioritätensetzung ab-
hängt, in welche Projekte öff entliche Mittel fl ießen. Dabei 
hat auch die Energieversorgung einen sicherheitspoliti-
schen Aspekt, denn nicht nur Waff en können Sicherheit 
garantieren, sondern auch die europaweite Infrastruktur 
für eine zuverlässige Energieversorgung.

Die im Koalitionsvertrag anvisierte Erhöhung des Anteils 
der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung soll 
von derzeit 42 % auf 80 % bis 2030 auf 100 % bis 2035 
massiv erhöht werden. Hierfür müssen die langwierigen 
Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich be-
schleunigt werden. Erneuerbare Energien verursachen 
hohe Investitionskosten bei variablen Kosten gegen null. 
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Tabelle 2
Kapitalschlüssel der EU-Staaten am EZB-Kapital

Diff erenzen durch Rundungen möglich.

Quelle: EZB, 2022.

Nationale Zentralbank Kapitalschlüssel, in %

Euroraum

Banque Nationale de Belgique (Belgien) 2,96

Deutsche Bundesbank (Deutschland) 21,44

Eesti Pank (Estland) 0,23

Central Bank of Ireland (Irland) 1,38

Bank of Greece (Griechenland) 2,01

Banco de España (Spanien) 9,70

Banque de France (Frankreich) 16,61

Banca d’Italia (Italien) 13,82

Central Bank of Cyprus (Zypern) 0,18

Latvijas Banka (Lettland) 0,32

Lietuvos bankas (Litauen) 0,47

Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,27

Central Bank of Malta (Malta) 0,09

De Nederlandsche Bank (Niederlande) 4,77

Österreichische Nationalbank (Österreich) 2,38

Banco de Portugal (Portugal) 1,90

Banka Slovenije (Slowenien) 0,39

Národná banka Slovenska (Slowakei) 0,93

Suomen Pankki – Finlands Bank (Finnland) 1,49

Summe Euroraum 81,33

Außerhalb des Euroraums

Bulgarische Nationalbank (Bulgarien) 0,98

Česká národní banka (Tschechische Republik) 1,88

Danmarks Nationalbank (Dänemark) 1,76

Hrvatska narodna banka (Kroatien) 0,66

Magyar Nemzeti Bank (Ungarn) 1,55

Narodowy Bank Polski (Polen) 6,03

Banca Naţională a României (Rumänien) 2,83

Sveriges riksbank (Schweden) 2,98

Summe außerhalb des Euroraums 18,67

Bei stark fallenden Technologiekosten besteht das Risi-
ko des Aufschiebens von Investitionen und dadurch eine 
deutlich verlangsamte Verdrängung der fossilen Ener-
gieträger. Diesem Marktversagen wurde in Deutschland 
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) begegnet. 

Deutlich effi  zienter wäre es, einen hinreichend hohen CO2-
Preis einzuführen, der die fossilen Energieträger gemäß ihrer 
CO2-Intensität und damit ihrer wahren Kosten für das Klima 
belastet. In Großbritannien, dem Mutterland der Indust-
rialisierung, ist durch die Einführung eines CO2-Mindest-
preises der Anteil der Kohleverstromung von knapp 40 % 
im Jahr 2012 auf weniger als 7 % im Jahr 2018 gesunken. 
2013 wurde ein carbon price fl oor im Rahmen des europäi-
schen Emissionshandelssystems (ETS) in Höhe von 16 GBP 
(ca. 18,50 Euro) eingeführt. Diese Preisuntergrenze wurde 
2015 auf 18 GBP (ca. 21 Euro) erhöht und war damit bis Mit-
te 2018 deutlich höher als der CO2-Preis im europäischen 
Emissionshandelssystem. Der Emissionshandel ist sowohl 
ein ökonomisch effi  zientes als auch ein ökologisch wirksa-
mes Instrument, wenn er wie in Großbritannien mit einem 
Mindestpreis kombiniert wird. Denn die Emissionen werden 
dort reduziert, wo dies am günstigsten ist. Dabei sollten al-
lerdings wichtige Sektoren wie Gebäude, Landwirtschaft 
und Verkehr einbezogen werden. Der Vorteil einer Beprei-
sung von CO2 ist, dass nicht der Staat entscheiden muss, 
wann welche Kraftwerke vom Netz gehen, sondern die 
Marktkräfte für einen kosteneffi  zienten Ausstieg aus fossiler 
Energie sorgen. Ein administrativ verordneter Kohleausstieg 
wie in Deutschland wird deutlich teurer und langwieriger, als 
dies mit klaren Preissignalen für CO2 möglich wäre. Zudem 
sollte man den potenziellen Widerstand von Unternehmen 
und Verbänden nicht unterschätzen, die auf fossilen Ener-
gieträgern beruhen. Denn mit dem Übergang zu einer nicht-
fossilen Wirtschaft werden Billionen an Investitionen in Pipe-
lines, Förderanlagen, Raffi  nerien etc. wertlos. Dieser Verlust 
wird vermutlich nicht kampfl os hingenommen werden.

Ein verlässlicher EU-weiter Mindestpreis für CO2 ist für in-
stitutionelle Investierende wie Versicherer und Pensions-
fonds ein wichtiges Signal, um das erforderliche Anlageka-
pital für den Umbau des Energiesystems zur Verfügung zu 
stellen. Ein europaweit einheitlicher CO2-Mindestpreis über 
alle Sektoren hinweg würde dabei die höchste Lenkungs-
wirkung entfalten. Dabei lassen sich Kosteneff ektivität und 
Versorgungssicherheit am besten im europäischen Verbund 
erreichen (Grimm et al., 2022). Der Vorwurf, die Energie-
wende belaste überproportional sozial schwache Haushal-
te, lässt sich entkräften, wenn man die Einnahmen in Form 
einer Kopfpauschale1 an die Konsumierenden zurückzahlt. 

1 Die Bezeichnungen für eine solche Kopfpauschale sind unterschied-
lich. Die Grünen nennen es Energiegeld, die FDP Klimadividende, im 
Koalitionsvertrag wird die Einführung eines Klimageldes angekündigt.

Eine solche pauschale Rückgabe pro Einwohner:in würde 
relativ gesehen ärmere Haushalte stärker entlasten, da die 
CO2-Emissionen mit dem Haushaltseinkommen korrelieren.

Europäisches Management der Migration

Durch den russischen Überfall ist mit einer weit größeren 
Flüchtlingsbewegung als 2015 zu rechnen. Die Europäi-
sche Kommission erwartet etwa fünfmal so viele Gefl üch-
tete wie zu Zeiten der Jugoslawienkriege und dreimal so 
viele wie beim Syrienkrieg (Fischer, 2022). Der Flücht-
lingsschutz ist aus ökonomischer Perspektive ebenfalls 
ein europäisches öff entliches Gut. Nur durch die EU ist 
ein wirksamer Schutz der Außengrenzen und eine faire 
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Lastenverteilung der Migrationsbewegung möglich. Auch 
hier hat sich seit der russischen Invasion ein fundamen-
tales Umdenken im Vergleich zur letzten Flüchtlingskrise 
vollzogen. Wichtig wird nun sein, dass nicht nur die an die 
Ukraine angrenzenden osteuropäischen Mitgliedstaaten 
und Deutschland die Gefl üchteten aufnehmen, sondern 
alle EU-Staaten. Dabei müssen die wirtschaftliche Kraft 
und die Größe eines Landes berücksichtigt werden. In 
Deutschland erfolgt die Verteilung von Flüchtlingen auf die 
einzelnen Bundesländer anhand des sogenannten König-
steiner Schlüssels, der sich am Steueraufkommen und der 
Einwohnerzahl orientiert. In der EU könnte dies beispiels-
weise anhand des Kapitalschlüssels der Europäischen 
Zentralbank (EZB) erfolgen, der den Anteil des jeweiligen 
Landes an der Gesamtbevölkerung sowie am BIP der EU 
widerspiegelt (vgl. Tabelle 2). Legt man bei der Verteilung 
von Gefl üchteten den Kapitalschlüssel der EZB für al-
le EU-Staaten zugrunde, würde Deutschland als größtes 
Land etwa 21 % aller Gefl üchteten aufnehmen, Frankreich 
knapp 17 % und Polen 6 %. Damit würde dem Postulat ei-
ner gerechten Lastenverteilung Rechnung getragen.

Turnusgemäß werden die Anteile alle fünf Jahre ange-
passt, um Veränderungen der Bevölkerungszahl und der 
Wirtschaftskraft zu berücksichtigen. Darüber hinaus er-
folgt eine Anpassung immer dann, wenn ein neues Land 
der Eurozone bzw. der EU beitritt oder diese verlässt. Die 
letzte Anpassung wurde am 1. Februar 2020 vorgenom-
men, als Großbritannien aus der EU austrat.2

Europäische Integration als Wechselspiel zwischen 

Prozess und Institutionalisierung

Die Europäische Integration nahm 1951, d. h. bereits sechs 
Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, mit der Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) als erste supranationale Einrichtung ihren Anfang. 
Damit wurden die beiden für das Führen von Kriegen und 
den Wiederaufbau essenziellen Güter Kohle und Stahl unter 
eine gemeinsame Verwaltung gestellt. Heute besteht die EU 
aus 27 Mitgliedstaaten und verfügt über ein hoch entwickel-
tes institutionelles System. Sie steht aber auch vor großen 

2 Der Anteil Großbritanniens am gezeichneten Kapital der EZB betrug 
14,3 %. Davon waren 3,75 % und damit 58 Mio. Euro eingezahlt. Gemäß 
den Bedingungen des Austrittsabkommens wurde dieser Betrag von der 
EZB zurückgezahlt. Der Austritt erforderte eine Anpassung der Anteile 
der nationalen Zentralbanken am gezeichneten Kapital der EZB (2020).

Herausforderungen, angefangen von der geopolitischen 
Bedrohung durch Russland, der dadurch ausgelösten Mig-
rationsbewegung bis hin zum notwendigen Umbau der In-
dustriegesellschaft in Richtung Klimaneutralität. Biehl (1995) 
hat die Europäische Integration sehr treff end als das Wech-
selspiel zwischen dem Prozess der Integration und der da-
durch sich herausbildenden Institutionen beschrieben.

So ist die EU immer dann einen qualitativen Integrations-
schritt vorangekommen, wenn besondere Herausforderun-
gen auftraten. Auf die Coronapandemie folgte beispiels-
weise das Aufbauinstrument Next Generation EU mit einem 
Volumen von 750 Mrd. Euro und einer gemeinschaftlichen 
Verschuldung am Kapitalmarkt. Jetzt ist eine Neubegrün-
dung Europas auf Basis von Sonne und Wind erforderlich. 
Das Ende des fossilen Zeitalters ist nicht mehr nur ein klima-, 
sondern auch ein geopolitisches Erfordernis. Die aktuelle 
Ukrainekrise macht durch die notwendige Zusammenlegung 
von wirtschaftlichen, technischen und militärischen Res-
sourcen noch weitreichendere Integrationsschritte erforder-
lich (Hausner und Schehl, 2022). Dazu könnte zunächst das 
faktische Vetorecht jedes Mitgliedstaats abgeschaff t und die 
Einstimmigkeitsregel auf wenige Grundsatzfragen wie etwa 
die Aufnahme von neuen Mitgliedern beschränkt werden, 
denn sonst bestimmt die langsamste der 27 Lokomotiven die 
Geschwindigkeit des europäischen Zuges. 
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Mit der Regierungsübernahme durch die Ampelkoaliti-
on verbindet sich – zumindest für einen Teil der Wähler-
schaft – die Hoff nung auf eine umfassende Modernisie-
rung Deutschlands. „Mehr Fortschritt wagen“ – so ist der 
Koalitionsvertrag überschrieben. Dass gerade in Fragen 
der Digitalisierung Deutschland eines Modernisierungs-
impulses bedarf, hat die Coronapandemie eindrucksvoll 
gezeigt. Eine „Einarbeitungsphase“ wird es für die neue 
Regierung kaum geben: Angesichts der langen Vorlauf-
zeiten vieler Prozesse und Entscheidungen muss die 
Koalition bereits im ersten Amtsjahr wesentliche strategi-
sche Entscheidungen treff en.

Die Regierung scheint erkannt zu haben, dass es um die 
langfristige, vollständige Erneuerung des vorhandenen 
Tele kommunikationsnetzes aus Kupfer durch Glasfaser-
kabel bis in Gebäude und Wohnungen geht. Will man 
die für den Moment noch leistungsfähigen Bestandsinf-
rastrukturen vollständig durch Glasfaser ersetzen, wäre 

ein Abschluss des fl ächendeckenden Überbaus bis 2030 
bereits ein hinreichend herausforderndes Ziel (Ilgmann, 
2019, 120). So ist es ein Stück politischer Ehrlichkeit und 
nicht Ausdruck eines fehlenden Ehrgeizes, wenn im Ko-
alitionsvertrag – entgegen schlechter Angewohnheiten 
vergangener Regierungen – keine Jahreszahl mit einer 
mehr oder weniger willkürlich gesetzten Downloadrate 
als Zielmarke vorgeben ist.

Doch hinsichtlich der konkreten Umsetzung, wie dieses 
Ziel erreicht werden soll, bleibt der Koalitionsvertrag im 
Ungefähren. Auf der einen Seite wird auf den Vorrang des 
eigenwirtschaftlichen Ausbaus privater Telekommunikati-
onsunternehmen verwiesen. Was wie eine politische Fest-
legung klingt, ist dabei nichts anderes als ein Verweis auf 
den europäischen Rechtsrahmen. Auf der anderen Seite 
soll dort, wo der Nachholbedarf am größten ist, allen vor-
an in weißen Flecken, durch den Staat investiert werden. 
Dabei soll das Betreibermodell Vorrang haben, unterstützt 
durch eine verstärkte Förderung von gemeindeübergrei-
fenden Ausbaugebieten („Clustern“) sowie schnellere und 
verbindlichere Markterkundungsverfahren.

Wie der damit einhergehende Widerspruch zwischen pri-
vaten und öff entlichen Interessen aufgelöst werden soll, 
dazu äußert sich der Koalitionsvertrag jedoch nicht. Er 
verweist lediglich abstrakt auf Potenzialanalysen, auf de-
ren Basis die Glasfaserausbauförderung ohne Aufgreif-
schwelle vorangetrieben werden soll. Insofern muss es 
nicht verwundern, dass mittlerweile eine erbitterte politi-
sche Diskussion darum entbrannt ist, wie die Potenzial-
analyse auszugestalten ist und welche Rolle sie hinsicht-
lich der Priorisierung des geförderten Glasfaserausbaus 
einnehmen soll (Breitband- und Mobilfunknetz, 2022).

Dr. Cordelius Ilgmann ist Abteilungsleiter im Thüringer 

Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 

Gesellschaft.



ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 
367

Analysen Digitalisierung

Diese Debatte ist indes für die Allgemeinheit nicht ohne 
Weiteres verständlich. Auf den ersten Blick handelt es sich 
um den vermeintlich bekannten Konfl ikt zwischen Befür-
wortenden des Glasfaserausbaus durch marktwirtschaft-
liche Effi  zienz auf der einen und den Anhänger:innen eines 
eher auf Daseinsvorsorge gerichteten staatlichen Modells 
auf der anderen Seite. Beim näheren Hinsehen wird aller-
dings deutlich, dass es gerade der organisierten Interes-
senvertretung der Telekommunikationsbranche weniger 
um Marktwirtschaft, sondern um knallharte Interessen-
vertretung geht. Würden die Verbände ihre Forderungen 
durchsetzen, bestünde die konkrete Gefahr, dass die 
eigentlich begrüßenswerten Festlegungen im Koalitions-
vertrag auf Ebene des Fördervollzugs durch geschickten 
Lobbyismus weitestgehend unbemerkt von einer größe-
ren Öff entlichkeit ad absurdum geführt würden.

Infrastrukturwettbewerb zulasten 

des ländlichen Raums

Die Branchenvertretung der Telekommunikationsunterneh-
men betont gerne und häufi g, dass der eigenwirtschaftli-
che Ausbau durch den Markt schneller und effi  zienter sei 
als das Handeln des Staates. Aufgrund des weltweiten An-
lagenotstands sei ausreichend privates Kapital vorhanden 
und dank kostengünstiger, innovativer Verlegeverfahren 
verlaufe der Glasfaserausbau auch im ländlichen Raum 
sehr erfolgreich. Wenn man daher die Förderung auf die-
jenigen Gebiete beschränke, die nicht wirtschaftlich seien, 
bedürfe es in allen anderen Regionen keiner aufwändigen 
Förderverfahren und keiner Steuergelder.

Die Befürwortenden des unbedingten Vorrangs des eigen-
wirtschaftlichen Ausbaus verweisen auf die vermeintlich 
segensreichen Wirkungen des Infrastrukturwettbewerbs, 
der nachhaltiger sei als ein dienstebasierter Wettbewerb, 
weil die Marktteilnehmenden „unabhängiger voneinander 
agieren können und mehr Möglichkeiten zur Produktdiff e-
renzierung haben als bei einer gemeinsamen Infrastruktur“ 
(Monopolkommission, 2017, 62). Nach dieser Lesart sind 
eigene Infrastrukturen die Vorbedingung für dynamische 
Effi  zienz im Sinne von günstigen Verbraucherpreisen und 
Produktinnovation auf Ebene der Dienste.

Dieser Mythos vom effi  zienten Infrastrukturwettbewerb ent-
puppt sich indes bei einer ordnungspolitischen Analyse als 
Illusion. Denn Glasfasernetze bis in die Gebäude sind auf-
grund des hohen Anteils der Tiefbaukosten (je nach Schät-
zung 80 % bis 90 % der Gesamtausbaukosten) natürliche 
Monopole.1 Lässt man nun die Infrastruktur im Wettbewerb 

1 Die Charakterisierung des Glasfasernetzes als natürliches Monopol be-
deutet, dass Gesamtkosten zur fl ächendeckenden Erschließung dann 
besonders gering sind, wenn nur ein Unternehmen den Markt versorgt.

erstellen, drohen Ineffi  zienzen. Konkret bedeutet dies, dass 
in urbanen, dicht besiedelten Gebieten zum Teil mehrere 
Netze neben- und übereinander entstehen, während Unter-
versorgung dort herrscht, wo die Bevölkerungsdichte gering 
und die Anschlusskosten pro Haushalt damit erheblich hö-
her sind. Die fl ächendeckende Bereitstellung einer solchen 
Infrastruktur im Wettbewerb ist daher weder volkswirtschaft-
lich effi  zient, noch betriff t das Marktversagen nur wenige un-
wirtschaftliche Adressen (Ilgmann und Störr, 2020, 614).

Tatsächlich ist der Infrastrukturwettbewerb ein aus der Zeit 
gefallener Begriff . Denn er wurde zu einer Zeit geprägt, in 
dem die technologische Entwicklung der Netzinfrastruktur 
angesichts verschiedener, potenziell bedarfsdeckender 
Technologien (Vectoring, Ertüchtigung HFC-Netze, Glas-
faser, Satellit, Mobilfunk) nicht hinreichend klar war. Mit-
hin ging es um einen Wettbewerb zwischen Technologien, 
nicht um einen zwischen mehr oder weniger baugleichen 
Glasfasernetzen. Mit dem nun anstehenden Ausbau eines 
fl ächendeckenden Glasfasernetzes verliert der Infrastruk-
turwettbewerb daher seine Bedeutung – und bei entspre-
chender „Open-Access-Regulierung“ ohne negative Aus-
wirkungen für die Konsumierenden in Bezug auf Endkun-
denpreise und Innovationen (Braun et al., 2019).

Aber selbst wenn man gegenüber einer erfolgreichen 
staatlichen Open-Access-Regulierung sogenannter 
Bottle-Neck-Infrastrukturen skeptisch ist, bleibt zu kon-
statieren, dass ein Wettbewerb zwischen Glasfasernet-
zen nur in dicht besiedelten, urbanen Räumen entstehen 
wird. Denn das Potenzial für einen eigenwirtschaftlichen 
Infrastrukturwettbewerb zwischen Glasfasernetzen ist 
in Deutschland gering (Braun et al., 2019). Von den ver-
meintlichen Segnungen des Infrastrukturwettbewerbs 
würde langfristig also nur ein kleinerer Teil der Bevölke-
rung profi tieren, der dann nicht nur die beste Versorgung, 
sondern diese auch zum kleinsten Preis erhalten würde.

Dagegen entstehen im ländlichen Raum, wo die Bevölke-
rungsdichte gering und die tiefbaubedingten Anschluss-
kosten pro Haushalt damit erheblich höher sind,2 de facto 
Infrastrukturmonopole einzelner privater Telekommuni-
kationsunternehmen. Es fi ndet also kein Infrastruktur-
wettbewerb statt, sondern ein Wettlauf um die Errichtung 
einer dauerhaften, gebietsbezogenen marktbeherrschen-
den Stellung.3 Im Ergebnis werden Verbraucher:innen im 

2 Aus der Praxis der „weißen Fleckenförderung“ ist bekannt, dass die ho-
hen Anschlusskosten pro Haushalt im ländlichen Raum oftmals durch 
die Zuführung von Glasfaser über weite Strecken in entlegene Ortsteile 
und den damit verbundenen Tiefbaukosten verursacht werden.

3 Diese Monopolisierung ist übrigens der Grund, warum bei der Breit-
bandförderung des Bundes und der Länder für geförderte Infrastruktu-
ren eine Open-Access-Verpfl ichtung vorgeschrieben ist, deren Nicht-
beachtung zu einer Rückforderung der Subventionen führen würde.
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ländlichen Raum absehbar höhere Preise für die gleiche 
Infrastruktur zahlen, soweit es nicht einen entsprechen-
den regulatorischen Rahmen gibt.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die Politik in den ver-
gangenen Jahren die Verfügbarkeit von Breitband- bzw. 
Glasfaseranschlüssen dem Bereich der Daseinsvorsorge 
zuordnet. Denn der Zugang zum Glasfasernetz ist zuneh-
mend angesichts der fortschreitenden Digitalisierung kein 
normales, privates Gut, auf das potenzielle Nutzende auf-
grund fehlender Verfügbarkeit oder hoher Preise einfach so 
verzichten können. Neben grundsätzlichen Fragen der ge-
sellschaftlichen Teilhabe und Zugang zu öff entlichen, digi-
talen Gütern spielen aus strukturpolitischer Sicht auch po-
sitive Externalitäten zwischen Nutzenden und Anbietenden 
von glasfaserbasierten Diensten eine Rolle, insbesondere in 
Form komplementärer Innovationen und neuer Geschäfts-
modelle (SVR, 2020, 327). Insofern erreicht ein Festhalten 
am unbedingten Primat des eigenwirtschaftlichen Ausbaus 
im Rahmen des Infrastrukturwettbewerbs das genaue Ge-
genteil von dem, was sich die Politik unter der Überschrift 
„gleichwertige Lebensverhältnisse“ zum Ziel gesetzt hat.

Das Betreibermodell als Alternative

Angesichts der obenstehenden Nachteile der nur vermeint-
lich effi  zienten privaten Bereitstellung von fl ächendecken-
den Glasfaseranschlüssen versuchen der Bund und die 
Länder seit Jahren, das aus dem falsch gewählten Markt-
design herrührende Ungleichgewicht zwischen Stadt und 
Land mit milliardenschweren Fördermitteln auszugleichen. 
Doch der langsame Fortschritt der Förderprogramme hat 
die Erwartungen und die selbstgesteckten Ziele bislang 
nicht erfüllt. Dies liegt indes nicht daran, dass Förderung 
per se teurer und langsamer ist, sondern hat konkrete ver-
fahrenstechnische Gründe. Beseitigt man diese, wird auch 
die Geschwindigkeit im geförderten Ausbau zunehmen.

Zunächst ist zu beachten, dass die öff entliche Hand an 
die beihilferechtlichen Vorgaben der EU-Kommission ge-
bunden ist. Sie sehen vor, dass es Förderung für die Er-
richtung der Netzinfrastruktur nur bei „unterversorgten“ 
Anschlüssen gibt, soweit kein Telekommunikationsunter-
nehmen im Rahmen einer Abfrage der Ausbauabsichten 
(Markt erkundungsverfahren) verbindlich zusagt, das Ge-
biet innerhalb der nächsten drei Jahre auszubauen. Der-
zeit liegt die „Aufgreifschwelle“, unter der eine Adresse 
förderfähig wird, bei zuverlässig 100 Mbit/s im Download.4

4 Zusätzlich sind bereits heute gemäß § 1 Abs. 4 der Gigabitrahmen-
regelung des Bundes die Erschließung von sozioökonomischen 
Schwerpunkten im Sinne der EU-Leitlinien förderfähig, wenn das vor-
handene NGA-Netz Datenraten von weniger als 200 Mbit/s symmet-
risch (Up- und Download) zur Verfügung stellt.

Was sich zunächst beihilferechtlich plausibel anhört, führt 
in der Praxis zu absurden Ergebnissen. So können Ge-
meinden, in denen bereits heute „Supervectoring“ als 
Übergangstechnologie verfügbar ist, aktuell nur teilwei-
se mit Glasfaser ausgebaut werden. Denn faktisch rich-
tet sich die Förderfähigkeit einzelner Adressen nach der 
Entfernung zum nächsten Kabelverzweiger. Ursächlich 
dafür ist das widersinnige Festhalten der EU-Kommission 
an der Technologieoff enheit von Breitbandnetzen. Die 
Konsequenz: Sowohl im „weißen“ als auch im „grauen“ 
Fleckenprogramm wurden bislang im Rahmen der Förde-
rung oftmals Flickenteppiche erschlossen, statt Gemein-
den fl ächendeckend auszubauen. Tatsächlich gibt es 
Kommunen im ländlichen Raum, die mit jeder Anhebung 
der Aufgreifschwelle das Förderprogramm erneut durch-
laufen mussten – mit allen fi nanziellen und administrativen 
Hürden, die damit verbunden sind.

Insofern bietet das faktische Ende der Aufgreifschwelle 
ab 2023 die Chance, überall dort wo keine HFC-Netze 
vorhanden sind, ganze Ort bzw. Ortsteile wirklich fl ä-
chendeckend zu erschließen.5 Dies wird insbesondere 
im ländlichen Raum den geförderten Ausbau erheblich 
beschleunigen. Und bietet darüber hinaus die Möglich-
keit für öff entliche Gebietskörperschaften, bei der Breit-
bandförderung im Sinne des Koalitionsvertrags vermehrt 
auf das „Betreibermodell“ zu setzen. Damit würden die 
umfangreichen staatlichen Subventionen in wesentli-
chen Teilen nicht mehr privaten Telekommunikations-
unternehmen zugutekommen, sondern langfristig zum 
Vermögensaufbau der Kommunen beitragen. Denn beim 
Betreibermodell erfolgt der Glasfaserausbau der passi-
ven, physischen Infrastruktur (insbesondere Rohre und 
unbeschaltete Glasfaser) durch eine öff entlich-rechtliche 
Körperschaft, die dann den Betrieb des Netzes unter ei-
ner Open-Access-Verpfl ichtung ausschreibt. Die Erträge 
der Verpachtung können somit nicht nur einen Teil der In-
vestitionen der öff entlichen Hand fi nanzieren, sie können 
langfristig auch eine sichere, zusätzliche Einnahme für 
die kommunalen Haushalte generieren. Gleichzeitig ist 
ein solcher Wettbewerb „auf der Infrastruktur“ für ein na-
türliches Monopol das deutlich effi  zientere Marktdesign 
als ein Infrastrukturwettbewerb.

5 Gemäß § 1 Abs. 5 der Gigabitrahmenregelung des Bundes gilt ab 
dem 1.1.2023 für Haushalte dieselbe Aufgreifschwelle von weniger als 
200 Mbit/s symmetrisch (Up- und Download) wie für sozio-ökonomi-
sche Schwerpunkte. Diese Symmetrieanforderung können in der Re-
gel nur FTTB-Glasfaseranschlüsse erfüllen. Gemäß Abs. 7 sind indes 
solche Gebiete nicht förderfähig, in denen sich bereits zwei NGA-Net-
ze („schwarze“ Flecken) befi nden oder in denen die vorhandene oder 
innerhalb der nächsten drei Jahren geplante Telekommunikationsinf-
rastruktur der Endkundschaft eine Datenrate von mehr als 500 Mbit/s 
zuverlässig im Download zur Verfügung stellen kann. Dies wird vor 
allem auf HFC-Netze zutreff en, die regelmäßig in auch von Vectoring 
erschlossenen Gebieten liegen.
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Im Übrigen sei auch darauf hingewiesen, dass eine solche 
staatliche Bereitstellung der passiven Infrastruktur positi-
ve Eff ekte auf die dynamische Effi  zienz der Telekommu-
nikationsmärkte haben kann. So entlastet die staatliche 
Finanzierung die Bilanzen der Unternehmen im Hinblick 
auf die damit einhergehende Notwendigkeit, erhebliche 
Fremdfi nanzierung aufzunehmen. Denn Investitionsmittel, 
die in den wenig innovativen Ausbau von Rohren und un-
beschalteter Glasfaser fl ießen, stehen nicht zur Finanzie-
rung von Produkt- und Dienstinnovationen zur Verfügung. 
Und nur am Rande sei erwähnt, dass nach Dafürhalten 
vieler Praktiker:innen aus Ländern und Kommunen eine 
glaubhafte Förderkulisse den eigenwirtschaftlichen Aus-
bau durch einen Wettlauf um die Gebietsmonopole deut-
lich beschleunigt. Somit erlaubt die beihilferechtskonfor-
me Bereitstellung der passiven Infrastruktur durch die 
öff entliche Hand eine ordnungspolitisch unbedenkliche 
Unterstützung des Digitalstandortes Deutschland.

Dass indes die meisten Telekommunikationsunterneh-
men an der integrierten Bereitstellung von Netz, Betrieb 
und Diensten festhalten, hat handfeste betriebswirt-
schaftliche Gründe. Denn die einmal auf Grundlage der 
passiven Infra struktur errichteten Gebietsmonopole er-
lauben langfristige und sichere Renditen.6 Insofern darf 
es nicht verwundern, dass angesichts des anhaltenden 
Niedrigzinsumfelds in den vergangenen Jahren vermehrt 
privates Kapital für den eigenwirtschaftlichen Ausbau 
vorhanden war.

Privatisierung der Netzinfrastruktur in den 1990ern 

als Fehlentscheidung

Folgerichtig scheint in Teilen von Politik und Öff entlich-
keit die Einsicht zu wachsen, dass die Privatisierung der 
physischen Netzinfrastruktur in den 1990er Jahren ord-
nungspolitisch eine Fehlentscheidung war. Diese ist aber 
angesichts der grundgesetzlichen und europarechtlichen 
Vorgaben mittlerweile kaum mehr zu korrigieren. Auch 
die Möglichkeit, den Netzausbau in Deutschland analog 
zu Frankreich mit Hilfe von Konzessionsverfahren effi  zi-
enter zu gestalten, hat der Bund nicht aufgegriff en. Dies 
ist umso bedauerlicher, als der Deutsche Landkreistag 
hierzu bereits vor rund fünf Jahren konkrete Überlegun-
gen vorgelegt hatte (Deutscher Landkreistag, 2017). Da-
her bleibt die Stärkung des Betreibermodells im Rahmen 
der Breitbandförderung derzeit das schnellste und prag-
matische Mittel, zumindest den geförderten Ausbau zu-
künftig stärker an den Erfordernissen einer digitalen Da-
seinsvorsorge auszurichten.

6 Vgl. beispielhaft die Ausführungen auf https://gigabitbuero.de/inter-
view/investitionen-in-gigabit-infrastruktur-rechnen-sich-interview-
mit-der-investmentgesellschaft-ardian/ (17. März 2022).

Damit der im Koalitionsvertrag verankerte Strategiewech-
sel in der Förderung hin zum Betreibermodell aber Erfolg 
haben kann, müssen die Voraussetzungen stimmen. Ins-
besondere bedarf es geförderter Gebiete, die sich be-
triebswirtschaftlich tragen. Dies bedeutet, dass die Netze 
in den Fördergebieten zumindest so viel Ertrag aus der Ver-
pachtung des Betriebs erwirtschaften, dass die laufenden 
Kosten – Betrieb, Erhalt und Verwaltung – gedeckt sind. 
Denn die Förderung von Bund und Ländern beinhaltet im 
Wesentlichen nur die Investitionskosten über den Zweck-
bindungszeitraum, der in der Regel sieben Jahre beträgt. 
Aus den Erfahrungen des Weiße-Flecken-Programms 
heraus ist dies kein Selbstläufer: So gibt es immer wie-
der Netztopologien, wo nach einem eigenwirtschaftlichen 
Ausbau Randlagen übrigbleiben, bei denen sich selbst bei 
einer 100 %-Förderung der Investition kein Telekommuni-
kationsunternehmen für den Ausbau fi ndet, da die langfris-
ten Betriebskosten über den Erträgen liegen.

Hinzu kommt eine verteilungspolitische Komponente, denn 
aus fi skalischer Sicht wäre es wünschenswert, dass diese 
Erlöse aus der Verpachtung auch einen (wesentlichen) Teil 
der Investitionskosten abdecken würden. Wenn aber ge-
mäß der Forderung der Verbände nur die nachweisbar un-
wirtschaftlichen Adressen gefördert werden dürfen, wird 
die Förderung für die öff entliche Hand ungleich teurer, da 
vergleichsweise renditestarke Lagen nicht mehr zur Finan-
zierung von Außenlagen herangezogen werden können. 
Oder der Staat verzichtet auf die Erschließung solcher Ad-
ressen, was wiederum der Defi nition von Glasfaser als Teil 
der digitalen Daseinsvorsorge widerspricht.

Im Ergebnis wird deutlich, dass der Wegfall der Aufgreif-
schwelle ab 2023 für Deutschland letztmalig die Chance 
bietet, zumindest im Rahmen der europarechtlich zuläs-
sigen Breitbandförderung dem ineffi  zienten Marktdesign 
zumindest beim Ausbau der grauen Flecken einen eige-
nen konzeptionellen Ansatz entgegenzusetzen. Dies be-
darf allerdings der Bereitschaft, die heute unter dem ak-
tuell geltenden beihilferechtlichen Rahmen bestehenden 
Spielräume bei der Defi nition von Fördergebieten zu nut-
zen und hinreichend große und ertragsstarke Gebiete zu 
defi nieren. Damit würden die Möglichkeiten der privaten 
Anbietenden, sich durch „Rosinenpicken“7 möglichst ein-
träglich Gebietsmonopole zu sichern, beschnitten. Kein 
Wunder also, dass die privaten Telekommunikationsun-
ternehmen, deren Verbände sowie die dahinterstehenden 
Investierenden eine solche Neuausrichtung der Förde-
rung unbedingt verhindern wollen.

7 Als Rosinenpicken wird die Praxis bezeichnet, im Netzausbau nur dieje-
nigen Adressen mit einem hohen Ertragswert eigenwirtschaftlich auszu-
bauen und die übrigen Adressen entweder nicht oder nur mittels staatli-
cher Förderung auszubauen, um so die betriebswirtschaftliche Rendite 
zulasten der fl ächendeckenden Versorgung zu maximieren.
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Potenzialanalyse: den geförderten Glasfaserausbau 

den privaten Interessen unterordnen

Mit der Amtsübernahme der neuen Regierung haben die 
Verbände begonnen, den Koalitionsvertrag in ihrem Sinne 
zu interpretieren, um eine eff ektive Förderung zu verhin-
dern. Im Kern steht die Behauptung, dass die Koalitions-
fraktionen mit der Potenzialanalyse ein gutes Werkzeug 
benannt hätten, mit dem zukünftig eigenwirtschaftlich 
ausbaubare Gebiete („Potenzialgebiete“) aus den auf-
wändigen Markterkundungs- und Förderverfahren her-
ausgehalten werden können. Ausgangspunkt der Über-
legungen der Unternehmen und ihrer Verbände ist, dass 
die bislang beihilferechtlich vorgeschriebenen Markter-
kundungsverfahren allein nicht geeignet seien, um privat-
wirtschaftliches Ausbaupotenzial festzustellen. Als Be-
gründung wird genannt, dass die Unternehmen nicht für 
das gesamte Bundesgebiet verbindliche Ausbauzusagen 
über einen Drei-Jahres-Zeithorizont machen könnten.

Diese vermeintliche Fehlkonstruktion soll durch eine un-
ternehmensfreundliche Ausgestaltung der Potenzialana-
lyse geheilt werden, sodass nur in Gebieten, die nach 
festzulegenden Kriterien ohne eigenwirtschaftliches Aus-
baupotential sind, Förderverfahren samt beihilferechtlich 
vorgeschriebenen Markterkundungsverfahren gestar-
tet werden können. Welche Gebiete dabei als eigenwirt-
schaftliche Potenzialgebiete gelten, soll dabei von einer 
fachkundigen und neutralen Institution für eine Dauer von 
24 bis 36 Monaten bestimmt werden. Dabei sollen objek-
tive Kriterien wie Versorgungssituation, Einwohnerdichte, 
-struktur, Topologie, aber auch Expertengespräche mit 
ausbauenden Netzbetreibenden einfl ießen. Darüber hi-
naus wird teilweise gefordert, dass in die Analyse auch 
freiwillige Vorhersagen und Planungsberechnungen der 
Unternehmen einfl ießen, wobei diese je nach Vorhersage-
zeitraum von ein, drei oder bis zu fünf Jahren unterschied-
lich verbindlich sein sollen.

Off ensichtlich laufen die Vorschläge der Verbände da-
rauf hinaus, die Förderung größerer Gebiete um Jahre 
zu verzögern. Dahinter steht aber vermutlich noch eine 
grundsätzlichere Überlegung. Soweit sich Kommunen für 
das im Koalitionsvertrag präferierte Betreibermodell ent-
scheiden wollen, hängen die wirtschaftlichen Risiken und 
Chancen der Errichtung der passiven Infrastruktur we-
sentlich vom Ertragswert der zugehörigen Adressen ab. 
Würde man per Potenzialanalyse dichter besiedelte Ge-
biete per se oder aufgrund unverbindlicher Ansagen von 
Unternehmen für Jahre aus der Förderung herausneh-
men, blieben für solche laut Koalitionsvertrag erwünsch-
ten Vorhaben nur noch unzusammenhängende Gebiete 
mit geringem bis negativem Ertragswert. Nicht nur würde 
die Förderung und damit der fl ächendeckende Ausbau 

über Jahre verzögert, sondern auch das Betreibermodell 
eff ektiv verhindert. Auf diese Weise würden die Telekom-
munikationsunternehmen nicht nur einen ordnungspoli-
tischen unbedenklichen, wenn nicht wünschenswerten 
Wettbewerb mit der öff entlichen Hand um die passive In-
frastruktur vermeiden, sondern auch erreichen, dass die 
staatlichen Subventionen weiterhin ihnen und nicht den 
Kommunen zufl ießen.

Dies wird im Übrigen auch daran deutlich, dass die Ver-
bände durchaus eine Förderung in Potenzialgebieten vor-
sehen wollen. Für den Fall, dass der eigenwirtschaftliche 
Ausbau in einem Potenzialgebiet nicht alle Adressen er-
fasst, sollen ergänzend Förderverfahren für nicht erfass-
te Adressen möglich sein. Damit soll das Rosinenpicken 
auch in den für den eigenwirtschaftlichen Ausbau reser-
vierten Gebieten möglich werden und staatliche Subven-
tionen über die Wirtschaftslückenförderung an die Tele-
kommunikationsunternehmen fl ießen.

Auch ist die Befürchtung der Branche, dass mit dem Weg-
fall der Aufgreifschwelle ab 2023 fl ächendeckende Förder-
verfahren zu erwarten sind, unzutreff end. Zum einen wird 
der Bund angesichts der geopolitischen Entwicklung der 
vergangenen Tage und Wochen zukünftig vermutlich eher 
weniger als mehr Mittel zur Förderung bereitstellen. Zum 
anderen sieht das Programm nach wie vor eine erhebliche 
Mitfi nanzierung von Ländern und Kommunen vor. Ange-
sichts der aktuellen Entwicklung sowie der Kosten der Co-
ronapandemie bleibt die Kofi nanzierung gerade für struk-
turschwache Bundesländer eine erhebliche Herausforde-
rung.8 Aus der Verfügbarkeit der öff entlichen Mittel heraus 
wird es daher ohnehin eine partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit privaten Telekommunikationsunternehmen sowie 
eine Priorisierung des geförderten Ausbaus geben müssen.

Insofern bedarf es keiner Potenzialanalyse als einem der 
Förderung vorgeschalteten Verfahren. Denn das Markter-
kundungsverfahren bietet den Telekommunikationsunter-
nehmen bereits einen ausreichenden, verbindlichen bei-
hilferechtlichen Schutz vor staatlicher Förderung. Letzt-
lich würde die Umsetzung der Vorschläge der Verbände 
das Fallen der Aufgreifschwelle ab 2023 – eine der we-
sentlichen Verhandlungserfolge der alten Bundesregie-
rung in Brüssel – obsolet machen.

Daher ist es zu begrüßen, dass der Bund in seinem nun 
vorgelegten Eckpunktepapier zur Gigabitstrategie an-
kündigt, auf ein vorgeschaltetes Verfahren verzichten zu 

8 Soweit der Bund an der substanziellen Mitfi nanzierung der Länder 
festhält, besteht die Gefahr, dass die Fördermittel zunächst vor allem 
eher wohlhabenden Regionen zur Verfügung stehen. Dies würde ge-
rade ostdeutsche Flächenländer mit im Bundesvergleich schlechten 
Versorgungsraten erneut benachteiligen.
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wollen. Kritisch zu bewerten bleibt, dass eine Priorisie-
rung der Förderung zumindest in erster Näherung anhand 
der Zahl der weißen Flecken in einem Fördergebiet erfol-
gen soll. Um eine Wiedereinführung der Aufgreifschwelle 
durch die Hintertür zu vermeiden und tragfähige Betrei-
bermodelle zu ermöglichen, ist es somit entscheidend, 
dass den Ländern – wie vom Bund angekündigt – tat-
sächlich der Spielraum eingeräumt wird zu entscheiden, 
in welchen Gebieten zukünftig gefördert ausgebaut wird 
(Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 2022).

In den Eckpunkten fehlt es allerdings an Vorschlägen, 
im Sinne des Koalitionsvertrags das bestehende Mark-
terkundungsverfahren zu stärken. Dreh- und Angelpunkt 
muss es sein, für die Anerkennung von eigenwirtschaft-
lichen Ausbauansagen nachvollziehbare, einheitliche 
Standards gemäß den Vorgaben des Beihilferechts zu 
entwickeln. Denn die Umsetzung der Weiße-Flecken-
Förderung seit 2015 hat gezeigt, dass gerade unter-
schiedliche rechtliche Bewertungen von Ausbauzusagen 
von Unternehmen durch Kommunen bzw. deren rechtli-
che Beratung dazu geführt hat, dass es in vielen Fällen zu 
Überbau und/oder mitunter mehrjährigen Verzögerungen 
durch Anpassungen von Fördergebieten gekommen ist. 
Hierfür kann eine von unabhängiger Seite erstellte Poten-
zialanalyse in der Tat eine sinnvolle Rolle spielen, gibt sie 
doch den Kommunen sowie den Bewilligungsbehörden 
von Bund und Ländern ein weiteres, objektives Kriterium 
hierfür an die Hand.

Mit der Potenzialanalyse das 

Markterkundungsverfahren objektivieren

Potenzialanalysen sind bislang nur aus Nordrhein-Westfa-
len bekannt. Dort wurden auf Basis aktueller Versorgungs-
daten anhand objektiver Kriterien Gebiete identifi ziert, die 
über das Potenzial für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau 
verfügen.9 Eine Adressgruppe wird dabei als Potenzial-
gebiet ausgewiesen, wenn die Entfernung (Luftlinie) zwi-
schen den Adressen höchsten 100 Meter sowie die Min-
destanzahl von Adressen im Ausbaugebiet (Cluster) 200 
Adressen bzw. 300 Haushalte beträgt. Die auf diese Weise 
identifi zierten Potenzialgebiete werden anschließend den 
Kommunen auf Ebene der Kreise bzw. kreisfreien Städte 
zur Verfügung gestellt. Die Informationen sollen seitens der 
öff entlichen Verwaltung dazu genutzt werden, im Dialog 
mit den dort tätigen Netzbetreibenden, eigenwirtschaftli-
che Lösungen zu entwickeln bzw. zu initiieren, z. B. durch 
die branchenüblichen Vorvermarktungen. Eine Verbindung 
zu möglichen Förderverfahren besteht indes nicht.

9 Vgl. https://www.gigabit.nrw.de/breitbandausbau-in-nrw/karte-poten-
zialgebiete.html (9. März 2022).

Inwieweit das Vorgehen geeignet ist, den eigenwirtschaft-
lichen Ausbau zu beschleunigen, lässt sich zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht sicher feststellen. Gleichwohl 
gibt es zumindest anekdotisch Evidenz, dass das „Mat-
ching“ zwischen Kommunen und Netzbetreibenden noch 
verbessert werden kann. Denn die Unternehmen sind in 
vielen Fällen auf die Kommunen nicht nur wegen der not-
wendigen Bau- und Schachtgenehmigungen angewie-
sen, sondern auch im Hinblick auf die politische Unter-
stützung bei der Vorvermarktung der Produkte.

Das Modell aus Nordrhein-Westfalen kann zudem auch ei-
ne gute Grundlage für eine – wie im Koalitionsvertrag gefor-
derte – Optimierung der Markterkundungsverfahren sein. 
Denn die Praxis der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass 
die adressscharfe Abgrenzung von eigenwirtschaftlichem 
und gefördertem Ausbau die größte operationelle Heraus-
forderung in der Breitbandförderung darstellt. Dabei fehlt es 
bislang an einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Dies liegt 
insbesondere daran, dass die Umsetzung der Förderung in 
vielen Fällen auf Ebene einzelner Kommunen erfolgt, die bei 
der Umsetzung wiederum auf spezialisierte technische Be-
ratung mit heterogener Qualität angewiesen sind.

Das Markterkundungsverfahren im Rahmen der Breit-
bandförderung ist in der sogenannten Gigabit-Rahmen-
regelung vorgeschrieben, die für die Vereinbarkeit der 
Fördermaßnahmen von Bund und Ländern mit dem EU-
Beihilfenrecht maßgeblich ist. In dessen Rahmen sind 
alle Telekommunikationsunternehmen hinsichtlich eines 
potenziellen Fördergebiets über eine zentrale Websi-
te aufzufordern, „ihre aktuellen zuverlässig erreichba-
ren Up- und Downloadgeschwindigkeiten, zugesicherte 
Maßnahmen zur Aufrüstung von Netzteilen und ihre ak-
tuelle Infrastruktur der öff entlichen Hand off enzulegen 
sowie substantielle und konkrete Ausbaupläne in Form 
eines projektspezifi schen Meilensteinplans hinsichtlich 
Zeitpunkt und Umfang des Ausbaus der jeweiligen Ge-
biete für die nächsten drei Jahre vorzulegen.“10 Die Um-
setzung erfolgt in der Förderrichtlinie des Bundes in der 
Ziff er 5.4 unter Verweis auf durch die Bewilligungsbehör-
den bereitgestellte Muster über die Vereinbarung einer 
verbindlichen Ausbauzusage.

Durch die Herkunft aus dem europäischen Beihilferecht 
werden daher alle Vorschläge zur schnelleren und ver-
bindlicheren Ausgestaltung des Verfahrens den europa-
rechtlichen Anforderungen genügen müssen. Insofern ist 
es zwar zu begrüßen, dass mit der Novelle des Telekom-

10 Vgl. hierzu § 4 Abs. 2 Satz 1 der Rahmenregelung der Bundesrepu-
blik Deutschland zur Unterstützung des fl ächendeckenden Aufbaus 
von Gigabitnetzen in grauen Flecken, https://www.bmvi.de/Shared-
Docs/DE/Anlage/DG/Digitales/gigabit-rahmenregelung.pdf?__
blob=publicationFile (8. März 2022).
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munikationsgesetzes in § 155 Abs. 5 festgelegt wurde, 
dass in Förderrichtlinien vorgesehen werden kann, dass 
Ausbauzusagen privater Unternehmen nur dann berück-
sichtigt werden müssen, wenn sich die Unternehmen 
gegenüber einer Kommune vertraglich verpfl ichten, den 
gemeldeten eigenwirtschaftlichen Ausbau vorzunehmen. 
Allerdings hat diese Änderung einen rein deklaratorischen 
Charakter, denn bindend sind die Bestimmungen des 
Beihilferechts. Entscheidend ist daher, dass die Gigabit-
Rahmenregelung eine solche Kann-Regelung vorsieht. 
Dass eine solche Bestimmung europarechtlich möglich 
ist, stellt keine neue Entwicklung dar. Bereits 2016 hatte 
die EU-Kommission in einer Entscheidung das italieni-
sche Breitbandprogramm betreff end einer solchen Rege-
lung als beihilferechtskonform akzeptiert.11

Unbeschadet der beihilferechtlichen Zulässigkeit greifen 
die Versuche, eigenwirtschaftliche Ausbauzusagen durch 
vertragliche Regelungen verbindlich zu gestalten, in der 
Praxis vielfach ins Leere. Denn die Unternehmen werden 
verbindliche Zusagen nur sehr selten abgeben wollen, da 
damit betriebswirtschaftliche Risiken verbunden sind. So 
ist das Erreichen einer Vorvermarktungsquote bei vielen 
Anbietenden Vorrausetzung für einen eigenwirtschaftlichen 
Ausbau. Die entsprechenden Vertriebsergebnisse liegen 
aber zum Zeitpunkt des Markterkundungsverfahrens in der 
Regel noch nicht vor. Auch wenn die Konsequenz aus einem 
Vertragsbruch letztlich nur die Förderfähigkeit der zuvor ge-
sperrten Adressen bedeutet, fürchten die Unternehmen zu 
Recht den damit verbundenen Reputationsschaden.

Dass die rechtliche Verbindlichkeit angesichts fehlender 
Sanktionsmöglichkeiten sich ohnehin als stumpfes Schwert 
erweist, ist aus dem Vollzug des Weiße-Flecken-Programms 
bekannt. Zwar kann bei einem Vertragsbruch des Unterneh-
mens das besagte Gebiet ohne ein weiteres Markterkun-
dungsverfahren in die Förderung aufgenommen werden. 
Dies bedeutet aber für die Kommunen entweder die Anpas-
sung des bestehenden Projekts oder eine vollständige Neu-
bewilligung – beides geht mit erheblichem Zeitverzug sowie 
fi nanziellen und administrativen Kosten einher. Dies ist umso 
gravierender, wenn die Nichterfüllung von Ausbauzusagen 
nur einzelne Adressgruppen oder Adressen mit negativem 
Ertragswert betriff t. Dann ist selbst eine geförderte Erschlie-
ßung oftmals nicht mehr zu vertretbaren Kosten möglich.

Die Kommunen stehen somit vor einem Dilemma. Erken-
nen sie eine Ausbauzusage trotz fehlender Verbindlichkeit 
an und der Eigenausbau erfolgt nicht, verbleiben unter-

11 Zum Teil wurde bis vor kurzem in der Literatur die Auff assung vertre-
ten, dass eine vertragliche Verpfl ichtung erst dann verlangt werden 
kann, wenn nach einer Gesamtwürdigung der gemäß NGA-Rahmen-
regelung vorzulegenden Unterlagen eine unzureichende Glaubhaft-
machung besteht (König und Prior, 2019, 80 f.).

versorgte Gebiete, sodass eine langwierige Anpassung 
des Förderprojekts notwendig wird. Berücksichtigen sie 
ihn indes nicht und das Telekommunikationsunternehmen 
baut trotzdem aus, muss wiederum entweder das Förder-
projekt aufwändig angepasst werden oder es erfolgt so-
gar ein staatlich subventionierter Überbau.

Eine Lösung im Sinne eines Allheilmittels gibt es nicht, 
daher wecken sowohl das Telekommunikationsgesetz als 
auch der Koalitionsvertrag hinsichtlich der Verbindlichkeit 
solcher Verfahren falsche Erwartungen. Eine Verbesse-
rung kann nur auf operativer Ebene durch eine Professi-
onalisierung der Förderverfahren auf Seiten der öff entli-
chen Hand erfolgen. Denn letztlich wird die Frage, ob man 
einen eigenwirtschaftlichen Ausbau bei mangelnder Ver-
bindlichkeit trotzdem anerkennt, eine Prognoseentschei-
dung bleiben, die gute Marktkenntnis erfordert. Daher 
ist es sinnvoll, zukünftig die Förderung über Zusammen-
schlüsse von Gemeinde und Landkreisen oder sogar wie 
in Thüringen über landesweit tätige kommunale Gesell-
schaften abzuwickeln.

Um die Qualität der Prognoseentscheidung zu verbes-
sern und zu objektivieren, kann eine Potenzialanalyse ei-
ne wichtige Rolle spielen. Wenn eine Ausbauansage einen 
hohen Anteil an Adressen enthält, die nach den objektiven 
Kriterien einer solchen Analyse für einen eigenwirtschaft-
lichen Ausbau zugänglich sind, sollte dies die Prognose-
entscheidung der Kommune dahingehend beeinfl ussen, 
eine solche Ausbauzusage trotz fehlender Verbindlichkeit 
anzuerkennen. Umfasst die Ausbauzusage indes größere 
Gebiete mit eigenwirtschaftlich schwierig zu erschließen-
den Gebieten, wäre dies ein Hinweis darauf, eine solche 
Ausbauansage nicht anzuerkennen. Dabei kann eine Po-
tenzialanalyse natürlich nicht das einzige Kriterium bei der 
Prognoseentscheidung sein; so sollte z. B. das Verhalten 
eines Unternehmens hinsichtlich seiner in der Vergangen-
heit abgegeben Zusagen ebenso eine Rolle spielen wie 
die Zusicherung, im Rahmen des eigenwirtschaftlichen 
Ausbaus durch innerbetriebliche Quersubventionierung 
auch schwer erschließbare Adressen mitauszubauen.

In letzter Konsequenz wird es darum gehen, im beste-
henden Rechtsrahmen in der operativen Umsetzung der 
Programme einen Interessenausgleich zwischen öff entli-
chen und privaten Akteur:innen herbeizuführen. Dies wird 
gerade dann notwendig sein, wenn zukünftig das Betrei-
bermodell Vorrang haben soll. Denn dies bedingt, dass 
die öff entliche Hand auch solche Adressen erschließt, 
die einen positiven Ertragswert haben, sodass sich Net-
ze langfristig vermarkten bzw. verpachten lassen. Dafür 
ist es notwendig, dass der Bund die abschließende Ent-
scheidung über die Priorisierung von Förderung in die 
Hände der Länder legt.
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Für dabei notwendigen Interessenausgleich kann eine Po-
tenzialanalyse für beide Seiten ein geeignetes Instrument 
sein, um auf Basis objektiver Kriterien zu verhandeln. Dies 
bedingt aber, dass der Förderverzug auf staatlicher Seite 
professionalisiert wird. Die Chancen dafür stehen gut: Die 
bestehenden Verfahren sind mittlerweile eingeübt und die 
meisten Bundesländer haben die Förderung mittlerweile, 
wenn nicht auf Landesebene, zumindest auf Ebene der 
Landkreise konzentriert.
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Die Wirtschaftspolitik verfolgt verschiedene Ziele, was 
zu Zielkonfl ikten führen kann und zu unterschiedlichen 
Schwerpunkten in der Umsetzung. Zwei ganz zentrale wirt-
schaftspolitische Ziele sind hohes Wachstum und gerechte 
Verteilung. Die im deutschen Bundestag vertretenen Par-
teien berücksichtigen in ihren Wahlprogrammen jeweils 
beide Ziele – das ist zu erwarten (Downs, 1957). Aber die 
Parteien unterscheiden sich stark in der Gewichtung bei-
der Ziele, was manchmal dahingehend vereinfacht wird, 
Wohlstand eher schaff en beziehungsweise verteilen zu wol-
len. Man könnte auch sagen, dass im Rahmen einer sozia-
len Marktwirtschaft entweder der Markt oder das Soziale 
stärker betont wird. Ein drittes Begriff spaar spricht davon, 
wirtschaftspolitisch eher „rechts oder links“ ausgerichtet 
zu sein (z. B. Osterloh, 2012; Potrafke, 2017). Wo stehen die 
Parteien nun in diesem Spektrum, was hat sich über die 
beiden vergangenen Jahrzehnte verändert? Gibt es even-
tuell größere Trends, die alle Parteien bewegen, und unter-
scheiden sich Regierungs- von Wahlprogrammen?

Vorgehensweise

Um die Parteiprogramme zu analysieren, werden die Ziele 
von Wohlstand schaff en und verteilen mit zwei einfachen 
Begriff en erfasst. Die relative Häufi gkeit dieser Begriff e 
in den jeweiligen Programmen sagt dann etwas über die 
Gewichtung der zugehörigen wirtschaftspolitischen Ziele 
aus. Das Ziel Wachstum zu schaff en wird über den Begriff  
„Wettbewerb“ approximiert, da Wettbewerb wirtschaftli-
che Dynamik unterstützt. Das wirtschaftliche Verteilungs-
ziel wird durch den Begriff  „Soziales“ erfasst (der Begriff  
Verteilung kommt zu selten in den Programmen vor, um 
ihn hier sinnvoll auswerten zu können). Im ersten Schritt 
wird die Häufi gkeit beider Begriff e ins Verhältnis gesetzt, 
was einen Koeffi  zienten „Soziales zu Wettbewerb (S/W)“ 
ergibt. Dieser Koeffi  zient beschreibt die wirtschaftspoliti-
sche Ausrichtung der Parteien dann korrekt, wenn er für 
eine „rechte“ Partei kleiner als für eine „linke“ ist. Konkret 
erwartet man entsprechend eine Reihung mit aufsteigen-
dem Koeffi  zienten von FDP, über die CDU (stellvertretend 
zugleich für die CSU), dann Grüne und SPD (mit ex ante 
unklarer Reihung) bis zur Partei Die Linke.

Positionierungen der Parteien

Tatsächlich zeigt sich für die sechs Parteien zu den Bun-
destagswahlen der Jahre 2002 bis 2021 diese Reihung 
(vgl. Abbildung 1): Im Durchschnitt liegt der S/W-Koef-
fi zient für die FDP mit 1,1 am niedrigsten unter den be-
trachteten Parteien, es folgt die CDU mit 1,4. Auch wenn 
beide Parteien über die Jahre erhebliche Schwankungen 
aufweisen, so ist diese Reihung doch recht stabil. Mit Ab-
stand folgen dann Grüne und SPD, deren Durchschnitts-
werte mit 6,2 und 6,5 nahe beieinanderliegen. Den höchs-
ten Koeffi  zienten weist Die Linke mit einem Wert von 35 
auf, den zweithöchsten Wert die AfD mit 14.
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Der S/W-Koeffi  zient misst in den Programmen die Zahl der Wörter die 
„Sozial“ enthalten geteilt durch die Zahl der Wörter, die „Wettbewerb“ 
enthalten. Es wird jeweils nach den Wortstämmen „Sozial“ oder „Wettbe-
werb“ gesucht. Im Fall von „Sozial“ sind in den jeweiligen Zählungen also 
auch Wörter wie „soziale“, „sozialen“, „sozialer“ oder auch „Sozialstaat“ 
enthalten. Im Fall von „Wettbewerb“ sind somit auch Wörter enthalten 
wie „wettbewerbsfähigsten“, „Wettbewerbern“ oder aber auch „Wettbe-
werbsvorteile“. Gründung der AfD erst im Jahr 2013 und Die Linke war bis 
2007 die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS). 

Quelle: eigene Berechnungen.

Abbildung 1
Durchschnitt der S/W-Koeffi  zienten der Parteien, 

2002 bis 2021

Während das grobe Muster zu erwarten ist, fallen zwei Be-
funde auf, die im Vorhinein nicht selbstverständlich waren: 
die Positionierungen der Grünen und der AfD. Folgt man 
dem vorgeschlagenen Koeffi  zienten, dann stehen die Grü-
nen wirtschaftspolitisch ganz leicht „rechts“ von der SPD. 
Natürlich ist dieses Maß zu ungenau, um kleine Unter-
schiede sicher bestimmen zu können, aber interessant ist 
es schon, denn in ihrer Entstehungsgeschichte hatten die 
Grünen einen „linkeren“ Anspruch als die SPD.

Die AfD als junge Partei ist wirtschaftspolitisch nicht so 
prägnant in Erscheinung getreten, als dass ihre Positio-
nierung allgemein bekannt sein kann. Ursprünglich wur-
de die Partei stark von Euro-kritischen und wirtschaftsli-
beralen Positionen geprägt, und diese Elemente fi nden 
sich weiterhin im Wahlprogramm. Insbesondere sollen 
die Steuerbelastung gesenkt und Steuern, die das Ver-
mögen betreff en (wie Vermögens-, Erbschafts- und 
Grundsteuer), abgeschaff t werden. Damit positioniert 
sich die AfD radikaler als FDP und CDU. Gleichzeitig do-
miniert – der hier vorgenommenen Analyse folgend – das 
Soziale den Wettbewerbsgedanken bei weitem, und in-
soweit deuten sich Berührungspunkte mit der Linken an. 
In jedem Fall ist das Programm der AfD hinsichtlich des 
Sozialen uneindeutig, weil die steuerlichen Maßnahmen 
verteilungspolitisch konträrer zu den sozialen stehen. 
Diese Uneindeutigkeit betriff t zwar nur eine der sechs 
betrachteten Parteien, aber zeigt Grenzen der hier ge-
wählten vereinfachten Analyse auf.

Positionsänderungen über die Zeit

Die skizzierten Positionen sind mit der bemerkenswerten 
Ausnahme der Grünen über die vergangenen zwanzig 
Jahre hinweg recht stabil geblieben. Die Grünen waren in 
den 1990er Jahren ganz eindeutig eine linke Partei und 
auch im ersten hier betrachteten Wahljahr 2002 waren 
sie deutlich „linker“ als die SPD. Selbst 2005 waren sie 
dies noch, wenngleich mit kleinerem Abstand. Seit 2009 
sinkt ihr S/W-Koeffi  zient kontinuierlich und blieb – anders 
als bis dahin – in drei von vier Wahlen deutlich unterhalb 
desjenigen der SPD. Die Partei hat sich also in ihren Pro-
grammen über die Zeit hinweg relativ weniger mit sozialen 
Themen befasst. Dieser Trend unterstützt den Eindruck, 
dass sich inzwischen die Grünen in wirtschaftspolitischer 
Hinsicht, und anders als vor zwei Jahrzehnten, eher leicht 
rechts als links von der SPD positioniert haben.

Abbildung 2 zeigt die jeweiligen (logarithmierten) Werte 
der Parteien für die erfassten sechs Bundestagswahlen, 
allerdings mit einem gestauchten Maßstab, um auch klei-
ne Werte besser lesbar zu machen. 2013 und 2017 liegt 
die CDU unterhalb der FDP, aber das sind Ausnahmen. 
Die Linke zeigt immer den höchsten Wert, Grüne und SPD 
liegen dazwischen, bei manchmal wechselnder Reihung. 
Die AfD bleibt beide Male zwischen SPD und der Linken. 
Auff ällig ist weiterhin, dass die Werte über die Zeit generell 
schwanken. Vor allem das Jahr 2009 fällt mit einem ho-
hen S/W-Koeffi  zienten auf. Er beträgt im einfachen Durch-
schnitt der damals fünf Parteien 16,4 und fällt damit aus 
der Spanne aller übrigen Jahre zwischen 7,4 und 11,0. Ein 
Zusammenhang mit der großen Wirtschafts- und Finanz-
krise 2008/2009 scheint möglich und motiviert somit eine 
breitere Untersuchung möglicher Bestimmungsgründe.

Änderungen mit der wirtschaftlichen Lage

Im Jahr 2009 führten die Folgen der großen Wirtschafts- 
und Finanzkrise von 2008 zum größten Rückgang der 
Wertschöpfung in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg 
und großer Unsicherheit. Es scheint plausibel, dass Par-
teien in solch einem Umfeld vorrangig das Bedürfnis nach 
Absicherung ansprechen und folglich das Soziale an rela-
tiver Bedeutung gegenüber dem Wettbewerb gewinnt. Mit 
stark verbesserter Wirtschaftslage werden soziale The-
men wieder zurückgehen, so wie es im folgenden Wahljahr 
2013 der Fall war. Es würde also nicht überraschen, wenn 
es einen generellen Einfl uss der Wirtschaftslage auf den 
Koeffi  zienten von Sozialem zu Wettbewerb gibt.

Zur Abbildung der Wirtschaftslage werden zwei Informa-
tionen genutzt: die Wachstumsrate des realen Bruttoin-
landsprodukts (BIP) und die Arbeitslosenquote. Die Er-
wartung ist demnach, dass eine niedrigere Wachstums-
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Zur besseren Veranschaulichung wurde der durchschnittliche S/W-Ko-
effi  zient der Wahlprogramme über alle Jahre hinweg (= 10) von den ein-
zelnen Durchschnitten im Wahljahr abgezogen und das Ergebnis mit 2 
multipliziert.

Quelle: eigene Berechnungen.

Abbildung 3
Wirtschaftliche Lage und die durchschnittlichen 

S/W-Koeffi  zienten der Wahlprogramme

Abbildung 2
Der S/W-Koeffi  zient der Parteien bei den 

vergangenen sechs Bundestagswahlen

Quelle: eigene Berechnungen.

rate vor der Wahl ebenso wie eine höhere Arbeitslosen-
quote einen positiven Einfl uss auf den S/W-Koeffi  zienten 
hat. Für die Jahre 2000 bis 2021 sind die Werte für den 
(ungewichteten) S/W-Koeffi  zienten der Wahlprogramme, 
das Wachstum sowie die Arbeitslosigkeit in Abbildung 3 
eingetragen. Für 2009 erkennt man deutlich den Wachs-
tumseinbruch; zudem war die Arbeitslosigkeit wieder 
leicht angestiegen, nachdem sie jahrelang deutlich ge-
fallen war. Ansonsten sind die Zusammenhänge nicht so 
deutlich.

Um sie eventuell besser herauszuarbeiten erklären wir 
den S/W-Koeffi  zienten im Wahljahr durch das reale BIP-
Wachstum und die Arbeitslosenquote. Da die Wahlpro-
gramme in den Monaten vor der Wahl erarbeitet werden, 
nehmen wir hier für beide Maße den Durchschnitt der vier 
Quartale vor der Wahl. Für die Wahl am 26. September 
2021 sind dies die Quartale von Quartal IV 2020 bis Quar-
tal III 2021. Tendenziell ergibt sich ein negativer Einfl uss 
des Wachstums auf den Koeffi  zienten und ein positiver 
Einfl uss der Arbeitslosenquote: Niedriges Wachstum und 
hohe Arbeitslosigkeit machen die Wahlprogramme also 
sozialer. Beide Einfl üsse bestätigen die Erwartung. Aller-
dings sind die Zusammenhänge schwach, was bei den 
wenigen Beobachtungen nicht überraschen kann. Dafür 
halten sie weitgehend in verschiedenen Schätzungen, 
egal ob man die S/W-Koeffi  zienten der Parteien heran-
zieht oder den Durchschnitt über die Parteien nimmt, ob 
man den (off ensichtlichen) Trend bei der Arbeitslosigkeit 
berücksichtigt oder nicht.

Programme vor und nach der Wahl

Für eine Demokratie typisch ist der Kompromiss in Ko-
alitionsregierungen wie sie in Deutschland nach allen 
sechs betrachteten Wahlen notwendig waren (Freier und 

Odendahl, 2015). Die Vermutung lautet in dieser Hin-
sicht, dass Regierungsprogramme weitgehend die Posi-
tionen der beteiligten Parteien vor der Wahl refl ektieren. 
Dabei ist zu erwarten, dass Parteien mit einem höheren 
Stimmenanteil ein größeres Gewicht auf das Regie-
rungsprogramm haben als kleine Parteien. Um dies zu 
testen, bilden wir einen gewichteten S/W-Koeffi  zienten 
der Regierungsparteien, wobei sich die Gewichte aus 
den erreichten Stimmanteilen ergeben. Das Ergebnis 
zeigt Abbildung 4: Auf der waagerechten Achse sind die 
S/W-Koeffi  zienten der stimmengewichteten Wahlpro-
gramme abgetragen, auf der senkrechten Achse die der 
tatsächlich vereinbarten Regierungsprogramme. Sofern 
beides übereinstimmt, also die Regierungsprogramme 
genau die gewichteten Wahlprogramme widergeben, 
müssten die sechs Werte auf der Diagonalen liegen.

Tatsächlich ist dies nicht der Fall, denn die Werte liegen 
durchgängig rechts von der Diagonalen, d. h. die S/W-
Koeffi  zienten der Wahlprogramme der Regierungspar-
teien sind größer als die der entsprechenden Regie-
rungsprogramme. Dies bedeutet, dass das Soziale vor 
den Wahlen einen größeren Stellenwert hat als nach 
den Wahlen. Dies lässt sich beklagen, wenn man es so 
interpretiert, dass mehr Soziales versprochen als gehal-
ten wird. Man kann es auch einfach als Konsequenz von 
Parteienkonkurrenz ansehen, in der den Wähler:innen 
viel versprochen wird, um attraktiv zu sein, ohne viel-
leicht die Unannehmlichkeiten von Wettbewerb zu the-
matisieren (Downs, 1957). Ein anderer Aspekt für die 
beobachtete Diskrepanz kann darin liegen, dass die so-
zialen Versprechen durchaus gewollt sein mögen, aber 
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die Budgetrestriktion erst bei einem Regierungspro-
gramm zum Tragen kommt. Man kann Wahlprogramme 
auch insofern milder beurteilen, als zur Wahl Absichten 
erklärt werden, deren Realisierung sich über eine Legis-
laturperiode hinausziehen mag. Schließlich spielt mög-
licherweise eine Kombination dieser Erklärungen eine 
Rolle. In jedem Fall ist die Beobachtung über alle sechs 
betrachteten Wahlen und anschließende Regierungsbil-
dungen konsistent.

Regierungsparteien und -programme

Bei einem ersten Blick auf die S/W-Koeffi  zienten der 
Regierungsprogramme erkennt man bereits die jewei-
ligen Koalitionen. Den niedrigsten Koeffi  zienten hat wie 
zu erwarten die CDU-FDP-Bundesregierung ab 2009. 
Die höchsten Koeffi  zienten hatten die SPD-geführten 
Koalitionsregierungen von 2002 und 2021. Entspre-
chend liegen die drei großen Koalitionen dazwischen. 
Kann man im nächsten Schritt den S/W-Koeffi  zienten 
der Regierungsprogramme relativ zu den Koeffi  zienten 
der Wahlprogramme der Regierungspartner noch nä-
her beschreiben?

Gewichte der Regierungsparteien

Idealtypisch wäre zu erwarten, dass in einer repräsen-
tativen Demokratie das Regierungsprogramm die Wahl-
programme der Regierungspartner je nach deren Stim-
manteilen widerspiegelt. Andererseits sind alle Betei-
ligten im Prinzip gleich notwendig für eine Regierungs-
bildung, insofern könnten die kleineren Partner zwar 

kein gleiches, aber vielleicht ein – im Vergleich zu ihrem 
Stimmenanteil – erhöhtes Gewicht erreichen. In Abbil-
dung 5 sind zunächst einmal für die sechs betrachteten 
Wahlen jeweils mit einem Zeichen die Positionen der Re-
gierungspartner vor der Wahl und deren gemeinsames 
Regierungsprogramm gekennzeichnet. Man sieht un-
mittelbar, dass das gemeinsame Regierungsprogramm 
meistens, aber nicht immer (2002 und 2005) zwischen 
den Extremwerten der beteiligten Partner liegt; in jedem 
Fall liegt es am unteren Rand der Spanne. Es scheint al-
so angemessen, den S/W-Koeffi  zienten des jeweiligen 
Regierungsprogramms um den Faktor zu erhöhen, um 
den Regierungsprogramme durchschnittlich unterhalb 
der gewichteten Wahlprogramme liegen. Dieser erhöh-
te S/W-Koeffi  zient wird zusätzlich in Abbildung 5 aufge-
nommen. Dieser Wert liegt nun immer gut in der Span-
ne der Regierungspartner (außer im Jahr 2009 mit zwei 
ähnlichen Regierungspartnern) und veranschaulicht gra-
fi sch den Kompromiss der Regierungsbildung.

Dominieren große oder kleine Parteien?

Wie zu erwarten stellt ein Regierungsprogramm den 
Kompromiss der beteiligten Parteien und ihrer Program-
me dar. Aber refl ektiert der Kompromiss die Stimmen-
gewichte? Dazu betrachten wir in Abbildung 5 die Posi-
tionierung der relevanten S/W-Koeffi  zienten. Wie stehen 
die Werte für die erhöhten Regierungsprogramme relativ 
zu denen der beteiligten Parteien? Im Allgemeinen ist 

Quelle: eigene Berechnungen.

Abbildung 4
Die S/W-Koeffi  zienten in Wahl- versus 

Regierungsprogrammen

Quelle: eigene Berechnungen.

Abbildung 5
Regierungsprogramme und Spannbreite der 

entsprechenden Wahlprogramme
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das Gewicht der erfolgreicheren Parteien auch größer im 
Regierungsprogramm. In allen drei großen Koalitionen 
liegt das (erhöhte) Regierungsprogramm also näher am 
Wert der CDU als dem der SPD. Etwas aus dem Rah-
men fällt das Jahr 2002, als die Grünen einen deutlich 
größeren Einfl uss haben als ihr Stimmenanteil erwarten 
lässt. Aber dies kann z. B. daran liegen, dass die SPD in 
den Verhandlungen im Bereich Soziales mehr Kompro-
misse gemacht hat als in anderen Feldern, die hier nicht 
betrachtet werden. Zusammenfassend bieten die sechs 
Beispiele nicht genügend Datenmaterial, um weiterge-
hende Aussagen zu treff en als die, dass die größeren 
Parteien sich im Allgemeinen auch erkennbar stärker im 
Regierungsprogramm durchsetzen.

Wirtschaftspolitische Präferenzen beeinfl ussen 

die Politik

Die Parteien im deutschen Bundestag unterscheiden sich 
ganz erheblich in ihren wirtschaftspolitischen Vorstel-
lungen. Ein einfacher Koeffi  zient, der die Häufi gkeit der 
Begriff e „Soziales“ und „Wettbewerb“ in deren Program-
men in Beziehung setzt, liefert eine Vielzahl an Ergeb-
nissen. Dieser S/W-Koeffi  zient zeigt die wirtschaftspo-
litische Positionierung der Parteien ebenso wie die der 
Koalitionsregierungen von 2002 bis 2021. Deshalb eig-
net er sich auch für weitergehende Analysen.

So sieht man, wie sich die Grünen von einer klar lin-
ken zu einer moderaten Partei gewandelt haben. Die 
AfD dagegen steht mit ihrem S/W-Koeffi  zienten wirt-
schaftspolitisch klar links, zwischen SPD und der Lin-

ken (bei den verteilungspolitischen Folgen ihrer Steu-
erpläne steht sie dagegen tendenziell rechts der FDP). 
Ferner reagieren die Programme der Parteien auf die 
wirtschaftspolitische Lage. Niedriges Wachstum und 
hohe Arbeitslosigkeit führen im Durchschnitt zu sozia-
leren Wahlprogrammen.

Schließlich ist zu sehen, dass Regierungsprogramme 
Kompromisse der beteiligten Parteien darstellen. Es 
macht also einen deutlichen Unterschied aus, wer re-
giert (Blinder und Watson, 2016; Potrafke, 2017). Dabei 
sind alle Regierungsprogramme stärker auf Wettbewerb 
ausgerichtet als die relativ sozialeren Wahlprogramme. 
Wenn man dies berücksichtigt, dann refl ektieren die 
Aushandlungsprozesse off ensichtlich die Stimmenge-
wichte der Parteien recht gut. Kurzum, die Wähler:innen 
haben mit ihrer Wahlentscheidung einen nachvollziehba-
ren Einfl uss auf die Wirtschaftspolitik der jeweiligen Le-
gislaturperiode.
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2018; Dengler und Matthes, 2018; Zika et al., 2019; We-
ber et al., 2019; Arntz et al., 2020; Hummel et al., 2021): 
Zum einen werden viele Beschäftigte in den kommenden 
Jahren den Arbeitsplatz wechseln und neue Tätigkeiten 
oder gar neue Berufe erlernen müssen. Der Erwerb neuer 
Kompetenzen und häufi g sogar zeit- und kostenaufwän-
dige Umschulungen aus schrumpfenden hin zu expan-
dierenden Tätigkeiten, Berufen und Wirtschaftszweigen 
sind erforderlich. Zum anderen werden sich an vielen 
bestehenden Arbeitsplätzen die Tätigkeitsprofi le weiter 
verändern. Beschäftigte werden sich nicht nur bessere 
digitale Kompetenzen, sondern verstärkt auch soziale 
Grundfähigkeiten wie Problemlösungsfähigkeit, Krea-
tivität und Eigeninitiative aneignen müssen. Das Risiko, 
dass der Einsatz von Computern und computergesteu-
erten Maschinen bestehende Tätigkeiten ersetzt, wird 
abhängig vom Qualifi kationsniveau unterschiedlich ein-
geschätzt, für Helfertätigkeiten als besonders groß, am 
geringsten für Expert:innen.

Vier Ansätze

Wie nun will die Bundesregierung die anstehenden quali-
fi katorischen Herausforderungen angehen? In ihrem Ko-
alitionsvertrag widmet sie der berufl ichen Weiterbildung 
zwar nur eine recht knappe, eineinhalbseitige Textpassa-
ge, die aber enthält vor allem vier durchaus substanzielle 
Ansätze (SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP, 2021): 

Die neue Bundesregierung plant Großes, um die beruf-
liche Weiterbildung auf die Herausforderungen des di-
gitalen und ökologischen Strukturwandels einzustellen. 
Gleich mehrere ambitionierte Ansätze listet sie in ihrem 
Koalitionsvertrag auf, mit denen sie die fi nanziellen und 
organisatorischen Voraussetzungen schaff en will, damit 
Beschäftigte ihre berufl ichen Qualifi kationen an die an-
stehenden strukturellen Umwälzungen anpassen können. 
Eine solche Initiative ist überfällig. Seit langem herrscht 
zwar ein bemerkenswerter Grundkonsens zwischen den 
hauptbeteiligten Akteuren, Staat, Arbeitgebervereinigun-
gen und Gewerkschaften, über die enormen Anforderun-
gen an die berufl iche Weiterbildung. Die Auff assungen 
über die einzuschlagenden Wege gehen aber deutlich 
auseinander, wie nicht zuletzt konträre Positionen in der 
Enquete-Kommission „Berufl iche Bildung in der digitalen 
Arbeitswelt“ verdeutlichten (Deutscher Bundestag, 2021). 
Strittig ist vor allem, ob generelle Ansprüche auf Weiter-
bildung eingeführt und auch fi nanziert werden sollen. Ei-
nen behutsamen Schritt in diese Richtung hatte bereits 
die letzte Bundesregierung mit dem Qualifi zierungschan-
cen- und dem Arbeit-für-morgen-Gesetz unternommen 
und den Kreis der geförderten Anspruchsberechtigten 
ausgeweitet, die Finanzierungsbedingungen verbessert, 
einen Rechtsanspruch auf Zugang zu Weiterbildungen 
verankert, die zum nachträglichen Erwerb eines Berufs-
abschlusses führen. Weitere Reformschritte sollen nun 
Organisation und Finanzierung der berufl ichen Weiterbil-
dung auf ein zukunftsfähiges Fundament stellen.

Infolge des Strukturwandels steht berufl iche Weiterbil-
dung vor allem vor zwei Herausforderungen (Arntz et al., 
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off enen Beratung“ bieten. Der Freistellungsanspruch ist 
mit einem Rückkehrrecht verbunden. 

Im Prinzip schließt das Weiterbildungs-Bafög an den 
Förderleistungen des SGB II und III an und erweitert die 
Förderkulisse über den Kreis der Arbeitslosen und von Ar-
beitslosigkeit bedrohten auf vom Strukturwandel betroff e-
ne Beschäftigte (Bündnis90/Die Grünen, 2019).  Vorgese-
hen ist, jedes zertifi zierte Angebot zu fördern, auch Modu-
le zur Ergänzung von Kompetenzen. Ein (nicht näher quan-
tifi zierter) Mix aus Zuschuss und Darlehen für die Kosten 
der Maßnahmen und Unterhalt soll, reziprok gestaff elt zur 
Einkommenshöhe, die Teilnahme an arbeitsmarktbezo-
gener Weiterbildung fördern. Das Weiterbildungsgeld soll 
um 200 Euro über dem Arbeitslosengeld I und mindestens 
200 Euro über dem Arbeitslosengeld II liegen.

Lebenschancen-Bafög und Freiraumkonto

Das Lebenschancen-Bafög soll als neues Instrument 
selbstbestimmte Weiterbildung auch jenseits berufs- und 
abschlussbezogener Qualifi kationen fördern. Im Unter-
schied zum erweiterten Aufstiegs- oder Weiterbildungs-
Bafög setzt es stärker auf Eigeninitiative. Kernelement soll 
die Einführung eines Freiraumkontos bilden. Dieser An-
satz geht auf eine Forderung der FDP-Bundestagsfrakti-
on zurück (Deutscher Bundestag, 2019b). Es handelt sich 
um eine Weiterentwicklung des bestehenden Langzeit-
kontos mit bedeutsamen Neuerungen. Sie sollen dieses 
Instrument nicht nur aus dem bisherigen Nischendasein3 
herausführen und ihm zu neuer Dynamik verhelfen, son-
dern auch die Nutzung in Richtung Weiterbildung lenken. 
Vorgesehen ist, die bisher allein in der Hand der Betriebe 
liegende Entscheidung, ob überhaupt ein Langzeitkonto 
eingerichtet wird, zukünftig an die Beschäftigten zu dele-
gieren. Dadurch würde eine zentrale Hürde für die bislang 
nur geringe Nutzung von Langzeitkonten entfallen (Sei-
fert, 2020). Fortan sollen Beschäftigte autonom entschei-
den können, ob sie ein Konto einrichten und Zeit- (Über-
stunden usw.) und/oder Geldelemente (Boni, Teile des 
Einkommens) über einen längeren Zeitraum von bis zu 10 
Jahren ansparen. Die Guthaben sollen bezahlte Freistel-
lungen für Weiterbildung oder andere Zwecke (Kinderer-
ziehungszeiten, Pfl egezeiten, Sabbatical, Ehrenamt oder 
Altersteilzeit) ermöglichen. Auch die Arbeitgebenden kön-
nen sich an der Bildung von Guthaben beteiligen.

Ein Rechtsanspruch auf Freistellung ist jedoch nicht vor-
gesehen, Beschäftigte sollen sich mit dem Arbeitgeben-

3 Nur gut 2 % der Betriebe hatten bis 2016 Langzeitkonten eingeführt, 
die von insgesamt 7 % der Beschäftigten genutzt wurden und nur gut 
ein Drittel der Nutzer:innen verwendete die Guthaben für Weiterbil-
dung (Ellguth et al., 2018).

• Ausbau des Aufstiegs-Bafög (ABFG),
• Einführung eines Lebenschancen-Bafög in Verbindung 

mit einem Freiraumkonto, 
• eine Bildungs(teil)zeit nach österreichischem Vorbild, 
• ein an das Kurzarbeitergeld angelehntes Qualifi zie-

rungsgeld.

Diese Vorschläge bleiben (zwangsläufi g) unkonkret. Eini-
ge haben allerdings eine Vorgeschichte, die Auskunft über 
die konzeptionellen Grundstrukturen gibt. Noch aber ste-
hen sie unverbunden nebeneinander, lassen nicht immer 
erkennen, ob sie bestehende Ansätze ersetzen, ergänzen 
oder ausbauen sollen. Wie ist das Verhältnis der vorge-
schlagenen Instrumente selbst zueinander zu sehen, 
sind sie komplementär oder substitutiv zu verstehen? 
Eine stimmige Konzeption aus einem Guss ist jedenfalls 
nicht auszumachen. Vielmehr scheint es, als hätten die 
drei Koalitionspartner ihre jeweils favorisierten Konzepte 
eingebracht,1 ohne dabei (zunächst) auf eine konsistente 
Gesamtkonstruktion hinzuarbeiten. So verbleibt ein ambi-
tionierter Arbeitsauftrag, aus den nachfolgend skizzierten 
Komponenten ein zukunftsfähiges Konzept zu formen.

Erweitertes Aufstiegs-Bafög 

Das geltende Aufstiegs-Bafög, ein bislang durchaus be-
währtes Instrument2, soll zur Unterstützung des persön-
lich motivierten lebensbegleitenden Lernens ausgebaut, 
die Förderbedingungen sollen verbessert werden. Der 
bisherige individuelle Rechtsanspruch auf Förderung von 
berufl ichen Aufstiegsfortbildungen soll auch für Weiter-
bildungen auf der gleichen Stufe des Deutschen Qua-
lifi kationsrahmens und für eine zweite vollqualifi zierte 
Ausbildung erweitert werden. Die bisherige vertikale Ori-
entierung des Aufstiegs-Bafög soll um eine horizontale 
Dimension ergänzt werden.

Die nur spärlich angedeuteten Konturen des erweiterten 
Aufstiegs-Bafög lassen Parallelen zu dem von Bünd-
nis90/Die Grünen in die Diskussion gebrachten Weiterbil-
dungs-Bafög erkennen, dessen Eckpunkte etwas konkre-
ter fi xiert sind (Deutscher Bundestag, 2019a). Ausgehend 
von dem Grundgedanken, akademische und berufl iche 
Bildung als gleichwertig anzusehen, soll das bisherige 
Aufstiegs- zu einem Weiterbildungs-Bafög ausgebaut 
werden. Es soll allen Beschäftigten, die keinen Anspruch 
auf Leistungen aus den Sozialgesetzbüchern haben, ei-
nen gesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf Weiter-
bildung einschließlich einer „hochwertigen und ergebnis-

1 Das ABFG lassen sich Bündnis90/Die Grünen, das Freiraumkonto der 
FDP und die beiden anderen Ansätze der SPD bzw. Bündnis90/Die 
Grünen zuschreiben.

2 Seit 1996 wurden durch das AFBG mehr als drei Millionen Fälle geför-
dert (Statistisches Bundesamt, 2021a).
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den über die Nutzung des Freiraumkontos abstimmen. 
Beziehende niedriger Einkommen (weniger als 60 % des 
Medianeinkommens) sollen Anspruch auf Zahlung eines 
Midlife-Bafög von jährlich max. 1.000 Euro erhalten mit 
der Möglichkeit, die Förderung über 10 Jahre akkumulie-
ren zu können. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
sollen entfallen, sofern die Guthaben für Weiterbildung 
genutzt werden. Faktisch fällt dieser Anreiz umso gerin-
ger aus, je niedriger die Einkommen und der individuelle 
Steuersatz sind; nahezu völlig entfallen würde er für die 
von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen weitge-
hend befreiten mehr als vier Millionen (ausschließlichen) 
Minijobber:innen.

Die Verwaltung der Konten soll in den Händen einer ge-
meinnützigen Stiftung liegen. Für eine solche überbetrieb-
liche Lösung4, wie sie auch die OECD (2019) empfi ehlt, 
spricht, dass Klein- und Kleinstbetriebe ansonsten orga-
nisatorisch sicherlich überfordert wären.5 Immerhin ent-
fi elen 2019 auf Betriebe mit bis zu 49 Beschäftigten 39 % 
aller Beschäftigten. Für Deutschland böte sich auch, wie 
im Weißbuch Arbeiten 4.0 vorgeschlagen (BMAS, 2017), 
die Rentenversicherung Bund an, die bereits die außer-
halb von Betrieben geparkten Langzeitkonten verwaltet.

Die Idee eines Freiraum- oder Lern- oder Lernzeitkontos ist 
nicht neu (Dobischat und Seifert, 2001)6 und wurde auch 
als ein mit einem Startkapital ausgestattetes „persönliches 
Erwerbstätigenkonto“ (BMAS, 2017, 181) in die Diskussion 
gebracht. Sie fi ndet aktuell Unterstützung bei der EU-Kom-
mission (2021). In Frankreich lösten die 2015 eingeführten 
Weiterbildungskonten (Compte Personnel de Formation 
(CFP)) das bisherige Recht auf Ausbildung ab (République 
Française, 2021). Im Unterschied zum vorgeschlagenen 
Freiraumkonto normiert das CFP-Modell erstens einen ge-
nerellen Rechtsanspruch nicht nur auf Einrichtung eines 
Kontos, sondern auch auf dessen Nutzung für Weiterbil-
dung, schließt zweitens konkurrierende Verwendungs-
möglichkeiten aus und sieht drittens eine generelle Finan-
zierung von 500 Euro pro Konto vor. Die EU-Kommission 
(2021) schlägt eine Förderung von 30 Stunden pro Jahr und 
von bis zu 50 Stunden für als besonders förderungswürdig 
angesehene Gruppen wie atypisch Beschäftigte vor.

4 In der Bauwirtschaft verwaltet die SOKA BAU, eine Einrichtung der 
Tarifvertragsparteien, die individuellen Arbeitszeitkonten. https://
www.soka-bau.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Arbeitnehmer/
siko-fl ex_arbeitnehmer_betriebsraete.pdf (16. März 2022)

5 In Frankreich liegt die Verwaltung in der Hand der Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC), einer öff entlichen Finanzinstitution (OECD, 
2019, 17).

6 Die vorgeschlagenen Lernzeitkonten sollen Ansprüche auf berufl iche 
Weiterbildung jenseits der betrieblich als notwendig angesehenen 
Maßnahmen normieren und sich aus verschiedenen Quellen speisen, 
zu denen auch die Freistellungsansprüche aus den in 14 Bundeslän-
dern existierenden Bildungsurlaubsgesetzen gehören.

Bildungsteilzeit

Nach österreichischem Vorbild soll eine Bildungsteilzeit 
eingeführt werden, um arbeitsmarktbezogene Weiterbil-
dung zu fördern. In Österreich bietet die Bildungsteilzeit 
Beschäftigten einen Anspruch, die Arbeitszeit für die 
Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen um 25 bis 
zu 50 % zu verkürzen (AMS, 2022). Für mindestens vier 
Monate bis maximal 24 Monate kann Bildungsteilzeit ge-
nutzt werden. Das von der Arbeitsverwaltung geleistete 
Bildungsteilzeitgeld (Wert 2022) beträgt für jede volle Ar-
beitsstunde 0,86 Euro, um die die wöchentliche Normal-
arbeitszeit verringert wird.

Vereinbart ist das Grundprinzip der Bildungsteilzeit be-
reits in einigen Tarifverträgen der Metallindustrie, aller-
dings ohne öff entliche Förderung (IG Metall, 2017). Sie 
bieten Beschäftigten einen verbindlichen Anspruch auf 
(auch partielle) Freistellung für persönlich initiierte Wei-
terbildung über einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren 
mit einem Rückkehrrecht in den Betrieb. Ein individuelles 
Bildungskonto soll der Finanzierung der Bildungsteilzeit 
dienen, auf dem bis zu 152 Stunden Mehrarbeit im Jahr 
sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld angespart werden 
können. Möglich sind ferner Einzahlungen des Arbeitge-
benden sowie bei der Teilnahme an Bildungsmaßnah-
men die Inanspruchnahme von öff entlichen Fördermitteln 
(Qualifi zierungschancengesetz).

Qualifi zierungsgeld – 

Transformationskurzarbeitergeld

Bei dem Vorschlag, ein an das Kurzarbeitergeld angelehn-
tes Qualifi zierungsgeld einzuführen, handelt es sich off en-
sichtlich konzeptionell um das von der IG Metall (2019) als 
Transformations-Kurzarbeitergeld und ähnlich von Bünd-
nis90/Die Grünen als Qualifi zierungs-Kurzarbeitergeld 
(Deutscher Bundestag, 2020) in die Diskussion gebrachte 
Instrument. Bei einschneidenden Umbrüchen infolge des 
digitalen und ökologischen Wandels soll es Beschäftigte 
im Betrieb halten und für neue Anforderungen und Tätig-
keiten qualifi zieren. Es soll die Lücke schließen zwischen 
dem konjunkturellen und dem Transfer-Kurzarbeitergeld. 
Das erste Instrument greift bei vorübergehendem Ar-
beitsausfall und das zweite bei dauerhaftem, bei dem eine 
Rückkehr in den alten Betrieb ausgeschlossen ist. Voraus-
gesetzt sollen sein ein Qualifi zierungs tarifvertrag, kollek-
tive Betroff enheit (von z. B. mindestens einem Zehntel der 
Belegschaft) aufgrund von Strukturbrüchen mit einem 
relevanten Qualifi zierungsbedarf, zwischen den Betriebs-
parteien abgestimmte Qualifi zierungspläne, ein Profi ling 
des Qualifi zierungsbedarfs und eine Betriebsvereinbarung. 
Diese Kriterien sollen einen eff ektiven und effi  zienten Ein-
satz des Instruments gewährleisten.
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Wie könnte ein Konzept aussehen?

Wie nun passen die Vorschläge zusammen, für welche 
Problemkonstellationen versprechen sie geeignete Förder-
hilfen? Gemeinsames Ziel der vorgeschlagenen Ansätze 
ist, die berufl iche Weiterbildung zu fördern und Engpässe 
zu beheben, ohne die Konditionen in jedem Fall allerdings 
genau zu spezifi zieren. Als Engpässe gelten sowohl auf 
Seiten der Betriebe (Seyda und Placke, 2018) als auch der 
Beschäftigten (Osiander und Stephan, 2020) nicht ausrei-
chende Ressourcen bei Geld, Zeit und Informationen.

Theoretisch besteht die Möglichkeit, alle Vorschläge um-
zusetzen. Das erscheint jedoch, selbst wenn man koali-
tionspolitische Befi ndlichkeiten und Rücksichtsnahmen 
beiseitelässt, allein aufgrund begrenzter fi nanzieller Res-
sourcen unrealistisch zu sein. Noch fehlen zwar nähere 
Angaben über die fi nanziellen Förderbedingungen, aber 
eine komfortable Ausstattung aller Vorschläge dürfte 
angesichts der insgesamt zukünftig eher restriktiven Fi-
nanzhaushalte unwahrscheinlich sein. Hinzu kommt die 
ungeklärte Frage, wie die Gesamtkosten extensivierter 
Weiterbildungsaktivitäten zwischen den Akteuren zu 
verteilen sind. Wo endet die Verantwortung der Betriebe 
und unter welchen Bedingungen ist die qualifi katorische 
Anpassung an den Strukturwandel eine gesellschaftli-
che Aufgabe? Werden Anpassungen der Qualifi zierung 
aufgrund von Arbeitsplatz- und Berufswechsel notwen-
dig, sind kaum die ehemaligen Betriebe in die Verant-
wortung zu nehmen. Öff entliche Förderung ist gefragt, 
wobei zu klären ist, ob sie beitrags- oder steuerfi nanziert 
oder ein Mix sein soll. 

Förderpolitisch stellt sich zudem die Frage, ob es sinn-
voll ist, die genannten Ansätze additiv zu behandeln und 
als ein Gesamtpaket den bestehenden Instrumenten 
ergänzend zur Seite zu stellen. Die Unübersichtlichkeit 
würde durch Doppelstrukturen zunehmen, potenzielle 
Nutzer:innen eher verunsichern, bei begrenzten fi nan-
ziellen Ressourcen würde deren Aufteilung auf mehrere 
Instrumente zu jeweils unattraktiven Förderkonditionen 
führen. Sinnvoller erscheint es, diejenigen Ansätze bzw. 
Förderelemente weiter zu verfolgen, die versprechen, be-
stehende Hemmnisse der Weiterbildung zu beseitigen, 
die Ressourcen zu bündeln, um die Weiterbildungsbetei-
ligung vor allem bislang eher vernachlässigter Gruppen 
(gering Qualifi zierte, Ältere, atypisch Beschäftigte, aber 
auch Beschäftigte mit Routinetätigkeiten7) zu fördern.

Soweit die vorliegenden Informationen einen Vergleich 
zulassen, bestehen gewisse Konkurrenzen bzw. Über-

7 Gerade deren Tätigkeiten gelten als gefährdet, da sie sich durch Compu-
ter oder computergestützte Maschinen ersetzen lassen (Heß et al., 2019).

schneidungen in der Förderkulisse zwischen dem Ausbau 
des erweiterten Aufstiegs-Bafög, der Bildungsteilzeit und 
dem Freiraumkonto. Die beiden erstgenannten Ansätze 
sehen generelle Förderungen vor, sind inklusiv. Für das 
erweiterte Aufstiegs-Bafög spricht, dass es ergänzend zu 
den Förderregelungen der Sozialgesetzbücher an einem 
bewährten Instrument anknüpft, dieses erweitert und un-
terschiedliche Qualifi zierungen vom Erlernen eines zwei-
ten Berufs über längere Aufstiegsfortbildungen bis zu 
berufl ichen Anpassungsmaßnahmen oder niederschwel-
ligen Möglichkeiten der Qualifi zierung ermöglicht. Wenn 
das erweiterte Aufstiegs-Bafög mit einem Anspruch auf 
Bildungsfreistellung und Rückkehr in den Betrieb verse-
hen wird, bleibt nicht zu erkennen, welche zusätzlichen 
Fördereff ekte eine Bildungsteilzeit bringen könnte, so-
dass auf dieses Instrument entweder verzichtet oder, wie 
noch zu diskutieren ist, in Elementen mit anderen Ansät-
zen verknüpft werden kann.

Hierfür sprechen auch die eher ernüchternden Erfahrun-
gen mit der österreichischen Bildungsteilzeit. Sie zeigen, 
dass dieses Instrument überproportional von Höher-
qualifi zierten bzw. Personen mit einer starken Weiterbil-
dungsneigung genutzt wird (Bock-Schappelwein et al., 
2017). So verwundert es nicht, dass in Österreich längst 
Vorschläge in der Diskussion sind, die als unzureichend 
angesehene Bildungsteilzeit ebenso wie andere Instru-
mente (Bildungskarenz, Fachkräftestipendium) zusam-
menzuführen, zu ersetzen und zu einem konsistenten 
und überschaubaren Modell der Weiterbildungsförderung 
auszubauen (Kaske, 2017).

Es bleibt dann noch die Rolle des vorgeschlagenen Frei-
raumkontos abzuwägen. Soll es das Aufstiegs-Bafög 
ersetzen oder ergänzen? Gegen die erste Alternative 
spricht, dass Geringqualifi zierte, atypisch Beschäftigte 
und Geringverdienende kaum in der Lage und bereit sein 
dürften, den Konten für längere Bildungszeiten ausrei-
chende Zeit- oder Geldelemente zuzuführen. Von der vor-
geschlagenen Befreiung der angesparten Guthaben von 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen profi tieren sie 
vergleichsweise wenig. Und die vorgesehene fi nanzielle 
Förderung der Geringverdienenden reicht nicht für län-
gere Qualifi zierungszeiten.8 Erforderlich würde eine hohe 
Kofi nanzierung durch die Beschäftigten – die aber hält, 
wie die OECD (2019) schlussfolgert, gerade Geringver-
dienende bei der Weiterbildung zurück. Sie schlägt statt-
dessen vor, Freistellungsansprüche aus Bildungsurlaub 
mit Weiterbildungskonten zu kombinieren, um so größere 

8 Die über zehn Jahre akkumulierten Förderbeträge in Höhe von 10.000 
Euro würden bei einem Bruttolohn an der Niedriglohnschwelle von 
12,27 Euro (Statistisches Bundesamt, 2021b) eine Bildungszeit von 
etwas über 810 Stunden ermöglichen.
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Guthaben für längere Bildungszeiten bilden zu können. 
Hierfür würden sich die Bildungsurlaubsgesetze mit ihren 
jährlich fünftägigen Freistellungsansprüchen anbieten, 
die in 14 Bundesländern allen Beschäftigten unabhängig 
vom Qualifi kationsgrad und Einkommenshöhe zustehen. 
Notwendig wäre, die auf zwei Jahre begrenzte Akkumu-
lierbarkeit unter der Voraussetzung aufzuheben, dass 
die angesparten Zeiten allein der berufl ichen Weiterbil-
dung und nicht anderen Zielen der Weiterbildung dienen. 
Schließlich verzichtet das vorgeschlagene Modell des 
Freiraumkontos im Unterschied zum erweiterten Auf-
stiegs-Bafög auf einen rechtlichen Freistellungsanspruch 
auf Weiterbildung.

Das Freiraumkonto und die Bildungsteilzeit stimmen in 
einigen Punkten überein, in anderen unterscheiden sie 
sich stark. Beide zielen auf selbstbestimmte, nicht durch 
den Strukturwandel bedingte Weiterbildung, setzen auf 
Eigeninitiative und Zeit-/Geldbeteiligungen der Beschäf-
tigten mit möglichen betrieblichen Aufstockungen. Die 
Bildungsteilzeit geht mit einem Rechtsanspruch auf Frei-
stellung und Rückkehr in den Betrieb einen Schritt weiter. 
Warum nicht die bestehenden Langzeitkonten um diese 
Elemente sowie Ansprüche aus den Bildungsurlaubsge-
setzen anreichern und zu einem erfolgversprechenden 
Instrument eigeninitiierter Qualifi zierungen ausbauen?

Auf einer anderen, nicht mit den zuvor diskutierten An-
sätzen konkurrierenden Förderebene liegt das auf eine 
spezielle Problemkonstellation zugeschnittene Transfor-
mations-Kurzarbeitergeld. Es soll möglichst präventiv 
helfen, größere Restrukturierungsprozesse unter Ver-
meidung von Arbeitslosigkeit zu bewältigen (Bieback, 
2019). Die Beschäftigten erhalten die Möglichkeit, ihre 
Qualifi kationen an die neuen, durch den Strukturwan-
del verursachten Anforderungen anzupassen. Eigentlich 
ist dies eine von den Betrieben zu leistende Aufgabe. 
Für eine öff entliche Förderung spricht, dass bei großen 
Strukturbrüchen die notwendigen Qualifi zierungsleis-
tungen einzelne Unternehmen überfordern könnten, 
weshalb die Anpassungsmaßnahmen nicht oder nicht 
im erforderlichen Umfang erfolgen und dadurch Arbeits-
plätze verloren gehen – wirtschaftliches Wachstum leidet 
(Bosch, 2019). Dieser Sondersituation sollen die genann-
ten Anspruchsvoraussetzungen (Mindestbetroff enheit, 
Qualifi zierungspläne, Profi ling, Betriebsvereinbarungen) 
Rechnung tragen. Um dem ferner geforderten Kriterium 
„Verbleib im Betrieb“ Nachdruck zu verleihen, ließe sich 
die Teilnahme an Qualifi zierungsmaßnahmen an eine 
mehrjährige Beschäftigungssicherung koppeln, wie sie 
im Rahmen betrieblicher Bündnisse seit Jahren verein-
bart werden. Schließlich würden aufstockende Leistun-
gen zum Kurzarbeitergeld durch die Betriebe, wie sie in 
zahlreichen tarifl ichen betrieblichen Vereinbarungen für 

das Konjunktur-Kurzarbeitergeld gelten, die Einkommen-
seinbußen der Kurzarbeitenden begrenzen.

Exklusiv könnte das in die Diskussion gebrachte Kriteri-
um „Betriebsvereinbarung“ wirken, da mehr als die Hälfte 
aller Beschäftigten in Betrieben ohne Betriebsrat arbei-
tet (Ellguth und Kohaut, 2021). Eine Ersatzlösung könnte 
sein, die Arbeitgebenden zu verpfl ichten, die Beschäftig-
ten über geplante Restrukturierungs- und entsprechende 
Qualifi zierungsmaßnahmen zu informieren, diese mit ih-
nen abzustimmen und ebenfalls Beschäftigungssicherun-
gen zu vereinbaren.

Schließlich wollen alle der diskutierten Ansätze die Bera-
tungsaktivitäten ausbauen, teilweise sind sie Vorausset-
zung für den Bezug von Förderleistungen (Qualifi zierungs-
geld, Aufstiegs-Bafög). Deshalb dürfte es unstrittig sein, die 
mit dem Qualifi zierungschancengesetz intensivierten Be-
ratungsaktivitäten fortzusetzen. Weitere Unterstützung ist 
von den in einigen Tarifbereichen probeweise eingeführten 
Weiterbildungsmentor:innen zu erwarten. Als betriebsin-
terne Fachleute mit intimer Kenntnis nicht nur der betrieb-
lichen Qualifi kationsanforderungen, sondern auch der Be-
schäftigten mit ihren Qualifi kationsprofi len und -wünschen 
sowie ihren Vorbehalten ergänzen sie externe Beratungen.

Fazit

Die gute Nachricht ist zweifellos, dass die Ampelkoalition 
die seit Jahren von Politik und Wissenschaft geforderte 
Intensivierung der berufl ichen Weiterbildung fortsetzen, 
ausbauen und für die Anforderungen des anstehenden 
Strukturwandels rüsten will. Zweifellos versprechen die 
vorgeschlagenen Ansätze, die Beteiligung an Maßnah-
men zu steigern und dabei auch bislang eher vernach-
lässigte Personengruppen stärker einzubeziehen. Ob sie 
den Herausforderungen des Strukturwandels gewach-
sen sind, hängt wesentlich von ihrer Ausstattung mit För-
dermitteln und zeitlichen Freistellungsansprüchen sowie 
dem Ausbau der betriebsexternen und -internen Bera-
tungseinrichtungen ab. Es sollte aber klar sein, dass die 
Bewältigung des Strukturwandels nicht allein eine Auf-
gabe öff entlicher Förderung sein kann; die erhöhten An-
passungsleistungen erfordern ebenso einen gesteiger-
ten Beitrag der Betriebe sowie der Beschäftigten. Eine 
zentrale off ene Frage in diesem Zusammenhang bleibt, 
welcher der Akteure welchen Beitrag für welche Form der 
Weiterbildung leisten sollte.

Den Kern eines Reformkonzepts könnte wie hier ange-
deutet ein erweitertes Aufstiegs-Bafög bilden, ergänzt 
durch ein Transfer-Kurzarbeitergeld sowie für eigeniniti-
ierte Weiterbildung eine Kombination aus Elementen des 
Freiraumkontos und der Bildungsteilzeit.
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Title: Ambitious Plans of the “Traffi  c Light” Coalition for further Vocational Training
Abstract: The article presents the proposals for the reorientation of vocational training listed in the coalition agreement of the new 
“traffi  c light” government and discusses them against the background of the upcoming challenges of ecological and digital structural 
change. However, the proposals are unrelated and do not always indicate whether they are intended to replace, supplement or expand 
existing programmes and approaches. For this reason, a coherent conception cannot be identifi ed. The article shows how a sustainable 
concept can be formed from the approaches that are still unconnected.
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betrug 25 Euro pro Emissionszertifi kat 2021 und stieg zum 
1.1.2022 auf 30 Euro an. Zum 1.1.2023 ist eine weitere Stei-
gerung um 5 Euro und zum 1.1.2024 und 2025 um 10 Euro 
je Zertifi kat bis auf 55 Euro vorgesehen (§ 10 BEHG). In 
der Festpreisphase ist die Zahl der verfügbaren Zertifi kate 
unbegrenzt (Umweltbundesamt, 2021). Eine Versteigerung 
der Zertifi kate und die Festlegung einer Obergrenze für die 
jährlichen Emissionsmengen ist ab 2026 vorgesehen.

Das BEHG beeinfl usst daher die Gleichgewichte in Märk-
ten, auf denen diese Brennstoff e gehandelt werden, sowie 
die Gleichgewichte in nachgelagerten Märkten, auf denen 
diese Brennstoff e als Produktionsfaktoren genutzt wer-
den. So werden die Preise von Brennstoff en erhöht und 
die Gewinnmargen ihrer Anbieter reduziert, um sowohl 
Anreize zur Ersetzung von klimaschädlichen durch CO2-
neutrale Brennstoff e zu schaff en als auch um CO2-Emissi-
onen durch eine Minderung der Ausbringungsmengen zu 
senken.1 Dies gilt unmittelbar für die Menge an Brennstof-
fen und mittelbar auch für Güter und Dienstleistungen, in 
die diese Brennstoff e als Produktionsfaktoren eingehen.

1 Die Biokraftstoffi  ndustrie begrüßt die zum 1.1.2022 erfolgte Erhöhung 
des Preises der Emissionszertifi kate, da hierdurch fossile Brennstoff e 
schrittweise durch Biokraftstoff e ersetzt werden. Auch für die Immo-
bilienbranche werden so Anreize zur Erarbeitung von CO2-Vermei-
dungsstrategien geschaff en, um einer Erhöhung der Betriebskosten 
entgegenzuwirken (Transagro, 2022; Nordkurier, 2021).

Im Dezember 2019 wurde das Gesetz über einen nationa-
len Zertifi katehandel für Brennstoff emissionen (Brennstoff -
emissionshandelsgesetz, BEHG) als Teil des Klimapakets 
der Bundesregierung verabschiedet. Der Zweck dieses Ge-
setzes liegt nach § 1 BEHG darin, die Grundlagen für den 
Handel mit Zertifi katen für Emissionen aus Brennstoff en, 
d. h. Benzin, Gasöl, Heizöl, Erdgas und Flüssiggase (BEHG 
Anlage 2), zu schaff en und für eine Bepreisung dieser Emis-
sionen zu sorgen, soweit diese nicht vom EU-Emissions-
handel erfasst sind. Da durch die Nutzung der Brennstoff e 
CO2-Emissionen entstehen, die zum Klimawandel beitragen, 
handelt es sich um einen Ansatz zur Internalisierung negati-
ver externer Eff ekte. Die Bepreisung fossiler Treibhausgas-
emissionen dient mithin dem Ziel der „Erreichung der natio-
nalen Klimaschutzziele, einschließlich des langfristigen Ziels 
der Treibhausgasneutralität bis 2050, und [der] Erreichung 
der Minderungsziele nach der EU-Klimaschutzverordnung 
sowie [der] Verbesserung der Energieeffi  zienz“ (§ 1 BEHG).

Steuerschuldner sind nach § 3 Nr. 3 in Verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 BEHG natürliche und juristische Personen, die 
Brennstoff e in Verkehr bringen. Seit dem 1.1.2021 müssen 
diese der deutschen Emissionshandelsstelle im Umwelt-
bundesamt bis zum 30. September eines Jahres Emissi-
onszertifi kate abgeben, die der Gesamtmenge an Brenn-
stoff emissionen im vorangegangenen Kalenderjahr ent-
sprechen (§ 8 BEHG). Die Emissionszertifi kate werden von 
2021 bis 2025 zu einem Festpreis verkauft. Der Festpreis 

DOI: 10.1007/s10273-022-3193-5

JEL: H23, K21, Q52Wirtschaftsdienst, 2022, 102(5), 385-391

Johannes Paha*

CO2-Bepreisung beeinfl usst den Wettbewerb 
– und profi tiert von ihm
Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels haben Auswirkungen auf den Wettbewerb. Am 
Beispiel des Brennstoff emissionshandelsgesetzes lässt sich zeigen, warum die umweltpolitisch 
intendierte Lenkungswirkung der CO2-Bepreisung in von Marktmacht betroff enen Märkten 
reduziert ist und wie eine konsequente Umsetzung des Kartellrechts diese Situation verbessert. 
Da der Emissionshandel zudem die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher und 
europäischer Unternehmen gefährden kann, gab es bereits Forderungen nach dessen 
Modifi kation. Es drohen Subventionswettläufe und Steuerwettbewerb, denen die Kontrolle 
staatlicher Beihilfen als Element der europäischen Wettbewerbspolitik, das Welthandelsrecht 
und Maßnahmen der Klimadiplomatie entgegenwirken.

© Der/die Autor:in 2022. Open Access: Dieser Artikel wird unter der 
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröf-
fentlicht (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de).

 Open Access wird durch die ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft gefördert.

*  Der Beitrag entstand während der Vertretung der Professur für Um-
weltpolitik an der Universität Hohenheim.

PD Dr. Johannes Paha ist Privatdozent an der Justus-

Liebig-Universität in Gießen und Research Associate an 

der Stellenbosch University in Südafrika. 



Wirtschaftsdienst 2022 | 5
386

Analysen Umweltpolitik  

weltschäden bewirkt wird, können dort auch höhere Kos-
ten des umweltpolitischen Eingriff s in Kauf genommen 
werden. Solche Kosten resultieren aus dem Umstand, 
dass die Brennstoff e ihren Abnehmern einen Nutzen ver-
schaff en, der jedoch durch die (aufgrund der CO2-Be-
preisung) gestiegenen Preise und die somit gesunkene 
Absatzmenge reduziert wird. Der Vermeidung der durch 
die Emissionen bewirkten externen Kosten steht also eine 
Senkung der Konsumentenrente auf den Brennstoff märk-
ten gegenüber. Da sich die Nachfrage nach Brennstoff en 
aus der Nachfrage nach Gütern wie Wohnen oder Mobi-
lität ableitet, umfassen die Kosten des umweltpolitischen 
Eingriff s (d. h. dessen negative Wirkung auf die Konsu-
mentenrente) auch negative Wirkungen auf diesen nach-
gelagerten Märkten. Aus makroökonomischer Sicht sind 
zudem negative Beschäftigungswirkungen und ausblei-
bende Multiplikatoreff ekte zu berücksichtigen.

In durch Marktmacht geprägten Märkten sind Konsumen-
tenrente und Beschäftigung jedoch bereits durch die dort 
ohnehin höheren Preise und niedrigeren Mengen redu-
ziert. Eine weitere Reduktion aufgrund eines umweltpoliti-
schen Eingriff s führt vor dem Hintergrund der reduzierten 
Steuerungswirkung des Eingriff s in diesen Märkten leicht 
zu einer Situation, in der die negativen Wirkungen des 
Eingriff s seine positiven Wirkungen übersteigen können.

Probleme einer an den Wettbewerb angepassten 

Umweltpolitik

Denkbar wäre, die umweltpolitischen Eingriff e an die 
Wettbewerbsintensität der betroff enen Märkte anzupas-
sen, um auf wettbewerblichen Märkten (mit ihrer stärke-
ren Lenkungswirkung und dem besseren Verhältnis aus 
Kosten und Nutzen der Maßnahme) höhere CO2-Preise zu 
setzen. Dies könnte durch eine branchenspezifi sche CO2-
Steuer oder durch eine Trennung der Märkte für Emissi-
onszertifi kate nach Branchen erfolgen (Innes et al., 1991; 
Meunir, 2011).2 Eine derart diskriminierende CO2-Beprei-
sung wäre jedoch in mancherlei Hinsicht problematisch.

So ergibt sich eine diskriminierende CO2-Bepreisung der-
zeit als Nebeneff ekt der Parallelität des nationalen Zertifi -
katehandels in Deutschland mit seinem Fokus auf Brenn-
stoff e und des europäischen Zertifi katehandels, der aktu-
ell die Bereiche Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung, die 
inner europäische Luftfahrt und energieintensive Branchen 
wie Stahl und Zement umfasst. Aufgrund des Fokus auf 

2 Eine weitere Möglichkeit wäre eine kostenfreie Zuteilung eines Teils 
der Zertifi kate an marktmächtige Unternehmen. Im europäischen 
Emissionshandelssystem erfolgt eine solche kostenfreie Zuteilung 
bislang an Branchen, die im internationalen Wettbewerb andernfalls 
starken Nachteilen ausgesetzt wären oder einem erhöhten Risiko von 
Carbon Leakage ausgesetzt sind (EU-Kommission, o. D. a). 

Die positiven Wohlfahrtswirkungen einer Reduktion des 
CO2-Ausstoßes sind gegen die negativen Wohlfahrtseff ek-
te einer Preissteigerung bei Gütern wie z. B. Wohnen und 
Mobilität aufzuwiegen. Ähnliches gilt für die Eff ekte der 
umweltpolitischen Maßnahmen auf die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Auswirkungen 
auf die Beschäftigung. Diesbezüglich stellt das Bundes-
wirtschaftsministerium fest, dass die „Energiewende […] 
so gestaltet werden [muss], dass die Versorgung gewähr-
leistet ist, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen er-
halten bleibt und die Belastung von Verbrauchern sozial 
ausgewogen bleibt. Dafür ist es unerlässlich, dass wir in 
Klimafragen den globalen Schulterschluss suchen, und 
Lösungen grenzüberschreitend fi nden“ (BMWI, o. D.).

Wirkungen des Wettbewerbs auf die Umweltpolitik

Das BEHG verursacht eine Erhöhung der Brennstoff prei-
se, wodurch deren Absatzmenge und der Brennstoff ver-
brauch sinken. Hierin liegt die umweltpolitisch erwünsch-
te Steuerungswirkung der CO2-Bepreisung. Das Ausmaß 
dieser Senkung hängt jedoch von einer Reihe von Fakto-
ren ab. So ist die Reduktion der Emissionen üblicherwei-
se stärker, wenn CO2-neutrale Alternativen leicht verfüg-
bar sind und wenn ein größerer Anteil des CO2-Preises in 
die Preise der fossilen Brennstoff e überwälzt wird.

Die Stärke dieser Überwälzung hängt sowohl von der 
Preiselastizität der Nachfrage (also von den Möglichkei-
ten der Nachfrager zur Reduktion der Brennstoff nutzung 
oder deren Substitution durch Alternativen) als auch von 
der Wettbewerbsintensität auf den Brennstoff märkten ab 
(z. B. de Bruyn et al., 2015). In Märkten mit einem inten-
siven Wettbewerb sind die Preis-Kosten-Margen der An-
bieter üblicherweise niedrig und ihre Handlungsoptionen 
begrenzt. Sie sehen sich lediglich vor der Wahl, entwe-
der die Kostensteigerungen (nahezu) vollständig an ihre 
Abnehmenden weiterzugeben oder aus dem Markt aus-
zuscheiden. In stärker konzentrierten Märkten mit einer 
geringeren Wettbewerbsintensität und damit höheren 
Preis-Kosten-Margen steht den Anbietern eine weitere 
Möglichkeit zur Verfügung. Anstelle einer (nahezu) voll-
ständigen Weitergabe des CO2-Preises mit einer starken 
Reduktion der Absatzmenge ist es für marktmächtige Un-
ternehmen vorteilhafter, nur einen Teil des CO2-Preises in 
die eigenen Preise zu überwälzen, um so die Reduktion 
der Absatzmenge zu begrenzen. Die umweltpolitisch er-
wünschte Steuerungswirkung ist damit in durch Markt-
macht geprägten Märkten geringer (auf Barnett, 1980, 
aufbauende Literatur zur Wirkung umweltpolitischer Maß-
nahmen im Oligopol z. B. Requate, 2006).

Wenn in wettbewerblichen Märkten eine stärkere Reduk-
tion der Emissionen sowie der damit verbundenen Um-
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ohne den Wettbewerb zu verzerren, und wenn Unterneh-
men durch intensiven und fairen Wettbewerb zu Innovati-
onen gedrängt werden.4

Die Aufrechterhaltung wirksamen Wettbewerbs ist das 
oberste Ziel der Wettbewerbspolitik. Im Kern umfasst die-
se das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarun-
gen (Kartellverbot, §§ 1-3 Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen, GWB), das Verbot der Ausnutzung einer 
marktbeherrschenden Stellung (§§ 18-21 GWB) und die 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (§§ 35-
43a GWB), die sich ähnlich auch im europäischen Wettbe-
werbsrecht insbesondere in den Artikeln 101 und 102 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) und in der Fusionskontrollverordnung fi nden.

Das europäische Wettbewerbsrecht verbietet zudem ge-
mäß der Artikel 107-109 AEUV die Vergabe von Beihilfen 
durch die Mitgliedstaaten an Unternehmen, wenn die Bei-
hilfen den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträch-
tigen und den Wettbewerb zu verfälschen drohen, und 
sofern sie nicht (verkürzt gesagt) klar defi nierte Formen 
von Marktversagen korrigieren oder zur Erreichung von 
(Verteilungs-)Zielen beitragen, die im europäischen Inter-
esse liegen (Schwalbe, 2022). Die Beihilfenkontrolle spielt 
für die Umweltpolitik eine zentrale Rolle.

Probleme einer Zurückstellung des Wettbewerbs 

hinter die Umweltzielsetzung

Umwelt- und Wettbewerbsziele können auch in einem 
Spannungsverhältnis stehen. Z. B. können manche (wett-
bewerbsbeschränkenden) Vereinbarungen zwischen Un-
ternehmen oder Unternehmenszusammenschlüsse nötig 
sein, um den Markt für neue, umweltfreundliche Produk-
te fortzuentwickeln (Dahlbender, 2021). Von solchen Ini-
tiativen, die nicht notwendigerweise die Preise senken 
oder die Produktqualität verbessern, profi tieren folglich 
nicht immer die Verbraucher:innen, wie von den §§ 2 und 
36  GWB für eine Freigabe solcher Kooperationen oder 
Unternehmenszusammenschlüsse verlangt wird, son-
dern vielfach auch außerhalb des Marktes stehende Dritte 
(z. B. Bundeskartellamt, 2020; Mayer, 2021).

Dazu führt das Bundeskartellamt (2020, 44) aus: „Soweit 
es zu Zielkonfl ikten zwischen Wettbewerbsschutz und 
Gemeinwohlinteressen kommt, ist für die Abwägungsent-
scheidung primär der demokratisch legitimierte Gesetz-

4 Im Original: „[E]nvironmentally ambitious policies will only be eff ective 
if markets respond to the new regulatory signals and incentives without 
creating distortions to competition, and if fi rms are pushed to innovate 
by competing intensely and fairly with each other“ (EU-Kommission, 
2021a, 1). Weitere Ausführungen zur europäischen Wettbewerbspolitik 
im Kontext des Green Deal fi nden sich in EU-Kommission (2021d).

unterschiedliche Branchen und Regionen resultieren aus 
dieser Parallelität nahezu zwangsläufi g unterschiedliche 
Preise für CO2-Emissionen (EU-Kommission, o.D.b). So 
wurde ein Zertifi kat zum Ausstoß von 1 t CO2 im europäi-
schen Handelssystem Anfang Februar 2022 zu einem Preis 
von nahezu 100 Euro gehandelt (Reuters, 2022), während 
der deutsche Festpreis bei 30 Euro lag. Diese Preisunter-
schiede führen jedoch bestenfalls zufällig zu einer optima-
len Anpassung der CO2-Preise an die Marktstruktur.3

Darüber hinaus können segmentierte Zertifi katemärkte für 
den Emissionshandel auch aufgrund des Einfl usses von 
Spekulanten sowie weiterer Möglichkeiten zur Manipulation 
problematisch sein (Bloomberg, 2021). Denn auf Zertifi ka-
temärkten mit einer kleinen Zahl von Teilnehmenden kön-
nen große Marktteilnehmende versucht sein, den Preis der 
Zertifi kate etwa durch Hortung zu ihren Gunsten zu beein-
fl ussen (Requate und Reichenbach (2011) mit Literaturüber-
blick). Die höhere Zahl von Marktteilnehmenden in einem 
mehrere Branchen umfassenden, integrierten Zertifi kate-
markt reduziert üblicherweise die Erfolgsaussichten sol-
cher Manipulationsversuche. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Marktteilnehmenden sich dort einer großen Zahl ande-
rer Marktteilnehmender gegenübersehen, mit denen sie 
nicht im Wettbewerb auf nachgelagerten Märkten stehen.

Schließlich dürfte eine diskriminierende CO2-Bepreisung 
den verantwortlichen Behörden vor dem Hintergrund von 
Informationsasymmetrien auch erhebliche Transaktions- 
und Informationskosten verursachen. Zudem lassen sich 
manche Informationsasymmetrien auch mit großem Auf-
wand nicht völlig eliminieren. In einer solchen Situation 
mit drei Marktimperfektionen (negative externe Eff ekte, 
Marktmacht und asymmetrische Informationen) kann ein 
einheitlicher CO2-Preis trotz der beschriebenen Ineffi  zien-
zen wiederum die beste aller suboptimalen Formen der 
Marktintervention sein (Meunir, 2011).

Unterstützung der Umweltpolitik durch die 

Wettbewerbspolitik

Vor dem Hintergrund einer reduzierten Steuerungswir-
kung der Umweltpolitik bei abgeschwächtem Wettbe-
werb und den Problemen einer branchenspezifi schen 
CO2-Bepreisung erklärt sich, warum die EU-Kommission 
(2021a, 1) in ihrer Stellungnahme zur Unterstützung der 
europäischen Umweltziele durch die Wettbewerbspolitik 
an oberster Stelle ausführt, dass die Umweltpolitik nur 
dann wirksam sein könne, wenn die Märkte auf die neu-
en regulatorischen Signale und Anreize reagieren können, 

3 Zudem resultiert aus der Parallelität zweier Systeme das Risiko einer 
Doppelbelastung von CO2-Emissionen (Meßerschmidt, 2021), obgleich 
diese gemäß § 7 Abs. 5 BEHG möglichst vermieden werden soll.
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nehmen durch die CO2-Bepreisung im Vergleich mit auslän-
dischen Unternehmen an. Daher werden von Unternehmen 
mitunter Forderungen nach einer Anpassung der Klima-
schutzmaßnahmen geäußert, da befürchtet wird, dass die-
se Maßnahmen zu einem Verlust von Aufträgen an auslän-
dische Wettbewerber:innen führen könnten (Handelsblatt, 
2021). So werden nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch die 
Erreichung der Umweltziele an sich gefährdet. Denn letzt-
lich werden die klimaschädlichen CO2-Emissionen lediglich 
aus Deutschland heraus in andere Länder verlagert (Carbon 
Leakage), wo sie das Klima ähnlich beeinfl ussen. Mittel- bis 
langfristig kann es auch zum Investment Leakage kommen, 
wenn Unternehmen ihre Produktion in Länder mit laxeren 
Umweltstandards verlagern (EU-Kommission, 2021b).

Durch § 11 Abs. 3 BEHG wird die Bundesregierung daher 
ermächtigt, „die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung 
von Carbon-Leakage und zum Erhalt der grenzüberschrei-
tenden Wettbewerbsfähigkeit betroff ener Unternehmen zu 
regeln.“ Diese Maßnahmen werden durch die BEHG-Car-
bon-Leakage-Verordnung (BECV) vom 21.7.2021 festgelegt. 
Gemäß § 4 BECV kann den von Carbon Leakage und einem 
Verlust ihrer grenzüberschreitenden Wettbewerbsfähigkeit 
betroff enen Unternehmen in den beihilfeberechtigten Sek-
toren (Tabelle 1 im Anhang der BECV) eine Beihilfe gewährt 
werden. Da solche Beihilfen geeignet sind, den Wettbewerb 
nicht nur zwischen europäischen und außereuropäischen 
Unternehmen, sondern auch innerhalb des europäischen 
Binnenmarkts zu beeinfl ussen, unterliegen sie nach Art. 107 
AEUV der Kontrolle staatlicher Beihilfen.

Die Beihilfenkontrolle soll einen wettbewerbsverfälschen-
den Subventionswettbewerb europäischer Mitgliedstaaten 
unterbinden und erlaubt staatliche Beihilfen daher nur un-
ter bestimmten Bedingungen wie z. B. die Vermeidung be-
stimmter Formen von Marktversagen (Schwalbe, 2022). Als 
Gegenleistung für den Erhalt einer Beihilfe nach der BECV 
muss ein Unternehmen somit nach den §§ 10 ff  BECV nach-
weislich Investitionen in Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffi  zienz oder der Dekarbonisierung des Produkti-
onsprozesses getätigt und die wirtschaftliche Durchführ-
barkeit dieser Maßnahmen nachgewiesen haben.

Die Verquickung der durch die CO2-Bepreisung bewirkten 
Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsfähig-
keit deutscher Unternehmen mit einer Entlastung im Ge-
genzug für Investitionen in Maßnahmen zur Verbesserung 
der Energieeffi  zienz ist jedoch problembehaftet. Unterneh-
men mit starken Nachteilen im internationalen Wettbewerb 
aber eingeschränkten Möglichkeiten für solche Investiti-
onen werden hierdurch nur unzureichend entlastet. Glei-
chermaßen werden Unternehmen mit guten Investitions-
möglichkeiten aber geringen Nachteilen im internationalen 
Wettbewerb nur unzureichend gefördert.

geber zuständig. Er kann bspw. Umweltschutzstandards 
zwingend vorgeben und sie damit zugleich – im Hinblick 
auf mögliche Abweichungen nach unten – dem Wettbe-
werb als Parameter schlicht entziehen.“5 Das Bundeskar-
tellamt bietet zudem an, Unternehmen zur kartellrechts-
konformen Ausgestaltung von Nachhaltigkeitsinitiativen 
zu beraten (Bundeskartellamt, 2022b).

Warum eine Zurückstellung des Wettbewerbsgedankens 
hinter die Umweltzielsetzung problematisch sein kann 
und in jedem Fall einer eingehenden Analyse und in man-
chen Fällen einer gesetzlichen Regelung bedarf, zeigt 
sich auch anhand der in § 42 GWB verankerten Möglich-
keit zur Erlaubnis von Unternehmenszusammenschlüs-
sen durch den/die Bundesminister:in für Wirtschaft trotz 
einer Untersagung durch das Bundeskartellamt. Eine Mi-
nistererlaubnis ist möglich, sofern die möglichen Wettbe-
werbsbeschränkungen von den gesamtwirtschaftlichen 
Vorteilen des Zusammenschlusses aufgewogen werden, 
oder wenn dieser durch ein überragendes Interesse der 
Allgemeinheit gerechtfertigt ist.

Beispielhaft ist die vom damaligen Bundeswirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier 2019 (in Abweichung von der Emp-
fehlung der Monopolkommission) erteilte Ministererlaubnis 
für ein Gemeinschaftsunternehmen im Gleitlagerbereich 
zwischen der Miba AG und der Zollern GmbH & Co. KG 
zu nennen, die mit der Erreichung umweltpolitischer Ziele 
im Kontext der Energiewende begründet wurde, da Gleitla-
ger wichtige Komponenten in Windkraftanlagen, Gasturbi-
nen, Biogasanlagen, Blockheizkraftwerken und sauberen 
Schiff smotoren seien (BMWI, 2019). Diese Entscheidung 
wurde von manchen Beobachtenden mit Skepsis betrach-
tet: Während die Unternehmen zum Zeitpunkt der Minis-
tererlaubnis zwar Gleitlager unter anderem für Panzer her-
stellten, erfolgte damals noch keine Produktion von Gleitla-
gern für Windkraftanlagen oder sonstige Anwendungen im 
Bereich der erneuerbaren Energien (Konrad, 2020).

Wirkungen der Umweltpolitik auf den Wettbewerb

Der Schutz des Wettbewerbs und der Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher und europäischer Unternehmen ist wichtig, um 
zu verhindern, dass die hiesigen Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Klimawandels zu einer Benachteiligung heimi-
scher Unternehmen im internationalen Wettbewerb führen. 
Schließlich steigen die Produktionskosten deutscher Unter-

5 Seit Dezember 2021 besteht eine solche Ausnahme von kartellrechtlichen 
Vorschriften mit dem Inkrafttreten von Artikel 210a der Verordnung über 
eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
im Agrarsektor. Davon ausgenommen sind jedoch „Preisabsprachen, die 
nicht darauf abzielen, einen höheren Nachhaltigkeitsstandard anzuwen-
den, als er durch europäisches oder nationales Recht vorgeschrieben 
ist“, wie das Bundeskartellamt (2022a) im Januar 2022 klarstellte.
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ländischen Wettbewerbern benachteiligt wären, deren CO2-
Emissionen keinen Abgaben unterliegen. Daher wird auch 
eine Variante des CO2-Grenzausgleichs diskutiert, wonach 
die Exporte von in Europa produzierten Gütern generell von 
der CO2-Bepreisung ausgenommen werden könnten, wo-
durch aber der intendierte Eff ekt einer Senkung der CO2-
Emissionen abgeschwächt würde (EU-Kommission, 2021b).

Ganz anders ist der geplante Abzug im Ausland bereits 
entrichteter CO2-Abgaben vom zu entrichtenden Grenz-
ausgleich gelagert. Denn durch diesen Abzug werden für 
andere Staaten möglicherweise Hürden abgebaut, eine 
eigene CO2-Bepreisung vorzunehmen. Gerade wenn der 
europäische Markt für die ausländischen Unternehmen ei-
nen wichtigen Absatzmarkt darstellt, und wenn sich durch 
einen Abzug dortiger CO2-Abgaben von der europäischen 
Grenzabgabe für diese Unternehmen durch die Einfüh-
rung einer CO2-Abgabe in deren Heimatland kein Nachteil 
ergibt, werden in diesen Ländern Widerstände gegen die 
Implementierung einer eigenen CO2-Bepreisung gesenkt 
(Böhringer et al., 2016), wodurch die mittels der europäi-
schen CO2-Bepreisung geschaff enen Wettbewerbsnach-
teile eingeebnet oder zumindest abgeschwächt würden.

Von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zur 

Klimadiplomatie

Diese Überlegungen illustrieren nicht nur die Bedeutung 
des Wettbewerbs für die Wirksamkeit der Umweltpolitik. 
Sie zeigen auch, dass die europäische Beihilfenkontrol-
le als Teilbereich der Wettbewerbspolitik ein wesentli-
ches Element zur Verhinderung strategischen Verhaltens 
einzelner Mitgliedstaaten ist. Dieses Verhalten könnte 
andernfalls zu Subventionswettläufen und Steuerwett-
bewerb führen und die umweltpolitischen Zielsetzungen 
unterwandern. Es existiert jedoch keine transnationale 
Beihilfenkontrolle über die Grenzen Europas hinaus. Das 
Welthandelsrecht übt zwar eine verwandte Funktion aus. 
Dessen Umsetzung ist allerdings nicht spannungsfrei, wie 
der Umstand belegt, dass das Schiedsgericht der Welt-
handelsorganisation seit 2020 arbeitsunfähig ist, da in-
ternational keine Einigkeit über die Nachbesetzung seiner 
Mitglieder erreicht werden konnte (WTO, o. D.).

Diese Schwierigkeiten in der Umsetzung des Welthan-
delsrechts unterstreichen die hohe Bedeutung einer zwi-
schenstaatlichen Koordinierung im Bereich der Umwelt-
politik. Durch ein international koordiniertes Vorgehen kön-
nen nicht nur die Klimaziele bestmöglich erreicht werden. 
Auch unnötige Verschiebungen von Wettbewerbsvorteilen 
und somit von Arbeitsplätzen und Wohlstand können so 
vermieden werden. Daher ist das europäische Bekenntnis 
zur „Klimadiplomatie“ (EU-Kommission, 2021c) ebenso zu 
begrüßen wie das deutsche Verständnis der Klimapolitik 

Die Innovationsförderung sollte daher besser durch ein 
eigenständiges Förderinstrument erfolgen. Die europä-
ische Wettbewerbspolitik bietet mit ihren jüngst überar-
beiteten Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz 
und Energiebeihilfen 2022 ein Rahmenwerk, nach dem 
die Zulässigkeit staatlicher Beihilfen unter anderem zu 
solchen Investitionen zu beurteilen ist (EU-Kommission, 
2022). Die Verquickung zweier unzusammenhängender 
Ziele, der Investitionsförderung mit der Vermeidung von 
Nachteilen im internationalen Wettbewerb, dürfte hinge-
gen regelmäßig die Erreichung beider Ziele erschweren.

Level Playing Field zur Wahrung der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit

Die EU-Kommission hat hinsichtlich der Wahrung der in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unter-
nehmen somit auch einen anderen Weg gewählt. Auf eu-
ropäischer Ebene wird Unternehmen in Sektoren, deren 
Produktionskosten durch die CO2-Bepreisung spürbar 
erhöht werden und deren Handelsintensität hoch ist, so-
dass sie auf einer für diesen Zweck aufgestellten Carbon 
Leakage Liste stehen, bislang ein Teil der Emissionszer-
tifi kate kostenlos und ohne Gegenleistung zugeteilt.6 Die 
kostenlose Zuteilung ist eine mögliche Erklärung für den 
Umstand, dass empirisch bislang keine (oder allenfalls 
kleine) Eff ekte der CO2-Bepreisung auf die Wettbewerbs-
fähigkeit europäischer Unternehmen nachgewiesen wer-
den konnten (Ellis et al., 2019).

Im Rahmen ihres Fit-for-55-Pakets möchte die Kommis-
sion die kostenlose Zuteilung von Zertifi katen nun schritt-
weise reduzieren und den Emissionshandel auf weitere 
Sektoren ausdehnen (EU-Kommission, 2021c), wodurch 
jedoch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unter-
nehmen in diesen Sektoren belastet und Carbon Leakage 
begünstigt werden könnte. Zur Vermeidung von Carbon 
Leakage möchte die Kommission daher ein CO2-Grenz-
ausgleichssystem einführen, wonach Importierende für 
eingeführte Produkte (anfänglich nur aus den Sektoren 
Zement, Eisen und Stahl, Aluminium, Düngemittel und 
Strom) CO2-Zertifi kate erwerben müssen, wobei aber be-
reits im Ausland gezahlte CO2-Abgaben zum Abzug kom-
men können (EU-Kommission, 2021e).

Hierdurch würde ein Level Playing Field für europäische 
Unternehmen der genannten Sektoren beim Verkauf inner-
halb Europas geschaff en; wenngleich diese Unternehmen 
in außereuropäischen Märkten weiterhin gegenüber aus-

6 Zwar sind die Erzeuger von Elektrizität seit 2013 grundsätzlich dazu 
verpfl ichtet, alle nötigen Zertifi kate zu erwerben. Allerdings gibt es 
Ausnahmen z. B. bei Maßnahmen zur Modernisierung des Sektors 
oder für Sektoren, die vom Anstieg der Strompreise besonders stark 
betroff en sind (EU-Kommission, o. D.c; o. D.d.; EU, 2020).
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als Außenpolitik (Auswärtiges Amt, 2019 sowie o. D.). Der 
Klimawandel ist ein globales Problem, das nur auf globaler 
Ebene gelöst werden kann. Und ein wichtiges Instrument 
zur Vermeidung von Verschiebungen der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit als Folge klimapolitischer Maßnah-
men ist eine internationale Koordinierung der Umweltpolitik.

Schlussfolgerung

Umwelt- und Wettbewerbspolitik sind eng verbunden. Denn 
die Wirksamkeit der CO2-Bepreisung ist in durch Markt-
macht charakterisierten Märkten herabgesetzt und erfor-
dert andere Preissignale als in Märkten mit höherer Wett-
bewerbsintensität. Da eine nach Branchen diskriminierende 
CO2-Bepreisung jedoch aufgrund von Manipulationsversu-
chen, Transaktionskosten und Informationsasymmetrien 
problematisch sein kann, erscheint es zielführender, mög-
liche Wettbewerbsbeschränkungen gezielt durch wettbe-
werbspolitische Maßnahmen zu bekämpfen. Zwar kann es 
vereinzelt zu Situationen kommen, in denen Wettbewerbs- 
und Umweltziele im Konfl ikt stehen und einer weiteren Re-
gelung durch die Gesetzgebung bedürfen. Jedoch wird 
davon nicht der Grundsatz tangiert, dass eine aktive Wett-
bewerbspolitik im Regelfall der Umweltpolitik zugutekommt.

Die Umweltpolitik beeinfl usst ihrerseits den Wettbewerb. 
Wenn umweltpolitische Regelungen nur in einzelnen Län-
dern oder Weltregionen umgesetzt werden, entsteht ein 
Uneven Playing Field, auf dem Unternehmen in Regionen 
mit einer strengeren Umweltgesetzgebung potenziell be-
nachteiligt werden, während gleichzeitig eine Erreichung 
der Umweltziele z. B. durch Carbon Leakage erschwert wird. 
In einer solchen Situation dienen die europäischen Regeln 
zur Kontrolle staatlicher Beihilfen der Vermeidung von Sub-
ventionswettläufen und Steuerwettbewerb, die andernfalls 
der Erreichung der Umweltziele entgegenwirken würden. Im 
Handel mit Ländern außerhalb der EU könnte zwar das Welt-
handelsrecht diese Rolle einnehmen, das aber in den ver-
gangenen Jahren aufgrund international divergierender Inte-
ressenlagen eine Schwächung erfahren hat. Umso wichtiger 
ist die Umsetzung einer Klimadiplomatie, um dem globalen 
Problem des Klimawandels mit international koordinierten 
Politikmaßnahmen etwas entgegensetzen zu können.
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Die Wirtschaft befi ndet sich im Umbruch. Dies ist keine ak-
tuelle Besonderheit, da Strukturwandel als stetiger Prozess 
zu verstehen ist. Neu hingegen sind Geschwindigkeit und 
Umfang dieser Veränderungen, die weltwirtschaftliche, de-
mografi sche und technologische Verschiebungen umfas-
sen. Vereinzelt wird die derzeitige Gemengelage strukturel-
ler Verschiebungen gar mit „Zeitenwende“ überschrieben 
(Vöpel, 2020). Aktuell besonders spürbar werden die Aus-
wirkungen der Wandlungsprozesse im Zuge der Corona-
pandemie. Hier triff t eine krisenhafte Entwicklung aufgrund 
des pandemiebedingten Ausnahmezustands auf einen be-
reits laufenden Wandlungsprozess (Feld et al., 2021).

Die deutsche Volkswirtschaft entwickelt sich seit Jahren 
hin zu einer Dienstleistungswirtschaft, in der die Beschäf-

tigung in wissensintensiven Dienstleistungsbranchen 
zunimmt (Hüther et al., 2019). Gleichzeitig geraten ganze 
Industriezweige im Zuge geopolitischer Verschiebungen 
und ambitionierter werdender Klimaziele unter Druck. 
Megatrends wie demografi scher Wandel oder Digitalisie-
rung kommen hinzu (Ehlert et al., 2019; Sachverständi-
genrat, 2018). Die Verschiebungen besitzen nicht nur eine 
branchenbezogene, sondern auch eine ausgeprägte re-
gionale Dimension. Infolge veränderter Wertschöpfungs-
ketten und Branchenstrukturen werden wirtschaftliche 
Aktivitäten und Wohlstand zwischen Regionen neu ver-
teilt (Vöpel und Wolf, 2017).

Die deutschen Regionen sind wirtschaftsstrukturell unter-
schiedlich geprägt. So sind z. B. die Schwerindustrie im 
Ruhrgebiet, die Landwirtschaft in Niedersachsen oder der 
Handel und die Schiff fahrt in Bremen und Hamburg von 
besonderer Bedeutung (Hüther et al., 2019). Da verschie-
dene Sektoren unterschiedlich stark von Veränderungen 
betroff en sein werden, werden sich auch die regionalen 
Auswirkungen des Strukturwandels unterscheiden.

Megatrends und deren Auswirkungen

Megatrends stoßen Anpassungsprozesse an und wer-
den die wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland 
und Europa in den kommenden Jahrzehnten prägen. 
Ausgehend von den derzeitigen Wirtschaftsstrukturen in 
den 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten 
(Stand 2021) widmet sich der Beitrag der Frage, wie ak-
tuelle Megatrends die künftige Beschäftigung in einzel-
nen Regionen beeinfl ussen könnten. Werden bestehende 
wirtschaftliche Disparitäten verstärkt oder vermindert? 
Eröff nen sich im Zuge der Entwicklungen Chancen für 
bisher abgehängte Regionen?
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Megatrend Markt- und Technologietrends

1.  Demografi -
scher Wandel

1. Betreutes Wohnen,
2. Abnehmende Bevölkerungszahlen

2. Nachhaltigkeit 3. Bioökonomie, 4. Günstige erneuerbare Energie, 
5. CO2-arme Wirtschaft, 6. Materielle Ressour-
ceneffi  zienz

3. Digitalisierung 7. Allgegenwärtige Expertensysteme, 8. Virtuelle 
emotionale Intelligenz, 9. Sensortechnologie, 
10. Quantentechnologie, 11. Internationale Kon-
frontation, 12. Raumfahrt, 13. Digitale Arbeitsan-
wendungen

4. Sicherheit 14. Anhaltender Cyberkrieg, 15. IKT-basierte 
Sicherheit und Verteidigung

5. Gesundheit 16. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, 17. 
Austausch menschlicher Organe, 18. Präzisions-
medizin, 19. Lehren aus COVID-19, 20. Virtuelle 
Patienten, 21. Ganzgenomsequenzierung

6.  Arbeit und 
Produktion

22. Nano- bis Makro-Integralfertigung, 
23. Neuausrichtung des Arbeitsbegriff s, 
24. Basisinfrastruktur, 25. Verlagerung von Produk-
tionskapazitäten, 26. Hyperkonnektivität, 
27. Dienstleistungswirtschaft

7. Ernährung 28. System diverseren Nahrungsangebots, 
29. Neue und nachhaltige Ernährung, 
30. Verlässliche Nahrungsmittelversorgung

8.  Wissensgesell-
schaft

31. Neues Wissenssystem

Tabelle 1
Ausgewählte Megatrends und daraus abgeleitete 

Markt- und Technologietrends in Europa

Quellen: Mesloh et al. (2021); HWWI.

Tabelle 2
Höchste und niedrigste Sektortrendwerte 

über 39 Anwendungsfelder

Quellen: Mesloh et al. (2021); HWWI.

Rang
Code 

(WZ 2008) Wirtschaftssektor
Sektor-

trendwert

1 72 Forschung und Entwicklung 27

2 74 Sonstige freiberufl iche, wissenschaftli-
che und technische Tätigkeiten

25

2 82 Erbringung von wirtschaftlichen 
Dienstleistungen für Unternehmen und 
Privatpersonen a. n. g.

25

4 78 Vermittlung und Überlassung von 
Arbeitskräften

24

5 62 Erbringung von Dienstleistungen der 
Informationstechnologie

20

5 63 Informationsdienstleistungen 20

5 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 20

5 71 Architektur- und Ingenieurbüros; tech-
nische, physikalische und chemische 
Untersuchung

20

….

77 19 Kokerei und Mineralölverarbeitung -4

77 31 Herstellung von Möbeln -4

77 49 Landverkehr und Transport in Rohrfern-
leitungen

-4

80 6 Gewinnung von Erdöl und Erdgas -5

80 50 Schiff fahrt -5

82 52 Lagerei sowie Erbringung von sonsti-
gen Dienstleistungen für den Verkehr

-6

82 53 Post-, Kurier- und Expressdienste -6

Für die Analyse wurden acht bedeutsame Megatrends 
benannt, aus denen 31 Markt- und Technologietrends 
abgeleitet wurden (vgl. Tabelle 1). Diese wurden weiter 
auf 39 konkrete praktische Anwendungsfelder herun-
tergebrochen (Mesloh et al., 2021), die anschließend in 
einer Kreuztabelle 83 Wirtschaftsabteilungen (gemäß 
WZ 2008) gegenübergestellt wurden. In einem ersten 
Schritt wurde für jeden der 83 Sektoren und für jedes 
der 39 Anwendungsfelder evaluiert, ob sich das jeweili-
ge Anwendungsfeld positiv oder negativ auf die künftige 
Beschäftigung innerhalb des Sektors auswirken könnte 
oder ob keine unmittelbare Beziehung zwischen Sektor 
und Anwendungsfeld zu erwarten ist. Keine Verbindung 
wäre z. B. bei dem Sektor Kohlebergbau und dem An-
wendungsfeld Zellforschung gegeben. Erwartete po-
sitive Beschäftigungseff ekte eines Anwendungsfeldes 
auf einen Sektor wurden mit „1“, negative mit „-1“ und 
neutrale Entwicklungen mit „0“ kodiert. Die Summe über 
alle Anwendungsfelder bestimmt den Sektortrendwert, 
mit der die Entwicklungsprognose des jeweiligen Sek-
tors als Zahl messbar wird. Die Wirtschaftssektoren mit 
den höchsten und niedrigsten Sektortrendwerten sind in 
Tabelle 2 aufgelistet.

Sektorschwerpunkte und Zukunftsfähigkeit von 

einzelnen Regionen

In einem zweiten Schritt wurden die Lokationsquotien-
ten1 für jede Region in Deutschland und für jeden Sek-
tor auf Grundlage der sozialversicherungspfl ichtig Be-
schäftigten (gemäß dem Arbeitsortprinzip) berechnet 
(Bundesagentur für Arbeit, 2019). Abschließend wurden 
Lokationsquotienten und Sektortrendwerte multipliziert 
und zu einem Sektorprognosewert für die jeweilige Re-
gion zusammengeführt.

1 Der Lokationsquotient wird gebildet, indem der Anteil der Beschäf-
tigten in einem Sektor in einer Region zum entsprechenden durch-
schnittlichen Anteil der Beschäftigten in diesem Sektor in allen be-
trachteten 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten in 
Bezug gesetzt wird. Ein Lokationsquotient größer (kleiner) als 1 zeigt 
an, dass der Anteil der Beschäftigung in einer Region im Vergleich 
zu allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten überdurch-
schnittlich (unterdurchschnittlich) ausfällt.
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Abbildung 1
Bewertung regionaler Wirtschaftsstrukturen – 

Zukunftstrends1

1 Mittelwerte über 83 Sektorprognosewerte auf Basis der regionalen 
Lokationsquotienten (Stichtag 30.6.2018) und der Sektortrendwerte.

Quellen: Bundesagentur für Arbeit (2019); Mesloh et al. (2021); HWWI.

Abbildung 2
Bewertung regionaler Wirtschaftsstrukturen – 

Vergangenheitstrends1

1 Mittelwerte über 83 Sektorprognosewerte auf Basis der regionalen 
Lokationsquotienten (Mittelwert der Jahre 2008 bis 2018) und der Sek-
tortrendwerte.

Quellen: Bundesagentur für Arbeit (2019; 2021); Mesloh et al. (2021); HWWI.
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Mit dieser Methode lässt sich die regionale Spezialisie-
rung in einzelnen Wirtschaftssektoren sowie deren voraus-
sichtliche Entwicklungsprognose im Kontext globaler Me-
gatrends für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt in 
Deutschland quantifi zieren. Für die Abbildung 1 wurden für 
jeden Landkreis und kreisfreie Stadt aus den Sektorprog-
nosewerten aller 83 Wirtschaftssektoren Mittelwerte gebil-
det. In der Farbskala sind dunkle Einfärbungen mit positi-
ven Entwicklungsprognosen, also hohen Sektorprognose-
werten assoziiert, während eine neutral weiße Einfärbung 
impliziert, dass sich positive und negative Trends ausglei-
chen oder kein besonderer Anpassungsdruck erwartet 
wird. Grau gefärbte Regionen stehen hingegen vor der 
Herausforderung, dass ihre dominierenden Wirtschafts-
sektoren in der Zukunft besonders stark von strukturellen 
Veränderungen im Zuge der Anpassungsprozesse an die 
acht betrachteten Megatrends betroff en sein könnten.

Um die Ergebnisse der Methodik zu verifi zieren, wurde 
ergänzend die Beschäftigungsentwicklung der einzelnen 
Sektoren in Deutschland zwischen 2008 und 2018 be-
rechnet und im selben Verfahren wie oben beschrieben 
auf die Regionen übertragen (vgl. Abbildung 2). Während 
Abbildung 1 also eine Prognose für die Zukunft darstellt, 
bezieht sich Abbildung 2 auf Vergangenheitsdaten. Beim 

Vergleich beider Abbildungen wird deutlich, dass trotz 
Unterschieden in der Stärke regionaler Betroff enheiten 
die strukturellen Muster weitgehend parallel verlaufen. 
Zukunftstrends wirken also mehrheitlich nicht grundsätz-
lich gegensätzlich, weisen jedoch teilweise eine andere 
Intensität als Vergangenheitstrends auf. Unterschiede 
zwischen den beiden Abbildungen erklären sich dadurch, 
dass durch die acht Megatrends Änderungen in den Ent-
wicklungsrichtungen angestoßen werden, die sich 2008 
bis 2018 noch nicht abzeichneten und daher nicht festge-
stellt werden konnten. Die regionalen Muster decken sich 
in Teilen mit anderen Untersuchungen zur Regionalent-
wicklung in Deutschland (BMWi, 2019; 2021; Nitt-Drießel-
mann und Wedemeier, 2019; Oberst et al., 2019; Oberst 
und Südekum, 2019; Koschatzky und Kroll, 2019).

Strukturwandel und Anpassungsdruck in den 

Regionen

Auf regionaler Ebene sind in der Zukunftsbetrachtung 
(vgl. Abbildung 1) mehrere Auff älligkeiten zu erkennen. So 
sind Regionen, denen eine positive künftige Entwicklung 
aufgrund ihrer derzeitigen Wirtschaftsstruktur unterstellt 
wird, teilweise deckungsgleich mit jenen Regionen, die 
derzeit noch Aufholbedarf (vgl. Abbildung 2) besitzen. Die 
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Hansestadt Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) und die 
Landkreise Landsberg am Lech, Traunstein (beide Bay-
ern), Tübingen und Hohelohnekreis (beide Baden-Würt-
temberg) sind Beispiele für die Regionen, in denen der 
Vergangenheitstrend deutlich unter dem Durchschnitt, 
der Zukunftstrend jedoch über dem Durchschnitt al-
ler Landkreise und kreisfreien Städte liegt. Andererseits 
können auch Regionen identifi ziert werden, in denen der 
Vergangenheitstrend deutlich über dem Durchschnitt, der 
Zukunftstrend jedoch weit unterdurchschnittlich ausfällt. 
Insbesondere der Landkreis Südwestpfalz und die Stadt 
Pirmasens (beide Rheinland-Pfalz), aber auch die Land-
kreise Freising (Bayern) und die Stadt Kassel (Hessen) 
könnten aufgrund der Megatrends unter Anpassungs-
druck geraten. Für den Landkreis Celle und die Stadt 
Emden (beide Niedersachsen) ist keine Trendumkehr in 
Sicht. Der negative Trend der Vergangenheit setzt sich 
auch in der Zukunft fort. Negative Auswirkungen der Me-
gatrends werden für die Landkreise Coburg, Hof (beide 
Bayern) und Herford (Nordrhein-Westfalen) prognosti-
ziert. Hier wird erwartet, dass der in der Vergangenheit 
noch positive Trend ins Negative dreht, sodass erhöhter 
Handlungsbedarf besteht.

Ins Auge sticht, dass besonders gute künftige Entwick-
lungsaussichten vorwiegend in kreisfreien Städten und 
Großstädten verortet sind. Da die Bewertung der regiona-
len Zukunftsfähigkeit in unserem Modell anhand von Wirt-
schaftssektoren erfolgt und die besonders chancenrei-
chen Sektoren (vgl. Tabelle 2) derzeit in Städten konzen-
triert sind, profi tieren diese von den sich abzeichnenden 
Megatrend in besonderem Maße und weisen in der Regel 
hohe Sektorprognosewerte auf. Deutlich erkennbar sind 
die dunklen Einfärbungen sowohl in als auch rund um 
München, Frankfurt/Main, Berlin, Düsseldorf und Köln.

Die höchsten Werte unter allen 401 deutschen Landkrei-
sen und kreisfreien Städten erreichen jedoch drei Städte im 
Osten Deutschlands — Jena, Gera (beide Thüringen) und 
Potsdam (Brandenburg). Jena verdankt seine Spitzenpo-
sition im Wesentlichen der hohen Beschäftigtenkonzentra-
tion im höchstbewerteten Trendsektor 72 „Forschung und 
Entwicklung“. Gera ist die deutsche Hochburg im ebenfalls 
hoch gerankten Trendsektor 63 „Informationsdienstleistun-
gen“ mit einem Lokationsquotienten von 16,84. Potsdam ist 
breiter aufgestellt und punktet mit hohen Beschäftigtenan-
teilen in der Forschung und Entwicklung und dem weit oben 
gelisteten Trendbereich 82 „Erbringung von wirtschaftlichen 
Dienstleistungen“. Stark ist Potsdam auch im Sektor 59 
„Herstellung und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogram-
men, Tonstudios, Verlegen von Musik“ (Sektortrendwert 7).

Weitere zehn im Osten Deutschlands gelegene Städte sind 
unter den Top 20 zu fi nden und weisen besonders gute 

Entwicklungsaussichten auf. Mit dabei sind die sächsi-
schen Städte Leipzig, Chemnitz und Dresden, Schwerin 
aus Mecklenburg-Vorpommern, Frankfurt (Oder) und Cott-
bus aus Brandenburg, Halle an der Saale und Magdeburg 
aus Sachsen-Anhalt sowie das thüringische Erfurt und die 
Hauptstadt Berlin. Aus dem Westen sind Darmstadt (Hes-
sen), Köln (Nordrhein-Westfalen), Heidelberg und Karlsru-
he (beide Baden-Württemberg) sowie München (Bayern) 
dabei. Die beiden Landkreise, die ebenfalls eine Plat-
zierung unter den ersten 20 erzielen, sind der bayrische 
Landkreis München (Platz 4) und der Main-Taunus-Kreis 
(Hessen), der von der räumlichen Nähe zur Stadt Frankfurt/
Main profi tiert (Platz 18). Mit Ausnahme von Darmstadt la-
gen in allen genannten 20 Regionen auch die Vergangen-
heitstrends über dem deutschlandweiten Durchschnitt, 
wobei insbesondere die Städte Potsdam, Frankfurt (Oder) 
und Jena weit überdurchschnittliche Werte erzielten.

Stadt-Land-Ungleichheiten

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Struktur-
wandel im Zuge der Megatrends die Gefahr einer wirt-
schaftlichen Zweiteilung des Landes in städtische und 
ländliche Räume erhöht und bereits bestehende Un-
gleichheiten verstärken wird. Ab einer gewissen Größe 
sind verdichtete städtische Räume mit ihren Wirtschafts-
strukturen besonders gut an aktuelle Trends angepasst 
und für die Zukunft gerüstet, während ländliche und pe-
riphere Räume drohen, weiter ins Hintertreff en zu gera-
ten. Ursächlich für diese Tendenz sind die guten Entwick-
lungsaussichten von Dienstleistungssektoren, insbeson-
dere im Bereich der Informations- und Kommunikations-
technologien, die vor allem in Großstädten angesiedelt 
sind. Auf der anderen Seite stehen primäre Sektoren und 
einzelne Industrien, wie sie in ländlicheren Räumen zu fi n-
den sind, unter zunehmendem Veränderungsdruck. Rich-
tet man den Blick ausschließlich auf die urbanen Räume, 
fällt auf, dass insbesondere ostdeutsche Großstädte 
heute über Wirtschaftsstrukturen verfügen, die eine gu-
te Ausgangsposition für kommende Wandlungsprozesse 
bilden. Es ist zu erwarten, dass diese Städte wie bereits 
im vergangenen Jahrzehnt Beschäftigungsanteile in künf-
tigen Trendsektoren weiter ausbauen können und sich im 
Zuge dessen bestehende Disparitäten zwischen ost- und 
westdeutschen Großstädten vermindern werden.

Proaktiver Wandel benötigt Unterstützung durch 

Politik und öff entliche Hand

Es sollte nicht versucht werden, Veränderungen durch 
strukturkonservierende Politik zu verzögern. Ziel sollte es 
sein, den Wandel proaktiv zu gestalten. Damit Regionen 
die Chancen des Strukturwandels im Zuge der Mega-
trends nutzen können, sind jedoch unterstützende poli-
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Title: Megatrends and Structural Change – Which Regions Will Benefi t?
Abstract: Structural change and transformation is not a temporary phenomenon. The regional economic structure decides whether or 
not structural change has a positive eff ect on a region. In Germany, the process of structural change encounters heterogeneous regions 
that diff er in terms of e. g. spatial structure, demography or economic strength. Moreover, urban areas can adapt particularly well to cur-
rent trends, while rural and peripheral areas threaten to fall behind. The article presents the fi ndings of a model that assesses how well 
regional economic structures in Germany are adapted to upcoming megatrends as well as market and technology trends. The model 
assesses both future development potential and past development. It concludes that changes should not be halted by structure con-
serving policies but should rather be taken up proactively in order to shape change. This requires an innovation policy that is increas-
ingly aimed at cooperation and networking.

tische Entscheidungen, Handlungen und Vorleistungen 
notwendig (Grimm et al., 2021; Mönnig et al., 2019). Un-
erlässlich sind öff entliche Investitionen in Digitalisierung 
und die öff entliche Infrastruktur sowie in Bildung, Aus-
bildung und Forschung und Entwicklung. Auch Weiter-
bildung ist ein wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, 
veränderten Anforderungsprofi len von Arbeitsplätzen be-
gegnen und Arbeitslosigkeit vermeiden zu können. Not-
wendig ist zudem eine Innovationspolitik, die verstärkt auf 
Kooperation und Vernetzung abzielt, wobei Innovation als 
ganzheitlicher Prozess vieler unterschiedlicher Akteure zu 
begreifen ist (Pfl üger, 2019; Horn, 2017).
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Der Nachholfaktor in der gesetzlichen Rentenversicherung, 
der unterlassene Rentenkürzungen mit künftigen Renten-
steigerungen verrechnet, wurde 2018 ausgesetzt, als der 
Schutzklausel die Niveauschutzklausel zur Seite gestellt 
wurde. Die hierfür vorgebrachte Begründung kann auf zwei 
Weisen verstanden werden (Bundesregierung, 2018, 37):

• Man erhoff te sich unerwünschte Wechselwirkungen 
bei der Rentenwertrechnung zu verhindern.

• Die Niveauschutzklausel ist zunächst und zurzeit im-
mer noch befristet.1 Damit etwaige Eingriff e von ihr 
nicht nur während des befristeten Wirkungszeitraums 
den Rentner:innen zugutekommen, sondern auch 
langfristig erhalten bleiben, wollte man verhindern, 
dass der Nachholfaktor nach Ablauf der Frist das Si-
cherungsniveau wieder rapide sinken lässt.

Nun, da die Schutzklausel infolge der Coronapandemie 
tatsächlich 2021 eine Rentensenkung verhindert hat, er-
weist sich das Aussetzen des Nachholfaktors als unbe-
friedigend. Schon zuvor, doch gerade angesichts dessen 
wurde vielfach Kritik vorgetragen (für einen Überblick sie-

*  Der Autor gibt seine persönliche Auff assung wieder. Seine Promoti-
on zu Reformen im deutschen Alterssicherungssystem steht kurz vor 
dem Abschluss.

1 Gemäß § 255e SGB VI wirkt sie befristet bis zur Rentenanpassung zum 
1. Juli 2025. Es entspricht jedoch der Absicht der Gesetzgebung, diese 
dauerhaft beizubehalten. Dies gilt sowohl für die vorausgehende 23. Bun-
desregierung, die die Niveauschutzklausel einführte (Bundesregierung, 
2018, 2), als auch für die aktuelle Bundesregierung (SPD et al., 2021, 57).

he Schätzlein, 2021b, 157 ff .). Die Ende 2021 neu gebil-
dete Bundesregierung scheint dies eingesehen zu haben 
und kündigte gleich in ihrem Koalitionsvertrag an, den 
Nachholfaktor zur Rentenanpassung 2022 wiedereinzu-
führen (SPD et al., 2021, 58; Werding, 2022, 5).

Konzepte zur Wiedereinführung des Nachholfaktors

Zwei Konzepte, wie sich der Nachholfaktor (rentenversiche-
rungsrechtlich Ausgleichsbedarf) reaktivieren lässt, ohne 
die Schutzklausel oder die Niveauschutzklausel funktionell 
einzuschränken, legte Schätzlein (2021b, 162  ff .) vor (vgl. 
Abbildung 1). Die grundlegende Idee lautet, die Prüfungen, 
ob eine Schutzklausel eingreifen muss, in eine festgelegte 
Reihenfolge zu bringen. In Anlehnung an vor Einführen der 
Niveauschutzklausel geltendes Recht sollte zunächst ein 
neuer aktueller Rentenwert gemäß der normalen Berech-
nungsformel des § 68 SGB VI ermittelt werden. Dann sollte 
ein Anwendungsfall der Schutzklausel des §  68a SGB  VI 
geprüft werden. Vor Einführung der Niveauschutzklausel 
stand an diesem Punkt dann der neu in Kraft tretende aktu-
elle Rentenwert fest. Gemäß diesen vorgeschlagenen Kon-
zepten wäre nun in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob der 
aktuelle Rentenwert das Mindestsicherungsniveau erfüllt 
oder ob die Niveauschutzklausel eine entsprechende zu-
sätzliche Erhöhung veranlassen muss. Hiernach stünde der 
neue aktuelle Rentenwert endgültig fest. Der Unterschied 
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in diesen beiden Konzepten ist, dass eine Erhöhung verur-
sacht durch die Niveauschutzklausel im getrennten Verfah-
ren zur nachträglichen Verrechnung im Ausgleichsbedarf 
nicht erfasst würde, im integrierten Verfahren schon.

Das integrierte Verfahren ist das konsistentere Konzept, 
würde jedoch im Unterschied zum getrennten Verfahren 
exakt das tun, was der eingangs erwähnten Absicht der 
Gesetzgebung widersprechen würde, nämlich nach Aus-
laufen der befristeten Niveauschutzklausel die von ihr ver-
ursachten Erhöhungen nachverrechnen. Das getrennte 
Verfahren hingegen würde in zwei Szenarien paradoxe 
Ergebnisse hervorbringen:

• Wenn ein Ausgleichsbedarf und eine rechnerisch an-
gezeigte Rentenerhöhung vorliegen, aber bereits ab-
zusehen ist, dass die Niveauschutzklausel selbst bei 
Anwendung des vollen Anpassungsfaktors eingreifen 
muss, so käme es dennoch zu einem (partiellen) Abbau 
des Ausgleichsbedarfs, ehe die Niveauschutzklausel 
dann den neuen aktuellen Rentenwert determiniert. 
Die von der Niveauschutzklausel verursachte Anhe-
bung würde jedoch den Ausgleichsbedarf nicht tan-
gieren; sie würde auch nicht den zuvor vorgenomme-
nen Abbau wieder rückgängig machen.

• Liegt eine rechnerisch angezeigte Rentenwertsenkung 
vor, doch die Niveauschutzklausel muss selbst bei Be-
lassen des aktuellen Rentenwerts eingreifen, so wür-
de die unterlassene Rentenkürzung dennoch im Aus-
gleichsbedarf erfasst werden, während der aktuelle 
Rentenwert auf einen mit der Niveauschutzklausel kon-
formen Wert anzuheben wäre.

Im ersten Fall käme es zu einem (partiellen) Abbau eines 
vorhandenen Ausgleichsbedarfs, obwohl sowieso die Ni-
veauschutzklausel den neuen aktuellen Rentenwert festle-
gen muss; im zweiten Fall würde gleichzeitig eine unterlas-
sene Rentenkürzung erfasst werden, während der aktuelle 
Rentenwert (niveauschutzklauselbedingt) tatsächlich steigt.

Die im Referentenentwurf vorgesehenen Reformen

Am 23.3.2022 legte das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales einen Referentenentwurf vor, wie man sich vor-
stelle den Nachholfaktor wiedereinzuführen (BMAS, 2022):

1. § 255e SGB VI stellt derzeit die gesetzliche Verankerung 
der Niveauschutzklausel dar. Darin ist auch festgelegt, 
dass das Sicherungsniveau vor Steuern mindestens 
48 % betragen muss. Gemäß § 255e Abs. 1 SGB VI-RefE 
bleibt dies erhalten. Neu ist, dass dieses Sicherungsni-
veau vor Steuern, das häufi g als Haltelinie bezeichnet 
wird, nun den rentenversicherungsrechtlichen Begriff  
Mindestsicherungsniveau tragen wird. Gemäß §  255e 
Abs. 2 SGB VI-RefE wird geregelt, dass im Falle des Ein-
greifens der Niveauschutzklausel der aktuelle Renten-
wert exakt so festgelegt wird, dass mit dem neuen Wert 
das Mindestsicherungsniveau genau erreicht wird; einen 
Aufschlag, um für einen Sicherheitsabstand zum Min-
destsicherungsniveau zu sorgen, oder einen diskretio-
nären gesetzgeberischen Spielraum soll es nicht geben.

2. § 255g SGB VI setzt zurzeit den Ausgleichsbedarf außer 
Kraft. § 255g SGB VI-RefE wird den Ausgleichsbedarf 
rückwirkend zum 1.7.2021 auf 0,9883 festsetzen. Dar-

Abbildung 1
Konzepte zur Wiedereinführung des Nachholfaktors

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Schätzlein (2021b, 164).
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in wird die statistische Revision in der Datengrundlage 
zur Rentenwertrechnung berücksichtigt, nachdem dem 
Referenten- und Regierungsentwurf zur RWBestV 2021 
zufolge der Ausgleichsfaktor eigentlich 0,9675 betragen 
hat (BMAS, 2021, 19; Bundesregierung, 2021, 22).

3. In § 255h SGB VI-RefE wird künftig simultan ein erfor-
derliches Eingreifen der Schutzklausel sowie der Ni-
veauschutzklausel geprüft:

a. Ist rechnerisch eine Rentensenkung angezeigt, wird 
nach Abs. 1 der Ausgleichsfaktor zum Erfassen der un-
terlassenen Rentensenkung im Ausgleichsbedarf auf 
normalem Wege berechnet. Die Niveauschutzklausel 
wird erst im Anschluss geprüft. 

b. Ist ein Ausgleichsbedarf vorhanden und eine Rentener-
höhung angezeigt (sodass grundsätzlich der hälftige An-
passungsfaktor auf beide anzuwenden wäre), aber wäre 
schon der gemäß § 68 SGB VI rechnerisch neue Wert 
(d. h. unter Anwendung des vollen Anpassungsfaktors) 
nicht hoch genug, um das Mindestsicherungsniveau zu 
erreichen, erfolgt nach Abs. 2 keine Verrechnung unter-
lassener Rentenkürzungen mit der Erhöhung des ak-
tuellen Rentenwerts. D. h. der Ausgleichsbedarf bleibt 
betragsmäßig unverändert, der aktuelle Rentenwert wird 
ohnehin von der Niveauschutzklausel bestimmt.

c. Ist der rechnerisch neue aktuelle Rentenwert höher 
als der bisherige Wert (d. h. Schutzklausel muss nicht 
eingreifen) und höher als der für das Mindestsiche-
rungsniveau erforderliche aktuelle Rentenwert (d. h. die 
Niveauschutzklausel muss nicht eingreifen) und ist zu-
dem ein Ausgleichsbedarf vorhanden, kommen nach 
Abs. 2 §§ 68 und 68a SGB VI nicht zur Anwendung. 
Stattdessen nimmt der neue aktuelle Rentenwert den 
höchsten der folgenden drei Werte an:

i. aktueller Rentenwert, der exakt Mindestsiche-
rungsniveau herstellt;

ii. aktueller Rentenwert unter Anwendung des hälf-
tigen Anpassungsfaktors;

iii. aktueller Rentenwert unter Anwendung der Be-
rechnungsformel, die gewöhnlich bei vollständi-
gem Abbau eines Ausgleichsbedarfs zur Anwen-
dung kam (d. h. rechnerisch neuer aktueller Ren-
tenwert mal Ausgleichsbedarfswert).

d. Abs. 4 behandelt die Berechnung des Ausgleichsbe-
darfs, wenn Abs. 3 Anwendung fi ndet:

i. Nimmt der aktuelle Rentenwert den Wert c.i. oder 
c.ii. an, wird der neue Ausgleichsbedarf ermittelt, 
indem der alte Wert mit dem Abbaufaktor multi-
pliziert wird (ähnlich Anhebungsfaktor in Schätz-
lein, 2021b, 163). Der Abbaufaktor entspricht dem 

rechnerisch neuen aktuellen Rentenwert gemäß 
§ 68 SGB VI dividiert durch den in Kraft tretenden 
aktuellen Rentenwert gemäß Abs. 3. Dies stellt 
ein sachlogisch richtiges Vorgehen dar.

ii. Nimmt der aktuelle Rentenwert den Wert c.iii. an, 
beträgt der neue Ausgleichsbedarf eins.

Diese Defi nitionen sind erforderlich, weil Abs. 4 vor-
sieht, dass § 68a SGB VI, wo diese Defi nitionen wei-
testgehend ebenfalls vorhanden sind, grundsätzlich 
nicht zu beachten ist. Durch den Abbaufaktor, der ab-
weichend vom hälftigen Anpassungsfaktor des § 68a 
SGB  VI auf den Ausgleichsbedarf angewandt wird, 
wird zudem die arithmetische Berechnungsweise zu-
gunsten einer zutreff enden geometrischen beseitigt 
(Schätzlein, 2020; und insbesondere 2021a).

e. Abs. 5 sieht vor, dass der Ausgleichsbedarf unverän-
dert bleibt, sofern die Abs. 1, 3 oder 4 keine Anwen-
dung fi nden. Abs. 2 wird nicht mit aufgezählt; fi ndet 
dieser Anwendung, ist ohnehin explizit darin geregelt, 
dass der Wert des Ausgleichsbedarfs unverändert 
bleibt. Szenarien, die nicht von den vorausgehenden 
Absätzen gedeckt sind, sind:

i. rechnerisch neuer aktueller Rentenwert ent-
spricht exakt bisherigem;

ii. rechnerisch neuer aktueller Rentenwert übersteigt 
bisherigen Wert und erfüllt Mindestsicherungsni-
veau, außerdem ist kein Ausgleichsbedarf gegeben.

f. Greift einmal die Niveauschutzklausel ein, kommt es 
nach Abs. 6 zum Lock-in-Eff ekt. Deshalb wird in diesem 
Absatz bestimmt, dass der Ausgleichsbedarf dann eins 
beträgt, sobald die Niveauschutzklausel eingegriff en hat 
und der aktuelle Rentenwert gemäß Lock-in-Paragrafen 
§ 255i SGB VI-RefE bestimmt wird. Damit wird man dem 
Ziel gerecht, das Mindestsicherungsniveau nicht nach-
träglich, d. h. nach Auslaufen der Niveauschutzklausel 
durch Verrechnung ad absurdum zu führen. Genau ge-
nommen wird der Ausgleichsbedarf so jedoch erstmals 
auf eins fi xiert, sobald der aktuelle Rentenwert von 
§  255i SGB  VI-RefE diktiert wird. Dies geschieht zum 
ersten Mal im Jahr, das auf das Jahr des erstmaligen 
Eingriff s der Niveauschutzklausel folgt. Das ist bedeut-
sam für 2025, falls dann wirklich die Niveauschutzklausel 
zum letzten Mal in Kraft sein sollte: Greift in diesem Jahr 
die Niveauschutzklausel ein, wird der Ausgleichsbedarf 
noch nicht auf eins gesetzt, sondern regulär gemäß zu-
vor erläutertem Prozedere ermittelt. Die Lock-in-Klausel 
des Abs. 6 kommt zur Rentenanpassung 2026 nicht 
mehr zum Zug, weil sie analog bis 2025 befristet ist.

4. Mit § 255i SGB VI-RefE wird eine Lock-in-Klausel für 
den aktuellen Rentenwert eingeführt: Wird der ak-
tuelle Rentenwert einmal per Niveauschutzklausel 
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festgelegt,2 wird er zu den folgenden Anpassungszeit-
räumen immer vom Mindestsicherungsniveau gemäß 
§  255e Abs. 2 SGB  VI-RefE bestimmt werden. Alle 
anderen Ermittlungsgrundlagen des aktuellen Renten-
werts sind fortan zu ignorieren. Ausnahme: Sollte da-
durch einmal ein niedrigerer aktueller Rentenwert als 
der Vorjahreswert resultieren,3 wird der aktuelle Ren-
tenwert auf seinem bisherigen Wert belassen (Schutz-
klausel-Eff ekt). Diese Klausel wirkt befristet bis zur 
Rentenanpassung 2025, wo die Niveauschutzklausel 
(Stand jetzt) letztmals in Kraft sein wird.

Systematik des Referentenentwurfs

Abbildung 2 veranschaulicht die Systematik des erläuter-
ten Reformpakets. Vernachlässigt man für einen Moment 
das Segment der Lock-in-Klausel und konzentriert sich 
auf die Schutzklausel- und Niveauschutzklausel-Seg-
mente, fällt auf, dass der Referentenentwurf konzeptionell 
große Ähnlichkeit zu den anfangs vorgestellten Konzepten 
in Abbildung 1 aufweist. Tatsächlich sind die Schutzklau-
sel-Segmente bis auf die Umstellung der arithmetischen 
auf eine geometrische Berechnungsweise bei der Be-
rechnung des Ausgleichsbedarfs, wenn zuvor ein solcher 
gegeben war und teilweise abgebaut wird, identisch. Im 
Niveauschutzklausel-Segment ist im Konzept des Re-
ferentenentwurfs nun konkret angegeben, auf welchen 
Wert der aktuelle Rentenwert bei Bedarf anzuheben ist. 
Zudem fungiert der Abbaufaktor des Referentenentwurfs 
als Weichensteller zwischen getrenntem Verfahren und 

2 Die Lock-in-Klausel wird sogar ausgelöst, wenn der aktuelle Renten-
wert auf anderer Ermittlungsgrundlage exakt den Wert annimmt, den 
auch die Niveauschutzklausel im Anwendungsfall eingesetzt hätte.

3 Das ist nur möglich, wenn das Mindestsicherungsniveau abgesenkt 
wird, das verfügbare Durchschnittsentgelt sinkt bzw. die Nettoquote 
der Standardrente im Jahresverlauf steigt.

integriertem Verfahren nach Schätzlein (2021b): Kommt 
der Abbaufaktor zum Einsatz, wird schematisch dem in-
tegrierten Verfahren gefolgt, ansonsten dem getrennten 
Verfahren. Hinzu kommt im Konzept des Referentenent-
wurfs die Lock-in-Klausel, die den aktuellen Rentenwert 
an das Mindestsicherungsniveau bindet, sobald dieses 
einmal erreicht ist. Befi ndet man sich auf diesem Pfad, 
ist zusätzlich noch ein Schutzklausel-Element eingebaut, 
sodass der aktuelle Rentenwert weiterhin nominal nicht 
sinken kann. Eine Nachverrechnung wie bei der gewöhnli-
chen Schutzklausel fi ndet dann jedoch nicht statt.

Würdigung

Die Reaktivierung des Schutzklausel-Mechanismus ist 
vorbehaltlich weitergehender Niveauschutzklausel-Ef-
fekte vollumfänglich gelungen. Mit Hinblick auf die um-
gestellte Berechnungsformel ist sie sogar besser denn je. 
Dies ist ein guter Schritt, um der ursprünglich formulierten 
sowie nach wie vor relevanten assoziierten Zielsetzung 
der Generationengerechtigkeit wieder gerecht zu werden 
(CDU/CSU und SPD, 2006, 30).

Hinsichtlich des Niveauschutzklausel-Mechanismus han-
delt es sich beim Referentenentwurf angesichts des Wech-
sels zwischen Schätzleins getrenntem Verfahren und integ-
riertem Verfahren konzeptionell um eine inkonsistente und 
somit unbefriedigende Lösung. Dies mag für die Dauer, in 
der die Lock-in-Klausel in Kraft ist, noch zu verschmerzen 
sein, wenn jeder Eingriff  der Niveauschutzklausel sofort das 
gesamte herkömmliche Rentenwertermittlungsverfahren 
außer Kraft setzt. Es schaff t andererseits aber auch kein 
gesetzliches Fundament, um zu gegebener Zeit einfach 
die Frist der Lock-in-Klausel auslaufen zu lassen und die 
anderen befristeten Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Niveauschutzklausel permanent zu übernehmen. Es ist 

Abbildung 2
Konzept des Referentenentwurfs zur Wiedereinführung des Nachholfaktors

Quelle: eigene Darstellung.
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jedoch davon auszugehen, dass diese Erwägung bei der 
Erstellung des Referentenentwurfs eine Rolle spielte, sonst 
hätte es weder der Regelung des § 255h Abs. 2 SGB VI-
RefE noch der Regelung des Abbaufaktors im Zusammen-
hang mit § 255h Abs. 3 Nr. 1 SGB VI-RefE bedurft. Mit Blick 
auf das inkonsistente Auf- und Abbauen von Ausgleichsbe-
darf ist der Gesetzentwurf folglich noch nicht ausgereift.

Die Lock-in-Klausel stellt ein Problem dar, weil sie das Ren-
tenwertermittlungsverfahren durchkreuzt und nachhaltige 
Verzerrungen verursacht (Pimpertz, 2022). Bei Erwartung ei-
ner temporären Geltungsdauer der Niveauschutzklausel ist 
jede Anhebung durch sie ohne nachträgliche Kompensation 
eine systemfremde Rentenerhöhung, weil sie vom von § 68 
SGB VI gezeichneten Entwicklungspfad wegführt. Dies mag 
in der Tat die gesetzgeberische Intention widerspiegeln, darf 
angesichts der bevorstehenden Herausforderung der Finan-
zierung des gesetzlichen Rentenversicherungssystems aller-
dings zu Recht kritisiert werden (Börsch-Supan und Rausch, 
2020; Werding, 2020; Raff elhüschen et al., 2021, 10 ff .). Al-
lerdings benachteiligt die Lock-in-Klausel Rentner:innen 
insoweit, dass ihnen die Chance genommen ist, an der 
Lohnentwicklung in Deutschland zu partizipieren, sollte es 
gemäß gewöhnlichem Rentenwertermittlungsverfahren ge-
lingen, einen aktuellen Rentenwert hervorzubringen, der 
über dem Mindestsicherungsniveau liegt. Langfristig kann 
sie nicht in Kraft sein, würde das doch bedeuten, das bis-
herige Rentenwertermittlungsverfahren gänzlich abzulösen.4 
Bei Erwartung einer dauerhaften Geltungsdauer der Niveau-
schutzklausel ohne Lock-in-Klausel besteht dann jedoch 
kein Grund, den Ausgleichsbedarf per Lock-in abermals au-
ßer Kraft zu setzen, da der aktuelle Rentenwert weiterhin vor 
einem Fallen unter das Mindestsicherungsniveau geschützt 
bliebe. Die Lock-in-Klausel dient in erster Linie dazu, der 
Gesetzgebung Zeit zu erkaufen, um die Zukunft der Niveau-
schutzklausel zu klären und gesetzlich durchzusetzen. Sie 
ist eine große Last, die dem Referentenentwurf anhaftet, die 
zumindest so lange zu tragen ist, bis die Gesetzgebung ei-
ne Entscheidung herbeigeführt hat. Bedauerlich ist nur, dass 
man keine bessere Lösung gefunden hat, die interimsmäßig 
in Kraft sein kann und für beide Eventualitäten – d. h. Aus-
laufenlassen oder Verlängern der Niveauschutzklausel – ei-

4 Es gibt keinen Anhaltspunkt, der darauf hindeutet, dass dies dem Wil-
len der Gesetzgebung entspricht. Bislang wurde stets der Charakter 
des Mindestsicherungsniveaus als unterer Grenzwert (Haltelinie) be-
tont, und nicht, dass dies einmal zum Dauerzustand werden soll.

ne konsistente Entwicklung rentenversicherungsrechtlicher 
Kenngrößen gewährleistet.
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Title: New Pension Insurance Catch-Up Factor in the Mixture of Protection and Level Protection Clauses
Abstract: The catch-up factor was suspended in the course of the introduction of the level protection clause in the statutory pension 
insurance. In order to put an end to this unsatisfactory situation, the Federal Ministry of Labour and Social Aff airs has now presented a 
draft bill outlining how it envisions the reintroduction of the catch-up factor for the pension adjustment in 2022. The reintroduction is a 
good step. However, given the interplay with the level protection clause, the draft is not yet mature. Moreover, they have included a lock-
in clause, which is a big burden. It raises a new problem, the scale of which is similar to that of the suspended catch-up.
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sen stark angestiegen (vgl. Abbildung 1), was sich nicht mit 
den üblichen Fundamentalfaktoren erklären lässt.

Wohnimmobilienbesitz stellt zwar eine Form der Vermö-
gensanlage dar, weshalb er bei einer konsumbasierten 
Infl ationsmessung ausgeschlossen bleiben würde. Doch 
sogar die von Eigentümer:innen selbst bewohnten Häu-
ser und Wohnungen bleiben in der EU bei der Infl ations-
messung weitgehend außen vor, obwohl diese pro rata 
temporis1 dem Konsum dienen und in vielen anderen 
Ländern wie den USA, der Schweiz oder Japan berück-
sichtigt werden (Dany-Knedlik und Papadia, 2021). Auch 
viele nationale Verbraucherpreisindizes (VPI) in der EU, 
die zusätzlich zum HVPI erstellt werden, berücksichtigen 
die Veränderungen der Kosten für selbstgenutztes Wohn-
eigentum (Nickel et al., 2021). Steigen die Wohnimmobi-
lienpreise schneller oder langsamer als die im HVPI ver-
tretenen Güter (z. B. wie in Deutschland seit 2012), kommt 
es zu Verzerrungen bei der Preismessung. Bei starker 
Immobilienpreisinfl ation wird die Konsumgüterinfl ation zu 
niedrig gemessen (z. B. Mersch, 2020).

Die EZB (2021) hat in ihrer jüngsten Strategieüberprüfung 
eingeräumt, dass der HVPI den Kaufkraftverlust der pri-
vaten Haushalte besser abbilden würde, wenn die Kosten 
für selbstgenutztes Wohneigentum einfl ießen würden.2 
Nach Dany-Knedlik und Papadia (2021) würde dieser 
Schritt die Glaubwürdigkeit der EZB erhöhen. Die EZB 
(2021) hat zuletzt eine Anpassung der Infl ationsmessung 
auf der Grundlage des seit 2010 verfügbaren Preisindex 
für selbstgenutztes Wohnen (Owner-Occupied Housing 

1 Der Kaufpreis verteilt über die Nutzungsdauer.
2 Siehe auch Bloomberg (2021) für die USA.

Trotz der expansiven Grundausrichtung der Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank (EZB) ist seit der Euroeinfüh-
rung die auf der Grundlage des Harmonisierten Verbrau-
cherpreisindex (HVPI) gemessene Infl ation lange moderat 
geblieben, während die Vermögenspreise, einschließlich 
Immobilien, stark angestiegen sind (Schnabl, 2018). Die in 
den europäischen Verordnungen verankerte Ausrichtung 
der Infl ationsmessung auf Konsumausgaben sowie prak-
tische Messprobleme verhinderten nach Ansicht der EU-
Kommission und der EZB bisher eine Berücksichtigung 
des eigengenutzten Wohnens bei der Infl ationsmessung 
(EU-Kommission, 2018). Das statistische Ausklammern der 
Wohnimmobilienpreise hat zu niedrigeren offi  ziell ausgewie-
sen Preissteigerungsraten geführt (excluded goods bias) 
und damit der lockeren Geldpolitik der EZB Vorschub ge-
leistet (Israel und Schnabl, 2020; Schnabl und Sepp, 2020). 
Die Vermögenspreise sind relativ zu den Konsumentenprei-
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stimmte Ballungszentren begrenzt, sondern fi ndet sich im 
Umland von Großstädten und in vielen Bereichen des ländli-
chen Raums. Damit sind wachsende Risiken für die Finanz-
stabilität verbunden (Deutsche Bundesbank, 2022).

Zweitens werden im HVPI Wohndienstleistungen, wel-
che aus gemieteten und selbstgenutzten Wohnimmobi-
lien bezogen werden können, teilweise ausgeklammert. 
Zwar werden für angemietete und eigengenutzte Häuser 
und Wohnungen die Ausgaben für kleinere Reparaturen 
und laufende Posten wie Heizung, Müllabfuhr, Strom und 
Wasser erfasst, nicht aber die Kosten des Erwerbs. Preis-
veränderungen des Gutes „Wohnen“ werden nur in Form 
der – in vielen Fällen staatlich kontrollierten – Kaltmieten 
berücksichtigt. Dies zeigt einmal mehr die Problematik 
staatlich administrierter Preise bei der Infl ationsmessung. 
Da seit 1999 im Euroraum die Wohnimmobilienpreise 
im Durchschnitt mehr als doppelt so stark angestiegen 
sind wie die Mieten (vgl. Tabelle 1), wurde die Infl ation im 
Durchschnitt deutlich niedriger gemessen.4

Drittens haben die statistischen Ämter in der EU durch das 
Ausklammern des selbstgenutzten Wohnens das Gewicht 
des Gutes Wohnens im HVPI reduziert. Im deutschen HVPI 
etwa betrug 2021 der Anteil des Wohnens (d. h. der Kaltmie-
ten) ca. 10 %, im Gegensatz zu ca. 20 % im nationalen VPI, 
der eigengenutztes Wohnen einschließen soll.5 Die anderen 
großen Euroländer Frankreich, Italien und Spanien berück-

4 Die Übertreibungen auf den Immobilienmärkten vieler südlicher Euro-
länder und Irland zwischen 2003 und 2008 führten in die europäische 
Finanz- und Schuldenkrise. In deren Folge fi elen die Wohnimmobili-
enpreise in den Krisenländern in der Tendenz zunächst wieder (vgl. 
Tabelle 1 und Abbildung 2).

5 Das niederländische Statistikamt weist im nationalen VPI das eigenge-
nutzte Wohnen explizit getrennt von den Mieten aus. 2021 betrug das 
Gewicht 16 % im Vergleich zu einem Gewicht von 8 % für die Mieten.

Price Index, OOHPI) von Eurostat vorgeschlagen. Sie 
folgt damit der späten Einsicht, dass unter Berücksichti-
gung von eigengenutztem Wohnen die offi  ziell gemesse-
nen Infl ationsraten schon seit geraumer Zeit höher liegen 
würden und die Preissteigerungsraten von Wohnimmobi-
lien in ihre Kommunikation eingebunden werden sollten 
(Schnabel, 2022). Der Beitrag untersucht die Gründe, Vor-
teile und Schwächen des neuen Ansatzes.

Wohnimmobilienpreise und Infl ationsmessung

Die Preisänderungen von eigengenutztem Wohnen sind 
für die vergangene und zukünftige Geldpolitik der EZB 
aus drei Gründen von besonderer Relevanz.

Erstens sind seit Einführung des Euros, nicht zuletzt auf-
grund der zunehmend expansiven Geldpolitik der EZB, in 
unterschiedlichen Teilen der Währungsunion die Immobi-
lienpreise und damit auch die Preise für selbstgenutztes 
Wohneigentum stark angestiegen (Schnabl, 2018). Zunächst 
führten die Zinssenkungen der EZB in Reaktion auf das 
Platzen der Dotcom-Blase zwischen 2003 und 2008 in eini-
gen südlichen Euroländern wie Spanien sowie in Irland und 
dem Baltikum zu stark steigenden Preisen.3 Nachdem diese 
Übertreibungen in die europäische Finanz- und Schulden-
krise geführt hatten, trugen die geldpolitischen Rettungs-
aktionen maßgeblich unter anderem in Deutschland zu stei-
genden Wohnimmobilienpreisen bei (vgl. Abbildung 2 sowie 
Kajuth et al., 2016). Die Entwicklung ist keineswegs auf be-

3 Teilweise in Verbindung mit einer gelockerten Ausweisung von Bau-
land (Oxley et al., 2009).

Abbildung 1
Wohnimmobilien- und Konsumgüterinfl ation in 

Deutschland

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, Hypoport, vdpResearch. Die 
Daten von Destatis, Hypoport und vdpResearch sind Quartalsdurch-
schnitte, die der Deutschen Bundesbank Jahresdurchschnitte. Daten 
von Q1/2004 bis Q3/2021.

Abbildung 2
Wohnimmobilienpreisentwicklung in Deutschland, 

Spanien und dem Euroraum

Quelle: Oxford Economics. Daten von Q1/1999 bis Q4/2021.-4
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rungsraten von Mieten und der Preise von selbstgenutztem 
Wohneigentum stark divergieren (vgl. Tabelle 1).

Die EZB schlägt vor, selbstgenutztes Wohneigentum un-
ter Hilfenahme des Nettoerwerbskonzepts zu erfassen. 
Dieses basiert auf den Transaktionspreisen, die Haushalte 
beim Erwerb eines neuen Hauses oder Wohnung entrich-
ten (EZB, 2021). Allerdings geht die EZB davon aus, dass 
der Kaufpreis einer Wohnimmobilie eine Konsum- und eine 
Investitionskomponente enthält. Bei der Preismessung soll-
ten die Konsumelemente aus den Kaufpreisen isoliert wer-
den, da nur diese für die Geldpolitik von Bedeutung seien.6

Seit 2014 erstellen die nationalen Statistikämter der EU 
und von Eurostat rückwirkend seit dem Jahr 2010 auf der 
Grundlage des Nettoerwerbsansatzes den OOHPI. „Der 
OOH-Preisindex für selbst genutztes Wohneigentum stützt 
sich auf das Konzept des „Nettoerwerbs“; mit diesem wer-
den sowohl Änderungen der Preise gemessen, die von den 
Verbrauchern für den Kauf von Wohnraum, der neu von 
Haushalten gekauft wird, gezahlt werden, als auch Ände-
rungen in Bezug auf andere Kosten im Zusammenhang mit 
dem Eigentum an Wohnraum und der Übertragung dessel-
ben“ (Art. 25 Durchführungsverordnung (EU) 2020/1148).

Damit selbstgenutztes Wohneigentum in den HVPI integ-
riert werden kann, muss nach Ansicht der EZB der recht-
liche Rahmen in den europäischen Verordnungen und die 
Methodik überarbeitet werden. Sie hat deshalb einen Fahr-
plan vorgelegt, nach dem ab 2026 ein entsprechender In-
dex („HVPI-H“) auf Quartalsbasis erstellt werden soll (EZB, 
2021). Bis dahin ist vorgesehen, dass der vorliegende Preis-
index für selbstgenutztes Wohneigentum eine ergänzende 
Rolle bei der Einschätzung der zukünftigen Infl ation spielt.

Probleme des Ansatzes der EU bzw. der EZB

Interne Berechnungen der EZB verweisen darauf, dass die 
Infl ationsrate im Euroraum zwischen 2018 und 2020 um 0,2 
bis 0,3 Prozentpunkte höher gelegen hätte, wenn selbst-
genutztes Wohneigentum in Form des OOHPI berücksich-
tigt worden wäre (Nickel et al., 2021). Für den aktuellen 
Zeitraum hat Schnabel (2022) einen Wert von 0,3 Prozent-
punkten genannt. Dany-Knedlig und Papadia (2021) er-
rechnen, dass für einen um den OOHPI erweiterten HVPI 
die Infl ation im Euroraum zwischen 2011 und 2014 niedri-
ger und zwischen 2015 und 2021 höher gelegen hätte. Für 
Deutschland wäre seit 2011 die Infl ationsrate durch die In-
tegration um durchschnittlich 0,27 Prozentpunkte pro Jahr 
höher ausgewiesen worden. Die Autoren folgern daraus, 

6 Zur Bedeutung von Vermögenspreisen für die Infl ationsmessung sie-
he Cecchetti et al. (2002); Bjørnland und Jacobsen (2010); Goodhart 
und Hofmann (2008) sowie Greiber und Setzer (2007).

sichtigen selbstgenutztes Wohneigentum nicht in den nati-
onalen VPIs (Nickel et al., 2021). Im spanischen VPI war das 
Wohnen in den eigenen vier Wänden bis 1992 enthalten. Die-
ser Teilindex wurde jedoch wegen als zu hoch angesehener 
geschätzter Ausgaben, wohl wegen des Wohnimmobilien-
booms, herausgenommen (Aré valo und Ruiz-Castillo, 2006).

OOHPI von Eurostat und angestrebte Änderungen 

der EZB

Mit der Strategieüberprüfung der EZB im Jahr 2021 wur-
de die Diskussion, wie selbstgenutztes Wohneigentum bei 
der Infl ationsmessung berücksichtigt werden soll, nach ei-
ner langen Phase des Stillstands wiederbelebt. Noch 2018 
hatten die EU-Kommission und die EZB eine Einbeziehung 
des neu erarbeiteten OOHPIs von Eurostat in den HVPI ab-
gelehnt, da die Frequenz zu gering sei und eigengenutzte 
Häuser und Wohnungen teilweise auch als Investitionsob-
jekt gesehen werden können (EU-Kommission, 2018).

Das führt zu der Frage des Verfahrens zur Messung der 
Preisänderungen von selbstgenutztem Wohneigentum. 
Das Statistische Bundesamt misst die Preisveränderungen 
im VPI nach dem Mietäquivalenzprinzip (Hagenkort-Rieger 
und Sewald, 2021). Diese Methode berechnet die kalku-
latorische Miete, die die Eigenheimbesitzer:innen zahlen 
müssten, wenn sie Mieter:innen ihrer selbst genutzten 
Wohnimmobilie wären. Das erklärt, warum in Abbildung 1 
der Verbraucherpreisindex und der Harmonisierte Verbrau-
cherpreisindex für Deutschland stark korreliert sind. Dieser 
Ansatz ist aus praktischer Sicht allerdings dann problema-
tisch, wenn – wie in Deutschland seit 2012 – die Verände-

Tabelle 1
Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 

Mieten, Wohnimmobilienpreisen und OOHPI*

Da Wohnimmobilienpreise von Eurostat für alle Euroländer erst ab 2010 
verfügbar sind, wurde die Preisentwicklung im Euroraum von 1999 bis 
2020 mit dem Preisindex für Wohnimmobilien der EZB erfasst. Dieser 
Index geht von einer starren Zusammensetzung des Euroraums von 19 
Mitgliedstaaten aus und beruht auf nicht harmonisierten Quellen.

* Preisindex für selbstgenutztes Wohneigentum

Quellen: Eurostat, EZB.

Mieten Wohnimmobilien OOHPI

2010 bis 2020 in %

Deutschland 1,38 5,16 3,05

Frankreich 0,71 1,58 1,50

Italien 0,63 -1,61 0,60

Spanien 0,38 -0,54 0,84

Niederlande 2,65 2,51 1,67

Euroraum 1,29 2,08 1,84

Euroraum (1999 bis 2020) 1,55 3,27
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ßere Renovierungen werden hauptsächlich Bauleistungs-
preise herangezogen (Brunßen und Diehl-Wolf, 2018).

Im Ergebnis wird der deutsche OOHPI maßgeblich durch 
die Entwicklung der Baupreise statt durch die Wohnim-
mobilienpreise getrieben (vgl. Abbildung 4). Denn der 
Preisindex für die „Käufe von neuem Wohnraum“, der die 
Infl ation von neuen Wohnimmobilien widerspiegeln soll, 
hat nur ein Gewicht von rund 11 %.9 Dadurch werden zwar 
de facto die Kosten für das mit dem Gebäude verbundene 
Grundstück weitgehend aus dem OOHPI herausgerech-
net. Dies ist nötig, sofern der Grundstücksanteil als Inves-
tition betrachtet wird. Die Preise für neue Wohnimmobi-
lien waren jedoch in Deutschland für den Zeitraum seit 
2010 weitgehend mit den Baupreisen unkorreliert.

Erst 2021 ist ein Aufholen der Baupreise zu erkennen. Im 
Übrigen ist es durchaus fraglich, ob die Grundstücksprei-
se ausgeklammert werden sollten. In den eff ektiv geleis-
teten Ausgaben für das Gut Wohnen spielen nämlich die 
Grundstückskosten eine wichtige Rolle. Es sollte daher 
aus methodischen Gründen darauf geachtet werden, 
dass in einem erweiterten HVPI Gleiches nicht ungleich 
behandelt wird. Wenn in die Preismessung bei Mieten, 
Hotelübernachtungen und Camping die Grundstücks-
preise derzeit schon mit einfl ießen, dann sollte dies auch 
bei selbstgenutzten Immobilien der Fall sein.10

Für den gesamten Euroraum ist die Diskrepanz zwischen den 
Baupreisen und den Immobilienpreisen aus zwei Gründen 
weniger stark ausgeprägt. Erstens sind seit Einführung des 

9 Da in Deutschland seit 2012 die Preise für Bauland und Wohnimmobi-
lien stärker gestiegen sind als die Baupreise, würde sich aus diesem 
Ansatz eine geringere gemessene Gesamtinfl ation ergeben.

10 Dies wäre auch der Fall, wenn die Preismessung konsequent auf die 
Kapitalnutzungskosten abstellen würde.

dass sich bei einer um selbstgenutztes Wohneigentum er-
weiterten Infl ationsmessung die Ausgestaltung der Geld-
politik der EZB nicht maßgeblich verändert hätte.

Die Dimension der Abweichung hängt jedoch von der Quali-
tät und dem Umfang der Datenbasis zur Messung der Preis-
änderungen von selbstgenutztem Wohneigentum ab. In 
Deutschland lag seit 2012 nicht nur der Preisanstieg bei Woh-
nimmobilien deutlich über dem Anstieg der Mieten. Abbil-
dung 3 zeigt auch, dass je nach statistischer Quelle die Woh-
nimmobilieninfl ation deutlich divergieren kann. Der Preisan-
stieg für neue Wohnimmobilien lag von 2011 bis 2020 nach 
Berechnungen der Deutschen Bundesbank bei durchschnitt-
lich 7,2 % pro Jahr, nach Angaben von Destatis bei 4,6 %.

Der nach den Vorgaben der EU-Kommission von Desta-
tis berechnete OOHPI für Deutschland weist von 2011 
bis 2020 einen durchschnittlichen Anstieg von nur 3,1 % 
pro Jahr aus. Der entsprechende Wert des Index der For-
schungsabteilung des Verbands deutscher Pfandbrief-
banken (vdpResearch) liegt hingegen bei 5,0 %. Die Dis-
krepanz zwischen dem Index von vdpResearch und De-
statis steigt über die Zeit hinweg an. Im Juni 2021 lag der 
Unterschied bei immerhin 4,2 Prozentpunkten.

Dies führt zu der Frage, nach welcher Methode die Prei-
se der als relevant identifi zierten Preisrepräsentanten für 
selbstgenutztes Wohnen von Destatis im Detail gemessen 
werden, und wie die Preismesszahlen auf nationaler und 
europäischer Ebene zu einem OOHPI aggregiert werden. 
Nach Eurostat (2017) soll der OOHPI die Transaktions-
preise für den Erwerb von Wohnraum (einschließlich Er-
werbsnebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Notar- und 
Maklergebühren) (O.1.1) und für das Eigentum an Wohn-
raum wie z. B. größere Reparaturarbeiten (O.1.2) enthalten 
(vgl. Tabelle 2). 2021 lag in Deutschland in diesem Index 
das Gewicht für den Erwerb von Wohnraum bei ca. 90 % 
und für das Eigentum an Wohnraum bei ca. 10 %.

Die größte Unterkategorie im OOHPI für Deutschland ist die 
Kategorie „selbstgebauter Wohnraum und größere Reno-
vierungen“ (O.1.1.1.2). 2021 lag das Gewicht dieser Katego-
rie bei 70,5 %.7 Das liegt darin begründet, dass von Bau-
unternehmen für Haushalte errichtete Gebäude als selbst-
gebauter Wohnraum betrachtet werden und Verkäufe von 
bestehenden Wohnimmobilien zwischen den Haushalten 
bei der Messung unberücksichtigt bleiben (Eurostat, 2017).8 
Für den Preisindex für selbstgebauten Wohnraum und grö-

7 In Frankreich lag das Gewicht bei 43,6 %, in Italien bei 45,4 %, in Spa-
nien bei 9,6 % und in den Niederlanden bei 20,5 %.

8 Dadurch, dass Immobilientransaktionen zwischen den Haushalten 
(ebenso wie Grundstücke) ausgeklammert werden, wird auch das Ge-
wicht von selbstgenutztem Wohnen im Preisindex reduziert.

Abbildung 3
Preisindizes für Wohnen in Deutschland

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

Quellen: Destatis, Bundesbank, vdpResearch. Die Daten von Destatis 
und vdpResearch sind Quartalsdurchschnitte, die der Bundesbank Jah-
resdurchschnitte. Daten von Q1/2011 bis Q3/2021.

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2013 2015 2017 2019 2021

Mieten (Destatis)

Selbstgenutztes Wohneigentum (Destatis)

Selbstgenutztes Wohneigentum (vdpResearch)

Neue Wohnimmobilien (Destatis)

Neue Wohnimmobilien (Bundesbank)



Wirtschaftsdienst 2022 | 5
406

Analysen Geldpolitik  

berücksichtigung des selbstgenutzten Wohneigentums die 
offi  ziellen Infl ationsraten nur geringfügig reduziert habe (und 
damit die geldpolitischen Entscheidungen nicht maßgeblich 
beeinfl usst habe), sind mit Vorsicht zu betrachten. Insbeson-
dere die Berücksichtigung direkter Maße für die Preisent-
wicklung bei Wohnimmobilien dürfte spätestens seit 2015 im 
Durchschnitt zu höheren offi  ziell gemessenen Infl ationsraten 
geführt haben. Die EZB hätte mit einer weniger expansiven 
Geldpolitik maßgeblich zu einer Mäßigung der Übertreibun-
gen auf den Wohnimmobilienmärkten beitragen können. 
Dies gilt sowohl für den südlichen Euroraum, Irland und das 
Baltikum vor 2008 als auch für Deutschland seit 2012. 

Werden z. B. Schwankungen von Preisen von selbstgenutz-
ten Wohnimmobilien bei der Infl ationsmessung nicht aus-
reichend berücksichtigt, dann wirkt die Geldpolitik der EZB 
aus zwei Gründen prozyklisch. Erstens führt eine zu gering 
gemessene Infl ation bei einem von der EZB verfolgten Infl a-
tionspunktziel zu einer zu expansiven Geldpolitik. Es kommt 
zu Übertreibungen auf den Wohnimmobilienmärkten, die in 
einschneidende Krisen münden können. Zweitens hält die 
Zentralbank im Falle von platzenden Immobilienblasen die 
Zinsen zu hoch, was die Krisen verstärkt. Wenn die Zent-
ralbank letzteren Eff ekt antizipiert, kann dies dazu führen, 
dass Zinserhöhungen, die zu sinkenden Immobilienpreisen 
führen würden, vermieden werden und so die Preise auf 
Dauer künstlich hochgehalten werden.

Das hat aus zwei Gründen negative Verteilungseff ekte. Er-
stens senken anhaltende niedrige Zinsen die Anreize für 
Unternehmen Effi  zienzgewinne und Innovationen voranzu-
bringen (Schnabl, 2018). Der aus dieser „Zombifi zierung“ re-
sultierende negative Eff ekt auf die Produktivität hat negative 
Auswirkungen auf das Lohnniveau. Zweitens haben stetig 
steigende Wohnimmobilienpreise positive interpersonelle 
Umverteilungseff ekte zugunsten der Grundstücks- und Im-

Euros die Entwicklungen auf den Wohnimmobilienmärkten in 
einzelnen Ländern nicht synchron verlaufen. Nach Ausbruch 
der europäischen Finanz- und Schuldenkrise wurde der vom 
deutschen Wohnimmobilienmarkt ausgehende Infl ations-
druck zunächst durch fallende Wohnimmobilienpreise in an-
deren Euroländern abgedämpft (vgl. Tabelle 1 und Abbildung 
1).11 Zweitens orientiert sich das Gewichtungsschema des 
OOHPIs in einigen Euroländern wie Spanien und den Nieder-
landen stärker an den Wohnimmobilienpreisen. Grundsätzlich 
schwankt jedoch der Preisindex für selbstgenutzte Wohnim-
mobilien für den gesamten Euroraum seit 2010 deutlich weni-
ger als der Preisindex für Wohnimmobilien (vgl. Abbildung 5).

Schlussfolgerung

Die Tatsache, dass selbstgenutztes Wohneigentum bisher 
im Euroraum bei der Preismessung im HVPI nicht berück-
sichtigt wurde, hat zu Verzerrungen bei der Infl ationsmes-
sung geführt. Die EZB will deshalb mehr als 20 Jahre nach 
Einführung des Euros auf der Grundlage des Preisindex für 
selbstgenutztes Wohneigentum (OOHPI) von Eurostat das 
Wohnen in den eigenen vier Wänden bei der Infl ationsmes-
sung berücksichtigt sehen. Insbesondere in Deutschland, 
aber auch im Euroraum, bildet der OOHPI die Preisschwan-
kungen von Wohnimmobilien jedoch nur (sehr) bedingt ab.

Die vorläufi gen Schlussfolgerungen von Nickel at al. (2021) 
sowie von Dany-Knedlik und Papadia (2021), dass die Nicht-

11 Ebenso wurde im Zeitraum zwischen 2003 und 2008 der von den 
Wohnimmobilienmärkten der südlichen Euroländer ausgehende In-
fl ationsdruck durch stabile Wohnimmobilienpreise in Deutschland für 
den gesamten Euroraum abgedämpft.

Tabelle 2
Struktur des OOHPI in Deutschland (2021)

Quelle: Eurostat.

Abbildung 4
Veränderungsrate der Indizes für Bauland, Baupreise 

und selbstgenutztes Wohneigentum in Deutschland

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

Quelle: Destatis. Daten von Q1/2011 bis Q3/2021.

Nr. Kategorie Gewicht in %

O.1.1 Käufe von Wohnraum 89,1

O.1.1.1 Neuer Wohnraum 81,7

O.1.1.1.1 Käufe von neuem Wohnraum 11,3

O.1.1.1.2 Selbstgebauter Wohnraum und größere 
Renovierungen 70,5

O.1.1.2 Bestehender Wohnraum, neu von Haushalten 
gekauft 0,0

O.1.1.3 Sonstige Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit dem Kauf von Wohnraum 7,3

O.1.2 Eigentum an Wohnraum 10,9

O.1.2.1 Größere Reparaturen und Instandhaltung 8,8

O.1.2.2 Versicherungen im Zusammenhang mit 
Wohnraum 1,5

O.1.2.3 Sonstige Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit dem Eigentum am Wohnraum 0,6
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mobilienbesitzer und auf Kosten derer, die noch Wohnim-
mobilien erwerben wollen. Da der Lohndruck beim Einstieg 
in das Arbeitsleben besonders stark ist und insbesondere 
junge Menschen noch Wohnimmobilien erwerben wollen, 
sind speziell sie die Verlierenden der bei selbstgenutztem 
Wohneigentum verzerrten Infl ationsmessung im Euroraum.

Bei methodisch wichtigen Umstellungen im HVPI-Konzept 
ist eine hohe Transparenz erforderlich. Die Objektivität 
fördert nicht nur die allgemeine Akzeptanz, sondern soll-
te auch durch die Bereitstellung der neuen Datensätze von 
Seiten der statistischen Behörden von wissenschaftlicher 
Seite konstruktiv-kritisch begleitet werden können. Aus 
analytischer und geldpolitscher Sicht sind für die Beurtei-
lung eines Integrationsansatzes von Immobilienpreisen die 
Repräsentativität der neuen Gütergruppe, die Saisonalität 
und Volatilität des Teilindex, die (A-)Synchronität mit dem 
Konjunkturzyklus sowie das Trendverhalten der Preisbil-
dung auf den Immobilien-Teilmärkten von Bedeutung.
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Abbildung 5
Veränderungsrate der Indizes für selbstgenutztes 

Wohneigentum, Wohnimmobilien und Baupreise

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

Selbstgenutztes Wohneigentum = OOHPI, Wohnimmobilien = HPI. Daten 
von Q1/2011 bis Q3/2021 im Euroraum.

Quelle: Eurostat.
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denten gestellt haben, mit ihren Kandidatinnen Valérie Pé-
cresse und Anne Hidalgo an der 5 %-Hürde. Traditioneller 
Mainstream der Mitte gehört nicht zu den großen drei Wahl-
siegern, während die rechtsextreme Marine Le Pen (Ras-
semblement National) geschickt die Nöte der Abgehäng-
ten thematisierte. Die Präsidentschaftswahl 2022 sah eine 
Polarisierung durch eine starke Konzentration der Stimmen 
auf drei Kandidat:innen, die alle im Vergleich zu 2017 an Bo-
den gewonnen haben. Präsident Macron, Le Pen und der 
linksradikale Mélenchon kamen auf fast 73 % der Stimmen. 

Im Kontrast zum üblichen Links-Rechts-Schema unterschei-
den Chopin und Faure (2021) Frankreichs politisches Spekt-
rum in Befürwortende (Macron, Pécresse, Jadot, Hidalgo bei 
den Wahlen 2022) und Gegner:innen einer supra nationalen 
EU-Gouvernanz. Dazwischen liegt die breite, einfl ussreiche 
Schicht sogenannter Souveränisten, die als Gegenmodell 
zu einem möglichen Staatenverbund der EU das auf Charles 
de Gaulle zurückgehende Schlagwort eines „Europa der Va-
terländer“ propagieren. Auf dem linken Spektrum werden 
sie Chevènementisten genannt; prominentester Vertreter ist 
derzeit Mélenchon. Besonders beunruhigen aus EU-Per-
spektive die Neonationalisten (Le Pen, Zemmour, Dupont-
Aignan) mit ihrer europafeindlichen, xenophoben, immigrati-
onsfeindlichen und teils rassistischen Agenda. Diese Gruppe 
ist besonders Putin-affi  n. Die Befürwortenden einer stärker 
integrierten EU rutschten in Frankreich 2022 ab – in die Min-
derheit. Die Befürwortenden sammelten 2017 noch gut die 
Hälfte (50,4 %) der Stimmen (vgl. Tabelle 1). Bei der Wahl 
2022 kamen sie ingesamt nur auf 41 %. 2017 erhielten rech-
te Neonationalisten 26 % der Stimmen, bei den Präsident-
schaftswahlen 2022 stimmte ein Drittel für sie. 

Abbildung 1 zeigt die Kantone, in denen die drei 2022 kandi-
dierenden Neonationalisten im ersten Wahlgang besonders 
starke Zustimmung fanden. Während West- und Südwest-
frankreich (abgesehen von den Weinanbaugebieten entlang 
der Gironde) relativ wenig Stimmen der Neonazionalisten 
erhielten, wählten vor allem das deindustrialisierte Nord-
ostfrankreich und das Mittelmeerbecken mit seinem hohen 
Anteil an Algerienfranzosen rechtsextrem. Besonders wo 
Kohle minen und Stahlwerke stillgelegt wurden, also in den 
Regionen Hauts-de-France sowie Lothringen und Champa-
gne-Ardenne, ist der hohe Stimmenanteil für Le Pen auff äl-
lig. Die Karte verweist auch auf ein Stadt-Land-Gefälle: Die 
hellen Flecken refl ektieren die relativ geringen Stimmenan-
teile der rechten Neonationalisten in den großen Städten. 
Die großen Ballungsgebiete und der Westen versorgten Ma-
cron mit einem Großteil seiner Stimmen im ersten und zwei-

„Die Staatsgewalt geht vom Volke aus, aber wo geht sie hin?“ 
(Bertolt Brecht). Der Populismus ist auf dem Vormarsch, ins-
besondere in den Industrieländern. Aus deutscher und euro-
päischer Perspektive interessieren und beunruhigen Frank-
reichs Wahlen hinsichtlich der offi  ziellen Haltung zur EU. 
Deutschland konstatiert erschreckt, dass die französischen 
Präsidentschaftswahlen 2022 EU-kritische Populist:innen 
deutlich gestärkt haben. Populistische Bewegungen erhalten 
die größte Unterstützung in wirtschaftlich rückständigen Re-
gionen, die von schweren lokalen Schocks getroff en wurden 
(Rodríguez-Pose, 2020). So auch in Frankreich. Feindseligkeit 
gegenüber Europa ist am häufi gsten in der Provinz zu fi nden 
– bei den Menschen, die abgehängt wurden. Das Brexit-Re-
ferendum war ein seltenes Beispiel für eine Abstimmung, bei 
der es ausschließlich um die Einstellung zur EU ging. Ähnliche 
Muster zeigen sich auch bei der Unterstützung für die AfD in 
Deutschland, die PiS-Partei in Polen, die Lega in Italien und 
Vox in Spanien. Die stärkste Unterstützung für die EU fi ndet 
sich dagegen in Großstädten (Collier, 2020). Die Schweiz, Ös-
terreich und Skandinavien zeigen, dass der wirtschaftliche Er-
klärungsansatz für Rechtspopulismus nicht immer ausreicht. 

Frankreich ist traditionell gespalten (La France Fracturée). 
Seit dem Ende der knapp 30 glorreichen Jahre von 1945 bis 
1973, Les Trente Glorieuses (Fourastié, 1979), dem Pendant 
des deutschen Wirtschaftswunders, hat sich die Spaltung 
vertieft. Frankreich ist gespalten in Paris und die Provinz; in 
wohlhabende Großstädte und arme Kleinstädte; Stadt und 
Land; Junge und Alte; Eliteausbildung und dürftiges Ausbil-
dungsniveau; reiche Bourgeoisie und Arme; EU-Befürwor-
tende und EU-Gegner. Die Spaltung hat sich bei der Präsi-
dentschaftswahl 2022 nicht nur bestätigt, sondern gegen-
über 2017 weiter verstärkt (Wiegel, 2022).

Im ersten Wahlgang der französischen Präsidentschafts-
wahlen am 10. April scheiterten Republikaner und Sozialis-
ten, die in der Fünften Republik seit 1958 die meisten Präsi-
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konnte in 66 Départements siegen; dort lag der (ungewich-
tete) Mittelwert der Arbeitslosenquoten bei gut 7 %.

Tabelle 2 und Abbildung 2 weisen auf die Verkehrung tradi-
tioneller Parteiaffi  nitäten: Die am rechten Rand verortete Le 
Pen fi ndet ihre Wählerschaft bei den Arbeiter:innen; in Paris 
(wo die Arbeiter:innen auch durch hohe Immobilienpreise 
verdrängt wurden) tut sie sich schwer. Der Anteil ungelern-
ter Arbeit an der Erwerbsbevölkerung steht hier auch für das 
unterschiedliche Ausbildungsniveau je nach Département. 
Wo das Bildungsniveau schwach ist, fi ndet Le Pen beson-
ders ihre Wählerstimmen. Die höher qualifi zierten sozialen 
Gruppen sprachen sich bei der Wahl 2022 für den amtie-
renden Präsidenten aus: 74 % der Wähler:innen mit mehr als 
drei Jahren Studium gaben Macron den Vorzug vor Le Pen. 

Die Gelbwestenbewegung hat die Bedeutung der Treibstoff -
kosten in der bevölkerungsarmen, großfl ächigen Provinz, wo 
für einen Arbeitsplatz mangels ÖPNV oft lange Pkw-Fahrten 
in Kauf genommen werden müssen, vor Augen geführt (Algan 
et al., 2019). Eine neue Studie des INSÉE (Frankreichs Statisti-
sches Amt) konstatierte, dass immer noch 74 % der Erwerbs-
bevölkerung mit einem Pkw zur Arbeit fahren. In Paris sind es 
nur 11,5 % (Brutel und Pages, 2021). Die Financial Times zeigte 
im Querschnitt der Gemeinden den bevölkerungsgewichteten 
Zusammenhang zwischen Stimmenanteilen für Le Pen und 
den Dezilen des Anteils der Personen, die mit dem Auto zur 
Arbeit fahren (Nolsoe et al., 2022). Im ersten Dezil ist der Anteil 
für Le Pen unter 10 %; bei den oberen Dezilen der Gemeinden 
steigt der Stimmenanteil für Le Pen auf nahezu 30 %.

Tabelle 1
Präsidentschaftswahlen Frankreich April 2022

in %

Quelle: https://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Les-resultats.

Abbildung 1
Stimmanteile der rechten Neonationalisten

Quelle: Le Monde, Le vote d’extrême droite en France en 2022, 14.4.2022

1. Wahlgang 2. Wahlgang

2022 2017 2022 2017

E. Macron 27,85 24,01 E. Macron 58,54 66,10

M. Le Pen 23,15 21,30 M. Le Pen 41,46 33,90

J-L. Mélenchon 21,95 19,58 - -

Übrige 27,05 35,10 - -

Pro EU-Integration 41,01 50,38

Stimmenthaltung 26,31 22,23 28,01 25,44

Zwischen
11 und 25 

Zwischen
25 und 32

Zwischen
32 und 40 

Zwischen
40 und 50 

Zwischen
50 und 64 

Abgegebene Stimmen in % nach Kanton
Marine Le Pen, Eric Zemmour und Nicolas Dupont-Aignan

ten Wahlgang. Mélenchons Frankreich bilden die linksorien-
tierten Gemeinden in den städtischen Zentren, in Südfrank-
reich, im Osten von Paris und in der Bretagne. Diese haben 
wesentlich zum Sieg Macrons bei der Stichwahl am 24. April 
beigetragen (Hublet, 2022), sodass er einen Vorsprung von 
mehr als 20 Prozentpunkten vor Le Pen erzielen konnte.

Der Vergleich zwischen Le Pen und Zemmour zeigt einen so-
zioökonomischen Gegensatz zwischen den Industriegebie-
ten und in den Vorstädten, wo die Forderungen nach einem 
schützenderen Wohlfahrtsstaat zugunsten von Le Pen ge-
wirkt haben, während Zemmour in den wohlhabenden Vier-
teln der Großstädte, in den touristischen Ballungsgebieten 
und in dem Teil der Mittelmeerküste, der von der Präsenz der 
Algerienfranzosen geprägt wurde, gute Ergebnisse erzielt. 
Die soziökonomischen Determinanten hoher Stimmenanteile 
für Le Pen lassen sich aufgrund der fi ligranen Darstellung der 
Wahlergebnisse recht genau bestimmen. An der Wahlurne 
war die Kaufkraft ein zentrales Wahlkampfthema, das von Le 
Pen mit Blick auf die steigenden Benzinpreise früher als von 
Macron aufgegriff en wurde. Die fünfjährige Amtszeit von Ma-
cron zeichnete sich zwar im Landesdurchschnitt durch posi-
tive Zuwächse aus (durchschnittlich +0,9 Prozentpunkte pro 
Jahr); ein Tempo, das trotz der coronabedingten Lockdowns 
seit Frühjahr 2020 mit dem der letzten 30 Jahre vergleich-
bar ist (Madec et al., 2022). Aber die rural-urbane Spaltung 
des Landes verdeckt erhebliche Diff erenzen der Wahlmoti-
ve; Paris ist ein statistischer Ausreißer – bei Stimmanteilen, 
Arbeitslosenquote, Bildungsniveau und Pkw-Abhängigkeit.

Strukturelle Arbeitslosigkeit und Le Pens Wahlerfolge: Die 
meisten ihrer Hochburgen hatten 2021 auch eine über-
durchschnittliche Arbeitslosigkeit, während Macrons Kern-
wählerschaft typischerweise in Gebieten mit durchschnitt-
licher oder niedriger Arbeitslosigkeit lebt. Tabelle 2 weist 
die Arbeitslosenquoten für die 23 Départements (ohne 
Überseegebiete, wo Le Pen vorne lag; dort ist die Arbeitslo-
senquote besonders hoch) aus, in denen Le Pen die Stich-
wahl gewann, sowie den Mittelwert der 66 Départements, 
die Macron für sich gewinnen konnte. Wo Le Pen gewin-
nen konnte, lag die Arbeitslosenquote bei fast 9 %. Macron 
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Die französische Provinz hat sich durch die Wahl von Po-
pulisten gegen Vernachlässigung gewehrt. Macron hat 
verstanden, dass Frankreich nun eine ortsbezogene Regi-
onalpolitik mit Vorrang in Angriff  zu nehmen hat (Südekum, 
2021). Das Spektrum reicht von direkten Subventionen an 
Firmen über Infrastrukturausbau, Bildungssubventionen, die 
Förderung industrieller Cluster, die gezielte Ansiedlung von 
Behörden oder (Fach-)Hochschulen, die Verschönerung von 
Wohnquartieren, die Schaff ung von Freizeitangeboten, kurz: 
die Verbesserung weicher Standortfaktoren. Ob die Zeit da-
für bis zur nächsten Präsidentschaftswahl 2027 ausreicht?
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Title: Presidential Election Confi rms France’s Divide
Abstract: French presidential elections 2022 have signifi cantly strengthened anti-EU populists. Traditional mainstream centrists are not 
among the big three election winners, while far-right Marine Le Pen deftly addressed the plight of the disengaged. The country’s rural-
urban divide masks signifi cant diff erences in voting motives; Paris is a stark outlier. Unemployment rates, low skills, and car dependency 
fuel Le Pen´s support, as well as xenophobia. The province has fought back against neglect by electing populists. It is doubtful whether 
place-based policies will solve the structural cause of the populist tendency by the next presidential election in fi ve years.

Tabelle 2
Wahlsieg Le Pen, Arbeitslosenquote und Arbeiteranteil

in % 

Département

Stimm-
anteil 

Stichwahl

Arbeits-
losenquote, 

3/2021

Arbeiteranteil, 
2018, Erwerbs-

bevölkerung

Aisne 59,9 11,4 30,7

Alpes-de-Haute-Provence 51,5 9,1 20,6

Ardennes 56,7 9,8 30,0

Aube 51,7 10,2 29,8

Aude 54,9 10,7 32,2

Corse-du-Sud 58,3 6,6 19,3

Eure 51,4 8,1 28,3

Gard 52,2 10,9 20,3

Haute-Corse 57,9 7,5 19,9

Haute-Marne 56,0 6,9 31,0

Haute-Saône 56,9 7,0 30,3

Lot-et-Garonne 50,5 8,0 26,7

Meuse 55,6 7,8 29,5

Nièvre 50,1 6,7 26,2

Oise 52,7 8,1 24,6

Pas-de-Calais 57,5 9,4 28,8

Pyrénées-Orientales 56,3 12,5 20,9

Somme 51,0 9,5 27,9

Tarn-et-Garonne 52,0 9,2 24,2

Var 55,1 8,4 18,0

Vaucluse 52,0 10,3 23,4

Vosges 57,0 8,4 29,2

Yonne 51,6 7,3 28,5

Mittelwert Le Pen 52,2 8,9 26,1

Mittelwert Macron - 7,3 17,9

Frankreich, ohne Dom Tom 41,5 8,0 21,3

Memo: Paris 14,9 6,0 6,5

Quellen: https://www.vie-publique.fr/carte/284918-carte-resultats-du-second
-tour-de-lelection-presidentielle-2022; https://www.insee.fr/fr/statistiques/
2012804#graphique-TCRD_025_tab1_departements; https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2012721#tableau-TCRD_014_tab1_departements.

Die deutsche Politik muss sich fragen, ob und wie sie dazu 
beitragen kann, den EU-freundlichen Parteien Frankreichs 
dauerhaft zu helfen. Die Ökonom:innen des OFCE orteten im 
strukturellen deutschen Handelsüberschuss ein klares Un-
gleichgewicht, auf das die neue Ampelkoalition durch die An-
hebung des Mindestlohns und die Ankurbelung der öff entli-
chen Investitionen bereits reagiert hat (Creel et al., 2022). Das 
Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit, 
das Gerhard Schröder 1998 ins Leben gerufen hatte, und die 
Schuldenbremse hatten hohe deutsche Überschüsse verur-
sacht und die Deindustrialisierung Frankreichs beschleunigt.

Abbildung 2
Anteil der Stimmen für Le Pen und Arbeiteranteil

Quelle: eigene Berechnungen.
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und die Produzentenpreise waren im Februar 2022 – also vor 
Kriegsbeginn – in den USA bereits um mehr als 10 % höher 
als ein Jahr zuvor, im Euroraum sogar um 30 %. Ein wesentli-
cher Teil des Preisauftriebs resultierte dabei zwar aus den ge-
stiegenen Energiepreisen, doch auch die Kernrate (Infl ation 
ohne Energie und Lebensmittel) hat sich stark beschleunigt.

Im Vergleich zwischen den USA und dem Euroraum zeigen 
sich einige Unterschiede. So ist der Anteil an der Infl ation, 
der von den Energiepreisen herrührt, im Euroraum deutlich 
größer als in den USA (vgl. Abbildung 1). Dies liegt vor allem 
daran, dass die Erdgaspreise in Europa in den vergangenen 
Monaten drastisch gestiegen sind, während sie in den USA 
bis zum Frühjahr nur moderat zugenommen hatten.

Hingegen ist der Beitrag der Preise von Waren ohne Ener-
gie zur Gesamtinfl ation in den USA relativ groß, sodass sich 
der Preisauftrieb in den USA schon im Frühjahr 2021 stark 
beschleunigt hat, während die Infl ation im Euroraum nur 
langsam zunahm. Auch der Preisanstieg bei den Dienstleis-
tungen verstärkte sich in den USA früher; der über den ge-
samten Zeitraum höhere Beitrag der Dienstleistungen zur 
Infl ation in den USA ist auch dem größeren Gewicht dieser 
Gruppe im Warenkorb des Verbraucherpreisindex geschul-
det. Relativ ähnlich verlief die Preisentwicklung bei Lebens-
mitteln in den USA und im Euroraum, deren Beitrag zur Ge-
samtinfl ation sich seit einigen Monaten merklich erhöht hat.

Viel spricht dafür, dass die Unterschiede in der Infl ation 
zwischen den USA und dem Euroraum auch eine Folge der 
unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklung nach dem 
starken Einbruch infolge der Coronapandemie im Frühjahr 
2020 sind. Zwar erholte sich die Wirtschaft in beiden Re-
gionen im Sommer 2020 schnell; in den USA setzte sich 
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Abbildung 1
Verbraucherpreisinfl ation nach Güterarten

Monatsdaten, saisonbereinigt; Gesamtinfl ation und Kernrate: Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in %, sonst: Beitrag zur Infl ationsrate in Pro-
zentpunkten; Kerninfl ation: ohne Energie und Lebensmittel; Euroraum: Daten bis April 2022, USA: bis März 2022.

Quelle: Eurostat, Refi nitiv, Berechnungen des IfW Kiel.
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Die Verbraucherpreise haben in den vergangenen Mona-
ten weltweit stark angezogen. In vielen fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften wurden langjährige Höchststände er-
reicht. Im März 2022 betrug die Infl ation in den USA 8,5 %, 
im Euroraum 7,4 % und in Großbritannien 7 %. In Deutsch-
land wurde mit 7,3 % die höchste Infl ationsrate seit 1981 
verzeichnet. Die bereits vorliegenden Zahlen für den April 
deuten auf einen ähnlich hohen Preisanstieg hin.

Der Infl ationsschub ist mit dem Ukrainekrieg in Verbindung 
zu bringen. Die Preise für Rohstoff e und Landwirtschaftspro-
dukte stiegen nach der Invasion nochmals stark an. Speziell 
erhöhte sich der Ölpreis nach dem Kriegsausbruch deutlich, 
auf mehr als 100 US-$ je Barrel der Sorte Brent, und die Prei-
se für Erdgas in Europa und Flüssiggas weltweit legten stark 
zu. Kräftig gestiegen sind auch die Preise für einige Indust-
rierohstoff e und vor allem für Nahrungsmittel. Russland und 
die Ukraine sind bedeutende Exporteure von Getreide und 
Pfl anzenöl. Der Krieg hat die Verfügbarkeit dieser Güter am 
Weltmarkt verringert und die Unsicherheit über die Größe der 
kommenden Ernte massiv erhöht. Zudem haben kriegsbe-
dingte Ausfälle bei der ukrainischen Industrieproduktion und 
Rückgänge im Handel mit Russland das Problem der Liefer-
engpässe wieder verschärft, nachdem es um die Jahreswen-
de Anzeichen für eine allmähliche Entspannung gegeben hat-
te. Allerdings erfolgte der größere Teil der Infl ationsbeschleu-
nigung bereits vor dem Ukrainekrieg. Schon seit dem Früh-
jahr 2021 werden zunehmende Infl ationsraten verzeichnet, 
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Der größere fi nanzpolitische Impuls in den USA dürfte we-
sentlich dazu beigetragen haben, dass der Infl ationsdruck in 
den USA derzeit noch bedrohlicher wirkt als im Euroraum. So 
liegt die Kernrate der Infl ation mit 6,5 % deutlich höher, und 
anders als im Euroraum hat sich der Lohnanstieg ebenfalls 
auf eine Rate von zuletzt 5,5 % (durchschnittliche Stunden-
löhne) erheblich verstärkt. Aber auch im Euroraum hat sich 
die Kernrate zuletzt deutlich erhöht – im April lag sie bei 3,5 % 
und damit weit über dem Notenbankziel von 2 %. Auch in den 
kommenden Monaten dürfte der Infl ationsdruck hoch blei-
ben, da die enormen Anstiege bei den Erzeugerpreisen einige 
Zeit brauchen, um auf die Verbraucherebene durchzuwirken 
(Boysen-Hogrefe, 2022). Angesichts der hohen Infl ation dürfte 
sich auch die Lohnentwicklung im Euroraum nach und nach 
verstärken, zumal die Arbeitslosigkeit in den meisten Ländern 
wieder in die Nähe ihrer historischen Tiefstände gesunken ist.

Die US-Notenbank hat mit Zinsanhebungen begonnen und 
die Märkte erwarten nun, dass in den kommenden Monaten 
rasch weitere Zinsschritte erfolgen. Die EZB hat bislang nur 
angekündigt, ihre Anleihekaufprogramme demnächst auslau-
fen zu lassen und einen ersten Zinsschritt für den Sommer in 
Aussicht gestellt. Die bislang zögerliche Straff ung ist einer-
seits verständlich angesichts der zurückliegenden langen 
Phase sehr niedriger Infl ationsraten und hoher Unsicherheit 
über die Auswirkungen des Kriegs auf Preise und Konjunktur. 
Andererseits könnte die späte und vorsichtige Reaktion der 
Notenbank dazu führen, dass sich der Infl ationsdruck weiter 
verstärkt und schließlich eine stark restriktive Geldpolitik er-
forderlich wird, um die Infl ationserwartungen zu reduzieren.

Klaus-Jürgen Gern, Jan Reents, Ulrich Stolzenburg

Kiel Institut für Weltwirtschaft 

die Erholung jedoch fort, während das BIP im Euroraum 
auch danach noch durch die Pandemie gebremst wurde. 
Speziell der private Konsum war in den USA rasch wieder 
gestiegen. Er überschritt bereits im ersten Quartal 2021 
das Vorkrisenniveau und lag zuletzt rund 5 % darüber. Im 
Euroraum hat er hingegen bis Ende 2021 seinen pande-
miebedingten Rückgang noch nicht wieder aufgeholt. Der 
kräftige Konsum in den USA resultierte daraus, dass der 
Konsum von Waren – speziell von langlebigen Konsum-
gütern – deutlich stärker zunahm als in den Vorjahren. Im 
Euroraum wurde der Warenkonsum hingegen nicht stärker 
ausgeweitet als im längerfristigen Trend (vgl. Abbildung 2). 
Die Dienstleistungen waren auch in den USA nur einge-
schränkt konsumierbar und blieben unter ihrem Vorkrisen-
trend, wenn auch in geringerem Ausmaß als im Euroraum.

Zu den Unterschieden im Konsumverhalten haben zum einen 
die fi nanzpolitischen Unterstützungsmaßnahmen während 
der Pandemie beigetragen. Zwar stützten die öff entlichen 
Haushalte auch im Euroraum die Einkommen der privaten 
Haushalte und im zweiten Halbjahr 2020 wurden die Verkäufe 
von langlebigen Konsumgütern durch eine befristete Mehr-
wertsteuersenkung in Deutschland vorübergehend angeregt. 
In den USA wurden die Einkommen aber im Rahmen von zwei 
massiven Programmen sogar deutlich gegenüber dem Vorkri-
senniveau erhöht. Eines wurde zu Pandemiebeginn und ein 
zweites Anfang 2021 aufgelegt, als sich die Konjunktur bereits 
deutlich auf Erholungskurs befand. Zum anderen entwickelte 
sich die Sparquote in den beiden Wirtschaftsräumen unter-
schiedlich. Während sie in den USA nur in kurzen Phasen stark 
anstieg und bis zum ersten Quartal 2022 wieder unter ihren 
Vorkrisenwert sank, war sie im Euroraum seit Ausbruch der 
Pandemie durchgehend stark erhöht und lag auch zuletzt noch 
erkennbar über ihrem Vorkrisenniveau. Hierin dürften sich so-
wohl strengere Eindämmungsmaßnahmen im Euroraum als 
auch ein vorsichtigeres Verhalten der Verbrauchenden in der 
EU während der jüngsten Coronawellen widerspiegeln.

Abbildung 2
Private Konsumausgaben nach Güterarten

Quartalsdaten, preis-, kalender- und saisonbereinigt, Veränderung gegenüber dem Vorquartal. Der Vorkrisentrend wurde unter Annahme der durch-
schnittlichen Zuwachsrate der Güter und Diensleistungen zwischen 2015 und 2019 extrapoliert. Euroraum geschätzt als Summe von Deutschland, Frank-
reich, Italien und den Niederlanden.

Quelle: Bureau of Economic Analysis; Eurostat; Berechnungen des IfW Kiel.

Literatur

Boysen-Hogrefe, J. (2022), Zur Überwälzung der Erzeuger- und Import-
preise auf die Verbraucherpreise, Kiel Insight, 2022.01.

Euroraum USA

70

80

90

100

110

120

130

I II III IV I II III IV I II III IV I
2019 2020 2021 2022

Q4 2019 = 100

70

80

90

100

110

120

130

I II III IV I II III IV I II III IV
2019 2020 2021

Waren & Dienstleistungen - Vorkrisentrend
Dienstleistungen
Waren
Langlebige Waren
Gebrauchsgüter

Q4 2019 = 100



Impressum

OCLC WorldCat Discovery Service
ProQuest ABI/INFORM
ProQuest Business Premium Collection
ProQuest Central
ProQuest PAIS International (Module)
ProQuest Politics Collection
ProQuest Social Science Collection
ProQuest-ExLibris Primo
ProQuest-ExLibris Summon
Research Papers in Economics (RePEc)
SCImago
SCOPUS
WTI Frankfurt eG

Printausgabe
Der gedruckte Wirtschaftsdienst kann über die Redaktion bezogen wer-
den. Es erscheinen jährlich zwölf Ausgaben und ein Konferenzheft. Ein 
Abo ist kostenfrei und endet automatisch am 31.12. eines Jahres.

Redaktion Wirtschaftsdienst
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Neuer Jungfernstieg 21
20354 Hamburg

Tel.: +49 40 42834-306
Fax: +49 40 42834-299
E-Mail: redaktion@zbw.eu

Bezugsinfo: https://www.wirtschaftsdienst.eu/bezugsinfo.html

ISSN 0043-6275 (Printausgabe) 

Druck
QUBUS media GmbH
D-30457 Hannover

Wirtschaftsdienst
Zeitschrift für Wirtschaftspolitik

Herausgegeben von
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Direktor: Klaus Tochtermann
www.zbw.eu

Redaktion
Christian Breuer (Chefredakteur)
Timm Leinker
Cora Wacker-Theodorakopoulos
Nicole Waidlein
Julia Nolte

Anschrift der Redaktion
Neuer Jungfernstieg 21
20354 Hamburg

Tel.: +49 40 42834-307
E-Mail: redaktion@zbw.eu

Website: www.wirtschaftsdienst.eu
Twitter: https://twitter.com/Zeitschrift_WD

Wissenschaftlicher Beirat
Sebastian Dullien  Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung

Gabriel Felbermayr  WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Marcel Fratzscher  DIW Berlin

Clemens Fuest  ifo Institut

Britta Gehrke  Universität Rostock

Veronika Grimm  Universität Erlangen-Nürnberg

Reint E. Gropp  Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle

Michael Hüther  Institut der deutschen Wirtschaft

Heike Joebges  HTW Berlin

Kai A. Konrad  Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öff entliche Finanzen

Hagen Krämer  Hochschule Karlsruhe

Dominika Langenmayr  Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Ulrike Neyer  Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Miriam Rehm  Universität Duisburg-Essen

Marianne Saam  ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

Dorothea Schäfer  DIW Berlin

Christoph M. Schmidt  RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

Monika Schnitzer   Ludwig-Maximilians-Universität München

Jan-Egbert Sturm  ETH Zürich

Achim Truger  Universität Duisburg-Essen

Achim Wambach  ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Urheberrecht
Der Wirtschaftsdienst erscheint im Gold Open Access beim 
Springer-Verlag. Der Springer-Verlag ist ein Unternehmen von Springer 
Science + Business Media. 

© Das Copyright verbleibt bei den Autorinnen und Autoren. Die Artikel 
werden unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International 
Lizenz (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröf-
fentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung 
und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern die 
ursprünglichen Autorinnen und Autoren und die Quelle ordnungsgemäß 
genannt, ein Link zur Creative Commons Lizenz beigefügt und angeben 
wird, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Offi  ziell zitiert als: Wirtschaftsdienst

Open Access wird durch die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirt-
schaft gefördert.

Online-Ausgabe
Der Wirtschaftsdienst ist über folgende Websites erreichbar:
SpringerLink: https://www.springer.com/journal/10273
Wirtschaftsdienst: https://www.wirtschaftsdienst.eu/

ISSN 1613-978X (Online-Ausgabe)

Indexiert in
DOAJ
EBSCO Discovery Service
ECONIS
Gale
Gale Academic OneFile
Google Scholar
Institute of Scientifi c and Technical Information of China
Naver



Aufgeschlagen.
Gelesen.
Neu gedacht.

www.wirtschaftsdienst.eu
OPEN ACCESS


	Cover WD 5 2022
	WD Heft leere Seite
	WD Heft 5 2022
	WD Impressum 3 2022
	WD-Eigenanzeige_RZ_NeuGedacht


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "BWH_ID-PDF-Export_RGB"] [Basiert auf "BWH_ID-CS4_PDF-Export"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "BWH_ID-PDF-Export_RGB"] [Basiert auf "BWH_ID-CS4_PDF-Export"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "BWH_ID-PDF-Export_RGB"] [Basiert auf "BWH_ID-CS4_PDF-Export"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "BWH_ID-PDF-Export_RGB"] [Basiert auf "BWH_ID-CS4_PDF-Export"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




